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1. Einleitung  

Das Internet, das 1969 in den USA als Verbindung von 4 Großcomputern zwischen 4 

Universitäten seinen Anfang nahm, erlebte 1989 mit der Einführung des World Wide 

Web (WWW) seinen entscheidenden Durchbruch als allgemeines Kommunikations- 

und Informationsmedium. Insbesondere wurde das WWW –Netz mit der Einführung 

einer einfach zu bedienenden Oberfläche, dem Browser von Netscape, ab dem Jahr 

1993 für die Allgemeinheit besonders attraktiv. Im Jahr 2002 wurde die Anzahl der 

Internet-Nutzer in Deutschland bereits auf ca. 28 Mio. geschätzt.1  

Mit der steigenden Anzahl der User im Internet wuchs ebenso die Anzahl der Dienste, 

Informationen und sonstigen Angebote. 1997 erreichte der Anteil der Personalanzei-

gen im Internet erstmals bedeutende Marktanteile2. Seit dieser Zeit stieg und wächst 

der Anteil von Personalanzeigen durch private Firmen, Personaldienstleister, öffentli-

chen Arbeitgebern und dem Arbeitsamt. In die Zusammenfassung dieser Arbeit soll 

möglichst ein Ergebnis einer Studie einfließen, welche den aktuellen Trend verdeut-

licht.  

Diese neue Form der Arbeitsvermittlung via Internet wird daher in Zukunft immer 

wichtiger. Zudem stellt sie eine neuartige Form der Stellenmärkte dar, die es so noch 

nicht gegeben hat und welche bislang auch nur sehr spärlich und oberflächlich in der 

Wissenschaft Eingang gefunden hat, zumindest zum Zeitpunkt des Beginns dieser Ar-

beit.  

Wie in nahezu jedem neuen Gebilde, gibt es auch im Bereich der elektronischen Stel-

lenmärkte Gründe für Untersuchungen und Verbesserungen. So weisen zum Beispiel 

die vielen Angebots-Sites von Personalservice – Firmen sehr unterschiedliche Bedin-

gungen auf, unter welchen man Angebote von Arbeitgebern erhalten kann und welche 

persönlichen und berufs- und qualifikationsspezifischen Angaben, im Fall von Online-

Bewerbungen, man damit verbunden angeben muss oder sollte. Ebenso unterscheiden 

sich die Stellenangebote in der Branchenrichtung und dem geforderten Bildungsni-

veau. Dies wirft zusammengenommen wiederum Fragen nach dem Schutz persönli-

cher Daten, der weitgehenden Anonymität von Bewerbern und Anbietern, dem Um-

gang mit den Daten, dem schnellen und nach Qualifikationen ausgerichteten Suchen 

                                                 
1 ARD ZDF-Online Studien 1998-2002  
2 siehe Metzger, 1998, S. 44  
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und Auffinden von geeigneten Stellen, der Effizienz und der Aktualität, auf. Außerdem 

ist bis dato wenig darüber bekannt, welche Erfolge die Methoden der Arbeitsvermitt-

lung Dritter in elektronischen Stellenmärkten aufweisen. Zudem wurde dieses Gebiet 

bislang nur sehr spärlich aus dieser Perspektive wissenschaftlich untersucht, so dass 

anzunehmen ist, dass ein gesteigertes Interesse in der Bearbeitung dieses Themenfeldes 

besteht.3   
 

Das relativ neue Phänomen der elektronischen Stellenmärkte, der damit verbundene 

Untersuchungsbedarf hinsichtlich der Strukturen und inhaltlichen Darstellungsformen, 

die Fragen der Problembenennung und die daraus resultierende Erklärungsbedürftig-

keit sind der ausschlaggebende Grund sich näher und mit wissenschaftlichen Metho-

den der empirischen Sozialforschung der Thematik „Elektronische Stellenmärkte“ und 

der damit verbundenen Arbeitsvermittlung, zu widmen.  
 

Ziel dieser Arbeit ist, die Rahmenbedingungen, Strukturen und die inhaltliche Darstel-

lung der Arbeitsvermittlung in elektronischen Stellenmärkten und deren Effizienz, 

Funktionalität und die Praxis des Persönlichkeits- und Datenschutzes aufzuzeigen, zu 

überprüfen und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuspüren. Dass die Elektronifizierung 

von Stellenmärkten größtenteils Vorteile und Verbesserungen gegenüber den konser-

vativen Möglichkeiten der Arbeitsvermittlung mit sich bringt ist anzunehmen.  
 

Das Thema ist aus wissenschaftlicher Sicht interdisziplinär verortet durch die Bezug-

nahme auf die Disziplinen Politikwissenschaft hinsichtlich der Arbeitsmarktpolitik und 

der zu untersuchenden Relevanz des GG Art.1, der Ökonomie durch die Behandlung 

spezifischer betrieblicher Effizienzgesichtspunkte, der Volkswirtschaft durch die Ein-

bettung und Bezugnahme auf die ordnungs- und prozesspolitische Verortung und 

volkswirtschaftlicher Phänomene elektronischer Stellenmärkte, sowie der empirischen 

Sozialforschung durch die Anwendung diesbezüglicher Methoden.   

 
Im Einzelnen seien mitunter folgende Fragen zur Problembenennung von Be-

deutung:   
 

                                                 
3 z.B. Zimmermann, Daniel, 2002:  Personalmarketing im Internet   
Fries, Claudia, 1997: Moderne Formen der Personalbeschaffung – kritische Analyse der Online-Stellenmärkte 
Bolender, Jörg, 1999: Personalmarketing im Internet  
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Allgemein  
 

Welche arbeitsmarkttheoretischen und ordnungspolitischen Bestandteile sind Grund-

lagen für die Arbeitsvermittlung und elektronische Stellenmärkte?  

Welche rechtlichen Grundlagen sind für die Arbeitsvermittlung, den Persönlichkeits- 

und Datenschutz und elektronische Stellenmärkte relevant?  

Worin bestehen die bisherigen Verbesserungen der elektronischen Arbeitsvermittlung 

für die Stellensuchenden und Stellenanbieter im Einzelnen?  

Sind Strukturen bezüglich elektronischer Stellenmärkte vorzufinden?  

Gibt es verschiedene Arten von elektronischen Stellenmärkten?  

Welche inhaltlichen Gestaltungsmerkmale und Funktionen gibt es in elektronischen 

Stellenmärkten?    

Welche Spannungsfelder existieren zwischen dem Phänomen elektronischer Stellen-

märkte und Betroffenen und angrenzenden Bereichen, wie Politik, Staat, Volkswirt-

schaft und Privatwirtschaft   

 

Schwerpunkt 1:  Effizienz elektronischer Stellenmärkte  
 

Was können elektronische Stellenmärkte leisten?   

Was können elektronische Stellenmärkte bezüglich des Bewerbungsverfahrens und des 

Arbeitsvermittlungsprozesses nicht leisten?   

Welche Funktionen und Gestaltungsmerkmale sind bezüglich des Effizienzgesichts-

punktes sinnvoll und welche nicht?  

Inwieweit konterkarieren die Anforderungen des Persönlichkeits- und Datenschutzes 

die Effizienz elektronischer Stellenmärkte?   

Welche Berufssparten und Qualifikationen werden über das Internet gesucht?  

Inwieweit kann die Arbeitsvermittlung in den regionalen Arbeitsmärkten durch elekt-

ronische Stellenmärkte noch weiter verbessert bzw. effizienter werden?  

Welche weitere Verbesserungen sind mit welcher Begründung anzuraten und möglich 

um die Effizienz der Arbeitsvermittlung durch elektronische Stellenmärkte weiter zu 

Erhöhen, bei gleichzeitiger Einhaltung des Daten- und Persönlichkeitsschutzes?   

 

Schwerpunkt 2:  Persönlichkeits- und Datenschutz  
 

Der Schwerpunkt 2 liegt in der Überprüfung der Wahrung des vom Grundgesetz Arti-
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kel 1 (Menschenwürde ) abgeleiteten Persönlichkeits- und Datenschutzes in Online-

Bewerbungen und Online- Stellenangeboten. Dabei sollen unter anderem Arbeitshypo-

thesen über den diesbezüglichen Persönlichkeits- und Datenschutz mit Hilfe von Er-

gebnissen von Befragungen ( Experteninterviews ) und Einzelfallanalysen verifiziert 

oder falsifiziert werden oder neue Hypothesen generiert werden.  

Problematisierung:   

Inwieweit wird der Persönlichkeits- und Datenschutz in Onlinebewerbungen gewähr-

leistet und durch welche Maßnahmen könnte dieser verbessert werden? 

Fragen zum Schwerpunkt 2:  

Welche Daten zählen zum Persönlichkeits- und Datenschutz?  

Inwieweit ist der Datenschutz gewährleistet und wie weit dürfen Abfragen von persön-

lichen Daten gehen, bezüglich der Einhaltung der Gewährung des Persönlichkeits-

schutzes?   

Ist der Persönlichkeits- und Datenschutz durch eine direkte Online-Bewerbung bei 

einem Stellenanbieter mehr gewährleistet als durch eine Online-Bewerbung bei einer 

Personalservicefirma ( auch reine Internetportale ) als Zwischenglied.  

Kann mit Hilfe von Standardisierung und Registrierung von Qualifikationsmerkmalen 

und –bausteinen eine höhere Anonymität auf Anbieter- und Nachfragerseite und ein 

weitgehender Verzicht auf Berufsbiographien erreicht werden ?  
 

Als Arbeitshypothesen für den Themenschwerpunkt 2 sind die nachfolgenden ange-

dacht:  

Mittels einer Vereinheitlichung von Mindestmerkmalen von Qualifikationen kann die 

Angabe von persönlichen Daten auf ein Minimum reduziert werden. Daraus ergibt 

sich die erste Arbeitshypothese.      

• 1. Je höher die Standardisierung von Qualifikationsmerkmalen in Online-

Bewerbungen, desto mehr werden diesbezügliche persönliche Daten überflüssig 

und die Anonymität von Bewerbern kann somit erhöht werden.  

In besonders hoch qualifizierten Berufsfeldern reichen vereinheitlichte Mindestmerk-

male von Qualifikationen zur Darstellung meist nicht mehr aus, so dass hier besondere 

Qualifikationen registriert werden können, unter Einhaltung der Mindestangabe per-

sönlicher Daten, wodurch die zweite Hypothese abgeleitet wird.     

• 2. Je höher und spezieller eine Qualifikationsanforderung, desto schwieriger wird 

eine Standardisierung und je mehr muss auf eine Registrierung von Qualifikati-
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onsbestandteilen übergegangen werden.  

Fasst man die beiden Hypothesen zusammen, kann dies in einer verallgemeinerten 

Hypothese für Online-Stellenmärkte wiedergegeben werden. 

• 3. Mittels Standardisierung und Registrierung von Qualifikationsmerkmalen las-

sen sich Anonymität und Datenschutz für einzelne Online-Stellenbewerber, aber 

auch für Online-Stellenanbieter erheblich erhöhen.   

Ein weiterer Aspekt betrifft personenbezogene Daten allgemeinerer Art, wie Lebens-

läufe, Qualifikationsverläufe, berufliche Werdegänge, Hobbys, Interessen sowie sonsti-

ge Einstellungen. Derartige Angaben in Online-Bewerbungen sind aus Persönlichkeits- 

und datenschutzrechtlichenrechtlichen Aspekten fraglich. Die nachfolgende vierte 

Hypothese bezieht sich auf diesen Aspekt. 

• 4. Je mehr allgemeine persönliche Daten auf das nur unbedingt notwendige Maß 

reduziert und entpersonalisiert werden, desto größer wird der Persönlichkeits- 

und Datenschutz.  

Wenn zunehmend Online-Bewerbungsmöglichkeiten in Firmen und Organisationen 

existieren, bei denen der Persönlichkeits- und Datenschutz gewährleistet ist und Min-

destmerkmale für persönliche Daten und Qualifikationen vorhanden sind, so ist es 

vorstellbar und naheliegend, dass Bewerber diese Möglichkeit nutzen. Darauf nimmt 

die letzte Hypothese bezug.  

• 5. Je mehr Firmen und Organisationen im Internet mit Stellenangeboten und On-

line-Bewerbungsmöglichkeiten vertreten sind, desto mehr nutzen Stellensuchende 

diese direkte Möglichkeit der Bewerbung um nicht persönliche Daten an Dritte 

weitergeben zu müssen. ( Ausnahme: Vermittlungsinstanz Arbeitsamt ).  

 

Schwerpunkt 3:  Spannungsfelder und Resultate   

Generalisierte Leitfrage:  

Welche internen und externen Spannungsfelder existieren und wie stellen sich Resulta-

te der Untersuchung und diesbezüglicher Literatur im Zusammenhang mit angrenzen-

den Spannungsfeldern dar ?   

Interne Spannungsfelder beziehen sich dabei auf alles was direkt mit elektronischen 

Stellenmärkten zu tun hat, während externe Spannungsfelder bezug nehmen auf Prob-

lembereiche zwischen dem Phänomen elektronischer Stellenmärkte und angrenzenden 

Bereichen wie Politik, Volkswirtschaft und Privatwirtschaft.   
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Fragen zum Schwerpunkt 3:   

Welche internen Spannungsfelder existieren zwischen dem Phänomen elektronischer 

Stellenmärkten und den direkt Betroffenen, wie Stellensuchende und –anbieter, die 

Arbeitsagentur und Personalservice-Firmen  ?   

Welche externen Spannungsfelder mit welcher Intention der jeweils Beteiligten existie-

ren zwischen elektronischen Stellenmärkten und dem politischen Bereich ( also auch 

diesbezügliche Gesetze im Kontrast zur realen Anwendungsform ) ?   

Inwieweit sind bezüglich volkswirtschaftlicher Aspekte Spannungsfelder und Resultate 

auszumachen ?   

Existieren zwischen der Privatwirtschaft als Teilbereich der Volkswirtschaft und den 

elektronischen Stellenmärkten Spannungsfelder und diesbezügliche Resultate ?   

Sind Spannungsfelder zwischen den direkt Betroffenen, der Politik, und der Volks- 

und Privatwirtschaft auszumachen hinsichtlich der Intentionen der direkt und indirekt 

Betroffenen und bezüglich unterschiedlicher Auswirkungen elektronischer Stellen-

märkte auf die jeweilig Beteiligten.   

 

 

Der angestrebte Erkenntnisgewinn soll in der Aufdeckung von Strukturen und inhaltli-

chen Darstellungsmöglichkeiten liegen und in der Überprüfung der Funktionalitäten 

und Möglichkeiten bezüglich der Effizienz und des Persönlichkeits- und Datenschut-

zes, sowie im Aufzeigen eventueller diesbezüglicher Verbesserungsmöglichkeiten.   

Ebenso sollen Spannungsfelder und angrenzende Themen- und Problembereiche auf-

gezeigt und diskursiv erörtert werden.   

 

Abgrenzungen:   

Grundsätzlich nicht zum Gegenstand dieser Arbeit zählen Formen der konventionel-

len Arbeitsvermittlung ( über Printmedien ), außer um Vergleiche zwischen beiden 

Formen hinsichtlich der Vor- und Nachteile anzustellen. In gleichem Maße gehört das 

konventionelle Personalmarketing als Strategie des betriebswirtschaftlichen Personal-

managements nicht zu diesem Themenbereich, mit Ausnahme des e-Recruiting als e-

lektronisches Vermittlungs- und Bewerbungssystem.   

Nicht Bestandteil dieser Arbeit sind außerdem innerbetriebliche elektronische Stellen-

märkte bzw. innerbetriebliche Stellenmarktverbundnetze, da diese einerseits im Rah-

men der Möglichkeiten dieser Arbeit nicht untersucht werden können und andererseits 
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diese sich auch nicht strukturell und qualitativ von extern orientierten Firmenstellen-

märkten unterscheiden, außer dass sie eben nur für Betriebsangehörige zugänglich 

sind, also wie gewöhnliche Stellenmärkte von Firmen, Organisationen, etc. im Sinne 

dieser Arbeit zählen.   

Ebenso ist es nicht Bestandteil dieser Arbeit die Funktionsweise und die Bedienung 

des Internets allgemein darzustellen, es sei denn dass eine solche in direktem Zusam-

menhang mit elektronischen Stellenmärkten und der damit verbundenen Arbeitsver-

mittlung steht und von Relevanz ist.   

Darüber hinaus werden nur die Bereiche der Arbeitsmarkttheorie und Ordnungspolitik 

vorgestellt, die im Zusammenhang mit dem Thema von Bedeutung sind.   

 
 

* * * * *  

 

Forschungsablauf  
 

Zunächst soll in dieser Arbeit die Verortung von Arbeitsvermittlung und elektroni-

schen Stellenmärkten im Politikfeld Arbeit dargelegt werden. Ebenso die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen und entsprechenden Vorschriften. Unabdingbar ist auch das 

Eingehen auf die Grundlagen und Methoden der empirischen Sozialforschung die für 

diese Arbeit in Frage kommen.  

Anschließend wird die bisherige Verbesserung der Arbeitsvermittlung durch die Ein-

führung elektronischer Stellenmärkte dargelegt und die Arten, Strukturen und inhaltli-

chen Darstellungen der verschieden Arten aufgezeigt und mittels Abbildungen nach-

gewiesen.  

Darauf erfolgt die Durchführung von Expertenbefragungen mit Personen, welche in 

Firmen und Organisationen für die inhaltlichen Ausgestaltungen und Anforderungen 

von elektronischen Stellenmärkten, Bewerbungen und Stellenangeboten im Internet 

verantwortlich sind. Es geht dabei vor allem um Fragestellungen welche die Effizienz, 

die Arbeitshypothesen und die damit verbundene Angabe persönlicher Daten und 

Qualifikationsmerkmale betreffen, wie diese erhoben werden, nach welchen Kriterien, 

mit welchen biographischen Angaben usw. Ebenso gehören Fragen der Problembe-

nennung, wie die nach dem Leistungsvermögen elektronischer Stellenmärkte, der Ak-

tualität von Angeboten, der mehrsprachigen Darbietung von Stellenmärkten, dem 
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sonstigen Daten- und Persönlichkeitsschutz, der Datensicherheit, den Zielsetzungen 

und Prioritäten der Ausgestaltung hinsichtlich der Effizienz etc. dazu. Die Befragun-

gen und die entsprechenden Auswertungen werden gemäß den Prinzipien und Metho-

den der empirischen, qualitativen und quantitativen Sozialforschung durchgeführt.  
 

Im nächsten Schritt werden mittels Einzelfallanalysen die Fragestellungen zur Effi-

zienz, zum Persönlichkeits- und Datenschutz, die Arbeitshypothesen und die bis dahin 

gewonnenen Kenntnisse und Erkenntnisse überprüft und durch Abbildungen nachge-

wiesen. Es kommen dabei die Kriterien und Fragestellungen zur Geltung, die in der 

Problematisierung der elektronischen Stellenmärkte Eingang gefunden haben. Des 

weiteren wird auch die Beantwortung der Expertenbefragungen bei der Überprüfung 

mit einfließen.  

Daran anschließend folgt einerseits die Zusammenfassung der Ergebnisse und Er-

kenntnisgewinne der Untersuchungen und andererseits die Auslotung von daraus ab-

zuleitenden Verbesserungsvorschlägen und Kritiken.   

Zu den möglichen Ergebnissen und Erkenntnisgewinnen zählen die aufgedeckten 

Strukturen und inhaltlichen Darstellungen elektronischer Stellenmärkte, sowie die be-

züglich der Fragen zu allgemeinen Problemstellungen, zur Effizienz, zum Persönlich-

keits- und Datenschutz und Arbeitshypothesen erzielten Erkenntnisse mittels der Lite-

raturrecherche, der Expertenbefragung und der Einzelfallanalysen.  
 

Untersuchungsbezogene Verbesserungsvorschläge und Kritiken beziehen sich auf die 

inhaltlichen Darstellungen von Stellenmärkten bezüglich der Angebote und Angebots-

struktur sowie der Nachfrager und Nachfragestruktur, spezifische Effizienzgesichts-

punkte und den Persönlichkeits- und Datenschutz.  

Spannungsfelder und angrenzende Themen- und Problembereiche sollen im letzten 

Kapitel aufgezeigt und diskursiv erörtert werden, insbesondere die Spannungsfelder 

zwischen Politik, privatwirtschaftlichen Interessen, Bewerbern und dem Phänomen 

elektronischer Stellenmärkte.    
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2. Allgemeine Ausgangslage und Grundlagen  

2.1 Allgemeine Ausgangslage  
 

Unter allgemeiner Ausgangslage wird hier verstanden, in welchem Kontext und Zu-

sammenhang elektronische Stellenmärkte mit den direkt Betroffenen, der Politik, der 

Volkswirtschaft und der Privatwirtschaft stehen.        

Jene Ausgangslage wird im letzten Kapitel diskursiv dahingehend untersucht, welche 

Auswirkungen, Konflikte und Verbesserungen elektronischer Stellenmärkte existieren 

und möglich sind. Die diskursive Auseinandersetzung basiert dabei auf den Erkennt-

nissen und Ergebnissen der Expertenbefragungen und Einzelfallanalysen, sowie Litera-

turbezugnahmen, welche thematisch bezug nehmen auf die angrenzenden Spannungs-

felder.   

 

 

� Elektronische Stellenmärkte und direkt Betroffene  
 

Dieser Bereich ist aus der Sicht allgemeiner Verortung nur einer von mehreren zu be-

rücksichtigenden Aspekten, welcher wiederum auf verschiedene Weise mit den ande-

ren in Verbindung steht bzw. interagiert.  

Direkt Betroffene elektronischer Stellenmärkte sind naturgemäß diejenigen, welche 

eine neue Tätigkeit suchen, Arbeitgeber im weitesten Sinne und Anbieter und Betrei-

ber elektronischer Stellenmärkte.   

Stellensuchende sind alle, die nach einer neuen Tätigkeit Ausschau halten, unabhängig 

davon, ob sie sich in einem Beschäftigungsverhältnis befinden oder nicht. Die Art der 

über das Internet gesuchten Stellen beinhaltet, wie im Verlaufe der Arbeit noch nach-

gewiesen wird, inzwischen das gesamte Spektrum der Berufe und Tätigkeiten.  

Arbeitgeber betrachten ihrerseits elektronische Stellenmärkte als eine Erweite-

rung des Instrumentariums des Personalmarketing.4 Hierbei stellt sich die Frage mit 

welchen Intentionen und Auswirkungen dieses Instrumentarium verwendet wird. Eine 

diskursive Auseinandersetzung mit diesem Aspekt erfolgt im letzten Kapitel.  

                                                 
4 vgl. Zimmermann, 2001, S. 7   
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Anbieter und Betreiber elektronischer Stellenmärkte betreiben naturgemäß die Ver-

mittlung von Stellensuchenden und –anbietern, mit der Intention der Gewinnerzielung 

durch diesen Service. Gerade aber diese Intention kann, wie noch zu untersuchen sein 

wird, problematisch sein für bestimmte Bewerbergruppen.         

Es ist hierbei vor allem von Interesse inwieweit die Intentionen, Interessen und Wir-

kungen des Handelns der direkt Betroffenen mit den Intentionen, Interessen und Wir-

kungen aus den Bereichen Politik, Volkswirtschaft und Privatwirtschaft in Konflikt 

stehen und welche positiven und negativen Resultate sich daraus ergeben.    

 

 

� Politik und elektronische Stellenmärkte  
 

Politik im Zusammenhang mit elektronischen Stellenmärkten beinhaltet unterschiedli-

che Gesichtspunkte:  

Ein Aspekt betrifft den hochsensiblen Bereich des Persönlichkeits- und Datenschut-

zes, der formal durch verschiedene Gesetze gesichert werden soll, insbesondere durch 

das Bundesdatenschutzgesetz5  und das Teledienstdatenschutzgesetz6. Inwieweit diese 

Gesetze eine Wirkung haben und die damit verbundene Absicht der Politik, nämlich 

vor einem Missbrauch persönlicher Daten zu schützen wird, soweit möglich, noch nä-

her untersucht und abschließend diskursiv behandelt.    

Eine weitere politische Relevanz elektronischer Stellenmärkte liegt im Bereich der Um-

setzung des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes, welches besagt, dass die jeweiligen 

Regierungen der Bundesrepublik „   im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung 

gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen Beschäftigungsstand und 

außenwirtschaftlichen Gleichgewicht bei stetigem und angemessenen Wirtschafts-

wachstum betragen„7.     

Mitunter abgeleitet vom StWG wird damit der Auftrag an die Politik eine aktive Ar-

beitsmarktpolitik zu betreiben, welche wiederum einen Teilbereich der Beschäfti-

gungspolitik darstellt8. Zu dieser aktiven Arbeitsmartpolitik zählt die im SGB III9 fest-

gehaltene Absicht der Politik, die Arbeitsvermittlung arbeitslos gewordener Menschen 

                                                 
5 BDSG, § 1  
6 TDDSG, § 3  
7 vgl. § 1 StWG   
8 siehe Seifert, 1991: S.21 f  
9 SGB II, § 1 und § 35 f  
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so zügig und effizient wie möglich zu betreiben. Inwieweit dies mit Hilfe elektroni-

scher Stellenmärkte besser gelingen kann wird ebenso am Ende, unter Einbeziehung 

von Untersuchungsergebnissen, erörtert.    

Einen anderen zentralen Gesichtspunkt in diesem Zusammenhang stellt das perma-

nente Bemühen der Politik dar, die Arbeitslosigkeit zu verringern. Inwieweit elektroni-

sche Stellenmärkte dazu beitragen können wird, unter Berücksichtigung der Untersu-

chungsergebnisse und Literaturbezugnahmen, abschließend behandelt.  

Ebenso wie im ersten Bereich so ist auch hier zu hinterfragen inwieweit Intentionen, 

Interessen und Wirkungen des Handelns der Politik mit den Intentionen, Interessen 

und Wirkungen der Zusammenhänge aus den Bereichen Privatwirtschaft, direkt Be-

troffene und Volkswirtschaft in Konflikt stehen und welche positiven und negativen 

Resultate sich daraus ergeben.    

 

 

� Volkswirtschaftliche Aspekte elektronischer Stellenmärkte  
 

Arbeitsmärkte und Stellenmärkte, und dazu zählen natürlich auch elektronische Stel-

lenmärkte, sind volkswirtschaftlich betrachtet Märkte auf denen grundsätzlich gemäß 

Angebot und Nachfrage Dienstleistungen gehandelt und vermittelt werden10. Das Er-

gebnis des Handels sind dann Beschäftigungsverhältnisse unterschiedlichster Art.  

Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die Marktverhältnisse, also die Markt-

konzentration und die Marktanteile. Des weiteren sind die Zielgruppen von elektroni-

schen Stellenmärkten von volkswirtschaftlicher Relevanz, insbesondere im Hinblick 

auf das Spektrum an Branchen, Berufsfeldern und Qualifikationen, welche wiederum 

die Angebots- und Nachfragestruktur bestimmen. Ebenso ist von Interesse, inwieweit 

diesbezüglich Typologisierungen vorgenommen werden können.   

Bezüglich des Aspektes einer volkswirtschaftlich relevanten Struktur wird das in dieser 

Arbeit zu entwickelnde Strukturmodell von Bedeutung sein.   

Ebenso zählt zum volkswirtschaftlichen Bereich, inwieweit die Entstehung und Imp-

lementierung von Profit-Jobbörsen und integrierten Job-Sites von Firmen, Organisati-

onen und Verwaltungen etc. Beschäftigungseffekte aufweisen und gegebenenfalls in 

welchem Umfang.           

                                                 
10 siehe auch: Keller, 1993: S. 227   Keller sieht die Aufgaben von Arbeitsmärkten in der Verteilungs- und 
Ausgleichsfunktion . 
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Auch in diesem Bereich wird die Frage zu stellen sein, ob und welche Zusammenhän-

ge, Konflikte und Resultate es mit den Bereichen Politik, direkt Betroffene und Pri-

vatwirtschaft gibt.   

Die Zusammenfassung diesbezüglicher Resultate und die diskursive Erörterung von 

Spannungsfeldern dieses Themenkomplexes erfolgt, wie bei den anderen Aspekten, in 

Kapitel 6.   

 

 

� Elektronische Stellenmärkte und Privatwirtschaft  
 

Die separate Anführung der Privatwirtschaft als Subsystem der Volkswirtschaft insge-

samt, in Verbindung mit ES, gründet darauf, dass diese aufgrund des privatwirtschaft-

lichen Betriebscharakters besonders starke Kosteneinsparungs- und Gewinnerzie-

lungsabsichten verfolgt.   

Insbesondere in größeren Firmen ( aber auch großen nicht-privatwirtschaftlichen Or-

ganisationen und Verwaltungen ) und in Konzernen mit eigenen Personalabteilungen 

existieren häufig Unterabteilungen, welche sich ausschließlich mit Personalmarketing 

befassen. Diese wiederum haben unter anderem die Aufgabe der Personalbeschaffung 

und -werbung, wobei gerade mittels des Mediums Internet nicht nur vakante Stellen 

ausgeschrieben werden können, sondern auch ausführliche Darstellungen des Unter-

nehmens und der angebotenen Tätigkeit erfolgen können.11     

Im Rahmen dieser Arbeit soll daher in den Befragungen auch ergründet werden, wel-

che Positionen und Motivationen private Unternehmen gegenüber elektronischen Stel-

lenmärkten haben, insbesondere worin Unternehmen spezielle Vorteile und Nachteile 

sehen.     

Darüber hinaus soll in der abschließenden diskursiven Erörterung auch ausgelotet 

werden inwieweit Konflikte und Spannungsfelder zwischen den Intentionen und Inte-

ressen der Privatwirtschaft einerseits und der Politik und Stellensuchenden andererseits 

auszumachen sind und worin gemeinsame Vorteile liegen. Ebenso ist von Bedeutung 

ob und gegebenenfalls welche Auswirkungen diesbezügliches privatwirtschaftliches 

Handeln auf die Volkswirtschaft hat. In den Diskurs fließen dabei Untersuchungser-

gebnisse dieser Arbeit, wie auch Erkenntnisse  und Ergebnisse diesbezüglicher aktuel-

ler Literatur.   

                                                 
11 vgl. Fries, 1997: S.2   
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2.2. Normative Grundlagen  
 

 

Um die Arbeitsvermittlung, wie auch die Stellenmärkte, in ihrer Gesamtheit besser 

einordnen zu können, ist es zunächst erforderlich die normativen Rahmenbedingungen 

für beide Bereiche auszuloten. Dazu zählen die ordnungs- und prozesspolitische Ver-

ortung, arbeitsmarkttheoretische Annahmen die im Zusammenhang mit den Stellen-

märkten stehen, und der Bereich der Arbeitsmarktpolitik der sich auf die Arbeitsver-

mittlung von staatlichen Institutionen und privaten Personalservicefirmen bezieht.  

 

Eine Basis für die Arbeitsvermittlung, die hier ebenso angeführt wird, stellen in diesem 

Zusammenhang die gesetzlichen und rechtlichen Bestimmungen dar. Auf der staatli-

chen Seite zählen dazu das Arbeitsförderungsgesetz ( AfG ), das Job-Aqktiv-Gesetz, 

Hartz I + II und Bestimmungen des SGB III. Private Arbeitvermittlung durch Perso-

nalservicefirmen ist von Bestimmungen des AfG, des BGB, des SGB III und des Ar-

beitsrechtes betroffen.  

Die gesetzlichen Regelungen innerhalb derer Arbeitsvermittlung in elektronischen Stel-

lenmärkten stattfindet zählen ebenso zu den normativen Grundlagen und werden hier 

bezüglich der relevanten Bestimmungen vorgestellt.    

 

Mit integriert in die Grundlagen wird zudem ein Diskurs über die grundsätzliche Kon-

troverse zwischen privater und staatlicher Arbeitsvermittlung.   

 

Methodische Ausgangslage und Grundlagen auf denen die im Rahmen dieser Arbeit 

durchzuführenden Expertenbefragungen und Fallbeispiele basieren, sind den Metho-

den der empirischen Sozialforschung entnommen, welche hier auf die potentiellen 

Anwendungen in dieser Arbeit bezogen, vorgestellt werden.  
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2.2.1. Ordnungs- und prozesspolitische Verortung de r Arbeitsvermittlung und 

der elektronischen Stellenmärkte  

 
 

� Ordnungspolitische Verortung   
 

Unter Ordnungspolitik versteht man [....die Beeinflussung aller rechtlichen, sozialen 

und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, innerhalb derer der Wirtschaftsprozess ab-

läuft. ]12  

Dies bedeutet für die Arbeitsvermittlung und die Stellenmärkte die Vorgabe der recht-

lichen Rahmen in Form der gesetzlichen Bestimmungen, wie sie im Kapitel 2.2. näher 

vorgestellt werden.  

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen innerhalb derer sich elektronische Stellen-

märkte befinden und diese agieren, betreffen den freien Wettbewerb, die Staatsquote, 

Steuern und Abgaben sowie Wirtschaftsförderung und Außenhandelsbedingungen. In 

dieser Arbeit ist in diesem Zusammenhang der freie Wettbewerb zwischen verschiede-

nen privaten Personaldienstleistern und dem Arbeitsamt von Interesse ( siehe Kap. 

2.2.4 ).   

 

 

� Prozesspolitische Verortung  
 

Prozesspolitik beinhaltet[ ......die Beeinflussung des Wirtschaftsprozesses, d.h. des wirt-

schaftlichen Geschehens im Bereich der Erzeugung und des Tausches von Gütern und 

Dienstleistungen. ]13 Innerhalb des hier zu behandelnden Themas bezieht sich dies 

zum Beispiel auf den Bereich der Arbeitsvermittlungsmaßnahmen des Arbeitsamtes, 

welches ab dreimonatiger Arbeitslosigkeit es einem Arbeitslosen ermöglicht einen pri-

vaten Arbeitsvermittler hinzuzuziehen. Die Entlohnung des privaten Arbeitsvermitt-

lers übernimmt bei erfolgreicher Vermittlung das Arbeitsamt, da der Arbeitslose sich 

dies in den meisten Fällen nicht leisten könnte. Andere prozesspolitische Maßnahmen, 

in Bezug auf die angeführte Definition, spielen hier keine Rolle.  

                                                 
12 Lange, 1995: Script:  Ordnungs- und Prozesspolitik, S. 68 
13 Lange, 1995: Script:  Ordnungs- und Prozesspolitik, S. 68  
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2.2.2. Elektronische Stellenmärkte und Arbeitsmarkt theorien  

 

Zu den aktuelleren Arbeitsmarkttheorien zählen hierbei unter anderem die Segmenta-

tionstheorien welche besagen, dass der Arbeitsmarkt in Teilstrukturen zerteilt ist. Diese 

Zerteilung ist teilweise auch auf Stellenmärkte bzw. auf die elektronischen Stellenmärk-

te übertragbar. Die Ausgangsbasis zur Begründung einer Stellenmarktstruktur im In-

ternet ist jedoch eine andere als bei den Arbeitsmarktstrukturmodellen bzw. –theorien. 

Es werden hier schemenhaft die wichtigsten Arbeitsmarkttheorien erläutert.   

 

 

� Theorien dualer Arbeitsmärkte14   
 

Interne und externe Arbeitsmärkte:  

Dieser Ansatz wurde bereits in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt. Er 

geht von zwei völlig getrennten Arbeitsmärkten aus, einem externen und internen.  

Auf dem externen Arbeitsmarkt herrschen die Gesetzmäßigkeiten von Angebot, Nach-

frage und Konkurrenz und den sich daraus ergebenden Preisen bzw. Löhnen und Ar-

beitsbedingungen in Abhängigkeit von der Qualifikation, wobei es zur damaligen Zeit 

noch nicht die mannigfaltigen Qualifikationsstufen und Differenzierungen gab. Ein 

Zugang zu internen Arbeitsmärkten gibt es nur, wenn bei der innerbetrieblichen Aus-

wahl das Ende der Vakanzkette erreicht ist und dann Stellen auf dem externen Markt 

ausgeschrieben werden.    

Die internen Arbeitsmärkte folgen mehr administrativen Regeln der Beförderung und 

Umsetzung innerhalb eines Betriebes oder einer Organisation. Die entsprechenden 

dafür in Frage kommenden Arbeitnehmer haben bereits einen Arbeitsplatz und sind 

darüber hinaus nicht den Widrigkeiten des externen Stellenmarktes ausgesetzt, wie bei-

spielsweise der völligen Konkurrenz.  

 

Duale Arbeitsmärkte:  

Die Theorie dualer Arbeitsmärkte wurde aus dem ersten Ansatz weiterentwickelt und 

sollte primär die Verhältnisse in den USA reflektieren. Wie der Name bereits verrät 

wird auch hier der Arbeitsmarkt in zwei Teile gespalten: Das primäre und sekundäre 
                                                 
14 Szydlik, Marc, 1990: Die Segmentierung des Arbeitsmarktes in der Bundesrepublik Deutschland, S. 19 ff      
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Segment.  

Der primäre Bereich beinhaltet bessere Beschäftigungsbedingungen. Dazu zählen hö-

here Verdienste, günstigere Arbeitsbedingungen, relativ große Arbeitsplatzsicherheit, 

gerechtere und mehr festgelegte Arbeitsregeln, Isolierung von Marktmächten und die 

Teilhabe an Entscheidungsprozessen.  

Demgegenüber wird der sekundäre Bereich dahingehend charakterisiert, dass dort rela-

tiv niedrige Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen, hohe Fluktuationsraten und geringe 

Beförderungsmöglichkeiten.  

 

 

 

� Theoretisches Konzept der Teilarbeitsmarktstrukturen nach Lutz /  
Sengenberger  ( Segmentationstheorie )15   
 

Die beiden vorangegangenen, insbesondere für die USA entwickelten Ansätze wurden 

von europäischen Sozialwissenschaftlern aufgegriffen und im Falle Deutschlands von 

Lutz und Sengenberger weiterentwickelt und auf deutsche Verhältnisse projiziert.  

Grundsätzlich geht dieser Ansatz von einer Typisierung nach bildungsökonomischen 

Gesichtspunkten im Sinne einer allgemeinen und spezifischen Qualifikation aus. Im 

Einzelnen spaltet sich demnach der Arbeitsmarkt in drei Teilarbeitsmärkte auf; den 

betrieblichen, den unspezifischen und den fachspezifischen.  

Der betriebliche Teilarbeitsmarkt wird durch betriebsspezifische Qualifikation und 

Qualifizierung begründet, mit dem Ziel der längerfristigen Beschäftigung, der hohen 

innerbetrieblichen Mobilität und einer geringen zwischenbetrieblichen Mobilität.   

Der unspezifische Arbeitsmarkt wird durch eine allgemeine Jedermannsqualifi-

kation auf niedrigstem Niveau, durch eine hohe Wirksamkeit der Lohnsteuerung, ge-

ringen Fluktuationskosten und einer großen externen Mobilität der Arbeitnehmer, ge-

kennzeichnet.  

In einem fachspezifischen Teilarbeitsmarkt sind Arbeitnehmer vertreten, die einen Be-

ruf mit fachlicher und zum Teil besonders spezifischer Ausrichtung erlernt haben, wo-

bei hierzu auch universitäre Ausbildungen mit bestimmten Schwerpunkten zählen. 

Zertifikate, wie Berufsausbildungszeugnisse, Diplome, usw. regeln den Zugang zu je-

                                                 
15 Szydlik, Marc, 1990: Die Segmentierung des Arbeitsmarktes in der Bundesrepublik Deutschland, S. 30 ff      
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nem Arbeitsmarkt. Eine externe Mobilität ist nur im jeweiligen fachlichen Segment 

gegeben.  

 

2.2.3. Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarktpolitik    

 

Die staatliche Arbeitsvermittlung ist einer der Bestandteile der Arbeitsmarktpolitik.16 

Durch die Zulassung von privaten Arbeitsvermittlungs- und Arbeitnehmerverleihfir-

men wurde das Monopol der Bundesanstalt für Arbeit in diesem Bereich teilweise 

gebrochen.17 Es gelten aber, wie später noch dargelegt wird, auch im privaten Arbeits-

vermittlungssektor gesetzliche Vorgaben und Bestimmungen.  

Die arbeitsmarktpolitischen und arbeitsmarktpolitisch relevanten Zielsetzungen sowie 

deren Determinanten sind in Abb. 1 dargestellt und werden nachfolgend erläutert.  
 

Arbeitsmarktpolitik hat das primäre Ziel, die Arbeitsmärkte, als die für die Beschäfti-

gungsmöglichkeiten und für die Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer ent-

scheidenden Märkte, so zu beeinflussen, dass für alle Arbeitsfähigen und Arbeitswilli-

gen eine möglichst ununterbrochene, ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechende 

Beschäftigung zu bestmöglichen Bedingungen gesichert und die Nachfrage nach Ar-

beitskräften auf den verschiedenen Märkten gedeckt wird ( vgl. SGB III, § 1 ).  

Die Arbeitsmarktpolitik ist eingebettet in die Arbeitsmarktordnung, welche ihrerseits 

einem ordnungspolitischen Gefüge genügt, das dem Leitbild der Sozialen Marktwirt-

schaft und des Grundgesetzes entspricht.  

Die Merkmale der Arbeitsmarktordnung sind die individuelle Arbeitsvertragsfreiheit, 

der geordnete Wettbewerb und freie Marktzugang, die Selbstverantwortung der Ar-

beitskräfte und die Tarifautonomie.  

Institutioneller Träger der Arbeitsmarktpolitik ist die Bundesagentur für Arbeit ( BA ) 

in Nürnberg und die ihr untergeordneten Landesarbeitsämter und Arbeitsämter in den 

Kommunen. Die gesetzliche Grundlage für die Arbeitsmarktpolitik der BA ist primär 

das 1969 ins Leben gerufene Arbeitsförderungsgesetz ( AfG ), das Job Aqktiv Gesetz, 

Hartz I + II und die gesetzlichen Regelungen des SGB III, welche im nächsten Kapitel 

                                                 
16 vgl. SGB III, § 1 ff  
17 vgl. SGB III, § 37 Absatz 2, § 37a   
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näher erläutert werden.   

 
Abb. 1  Das Zielsystem der Arbeitsmarktpolitik und seine Determinanten18  

Die arbeitsmarktpolitischen Ziele lassen sich in fünf Bereiche aufteilen. Die Humani-

sierung der Arbeitswelt, die Vollbeschäftigung, die optimale Allokation der Arbeit, den 

Arbeitsmarktausgleich und die Eingliederung von Problemgruppen.  

Der Bereich der Humanisierung der Arbeitsplätze kann wiederum in vier Bereiche zer-

                                                 
18 Lampert, 1991, S. 27   
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legt werden. Diese sind die Verfolgung der Gewährleistung einer sozialen Arbeitsum-

welt, des Persönlichkeitsschutzes, des Arbeitszeitschutzes und des Gesundheitsschut-

zes.  

Die Umsetzung beider Zielebenen in Handlungsmaxime und konkrete Anweisungen 

für eine aktive Arbeitsmarktpolitik finden vor allem im SGB III – Arbeitsförderung, 

im Job-AQTIV-Gesetz und im ersten und zweiten Gesetz für moderne Dienstleitun-

gen am Arbeitsmarkt ( Hartz I + II ) ihren Niederschlag. Es ist in diesem Zusammen-

hang allerdings anzumerken, dass Arbeitsmarktpolitik nicht gleichzusetzen ist mit Poli-

tik zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Eine Politik zur konkreten Erhöhung der Be-

schäftigung ist in anderen Strukturen und Politikfeldern zu suchen.   

 

 

Der in dieser Arbeit mitunter zentrale Untersuchungsbereich des Persönlichkeitsschut-

zes zählt nach der vorangegangenen Systematik zum Einzugsbereich des arbeitsmarkt-

politischen Zielsystems, wobei der Persönlichkeitsschutz wiederum vom Grundgesetz 

Artikel 1, welches unter anderem den Schutz der Menschenwürde zum Inhalt hat, ab-

geleitet wird. Der Arbeitsmarkt, und dazu zählen auch die elektronischen Stellenmärkte 

als virtuelle Räume der Arbeitsvermittlung, ist zusammen mit der Arbeitsmarktpolitik 

im Politikfeld Arbeit beheimatet.  

Somit ist nach der angeführten Systematik dieser Untersuchungsbereich sowohl aus 

politikwissenschaftlicher wie auch aus arbeitsmarktpolitischer bzw. in weiterem Sinne 

auch aus ökonomisch-volkswirtschaftlicher Sicht von Interesse und Relevanz.  
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2.3. Gesetzliche und rechtliche Grundlagen und Bezu gnahmen 

zur Arbeitsvermittlung und den elektronischen Stell en-

märkten   

 

2.3.1 Reformgesetze zur Arbeitsvermittlung  

 

 

� Job – AQTIV – Gesetz  
 

Das Job-AQTIV-Gesetz ist kein für sich genommenes eigenständiges neues Gesetz, 

sondern hat die Änderung von Gesetzen im Zuständigkeitsbereich des BMAS19 zum 

Inhalt. Insbesondere sind schwerpunktmäßig Änderungen im SGB III – Arbeitsförde-

rung vorgenommen worden. Diese werden, die Arbeitsvermittlung betreffend, im 

nächsten Unterkapitel behandelt.  

Die grundsätzliche Zielrichtung der Gesetzesänderungen ist, durch eine Verbesserung 

arbeitsmarktpolitischer Instrumente, den Anteil der Arbeitsmarktpolitik am Abbau der 

Arbeitslosigkeit zu erhöhen.20   

Die Änderungen die sich auf die Arbeitsvermittlung, im Sinne einer Vermittlung in 

Arbeit, beziehen und nicht das SGB III betreffen sind Änderungen im Arbeitnehmer-

überlassungsgesetz ( AÜG ). Hierbei wurde in § 3 Abs.1 Nr.6 die maximale Verleih-

dauer eines Arbeitnehmers durch einen privaten Personaldienstleister von 12 auf 24 

Monate erhöht.   

Prinzipiell ist eine Arbeitsvermittlung über eine Arbeitnehmerüberlassung dahingehend 

möglich, dass ein entliehener Arbeitnehmer vom Entleiher in ein festes Beschäfti-

gungsverhältnis übernommen wird.  

 

                                                 
19 Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung  
20 vgl. Buchheit: Neue Impulse für die Arbeitsmarktpolitik, Bundesarbeitsblatt 2 / 2002  
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� 1. Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ( Hartz I ) 
 

Die Arbeitsvermittlung betreffende Änderungen in diesem Gesetz beziehen sich auf 

die Installierung von Personal-Service-Agenturen ( § 37c SGB III PSA ). In diesen A-

genturen, von denen jedes Arbeitsamt mindestens eine einrichten soll, werden Arbeit-

nehmer verliehen, mit dem Ziel der Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. In ver-

leihfreien Zeiten soll die Agentur ihre Mitarbeiter unterstützen eine Beschäftigung au-

ßerhalb der Agentur zu finden und es sollen berufliche Qualifizierungen und Weiter-

bildungen stattfinden ( SGB III, § 9 Abs. 2 ).  

 

Diese Agenturen sind entweder unter staatlicher Führung, mit staatlicher Beteiligung 

oder haben Verträge mit den Arbeitsämtern.  

Die staatlichen Personal-Service-Agenturen werden dort installiert, wo keine Verträge 

oder Beteiligungen zwischen einem Arbeitsamt und privaten Verleihfirmen zustande 

kommen.   

Die privaten Personal-Service-Agenturen haben die selben Aufgaben und Funktionen 

wie die vorher beschriebenen staatlichen. Im Unterschied zu den staatlichen sind diese 

Agenturen bereits bestehende oder neue Personal-Service-Firmen, welche mittels eines 

Vertrages oder durch die direkte Beteiligung des Arbeitsamtes die entsprechenden 

Aufgaben wahrnehmen. Die Vergütung für diese Aufgabenwahrnehmung erfolgt 

durch Vereinbarungen mit dem jeweiligen Arbeitsamt nach Art und Umfang der er-

brachten Leistungen.  

 

 

� 2. Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ( Hartz-II) 

 

Die in diesem Gesetz festgeschriebenen Neuerungen betreffen die Errichtung von 

Job-Centern. Job-Center stellen die neue Form der Arbeitsämter dar. Sie sind die ge-

meinsame Anlaufstelle von Arbeitsamt und Trägern der Sozialhilfe. In ihnen sollen 

Arbeitssuchende bei der Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt betreut wer-

den.  

Dies bedeutet, dass diese Center die Sozialdaten der Sozialhilfeempfänger von den 

Trägern der Sozialhilfe übertragen bekommt, die für den Betrieb der gemeinsamen 
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Anlaufstelle und zur Erfüllung von Aufgaben erforderlich sind. Ein Job Center ermög-

licht den Arbeitssuchenden und Arbeitslosen den Zugang zu allen erforderlichen ar-

beitsmarktbezogenen Beratungs-, Vermittlungs- und Integrationsleistungen sowie zu 

Geldleistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts ( SGB III, § 402 Abs.1 Nr.12 ).  

 

 

 

2.3.2. SGB III – Arbeitsförderung  

 

Die Thematik Elektronische Stellenmärkte bzw. die Verbesserung der Arbeitsvermitt-

lung durch die Elektronifizierung von Stellenmärkten hat nur teilweise und einge-

schränkt etwas mit der Arbeitsförderung und Arbeitsvermittlung im Sinne der Inhalte 

des SGB III zu tun. Da jedoch die Arbeitsvermittlung prinzipiell thematisiert wird, ist 

es sinnvoll diese in ihrer im SGB III aufgeführten neuen Form, bezüglich der diese 

Arbeit tangierenden Themenfelder, zu präsentieren.  

 

Die zur Arbeitsvermittlung gehörenden Gesetze des SGB III sind in erster Linie im 

dritten Kapitel - Beratung und Vermittlung und hierbei im zweiten Abschnitt „Ver-

mittlung“ - zu finden, zudem in den §§ 1 – 11 des ersten Kapitels – Allgemeine Vor-

schriften - im ersten Abschnitt „Grundsätze.“  

Die im folgenden darzustellenden Gesetze und Vorschriften beinhalten die entspre-

chenden Neuerungen durch das Job-AQTIV-Gesetz.   

 

 

� Allgemeine Grundsätze der Arbeitsförderung und Arbeitsvermittlung  

 

• Die Ziele der Arbeitsförderung, die in § 1 des SGB III festgeschrieben sind, beinhal-

ten die Erreichung eines möglichst hohen Beschäftigungsstandes, die ständige 

Verbesserung der Beschäftigungsstruktur, die Vermeidung der Entstehung von 

Arbeitslosigkeit, die Verkürzung der Dauer der Arbeitslosigkeit durch eine 

schnelle Wiedereingliederung mittels einer effektiven Arbeitsvermittlung, die Un-
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terstützung des Ausgleichs von Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungs- 

und Arbeitsmarkt, die persönliche Beschäftigungsfähigkeit durch den Erhalt und 

Ausbau von Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten zu fördern und Beschäf-

tigung unter Wert entgegenzuwirken.  

• Die Umsetzung der Ziele in konkrete Maßnahmen und Leistungen erfolgt in § 3 SGB 

III. Insbesondere werden hierbei in Abs.1 Nr. 1 die Berufsberatung sowie die 

Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung und die diese unterstützende Leistungen für 

Arbeitnehmer und in Abs.2 Nr. 1 die Arbeitsmarktberatung sowie Ausbildungs- 

und Arbeitsvermittlung für Arbeitgeber aufgeführt.   

• Innerhalb der Grundsätze der Arbeitsförderung ist es besonders wichtig hervor-

zuheben, dass in § 4 Absatz 1 SGB III der Vorrang der Vermittlung vor den 

Leistungen zum Ersatz des Arbeitsentgelts angeführt ist und in Absatz 2 fest-

gehalten wird, dass sonstige Leistungen der aktiven Arbeitsförderung nur dann 

den selben Vorrang haben, wenn diese der Eingliederung des Arbeitslosen in ein 

Beschäftigungsverhältnis dienen.  

Ebenso betont § 5 SGB III, dass Leistungen dem Ziel der Ergebnisse der Bera-

tungs- und Vermittlungsgespräche dienen sollen und dem Entstehen von Langzeit-

arbeitslosigkeit vorzubeugen ist.  

• Damit Langzeitarbeitslosigkeit möglichst verhindert werden kann, wurde im 

Job—AQTIV -Gesetz der § 6 des SGB III durch eine Änderung in Absatz 1 und 

Absatz 2 Satz 1 ein neues Instrumentarium eingeführt. Das als Profiling bezeich-

nete Mittel hat zum Inhalt, dass bei Beginn der Arbeitslosigkeit zusammen mit 

dem Arbeitslosen ein umfassendes Bewerberprofil erstellt wird, welches berufli-

che und persönliche Merkmale, berufliche Fähigkeiten und Eignungen enthält. 

Zudem soll es feststellen, ob und durch welche Gründe eine mögliche Einstel-

lung erschwert wird. Dadurch wird eine Chancenprognose ermöglicht, die es er-

laubt nach entsprechenden beruflichen Tätigkeiten Ausschau zu halten.  

Die im Profiling ermittelte Vermittlungsstrategie wird dann in einer Eingliede-

rungsvereinbarung festgehalten, an die sich der Arbeitslose wie auch das Ar-

beitsamt zu halten haben.   
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� Vermittlung ( § § 35 – 40  SGB III )    

Grundsätzlich werden im zweiten Abschnitt „Vermittlung“ des dritten Kapitels des 

SGB III die Zuständigkeiten des Arbeitsamtes für Arbeitsvermittlung und der Umfang 

der Vermittlungstätigkeiten näher bestimmt, insbesondere in § 35 SGB III die Pflicht 
des Arbeitsamtes Arbeitssuchenden und Arbeitgebern Vermittlung anzubieten, eine 

Eingliederungsvereinbarung mit Arbeitslosen zu treffen und eine Eignungsfeststellung 

vorzunehmen, wenn nicht exakt klar ist in welche berufliche Tätigkeiten der Arbeitslo-

se vermittelt werden könnte.   

Neuerungen durch das Job-AQTIV-Gesetz und Hartz I+II sind dabei vor allem in der 

Intensivierung der Arbeitsvermittlung und der Hinzunahme Dritter zur Arbeits-

vermittlung vorgenommen worden.  

Im Einzelnen wurde dabei in § 37 Absatz 2 SGB III die Verstärkung der Arbeitsver-

mittlung festgeschrieben, wenn der Arbeitslose nicht innerhalb von sechs Monaten 

nach Eintritt der Arbeitslosigkeit eine Beschäftigung aufgenommen hat. Dabei hat das 

Arbeitsamt zu prüfen, inwieweit Dritte mit einer Vermittlungstätigkeit beauftragt wer-

den sollen, wenn sich dadurch die Erfolgsaussichten erhöhen.  

Im völlig neu eingeführten § 37a SGB III werden die eben angeführten Modalitäten 

nochmals aufgeführt und in Absatz 1 dahingehend erweitert, dass der Arbeitslose nach 

sechsmonatiger Arbeitslosigkeit selbst die Beauftragung Dritter mit der Arbeitsvermitt-

lung verlangen kann. Zudem kann das Arbeitsamt Träger von Arbeitsbeschaffungs- 

und Strukturanpassungsmaßnahmen sowie Betriebe, deren Mitarbeiter ganz oder teil-

weise sich in Kurzarbeit befinden, mit der Vermittlung der in den entsprechenden 

Maßnahmen befindlichen Personen beauftragen. Schließlich wird in Absatz 3 noch die 

Option eröffnet, mit den Dritten die für eine Arbeitsvermittlung beauftragt werden ein 

Honorar zu vereinbaren, auch in Form eines pauschalierten Betrages.   

 

Vor allem der neue § 37a SGB III berührt den thematischen Kernpunkt dieser Arbeit, 

indem insbesondere Personaldienstleister nunmehr Arbeitsvermittlung, auch im Inter-

net, betreiben können. In diesem Zusammenhang kann ein mit der Arbeitsvermittlung 

betrauter Personaldienstleister anonymisierte Daten eines Arbeitslosen für mögliche 

Arbeitgeber ins Internet stellen, Online -Bewerbungen ermöglichen oder Stellenange-

bote zur Verfügung stellen.   

 



 

 

25  
 
2.3. Gesetzliche und rechtliche Grundlagen und Bezugnahmen zur Arbeitsvermittlung und den 
       elektronischen Stellenmärkten   

 
 
 
 

 
 

 
 

2.3.3. Gesetzliche Grundlagen elektronischer Stelle nmärkte  

 

Die gesetzlichen Regelungen innerhalb derer Arbeitsvermittlung in elektronischen Stel-

lenmärkten stattfindet, ist das Gesetz zur Regelung der Rahmenbedingungen für Informations- 

und Kommunikationsdienste21 ( IuKDG ). Dieses Gesetz enthält 8 Artikel mit Änderungen 

in verschiedenen Gesetzen und drei Artikel mit neue Gesetze. Dieses sind das Gesetz 

über die Nutzung von Telediensten ( Teledienstgesetz – TDG ), das Gesetz über den 

Datenschutz bei Telediensten ( TDDSG ), und das Gesetz zur digitalen Signatur ( 

Signaturgesetz – SigG ).  

 

 

� Gesetz über die Nutzung von Telediensten - TDG    

 

Das Ziel dieses Gesetzes ist entsprechend § 1 des TDG die Schaffung von einheitli-

chen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die verschiedenen Nutzungsmöglich-

keiten der elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste.  

Zu den Telediensten zählen die Bereiche der Individualkommunikation wie z.B. 

Telebanking oder Datenaustausch, Informationsdienste wie Verkehrs-, Wetter-, 

Umwelt- und Börsendaten etc., Telespiele und das Anbieten von Waren und 

Dienstleistungen. Des weiteren sind Dienstanbieter wie Nutzer natürliche oder 

juristische Personen oder Personenvereinigungen, wobei die Teledienste im Rahmen 

der Gesetze zulassungs- und anmeldefrei sind.   

Dienstanbieter sind außerdem für ihre angebotenen eigenen Inhalte im Rahmen der 

allgemeinen Gesetze verantwortlich. Dies bezieht sich insbesondere auf die Seriosität 

von Inhalten, die möglichen sittenwidrigen Inhalte und die Einhaltung von Daten-

schutzbestimmungen, wie nachfolgend erläutert. Ebenso sind sie für fremde Inhalte 

verantwortlich, von denen sie Kenntnis haben und deren Nutzung sie verhindern kön-

nen.22 Dies trifft insbesondere auf Online-Bewerbungen und Online-Stellenangebote 

zu.   

                                                 
21 in der Fassung des Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 13.06.1997 – BT-Drs. 13/7934 vom 
   11.06.1997 
22 sieheTDG § 5 Verantwortlichkeit   
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� Gesetz über den Datenschutz bei Telediensten - TDDSG ( Teledienstdaten-

schutzgesetz )    

 

Die in diesem Gesetz bestimmten Paragraphen sind dafür gedacht personenbezogene 

Daten, die für eine Nutzungsberechtigung von Telediensten möglicherweise angegeben wer-

den müssen, zu schützen. Dieses Gesetz bezieht sich also nicht auf den Persönlich-

keits- und Datenschutz in Online-Bewerbungen und bei Stellenangeboten. Dies wird, 

wie nachfolgend erläutert, im Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit dem Tele-

dienstgesetz, geregelt.  

Entsprechend § 3 dieses Gesetzes dürfen personenbezogene Daten nur erhoben, ver-

arbeitet und genutzt werden, wenn es dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift 

erlaubt oder der Nutzer einwilligt. Dies gilt auch für die Verwendung persönlicher Da-

ten für andere Zwecke. Ebenso ist die Erbringung von Telediensten nicht von der 

Einwilligung des Nutzers abhängig zu machen, wenn der entsprechende Teledienst 

eine Monopolstellung inne hat. Darüber hinaus muss der Nutzer über die Art, den 

Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung persönlicher Da-

ten unterrichtet werden.  

Gleichzeitig dürfen laut § 5 persönliche Daten erhoben, verarbeitet und genutzt wer-

den, wenn dies zur Begründung eines Vertragsverhältnisses notwendig ist. Auch hier 

gilt die Einwilligung des Nutzer für die Verwendung der Daten für andere Zwecke.  

In § 4 werden die datenschutzrechtlichen Pflichten des Dienstanbieters geregelt, wobei 

als besonders bedeutend hervorzuheben ist, dass insbesondere die Nutzung von Tele-

diensten anonym zu ermöglichen ist und dass der Nutzer Teledienste gegen eine 

Kenntnisnahme Dritter geschützt in Anspruch nehmen kann.  

Für die Nutzungs- und Abrechnungsdaten gelten vom Prinzip her die Grundsätze für 

die Verarbeitung persönlicher Daten aus § 3.   

Von formaler Wichtigkeit scheint noch das Auskunftsrecht des Nutzers in § 7 zu sein, 
indem der selbige berechtigt ist seine personenbezogenen Daten einzusehen.  

Eine Datenschutzkontrolle soll bei begründetem Verdacht auf Missbrauch von persön-

lichen Daten mittels einer Aufsichtsbehörde erfolgen. Eine derartige Überprüfung des 

Datenschutzes kann nach Maßgabe des § 8 auch vorgenommen werden, wenn keine 

Anhaltspunkte für eine Verletzung von Datenschutzvorschriften vorliegen. Die einzel-

nen Maßnahmen und Befugnisse der Aufsichtsbehörde regelt der § 38 des Bundesda-
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tenschutzgesetzes.   

 

 

� Bundesdatenschutzgesetz - BDSG     

 

Dieses Gesetz regelt, unter welchen Bedingungen personenbezogene Daten erhoben, 

gespeichert und weitergegeben werden dürfen, unter welchen nicht, welche rechtlichen 

Konsequenzen Zuwiderhandlungen haben und welche Rechte, Betroffene haben.  

Der Zweck des Gesetzes ist es, den einzelnen davor zu schützen, dass er durch den 

Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinen Persönlichkeitsrechten beein-

trächtigt wird ( § 1 BDSG ).   

• Von besonderer Bedeutung ist, auch für die spätere Operationalisierung der 

Hypothesen, die Definition des Begriffes „Personenbezogene Daten“. Dies sind 

nach § 3 Abs.1 BDSG Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnis-

se einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.   

Dieses Gesetz hat Gültigkeit für öffentliche und nicht-öffentliche Stellen und auch für 

Nichtteledienstanbieter. Öffentliche Stellen sind in diesem Zusammenhang Behörden, 

Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtliche Einrichtungen des Bundes 

und der Länder. Zu den öffentliche Stellen zählen auch Vereinigungen des privaten 

Rechts, wenn sie Aufgaben der öffentlichen Verwaltung von Bund und Ländern wahr-

nehmen. Nicht-öffentliche Stellen sind natürliche und juristische Personen, Gesell-

schaften und andere Personenvereinigungen des privaten Rechts. Nicht zum Gel-

tungsbereich dieses Gesetzes gehören Akten, Aktensammlungen sowie Bild- und Ton-

träger.  

• Zunächst ist festzuhalten, dass Erhebung, Verarbeitung und Nutzung persönli-

cher Daten zulässig ist, wenn   

� der Betroffene eingewilligt hat ( § 4 Abs. 1 BDSG )   
� dies im Rahmen der Erfüllung eigener Geschäftszwecke des Teledienstleisters 

bzw. geschäftsmäßiger Zwecke und berechtigter Interessen eines Dritten ge-
schieht oder kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein 
schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Speicherung, Veränderung oder 
Übermittlung hat ( BDSG § 28 Abs.1 Nr.1und 2, Abs.2 Nr.1a; § 29 Abs.1 Nr.1, 
Abs.2 Nr.2; § 30 Abs.2 Nr.2 ).   
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Nach § 5 TDG trägt der Teledienstleister die Verantwortung für die von ihm angebo-

tenen Inhalte. Dies bezieht sich zunächst, nach einer Übermittlung persönlicher Daten 

auf die Wahrung des Datengeheimnisses.   

• Das Datengeheimnis nach § 5 BDSG besagt, dass es den bei der Datenverarbei-

tung beschäftigten Personen untersagt ist, personenbezogene Daten unbefugt zu 

verarbeiten oder zu nutzen. Dies gilt für jene Personen auch dann, wenn sie diese 

Tätigkeit nicht mehr inne haben.  

• Die Rechte des Betroffenen entsprechend § 6 BDSG beinhalten das Recht des 

Betroffenen nach Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Sperrung der entspre-

chenden persönlichen Daten. Dieses Recht kann nicht durch ein Rechtsgeschäft 

ausgeschlossen oder beschränkt werden. Sind die Daten in einer zentralen staatli-

chen Stelle gespeichert, so muss dem Betroffenen die entsprechende Stelle ge-

nannt werden.  

 

Von bisher noch nicht erwähnter Wichtigkeit sind die Handlungsbefugnisse der Auf-

sichtsbehörde und die Straf- und Bußgeldvorschriften bei Zuwiderhandlung gegen die 

gesetzlichen Bestimmungen.  

• Die Aufsichtsbehörde kann zum einen gemäß § 38 BDSG dann tätig werden, 

wenn ein von einer Verletzung des Datenschutzes Betroffener dies begründet 

darlegt und sie wird automatisch in Form einer Überwachung tätig, wenn persön-

liche Daten geschäftsmäßig gespeichert und / oder verarbeitet werden.  

Die Befugnisse beinhalten nach § 38 Absatz 3, 4 und 5 die Auskunftspflicht und 

das Recht der Personen die mit der Überwachung beauftragt wurden, die Geschäft-

räume des zu überprüfenden Betriebes zu betreten und Prüfungen, Besichtigungen 

und Sichtungen vorzunehmen. Zudem kann die Aufsichtsbehörde Maßnahmen zur 

Beseitigung festgestellter technischer oder organisatorischer Mängel treffen.  

• Bei Zuwiderhandlung gegen die gesetzlichen Bestimmungen des BDSG greifen 

die Strafvorschriften des § 43. Dies bedeutet, dass derjenige der unbefugt ge-

schützte personenbezogene Daten die nicht offenkundig sind, speichert, verän-

dert, übermittelt, zum Abruf mittels automatisiertem Verfahren bereithält, abruft 

oder sich oder einem anderen diesbezügliche Dateien verschafft, bestraft werden 

kann.  

Ebenso wird bestraft, wer sich persönliche Daten durch unrichtige Angaben er-
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schleicht, persönliche Daten unbefugt an Dritte weitergibt oder wenn personen-

bezogene Einzelmerkmale einer Person unbefugt zusammengefügt und übermittelt 

werden.  

Handelt ein nach den Strafvorschriften zu bezeichnender Täter gegen Entgelt oder 

möchte dieser sich oder andere bereichern oder einen anderen schädigen, so kann 

jener Täter mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden.  

Nicht unerwähnt sollte sein, dass eine verfolgungswürdige Tat nur auf Antrag 

durch den Betroffenen oder die Betroffene verfolgt wird.  

Des weiteren existieren noch einige Bußgeldvorschriften für den Fall minderschwe-

rer Vergehen gegen die gesetzlichen Bestimmungen des BDSG.   
 

Ungeachtet der Vorschriften und Regelungen über den Datenschutz ist der reale Um-

gang mit personenbezogenen Merkmalen und Daten und vor allem die weitere Ver-

wendung dieser Daten oder deren Löschung meist nur schwer nachweisbar, so dass 

auch noch so rigide Gesetze einen Missbrauch nicht verhindern können, zumal Daten 

auch kopiert und auf mobile Speicher übertragen werden können.  

Außerdem ist es auch häufig eine Angelegenheit des Ermessens, welche und wie viel 

persönliche Daten zur Aufnahme eines Vertragsverhältnisses notwendig sind oder in-

wieweit persönliche und qualifikationsbezogene Merkmale zusammen in einer Online -

Bewerbung aufgeführt werden sollen. Dies trifft vor allem auf anonym in das Internet 

gestellte Bewerbungen zu und auf Bewerbungen die online generalisiert an Personal-

servicefirmen übermittelt werden.  

Problematisch ist zudem die sogenannte Einwilligung des Nutzers in die Bereitstellung 

persönlicher Daten für eine Nutzungsberechtigung, da einige Internet - Dienstleister, 

eine Einwilligung indirekt erzwingen. Dies bedeutet konkret, dass wenn man nicht alle 

von Dienstleistern gewünschten Daten zur Verfügung stellt und/ oder nicht einwilligt, 

man auch den erwünschten Service nicht erhält.   
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2.3.4. Diskurs: Staatliche versus private Arbeitsve rmittlung  

 

Zu Beginn dieses Diskurses ist es unabdingbar zu erwähnen, dass die Bundesanstalt für 

Arbeit ein gesetzlich verordnetes Monopol zur Arbeitsvermittlung nach §1 und §35 
Absatz 1 SGB III hat. Dies hat seinen sinngemäßen Ursprung vor allem darin, dass 

jeder abhängig Beschäftigte automatisch durch die Arbeitslosenversicherung Beiträge 

an die Bundesanstalt für Arbeit abführt. Dadurch hat jede Person, die arbeitslosenver-

sichert war, Anspruch auf die Entgeltersatzleistungen des Arbeitsamtes entsprechend 

dem achten Abschnitt des SGB III, wobei Beratung und Arbeitsvermittlung auch Per-

sonen zusteht die keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung geleistet haben.  

Nach den Neuerungen des SGB III durch das Job-AQTIV-Gesetz, speziell im § 37 

Absatz 2 und dem neuen § 37a SGB III kann nunmehr entweder das Arbeitsamt nach 

drei- oder spätestens sechsmonatiger Arbeitslosigkeit einen privaten Arbeitsvermittler 

beauftragen oder der Arbeitslose kann dies verlangen. Darüber hinaus gibt es noch die 

Möglichkeiten im Rahmen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, dass sich ein Ar-

beitsloser an eine Personal-Service-Firma wendet um als Leiharbeitnehmer befristet in 

einem Unternehmen, bei einer öffentlichen Verwaltung oder anderen öffentlichen Ar-

beitgebern tätig zu werden.  

 

Genau die eben erwähnten Möglichkeiten werden nunmehr auch durch, von Arbeits-

ämtern installierte oder geförderte, Personal-Service-Agenturen oder private Personal-

dienstleister wahrgenommen. Bestimmte Arbeitslose werden dort entgeltlich in ver-

mittlungsorientierter Zeitarbeit beschäftigt und nehmen in verleihfreien Zeiten an 

Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen teil und werden in diesen Zeiten da-

bei unterstützt einen Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden ( SGB III, § 9 Abs. 

2 ).   

Da die Möglichkeit einer anspruchsbasierten Arbeitsvermittlung durch private 

Dienstleister erst seit Inkrafttreten des Job-AQTIV-Gesetzes zum 01.01.2002 nach 

Artikel 10 dieses Gesetzes offiziell gegeben ist, können an dieser Stelle noch keine Er-

fahrungen zu dieser Alternative mit in den Diskurs eingebracht werden.  

 

Job-Center stellen die neue Form der Arbeitsämter dar. Sie sind die gemeinsame An-

laufstelle von Arbeitsamt und Trägern der Sozialhilfe. In ihnen sollen Arbeitslose, Ar-
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beitssuchende und Sozialhilfeempfänger betreut werden.  

Dies bedeutet, dass diese Center die Sozialdaten der arbeitssuchenden Sozialhilfeemp-

fänger für die Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt von den Trägern der 

Sozialhilfe übertragen bekommen, sowie die Daten die für den Betrieb der gemeinsa-

men Anlaufstelle und zur Erfüllung von Aufgaben erforderlich sind. Ein Job Center 

ermöglicht den Arbeitssuchenden und Arbeitslosen den Zugang zu allen erforderlichen 

arbeitsmarktbezogenen Beratungs-, Vermittlungs- und Integrationsleistungen sowie zu 

Geldleistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts ( SGB III, § 402 Abs.1 Nr.12 ).  

 

In dem folgenden Diskurs sollen normativ und prinzipiell divergierende und kontras-

tierende Gesichtspunkte erörtert werden. Da die Vorteile privater Arbeitsvermittlung 

größtenteils die Nachteile staatlicher Arbeitsvermittlung ausmachen und die Vorteile 

der staatlichen die Nachteile der privaten, ist es sinnvoll die jeweils kontrastierenden 

Bereiche gemeinsam zu behandeln. Zum Ende des Diskurses erfolgt eine Zusammen-

fassung mittels zweier Tabellen.    

 

 

� Vorteile privater und Nachteile staatlicher Arbeitsvermittlung  
 

Die auffälligsten Vorteile privater Arbeitsvermittlung sind wohl die, dass durch weni-

ger bürokratische, gesetzliche und verordnungsbedingte Arbeits- und Vorgehenswei-

sen eine höhere Effizienz erreicht wird als die vergleichbare Vermittlungstätigkeit des 

Arbeitsamtes.  

 

Eine höhere Effizienz wird zudem dadurch erreicht, dass pro Vermittlung bzw. pro 

Vermittlungsauftrag seitens eines Arbeitgebers oder Arbeitnehmers eine bestimmte 

finanzielle Summe zur Verfügung steht. Da es das Prinzip privaten marktwirtschaftli-

chen Handelns ist, den Gewinn zu maximieren, wird nun jede private Firma die Ar-

beitsvermittlung betreibt versuchen die Kosten der Vermittlung so gering als nur ir-

gendwie möglich zu halten, um an dem jeweiligen Auftrag so viel wie möglich zu ver-

dienen. Innerhalb dieses Strebens wird nun jeder private Arbeitsvermittler dazu an-

gehalten sein, die einzelnen Schritte bis zu einer erfolgreichen Vermittlung so rational 

und effektiv wie möglich zu gestalten, um ersteres Ziel zu erreichen. Darüber hinaus 

fördert es den guten Ruf der entsprechenden Firma oder Person, wenn diese sehr er-
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folgreich auf diesem Gebiet arbeitet, was dann wiederum vermehrt Aufträge bringen 

kann.  

 

Als weiterer Vorteil privater Arbeitsvermittlung gilt die höhere Flexibilität der Mitar-

beiter. Diese bezieht sich auf die zeitliche Komponente, die räumliche und organisato-

rische Flexibilität. Die zeitliche Variationsbreite ist bei den Privaten deshalb höher, da 

sie nicht in einer großen und vom öffentlichen Dienstrecht geprägten Organisations-

struktur arbeiten. Dies bedeutet, dass sie eher mal einige Tage Überstunden leisten 

können oder sich für einen dringenden oder eiligen Fall die ganze verfügbare Zeit 

nehmen können. Die größere räumliche Flexibilität rührt daher, dass der private Ar-

beitsvermittler nicht wie sein Kollege vom Arbeitsamt einzig für Vermittlungsgesprä-

che im Büro zuständig ist, sondern er kann auch sehr kurzfristig zu einem Arbeitgeber 

fahren um zum Beispiel für sein Klientel vorstellig zu werden oder eine Arbeitsplatz-

besichtigung vorzunehmen. Organisatorische Flexibilität ist bei den Privaten deshalb 

vermehrt anzutreffen, da eine Person alle notwendigen organisatorischen Maßnahmen 

für die Vermittlung eines Arbeitslosen bearbeiten kann oder falls eine Arbeitsauftei-

lung vorgenommen wird, die zuständigen Personen sich in angrenzenden Räumen be-

finden und erforderliche Daten sofort übergeben können. Im Gegensatz dazu, sind in 

Arbeitsämtern die Zuständigkeiten die mit der Arbeitsvermittlung zusammenhängen 

auf verschiedene Abteilungen verteilt. Beispielsweise gibt es für verschiedene Berufs-

gruppen jeweils eigene Abteilungen und innerhalb einer Berufsgruppenabteilung wie-

derum personelle Unterteilungen. Sucht nunmehr eine Person eine berufliche Tätigkeit 

die in einem Grenzbereich zwischen verschieden Berufsgruppen liegt, so muss er ent-

weder ständig zwischen verschiedenen Abteilungen hin und her pendeln oder es fühlt 

sich überhaupt keine Abteilung zuständig.  

 

Ein zusätzlicher, eher positiver Effekt für private Arbeitsvermittlungsagenturen, ist der 

häufig schlechtere Ruf des Arbeitsamtes bei der Vermittlung und der Qualität der Be-

werber die vom Arbeitsamt an Arbeitgeber geschickt werden.  

Da das Arbeitsamt jeden vermitteln muss, der dies fordert oder Anspruch darauf hat, 

kann es vorkommen, dass Anforderungsprofile von Arbeitgebern abgemildert und 

Qualifikationsmerkmale von Arbeitslosen überhöht dargestellt werden. Trifft dann der 

entsprechend mit überhöhten Qualifikationsmerkmalen dargestellte Arbeitslose auf 

einen Arbeitsplatz mit gleichzeitig abgemildert dargestellten Anforderungsprofilen, so 
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ist das Scheitern des Arbeitsverhältnisses vorprogrammiert und die Enttäuschung auf 

beiden Seiten groß.  

 

 

� Vorteile staatlicher und Nachteile privater Arbeitsvermittlung   
 

Einer der bedeutendsten Vorteile staatlicher Arbeitsvermittlung ist sicherlich der Tat-

bestand, dass das Arbeitsamt nach § 35 Absatz 1 SGB III jedem der Arbeit sucht eine 

Vermittlung anbieten muss. Dieser Rechtsanspruch gilt auch dann, wenn der Arbeits-

suchende längere Zeit oder noch überhaupt nicht berufstätig war. Im Gegensatz dazu 

haben sich die meisten privaten Personalservicefirmen auf bestimmte Berufsfelder 

spezialisiert und sie können auch Stellensuchende ablehnen.  

 

Ein weiterer entscheidender Vorteil staatlicher Arbeitsvermittlung ist die unentgeltliche 

Vermittlung. Dies bedeutet, dass das Arbeitsamt weitgehend unabhängig, im Rahmen 

des jeweiligen Budgets des Arbeitsamtes, von finanziellen Kosten der Vermittlung o-

perieren kann. Dies bedeutet vor allem, dass ein zeitliches Limit bis zu einer erfolgrei-

chen Vermittlung nicht zwingende Handlungsmaxime des jeweiligen Vermittlers ist. 

Im Gegensatz dazu muss ein privater Vermittler Vermittlungschancen eines Arbeitssu-

chenden und die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel gegeneinander abwägen. 

Ist oder wird eine Vermittlungsbemühung kostspielig, ohne dass sich die Erfolgschan-

cen für eine Vermittlung verbessern, so wird der private Vermittler die Vermittlungs-

bemühungen bald einstellen, da er die Kosten nicht mehr tragen kann und ein finan-

zieller Gewinn außer Reichweite steht.  

Der staatliche Arbeitsvermittler kann hingegen unter Abwägung aller in Be-

tracht kommender Tätigkeitsalternativen die einzelnen Möglichkeiten ausschöpfen, in 

dem er im Verlaufe der Zeit Bewerbungen an verschieden Branchen und Berufsfeldern 

unterbreitet. Auch die Vermittlungsbreite über alle möglichen Berufssparten hinweg, 

ist ein damit zusammenhängender Vorteil staatlicher Arbeitsvermittlung, da im Gegen-

satz zu den meisten privaten Personaldienstleistern keine Abgrenzung und Einschrän-

kung der Berufsfelder und –sparten bezüglich der Vermittlungsaktivität stattfindet. 

Dieser Vorteil ist unter Vorbehalt prinzipieller Natur da, wie bereits vorher erörtert, 

organisatorisch bedingte Aufspaltungen der Berufssparten in verschiedene Verwal-

tungsbereiche in der Praxis problematisch bezüglich einer flexiblen Vermittlungsaktivi-
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tät sein können.  

Ein anderer Vorteil ist darüber hinaus, dass das Arbeitsamt Kurse und Trainingsmaß-

nahmen für Bewerbungsverfahren und – maßnahmen übernehmen kann, ebenso wie 

Trainingsmaßnahmen zur Verbesserung der Wiedereingliederung in den ersten Ar-

beitsmarkt. Dazu gehören auch Fortbildungs-, Qualifizierungs- und Umschulungs-

maßnahmen.   

 

Die neuen Personal-Service-Agenturen, die aufgrund ihres Aufbaus einer Hybridkonstruk-

tion zwischen einem Arbeitsamt und rein privaten Personal-Service-Firmen gleichen, 

haben prinzipiell den Vorteil, dass hier die Methoden der Privaten angewandt werden, 

gleichzeitig aber mehr Zeit für die einzelne Vermittlung zur Verfügung steht, da diese 

Agenturen mindestens von den Arbeitsämtern finanziell unterstützt werden, wenn sie 

nicht gar vollständig von Arbeitsämtern geführt werden. Zudem ist ein Arbeitsloser 

der an eine PSA weitergeleitet wird in dieser, zumindest für ein Jahr, fest angestellt und 

somit nicht mehr arbeitslos. Darüber hinaus wird der Eingestellte, falls er gerade nicht 

vermittelt werden kann, weitegebildet und nimmt an Qualifizierungsmaßnahmen teil. 

Die Beschäftigung eines Arbeitslosen in einer PSA hat ungeachtet der Verleihungen 

und sonstigen Maßnahmen in jedem Fall das Finalziel der Vermittlung in ein dauerhaf-

tes Beschäftigungsverhältnis außerhalb der PSA im ersten Arbeitsmarkt.   

Die geschilderten prinzipiellen Vorteile müssen erst noch die Nagelprobe in der 

Praxis bestehen, da es solche Agenturen erst seit kurzer Zeit gibt. Es bleibt abzuwar-

ten, wie viele, im Verhältnis zur gesamten Arbeitslosenzahl, in den Agenturen ange-

stellt werden, wie schnell sie neben Verleihungen fest in den ersten Arbeitsmarkt integ-

riert werden können und wie zielgenau, effektiv und auf welchem Niveau Weiterbil-

dungen und Qualifizierungen sind. Erste diesbezüglich relevante Daten dürften nicht 

vor Ende 2006 zu erwarten sein, da entsprechende Tarifvertragsvereinbarungen zwi-

schen Zeitarbeitsfirmen und Arbeitnehmern erst 2003 stattfanden und auch die sonsti-

gen Umsetzungsmaßnahmen nur sukzessive wirken.   

 

Job-Center ( auch als Arbeitsagentur bezeichnet ) als neue Form des Arbeitsamtes stellt die 

integrative Einrichtung für alle Arbeitslosen und Arbeitssuchenden dar. Das Neue dar-

an ist unter anderem, dass nunmehr auch Sozialhilfeempfänger über die Job-Center in 

Arbeit vermittelt werden und dort auch diesbezügliche Integrationsleistungen in An-

spruch nehmen können. Darüber hinaus sind die Center auch für Geldleistungen zur 
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Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem Sozialhilfegesetzbuch zuständig.  

Positive Veränderungen von der Einrichtung der Job-Center sind allenfalls für arbeits-

lose Sozialhilfeempfänger zu erwarten, da diese nun nicht mehr von Sozialämtern mit 

eingeschränkten Möglichkeiten vermittelt werden, sondern von den Arbeitsagentur-

Job-Centern, welche bessere Möglichkeiten der Vermittlung und mehr Integrationsleis-

tungen aufgrund eines höheren finanziellen Spielraumes, vorweisen können. Inwieweit 

bürokratische Hemmnisse, in Form der bisherigen starren Entscheidungs-, Befugnis- 

und Handlungshierarchien für Vermittler, durch die neue Einrichtung abgebaut wer-

den können, wird sich erst im Verlaufe der nächsten Jahre herausstellen. Eine Be-

standsaufnahme und Evaluierung über erzielte Effizienzgewinne, Vorteile und noch 

nicht erfolgte Verbesserungen liegt zwischenzeitlich partiell vor.23   

 

 

Als Fazit könnte man festhalten, dass beide Formen der Arbeitsvermittlung, also priva-

te und staatliche, sinnvoll sind und sich sogar dahingehend ergänzen, dass das Ar-

beitsamt bei weniger schwer vermittelbaren Arbeitssuchenden und Arbeitslosen durch 

private Arbeitsvermittlung finanziell und personell entlastet werden kann. Das Ar-

beitsamt könnte sich in diesem Sinne bei einer weiteren Verstärkung der privaten Ar-

beitsvermittlung intensiver um schwieriger und schwer vermittelbare Arbeitslose 

kümmern, mit all den zur Verfügung stehenden Instrumenten, insbesondere im Hin-

blick auf Eingliederungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. Dies ist besonders wichtig, 

da der Anteil von niederqualifizierten Tätigkeiten stetig abnimmt, der Anteil niederqua-

lifizierter Arbeitsloser unter allen Arbeitslosen jedoch bei ca. 40 % liegt und weiter im 

Steigen begriffen ist24.   

 

Es sei in diesem Zusammenhang noch erwähnt, dass nicht alle Leistungen des Ar-

beitsamtes bezüglich der mit der Vermittlung verbundenen weitergehenden Maßnah-

men für alle Arbeitssuchenden und arbeitslos gemeldeten gleichermaßen gilt. Alle Leis-

tungen erhält in jedem Fall eine Person, die arbeitslos und arbeitslos gemeldet ist und 

welche innerhalb der letzten drei Jahre mindestens 12 Monate versicherungspflichtig 

berufstätig war. Personen die nicht 12 Monate innerhalb der letzten drei Jahre versi-

cherungspflichtig tätig waren, erhalten in jedem Fall nach §§ 45, 46 SGB III Bera-
                                                 
23 Bundesregierung, 2006: Die Wirksamkeit moderner Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
24 Arbeitslosenstatistik Arbeitsamt, 2003, BMA-Online   
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tung,Vermittlung, Bewerbungskosten erstattet und Mobilitätshilfen, ebenso nach §§ 
48-52 SGB III Trainingsmaßnahmen zur Erhöhung der Chance auf Wiedereingliede-

rung in den ersten Arbeitsmarkt. Bei anderen Maßnahmen hängt deren Bewilligung 

vom Einzelfall und dem damit verbundenen Vermittlungsschwierigkeitsgrad ab oder 

sie wird definitiv nicht gewährt. 

 

 

Staatliche Arbeitsvermittlung  

Vorteile  Nachteile  

Vermittlungsanspruch nach § 35 Absatz 1 SGB III 

für alle Stellensuchenden und Arbeitgeber 

schlechtere Ruf des Arbeitsamtes bei der Vermitt-

lung und der Qualität der Bewerber 
unentgeltliche, staatliche Vermittlung geringe organisatorische Flexibilität der Mitarbeiter 

zeitlich nicht fixierte Vermittlungsdauer teils kostenintensive Vermittlung 

Vermittlungsbreite über alle  Berufssparten hinweg geringere zeitliche Flexibilität der Mitarbeiter 

intensivierte Betreuung möglich durch bürokratische, gesetzliche und verordnungs-

bedingte Arbeits- und Vorgehensweisen eine ge-

ringere Effizienz 

Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung und Um-

schulung 

 

Tabelle 1 

Private Arbeitsvermittlung  

Vorteile  Nachteile 
durch weniger bürokratische, gesetzliche und ver-

ordnungsbedingte Arbeits- und Vorgehensweisen 

eine höhere Effizienz 

keine Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ( im 

Normalfall )  

kosteneffiziente Vermittlung entgeltliche Vermittlung ( zumindest für Arbeitge-

ber ) 

größere zeitliche Flexibilität der Mitarbeiter keine Trainingsmaßnahmen zur Verbesserung der 

Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt 

höhere Akzeptanz bei Arbeitgebern zeitlich begrenzte aktive Vermittlungsbemühungen 

höhere organisatorische Flexibilität der Mitarbeiter Vermittlungsbreite teilweise eingeschränkt   

Tabelle 2  

 



 

 

37  
 
 
2.4. Methoden der empirischen Sozialforschung    

 
 
 
 

 
 

 
 

2.4. Methoden der empirischen Sozialforschung   
 

 

Der Untersuchungsbereich im Rahmen dieser Arbeit zählt nicht zur klassischen Sozial-

forschung im Sinne der Untersuchung sozialer Sachverhalte oder Phänomene im ge-

sellschaftlichen Gefüge. Die Methoden jedoch, welche den Befragungen und den Fall-

beispielen zugrunde liegen, basieren auf denen der empirischen, insbesondere auch der 

qualitativen Sozialforschung.  

Das Gebiet der empirischen Sozialforschung ist sehr weit gestreut und umfasst eine 

breite Palette von Prinzipien, Konzepten und Methoden. Deshalb sollen hier nur die 

Methoden dargestellt werden, die in dieser Arbeit potentiell angewendet werden kön-

nen und angewandt werden.   

 

 

 

2.4.1. Forschungsablauf und Hypothesen  

 
� Forschungsablauf  

 
Ein grundlegender und erster Schritt eines empirischen Forschungsvorhabens mit wis-

senschaftlichem und seriösen Anspruch, ist die Problembenennung und Umsetzung 

grundsätzlicher Ideen in möglichst schriftliche Aussagen in der Form von Hypothesen, 

welche wiederum als logische Erklärungsversuche der Realität dienen und anhand de-

rer man dieselbigen im Verlaufe des Forschungsvorhabens auf ihren Wahrheitsgehalt 

hin untersucht, um sie dann bestätigen zu können ( Verifizierung ) oder man sie ganz 

oder teilweise ablehnen muss ( Falsifizierung ).25  

Zu den Phasen eines Forschungsablaufes zählen, wie im Ablaufdiagram in Abbildung 

2 schematisch dargestellt, die Problembenennung, die Gegenstandsbenennung, die 

Durchführung mittels Methoden der Sozialforschung, die Auswertung bzw. Analyse 

und die Verwendung von Ergebnissen.   

                                                 
25 vgl. Atteslander, 1995, S. 35 
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Abb. 2  Phasen des Forschungsablaufes26  

 

Zur Problembenennung zählt neben der Umformung der Problemstellungen in wis-

senschaftliche Fragestellungen, die Abgrenzung des Problems gegenüber naheliegen-

den aber nicht identischen Problemfeldern, der Nachweis der Erklärungsbedürftigkeit 

und des Bedarfs einer dahingehenden empirischen Untersuchung.  

Unter Gegenstandsbenennung wird in der wissenschaftlichen Literatur verstanden, den 

Forschungsgegenstand zu begrenzen und abzugrenzen und Phänomene, Vorstellungen 

und Elemente der Forschung in einen Zusammenhang und eine systematische Ord-

nung zu bringen. Beispielsweise wurde in dieser Arbeit die Arbeitsvermittlung bereits 

dahingehend abgegrenzt, dass sie sich im Rahmen des Themas nur auf innerhalb elekt-

ronische Stellenmärkte vorzufindenden Arbeitsvermittlung bezieht.  

Es wird in der einschlägigen Literatur darauf verwiesen, dass Problembenennung und 

Gegenstandsbenennung dahingehend miteinander verbunden sind, dass Veränderun-

gen in der Gegenstandsbenennung ebenso Änderungen in der Problembenennung 

nach sich ziehen können und umgekehrt.  

Die Bereiche Durchführung, Analyse und Auswertung werden nachfolgend in eigenen 

Unterkapiteln behandelt.  

 

 

� Arbeitshypothesen  
 

Die Formulierung von Hypothesen ist eine logische Weiterführung der Problembe-

nennung in wissenschaftliche Aussagen. Sie stellen Erklärungsversuche von noch nicht 

                                                 
26 Atteslander, 1995, Methoden der empirischen Sozialforschung 
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nachgewiesenen und bewiesenen Phänomenen der Umwelt dar. Des weiteren bezieht 

sich eine Hypothese nicht zwangsläufig auf nur eine Frage, sondern kann auch ganze 

Fragenkomplexe umfassen.27   

Eine weitere Definition der Hypothese besagt, dass die selbige eine Vermutung über 

einen Tatbestand darstellt.28  

Damit eine Hypothese wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, werden einige Bedin-

gungen an sie gestellt.  

Ein Beispiel einer diesen Ansprüchen genügenden Hypothese wäre:  

„ In der Bundesrepublik ist die Arbeitslosenquote bei Personen mit Hochschulab-

schluss niedriger als bei Personen mit anderen beruflichen Qualifikationen.“  

 

Existieren mehrere Hypothesen in Form eines logisch wiederspruchsfreien Systems, 

d.h. die Aussagen stehen in einem systematischen, logischen Zusammenhang zueinan-

der über den gleichen Untersuchungsgegenstand, mit den zugehörigen Definitionen 

der verwendeten Begriffe, so erhält man eine Theorie.  

 

 

 

 

2.4.2. Expertenbefragungen, Fragebögen und Auswertu ngen   

 

Grundsätzlich ist zunächst zu erwähnen, dass der Unterschied zwischen wissenschaft-

licher und sonstiger Befragung der ist, dass neben der notwendigen Systematik und 

Zielgerichtetheit der Befragung die (theoriegeleitete) Kontrolle derselbigen durch vor-

her aufgestellte übergeordnete Fragen, Behauptungen und Annahmen (Hypothesen) 

über einen zu befragenden Sachverhalt wesentlicher Bestandteil jeder seriösen und 

wissenschaftlichen Befragung ist.  

Die Rückkoppelung der einzelnen Schritte der Befragung mittels der übergeordneten 

Fragen, Behauptungen und Annahmen (Hypothesen) soll den Einsatz der Befragung 

als wissenschaftliche Methode gewährleisten.   

                                                 
27 vgl. Atteslander, 1995, S. 31 ff 
28 siehe Kromrey, 2000, S. 48  
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Standardisierung: Als standardisierte Befragung bezeichnet man Fragenkataloge ohne 

offene Fragen, welche frei beantwortet werden können. In dieser Arbeit kommt die 

teilstandardisierte Befragung in Betracht, da offene wie geschlossene Fragen verwendet 

werden. Geschlossene Fragen sind Fragen mit vorgegebenen Antwortalternativen.      

 

 

 

2.4.2.1. Relevante Befragungsformen  
 

Die Befragungsformen richten sich generell nach dem Inhalt der Befragung, den Um-

ständen unter welchen die Befragung stattfinden soll und dem übergeordneten Ziel der 

Befragungen.  

Inhaltlich ist dabei von Bedeutung, welche Art von Informationen gesucht werden und 

welche damit verbundenen formalen und inhaltlichen Strukturen die Fragen und Ant-

wortvorgaben haben sollen29. Dies bedeutet, dass, wenn sehr viele offene, qualitative 

Fragen gestellt werden, sich vorrangig ein Leitfadeninterview anbietet. Daneben ist 

dabei die Stichprobengröße zu berücksichtigen. Sollen nur relativ wenige Personen 

befragt werden und sind die Fragen überwiegend qualitativer Natur, so erscheinen In-

terviews nahezu zwingend. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmesituationen.  

Insbesondere sind die Befragungsformen dahingehend zu differenzieren nach dem, ob 

es sich bei den Fragen um neutrale fachspezifische Sachverhalte handelt oder um per-

sönliche Einstellungen, Meinungen, Überzeugungen oder Eigenschaften von Befrag-

ten.   

 

 

� Interviews  
 

Wie eingangs erwähnt, bietet sich die Befragungsform des Leitfadeninterviews vor al-

lem dann an, wenn etwas über den Befragten mittels offener Fragen in Erfahrung ge-

bracht werden soll, eine hohes Maß an Kontrolle über die Interviewsituation notwen-

dig erscheint und sich die Anzahl der Befragungen aus damit verbundenen Kosten-

gründen in Grenzen hält30.  

                                                 
29 vgl. Schnell, 1999, S.303 f  
30 siehe auch Atteslander, 1995, S. 163 f  
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Vorteile:  

Zum einen, wie eben erwähnt, hat man die Befragungssituation dahingehend unter 

Kontrolle, dass man den Verlauf der Befragung steuern kann, auf Rückfragen des Be-

fragten antworten kann, der Befragte Antworten frei formulieren kann, Einwände so-

fort geklärt werden können und ein persönlicher Bezug zum Befragten vorhanden ist.  

Nachteile:  

In der Literatur wird der am meisten genannte Nachteil von Interviews als Antwort-

verzerrungseffekt bezeichnet. Dazu zählen:31   

-die Verweigerung einer Antwort  

-die Abgabe einer „weiß-nicht“ –Antwort   

-die Abgabe einer inhaltlichen Antwort, obwohl keine Meinung erfragt war  

-die Abgabe sozial erwünschter Antworten  

-Zustimmung zu Fragen unabhängig vom Inhalt der Fragen  

-Negative Reaktionen auf formale Aspekte von Fragen, die Abfolge von Fragen,  

Merkmale des Interviewers, Anwesenheit Dritter beim Interview oder Auftraggeber 

eines Interviews      

 

Struktur:  

Für den Fall schriftlicher Befragungen existieren die Kommunikationsformen „wenig 

strukturiert“, „teilstrukturiert“ und „stark strukturiert.“  

Die stark strukturierte Befragung basiert auf Fragebogen, die immer die gleiche Form 

und den gleichen Inhalt haben und kein Einfluss auf den Ablauf genommen werden 

kann oder soll.  

Das teilstrukturierte Interview kommt für diese Untersuchung für den Fall von Inter-

views in Frage. Sie beinhaltet zwar auch Fragebogen mit vorformulierten Fragen und 

einer Reihenfolge, ist aber keine schriftliche Befragung. Der Interviewer kann bei die-

ser Form teils spontan agieren und auf Antworten und Hinweise des Befragten einge-

hen. Er kann zum anderen zielgerichteten Sachfragen stellen, ist aber nicht auf ein fi-

xiertes Vorgehen bezüglich der Reihenfolge angewiesen. Eine praktische Variante die-

ser Form des Interviews ist die Leitfaden-Befragung bzw. –Interview.  

Eine wenig strukturierte Interviewform ist hier nicht angebracht, da diese eine Inter-

viewsituation erfordert, in der der Interviewer freie Hand bei der Wahl der Fragen und 

                                                 
31 siehe Schnell, 1999, S. 331 f   
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der Befragte großen Spielraum bei der Beantwortung hat.  

Interviewerverhalten:   

Man unterscheidet hier generell zwischen hart, weich und neutral32. Das neutrale Inter-

viewerverhalten bedeutet, dass keine emotionale Interaktion zwischen Interviewer und 

Befragten vorherrscht bzw. nicht erwünscht ist, da bei diesem Interviewverhalten 

Sachfragen behandelt werden, welche möglichst eindeutig beantwortet werden sollen.   

Die weiche Interviewermethode besagt, dass der Interviewer eine non-direktive Rolle 

einnimmt und den Interviewten frei über das Befragungsthema sprechen lässt.  

Die harte Interviewmethode zielt darauf ab, möglichst schnell so viele Fragen als mög-

lich zu stellen ohne dem Befragten Zeit zum Nachdenken zu geben.  

 

 

� Telefoninterviews  
 

Telefoninterviews sind dadurch, dass fast alle Haushalte und Betriebe mit Telefon aus-

gestattet sind, vor allem bei Marktforschungsinstituten beliebt.  

Vorteile:  

Erhöhte Erreichbarkeit der Befragten, rasche Verarbeitungsmöglichkeit der erhaltenen 

Daten, schneller Ersatz bei Ausfällen von Befragten, relativ geringe Kosten und eine 

gesunkene Akzeptanz traditioneller Befragungsformen, insbesondere des Interviews33.  

Nachteile:  

Erschwerte Kontrolle der Interviewsituation in Bezug auf die Person des Befragten 

(wer spricht wirklich am anderen Ende der Leitung) und der Interviewatmosphäre. 

Tendenz zu stark strukturierten und standardisierten Fragen, damit keine allzu langen 

Telefonate entstehen. Gegebenenfalls, wenn die Gruppe der Befragten nicht eindeutig 

feststeht, ergeben sich Auswahl- und Stichprobenprobleme.    

Aus den eben genannten Gründen sind auch Telefoninterviews für qualitative und of-

fene Fragen ungünstig, wobei bei dieser Interviewart noch erschwerend hinzukommt, 

dass das Telefonat bei langen Antworten mitgeschnitten werden müsste oder die Fra-

gen so formuliert werden müssten, dass nur sehr kurze Antworten möglich wären. 

Letzteres wäre für die Beantwortung qualitativer Fragen nicht akzeptabel.  

Unabdingbar für das Führen von professionellen Telefoninterviews wird eine Einlei-

                                                 
32 vgl. Atteslander, 1995,  S. 163 f  
33 vgl. Schnell, 1999, S 341;  Frey, 1989, S. 26  
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tung gehalten, um insbesondere das Interesse der zu Befragenden zu wecken und 

Antworten zu erhalten. Dies trifft zwar für alle Befragungsformen zu, wird aber bei 

Telefoninterviews für besonders wichtig gehalten34. Auch die Fragebögen sollten dies-

bezüglich ausgerichtet sein und zudem inhaltlich leicht handhabbar sein, um Interview-

fehler zu vermeiden. Der Fragebogen sollte zudem so gestaltet sein, dass der Befragte 

diesem folgen und ihn nachvollziehen kann.  

Im Rahmen dieser Arbeit kommen Telefoninterviews als Möglichkeit des Ersatzes für 

andere Befragungsformen in Betracht, wenn aus irgendwelchen Gründen eine der bei-

den anderen Formen für einen zu Befragenden nicht zuträglich ist.   

 

 

� Schriftliche Befragung  
 

Diese Form der Befragung wird vermehrt angewandt, wenn dies aus kosten- und ver-

waltungstechnischen Gründen geboten erscheint, wenn also der Stichprobenumfang 

der Probanden hoch ist und der finanzielle Spielraum der Untersuchungsinstanz gering 

ist35. Des weiteren wird die schriftliche Befragung häufig angewandt, wenn es sich um 

stark strukturierte, (teil)standardisierte Fragebogenkonstruktionen handelt.   

Im Rahmen dieser Arbeit, welche nicht durch Drittmittel gefördert wird, ist primär aus 

Kostengründen eine schriftliche Befragung angebracht.   

Vorteile:  

Der Vorteil der schriftlichen Befragung ist unter anderem der, dass der Befragte 

Denkpausen einlegen kann, wann und wie lange er möchte und auch mal länger über-

legen kann um eine möglichst adäquate Antwort zu finden. Zudem nimmt man an, 

dass die Antworten ehrlicher seien als bei Anwesenheit eines Interviewers36. Ein weite-

rer wichtiger Aspekt für eine schriftliche Befragung ist die Zeit- und Kostenfrage. Da 

die hier zu befragenden verschiedenen Stellenmarktanbieter auf die Bundesrepublik 

verstreut sind, wäre es bei ca. 100 Befragungen ein unverhältnismäßiger Zeit- und 

Geldaufwand Interviews zu führen, wenn das selbe Ergebnis mittels postalisch zuge-

sandten Fragebogen oder E- Mail-Fragebogen erzielt werden kann.  

Da es sich hier um Expertenbefragungen auf sachbezogener Ebene handelt, ist eine 

                                                 
34 siehe Atteslander, 1995, S. 169  
35 vgl. Atteslander, 1995, S. 167  
36 siehe auch R. Schnell, 1999, S.335 f 
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schriftliche Befragung auch weniger problematisch, da die Fragestellungen so formu-

liert werden können, dass Missverständnisse oder Rückfragen kaum zu erwarten sind. 

Schriftliche Befragungen erfolgen hier mittels Fragebogen auf postalischem Wege oder 

per E-Mail via Internet, gegebenenfalls mit einem Word-Attachment zum Ausdrucken, 

Ausfüllen und postalischer Rücksendung ohne Absender.  
 

Nachteile:  

Die Nachteile der schriftlichen Befragung liegen primär in der Nichtkontrollierbarkeit 

der Befragungssituation. Dies bedeutet, man weiß nicht wer wann was und wie beant-

wortet. Als Folge davon können Fragen unvollständig, unsorgfältig oder überhaupt 

nicht ausgefüllt sein. Ein weiterer Nachteil ist die potentielle Gefahr einer hohen Aus-

fallquote, also einer hohen Zahl von nicht beantworteten Fragebögen. Der Grund da-

für liegt, je nach thematischer Ausrichtung der Befragung und dem damit verbundenen 

Interesse des Befragten darin, dass keine persönliche mündliche Werbung für die Be-

fragung erfolgt37.   

Um einem Desinteresse des Befragten entgegenzuwirken wird eine sogenannte „Total-

Design-Method“ empfohlen38. Diese besagt, dass versucht werden soll beim Befragten 

den Nutzen und Sinn der Befragung hervorzuheben und somit das Interesse des Be-

fragten zu erhöhen. Gleichzeitig sollen die Kosten für den Befragten so gering wie 

möglich gehalten werden.   

 

 

 

2.4.2.2. Expertenbefragung   
 

In der Literatur findet man keine ausführlichen methodischen Hinweise oder Anwei-

sungen dieser Erhebungstechnik. Dies liegt in der Natur der Expertenbefragung be-

gründet. Da jede Expertenbefragung eine eigene, spezifische Problematik untersucht 

und in diesem Zusammenhang dafür in Frage kommende Experten betrifft, ist auch 

die methodische Vorgehensweise jeweils sehr verschieden.39 In der in der Fußnote an-

gegebenen Literatur wurden vom IAB Diskussionsbeiträge eines Workshops für Ex-

                                                 
37 siehe Schnell, 1999, S. 336 f  
38 siehe Dillman, 1978, S. 110 f  
39 vgl. IAB, 1995: Experteninterviews in der Arbeitsmarktforschung, S. 73   
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pertengespräche veröffentlicht, welche kritische Anregungen und Notationen für wis-

senschaftliche Anwendungen dieser Erhebungstechnik liefern sollen. In jedem Fall, 

also auch bei einer schriftlicher Befragung, handelt es sich dabei um problemzentrierte 

Befragungen bzw. Interviews.40  

Einer der in diesem Zusammenhang wichtigsten Gesichtspunkte, ist die Frage nach 

den „richtigen“ Experten für die jeweilige Untersuchung. Im hier vorliegenden Fall ist 

dies sicherlich der Personenkreis, der verantwortlich ist für die inhaltliche Ausgestal-

tung von Stellenmärkten im Internet und Online-Bewerbungsbögen, sowie Personen 

die täglich beruflich mit elektronischen Stellenmärkten zu tun haben. Dies bezieht sich 

insbesondere im Falle der Online-Bewerbungen darauf, warum welche und wie viel 

personenbezogene, persönliche Daten und Qualifikationsbestandteile von den verant-

wortlichen Personen als notwendig erachtet werden. Das ausfindig machen dieser Per-

sonen kann nur durch eine entsprechende Nachfrage in der jeweiligen Firma, Organi-

sation oder Institution erfolgen.   

Die prinzipielle Struktur der Expertenbefragung hinsichtlich der Fragenreihenfolge 

beginnt zweckmäßigerweise zunächst mit einfacheren und allgemeineren Fragen um 

dann immer spezifischere Fragen folgen zu lassen. Der Vorteil der schriftlichen Befra-

gung ist hierbei unter anderem der, dass der Befragte Denkpausen einlegen kann, wann 

und wie lange er möchte und auch mal länger nachdenken kann, um eine möglichst 

adäquate Antwort zu finden.  

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt bezüglich der Expertenbefragung ist die Genera-

lisierbarkeit von Aussagen in offenen Fragen. Dies bedeutet, dass eine Frage so gestellt 

werden sollte, dass man eine erhaltene Antwort im Vergleich mit Antworten von wei-

teren Befragten verallgemeinernd auswerten kann. Die thematische Generalisierung 

der Antworten wiederum ermöglicht eine Reflektion gegenüber aufgestellten Hypothe-

sen auf deren Bestätigung oder Ablehnung. Für den Fall, dass die generalisierte Aus-

wertung der Antworten weder eine eindeutige Bestätigung oder Ablehnung induziert, 

wäre eine Neufassung und Überarbeitung der Hypothesen zu erwägen.  

Es ist aber trotz der spezifischen Ausrichtung von Experteninterviews darauf zu ach-

ten, dass die Fragen so formuliert werden, dass nicht nur firmen- und organisations-

spezifische Situationen und Methoden angesprochen werden, sondern auch prinzipielle 

Einstellungen zur Thematik oder einem bestimmten Problemfeld hinterfragt werden, 

                                                 
40 die Vorgehensweise der diesbezüglichen Interviewform in: Lamnek, 1995,  S. 74 f  
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die dadurch dann auch mit Antworten anderer Beteiligter generalisierend ausgewertet 

werden können.  

 

 

 

2.4.2.3. Fragebogenkonstruktion und –gestaltung   
 

Der grundsätzliche Aufbau von Fragebogen richtet sich nach den Konstruktionskrite-

rien für Fragebogen41 und beinhaltet zunächst, dass man thematische Blöcke festlegt 

und diese dann in eine sinnvolle Reihenfolge bringt, wobei darauf zu achten ist, dass 

aufgrund nachlassender Konzentration der Befragten die nicht so wichtigen Blöcke am 

Ende des Fragebogens angebracht werden. Das selbe gilt für die Fragen innerhalb der 

Blöcke. Sollten sich die jeweiligen Blöcke thematisch stark unterscheiden, ist es ange-

bracht diese mit Überleitungssätzen zu versehen, damit abrupte thematische Gedan-

kensprunge vermieden werden, welche den Befragten vor einer weiteren Beantwortung 

nur eher abschrecken würde.   

Für die Fragenabfolge ist von Bedeutung, dass man unbedingt vom Allgemeinen in das 

Spezielle gehen sollte und nicht umgekehrt oder diffus variiert. Des weiteren ist es 

sinnvoll den Fragebogen mit Eröffnungsfragen allgemeiner Art zu beginnen, um den 

Einstieg für die Befragten zu erleichtern ( warming up ).  

In der einschlägigen Literatur wird außerdem darauf hingewiesen, dass die meisten In-

terviews und Fragebogen zu lang sind. Dies bedeutet, dass nach der Zusammenstel-

lung eines neuen Fragebogens zu prüfen ist, dass die Beantwortungszeit nicht länger 

als durchschnittlich 1½ Stunden beträgt. Die Gefahr bei zu langen Interviews und Fra-

gebogen liegt in Teilfälschungen von Antworten und in der abnehmenden Beantwor-

tungsqualität bei zunehmender Bearbeitungszeit.  

Hat man schließlich den neuen Fragebogen unter Berücksichtigung aller in Frage 

kommenden Aspekte fertiggestellt, ist es unumgänglich denselbigen in einem Test-

durchlauf ( Pretest ) an verschiedenen Probanden auf dessen Tauglichkeit im Sinne des 

Zieles der Erhebung und der Effektivität und Beantwortungsqualität hin zu überprü-

fen.  

Insbesondere ist bei Pretests zu prüfen:  

                                                 
41 siehe auch Schnell, 1999, S. 320 f  
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-die durchschnittliche Befragungszeit  

-die Verständlichkeit der inhaltliche Aussagen von Fragen  

-die Stimmigkeit von Fragen zueinander  

-Fragekontexteffekte und alternative Frageformulierungen  

-das Interesse der Befragten für die Befragung   

 

 

 

2.4.2.4. Auswahl von Probanden  
 

Mittlerweile existieren Tausende von elektronischen Stellenmärkten, da neben profes-

sionellen Arbeitsvermittlern und –verleihern nahezu jede Firma, Organisation, Stadt-

verwaltung, etc. die über einen Server verfügt, eine Homepage bzw. ein Internetportal 

anbietet, in welchem sich auch Stellenausschreibungen befinden.  

Die Auswahl von zu Befragenden ist daher nicht gerade einfach. Eine Hilfe in dieser 

Hinsicht ist eine Systematisierung durch die zu ermittelnden Arten von Stellenmärkten. 

Da die Stellenmärkte innerhalb einer Art sehr ähnlich sind, können dann von jedem 

einige Fälle genommen werden, wobei als Fall eine Firma, Organisation, etc. gemeint 

ist, an welche dann eine schriftliche Befragung geschickt wird bzw. mit der ein Inter-

view vereinbart wird. Als Einschränkung muss aufgrund der Fragestellungen zum Per-

sönlichkeits- und Datenschutz in Online-Bewerbungen darauf geachtet werden, dass es 

sich um Stellenmärkte handelt, welche Online-Bewerbungsmöglichkeiten bieten.   

Die Verwendung der Arten von Stellenmärkten verhindert auch weitgehend eine 

Stichprobenverzerrung durch eine falsche Auswahl der Teilgesamtheit einer Stichpro-

be42.  

Die partielle Zufallsauswahl von elektronischen Stellenmärkten für die Befragung und 

die Einzelfallanalyse erfolgt daher unter der Restriktion, dass ein gefundener Stellen-

markt über die Funktion der Online-Bewerbung ( auch per E-Mail ) verfügen muss, da 

eben diesbezüglich Fragen und praktische Fallanalysen vorgesehen sind.   

 

Repräsentativität ist  bezüglich der Arten von elektronischen Stellenmärkten gegeben, 

                                                 
42 siehe Bamberg/Baur, 1991:  Statistik, S. 10 
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innerhalb jeder Art erfolgt dann wie erwähnt, eine Zufallsstichprobe mit der Ein-

schränkung dass der aufgefundene Stellenmarkt über Online-

Bewerbungsmöglichkeiten verfügt.   

Aus eben erwähntem Grund wird sich auch die Befragung vermehrt auf qualitative 

Fragen und Aspekte stützen und eine explorative Vorgehensweise bevorzugt.   

 

 

 

2.4.2.5. Auswertungsmethoden  
 

Die Auswertungsmethoden unterscheiden sich generell dahingehend, ob ein Aspekt 

auf quantitative oder qualitative Weise untersucht wird.  

Quantitative Fragen, d.h. standardisierte geschlossene Fragen mit vorgegebenen Ant-

wortalternativen, werden mit Hilfe der deskriptiven und induktiven Statistik oder sons-

tiger numerischer Auswertungsmethoden ausgewertet. Qualitative Fragen, d.h. offene 

Fragen mit freier Beantwortung, können mittels Inhaltsanalyse und der Auswertung 

von beantworteten Fragen nach deren fachspezifischen Aussagen, ausgewertet und 

kategorisiert werden. Durch eine kategorisierte Antworterfassung der jeweiligen Fragen 

können dann die einzelnen Merkmale einer Frage mit den Methoden der deskriptiven 

Statistik zusammengefasst werden. Eine weitere Form der qualitativen Auswertung 

offener Fragen, bei geringer Anzahl von Befragten, ist auch das Zitieren von Antwor-

ten.    

 

 

 

 

� Quantitative Auswertung  
 

In dieser Arbeit ist quantitative Auswertung auf die Auswertung der geschlossenen 

Fragen bezogen und im Normalfall nur auf der deskriptiven Ebene notwendig, also die 

Darstellung von absoluten und relativen Häufigkeiten und absoluten kumulierten und 

relativen kumulierten Häufigkeiten und gegebenenfalls die Verwendung von Mittelwer-

ten zur Darstellung des Durchschnittes von Häufigkeiten in Form arithmetischer Mit-
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telwerte. Ebenso die Darstellung von Häufigkeiten durch Häufigkeitstabellen, Stabdia-

gramme, Kreissektorendiagramme und klassierte Häufigkeitstabellen in Verbindung 

mit Histogrammen.  

 

Mögliche weitere statistische Auswertungsmethoden für zwei Merkmale, welche hier in 

Frage kommen, sind vor allem Korrelationswerte.  

Hierzu zählt für kardinalskalierte Merkmale der Bravais-Pearson-Korrelationskoeffi-

zient und für ordinalskalierte Merkmale der Rangkorrelationskoeffizient von Spear-

man, wobei bei beiden Werte von  -1 für völlig negativ korreliert bis +1 für völlig posi-

tiv korreliert erreicht werden können. Adäquat dazu erhält man für nominalskalierte 

Merkmale den korrigierten Kontingenzkoeffizient, der Werte von 0 für vollständige 

Unabhängigkeit bis +1 für vollständige gegenseitige Abhängigkeit erreichen kann.   

Korrelationswerte für mehr als zwei Merkmale erhält man durch die Verwendung mul-

tivariater Verfahren. Diese komplexen Berechnungen können mittels diverser Compu-

terprogramme, wie z.B. SPSS, vorgenommen werden.   

Alle angesprochenen Verfahren der Korrelationsberechnung sind Interdependenzana-

lysen, stellen also fest ob die Merkmale gegenseitig voneinander abhängig sind.  

 

 

� Qualitative Auswertung  
 

Qualitative Auswertungsmethoden der empirischen Sozialforschung für Befragungen 

beziehen sich typischerweise, gemäß der gängigen Literatur43, auf sach- und problem-

orientierte offene Fragen inhaltlicher Art und die qualitative Interpretation quantitati-

ver Auswertungen von geschlossenen Fragen.   

Die numerische Auswertung der Datenerhebung wurde bereits im Punkt „Quantitative 

Auswertung“ vorgestellt. Dies ist jedoch nur der erste Schritt. In einem zweiten Schritt 

bedarf es der qualitativen Interpretation der statistischen Auswertung in dem Sinne, 

welche Schlussfolgerung das statistische Ergebnis bezüglich der Hypothesen oder des 

jeweiligen Teilaspektes der Untersuchung nahe legt und zulässt. Erst die entsprechende 

partielle Schlussfolgerung kann dann in den Gesamtkontext und in die Gesamtmenge 

der möglichen Ergebnisse, übergeordneter Konsequenzen und Verbesserungsansätze 

mit einfließen.  

                                                 
43 siehe bsp.Lamnek, 1995: Qualitative Sozialforschung  
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Da es sich bei der Beantwortung offener Fragen um Text handelt, kommt von der 

grundsätzlich-wissenschaftlichen Verortung her als Auswertungsmethode auch die In-

haltsanalyse in Betracht.44  

Für die hier vorgesehene Befragung sind jedoch qualitative inhaltsanalytische Auswer-

tungsmethoden mit einem Kategoriensystem von Wortkombinationen oder Sätzen 

und entsprechenden Kodierungen wenig sinnvoll, da jene qualitativen Auswertungs-

methoden sich primär eignen zur Erforschung sozialer und kultureller Werte und des 

Wandels von Werten im langfristigen Zeitverlauf, z. B. durch Rückgriff auf Schulbü-

cher und Zeitungen.45    

 

Die Auswertung der Beantwortung der offenen inhaltlichen Fragen zählt zur qualitati-

ven Forschungsauswertung im engeren Sinn und beinhaltet, auf diese Arbeit bezogen, 

die hermeneutische Interpretation durch Vorverständnis und logische Erfassung des 

Sinngehaltes des Antworttextes, sowie die Methodik der Zusammenfassung mittels 

Paraphrasierung, Generalisierung, Reduktion durch Selektion und Streichung und Re-

duktion durch Bündelung, Konstruktion und Integration von Paraphrasen.46  

Im Rahmen der thematischen Ausrichtung dieser Arbeit geht es bei der Auswertung 

der inhaltlichen offenen Fragen um die Aussagen, Meinungen und Stellungnahmen zu 

spezifischen Themen und Problemfeldern bezüglich der Effizenz elektronischer Stel-

lenmärkte, deren sinnvolle Nutzungsmöglichkeiten und –fähigkeiten und den Persön-

lichkeits- und Datenschutz, insbesondere von Online-Bewerbungen.  

Die qualitative Auswertung offener Fragen besteht nun konkret einerseits darin, 

die Aussagen und Stellungnahmen zu den jeweiligen offenen Fragen von verschiede-

nen Anbietern von Stellenmärkten und Stellenangeboten miteinander zu vergleichen 

und zu quantifizieren, indem die mehrheitlichen Übereinstimmungen, Abweichungen, 

Fehler und Besonderheiten kategorisiert werden und hinsichtlich der Themen, Fragen 

und Häufigkeit entsprechend den Kategorien eingeordnet und wenn möglich quantita-

tiv nach relativen Häufigkeiten erfasst werden.47  

Ebenso zählt zur qualitativen Auswertungsmethode das Zitieren von Aussagen der 

Befragten zu zentralen offenen Fragen der Thematik. Dabei wird nicht alles was der 

                                                 
44 vgl. Diekmann, 1995, S. 481 f ; Atteslander, 1995, S. 226 f   
45 siehe auch Diekmann, 1995: Empirische Sozialforschung, Kapitel XII Inhaltsanalyse, S. 481 ff   
46 exaktere Ablaufbeschreibung in Mayring, 1997, S.55 f  
47 siehe auch: Auswertung problemzentrierter Interviews, in: Lamnek, 1995, S.77 f  
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jeweilige Befragte geschrieben oder gesagt hat zitiert, sondern nur der zentrale Aussa-

geteil. Zudem werden die Aussagen systematisch nach Themen und Schwerpunkten 

geordnet und zusammengefasst.48 Diese Methode ist allerdings nur sinnvoll und mög-

lich bei einem sehr geringen Stichprobenumfang, da der Aufwand des Zitierens sehr 

hoch ist ( bis ca. 30 Befragte ).   

Die Einbindung der Aspekte der Einzelaussagen in den Gesamtkontext erfolgt dann 

zum einen mittels eines Vergleiches mit den Hypothesen bezüglich des Persönlich-

keits- und Datenschutzes und zum anderen im Vergleich von als sinnvoll erachteten 

Kriterien der Effizienz und Effizienzformen mit entsprechend mehrheitlich real exis-

tierenden Kriterien und Formen.   

 

 

 

2.4.3. Einzelfallanalysen   

Fallbeispiele oder auch Einzelfallstudien bzw. Einzelfallanalysen genannt, befassen sich 

mit konkreten und realen Phänomenen und zählen zum Bereich der empirischen Un-

tersuchungsformen innerhalb der empirischen Sozialforschung.  

Angewendet werden Fallstudien, wenn es darum geht Hypothesen zu beschreiben, zu 

erklären und zu testen hinsichtlich des Wahrheitsgehaltes. Des weiteren dienen sie zur 

Gewinnung von neuen Hypothesen, zur Spezifizierung von Konzepten oder zur Ver-

werfung von bisherigen Hypothesen. Ein anderer Einsatzbereich von Einzelfallstudien 

ist die Untersuchung neuer und unbekannter Phänomene. Dies ist dabei nicht auf so-

ziologische Felder beschränkt, sondern umfasst alle gesellschaftswissenschaftliche Be-

reiche und ebenso klinische Einzelfallstudien von Universitätskliniken und der Phar-

maindustrie, um beispielsweise die Verträglichkeit von Medikamenten zu erforschen.  

Untersuchungseinheiten von Fallbeispielen können demnach sein:49   

• Einzelne Personen  

Dies kann beispielsweise in Bereichen der Psychologie und Medizin der Fall sein, 

um spezifische Krankheiten und psychische Störungen zu untersuchen.    

                                                 
48 siehe Mayring, 1997, S. 54 f   
49 vgl. Roth u. Holling, 1999: Sozialwissenschaftliche Methoden, S. 267 ff  
vgl. Schnell, 1999: Methoden der empirischen Sozialforschung, S. 235 f  
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Es können aber auch im Bereich der Sozialwissenschaften Einzelpersonen Unter-

suchungsgegenstand sein, wenn es zum Beispiel darum geht zu Untersuchen wel-

chen Einfluss und welche Rolle der Vorsitzende einer Tarifkommission oder einer 

anderen Organisation hat.  

• Personengruppen  

Als Beispiel hierfür können Sekten angeführt werden, welche auf ihre innere Struk-

tur und ihre wahren Ziele hin untersucht werden. 

Es können auch Berufgruppen auf ihre spezifischen Merkmale hin untersucht wer-

den, etc.  

• Organisationen, Netzwerke  

Hier werden etwa Organisationsstrukturen von Verbänden untersucht oder z.B. die 

organisatorische Bewältigung von Gesetzesänderungen, interorganisatorische 

Netzwerke etwa im Verhältnis zwischen Arbeitsmarktpolitik und regionaler Struk-

turpolitik oder externe Netzwerke zwischen Organisationen.  

Internet:   

Das Internet zählt zweifelsohne zu den Netzwerken. Aufgrund dessen, dass es sich 

hierbei um ein relativ neues Netzwerk handelt, gibt es zu diesem Bearbeitungszeit-

punkt , in Bezug auf Einzelfallstudien, nur spärlich wissenschaftliche Literatur.  

Einzelfallstudien im Internet können sich auf einzelne Anbieter von Internet-Sites 

beziehen oder auf ein spezielles und bestimmtes Netzwerk innerhalb des Internet.  

Im hier vorliegenden Fall beziehen sich die Einzelfallstudien zum einen auf eine 

spezielle Kategorie von Internet-Sites, nämlich der von Stellenanbietern und -

suchenden, und andererseits innerhalb dieser Kategorie auf einzelne Anbieter von 

Sites, in welchen Arbeitsstellen gesucht und / oder angeboten werden, seien es nun 

private oder staatliche Anbieter.  

Bei der Einzelfallstudie eines privaten Personaldienstleisters, beispielsweise, soll 

nun im Allgemeinen nach bestimmten Kriterien Funktionalität, Aktualität, Benut-

zerfreundlichkeit, Kostenpflichtigkeit, Sprachenvielfalt, Regionalität, Angebotsviel-

falt und –ausrichtung, Benutzungsbedingungen und die Angaben der Betreiber die-

ser Site zur Expertenbefragung untersucht werden. Im Speziellen soll dann unter-

sucht werden, welche und wie viele persönliche Daten tatsächlich bei einer eventu-

ell vorhandenen Benutzerbedingung und bei Online-Bewerbungen angegeben wer-

den müssen.   

• Kulturen, Gesellschaften  
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In Soziologie und Politikwissenschaften werden mitunter entweder ganze Kulturen 

oder Gesellschaften als Einzelfallanalyse behandelt.   
 

Das wissenschaftliche Vorgehen in einer Einzelfallstudie in Bezug auf die Auswer-

tungsmethoden unterscheidet sich nicht von den bisher aufgeführten und in der empi-

rischen Sozialforschung üblichen Methoden.   

Eine Generalisierung von Ergebnissen von Einzelfallstudien wird in der Literatur un-

terschiedlich und kritisch betrachtet.50 Grundsätzlich hängt die Verifizierung von 

Hypothesen aufgrund von Einzelfallstudien von der Anzahl der untersuchten Einzel-

fälle im Verhältnis zur vorhandenen diesbezüglichen Grundgesamtheit ab und davon 

wie stark die Abweichungen innerhalb gleicher Kriterien bei verschiedenen untersuch-

ten Einzelfällen ist.  

 

 

 

2.4.4. Resumee    

 

� Expertenbefragung    
 

Die Expertenbefragung ist grundsätzlich eine qualitative größtenteils offene, teilstan-

dardisierte und strukturierte Leitfadenbefragung in schriftlicher Form mit explorativem 

Charakter.       

 

Die qualitative Auswertung der offenen Fragen besteht darin, die Aussagen und Stel-

lungnahmen zu den jeweiligen offenen Fragen von verschiedenen Anbietern von Stel-

lenmärkten und Stellenangeboten miteinander zu vergleichen und zu quantifizieren, 

indem die mehrheitlichen Übereinstimmungen, Abweichungen, Fehler und Besonder-

heiten kategorisiert werden und hinsichtlich der Themen, Fragen und Häufigkeit ent-

sprechend den Kategorien eingeordnet und wenn möglich quantitativ nach relativen 

Häufigkeiten erfasst werden.   

Ebenso zählt zur qualitativen Auswertungsmethode das Zitieren von Aussagen der 

                                                 
50 vgl. Roth u. Holling, 1999: Sozialwissenschaftliche Methoden, S. 279 f 
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Befragten zu zentralen offenen Fragen der Thematik. Dabei wird nicht alles was der 

jeweilige Befragte geschrieben oder gesagt hat zitiert, sondern nur der zentrale Aussa-

geteil. Zudem werden die Aussagen systematisch nach Themen und Schwerpunkt ge-

ordnet und zusammengefasst.  

Qualitative inhaltsanalytische Auswertungsmethoden mit Kategoriensystem von Wort-

kombinationen oder Sätzen und entsprechenden Kodierungen sind hier wenig sinn-

voll, da jene qualitativen Auswertungsmethoden sich primär eignen zur Erforschung 

sozialer und kultureller Werte und des Wandels von Werten im langfristigen Zeitver-

lauf, z. B. durch Rückgriff auf Schulbücher und Zeitungen.51  

 

 

� Einzelfallanalysen    
 

Bei der Einzelfallstudie wird nach den Kriterien Funktionalität, Aktualität, Benutzer-

freundlichkeit, Kostenpflichtigkeit, Sprachenvielfalt, Regionalität, Angebotsvielfalt und 

–ausrichtung, Benutzungsbedingungen und den Angaben der Betreiber dieser Site zur 

Expertenbefragung untersucht werden. Im Speziellen soll dann untersucht werden, 

welche und wie viele persönliche Daten tatsächlich bei einer eventuell vorhandenen 

Benutzerbedingung und bei Online-Bewerbungen angegeben werden müssen.   

Die Resultate werden dann nach den entsprechenden Kriterien und Merkmalen 

geordnet zusammengefasst.   

 

 

                                                 
51 siehe auch Diekmann, 1995: Empirische Sozialforschung, Kapitel XII Inhaltsanalyse, S. 481 ff   
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3. Bisher ergründete Vorteile der elektronischen 

Arbeitsvermittlung und Nachweis verschiedener Ar-

ten und Inhalte elektronischer Stellenmärkte  

In diesem Kapitel sollen zunächst die bisher ergründeten Vorteile des Arbeitsvermitt-

lungsprozesses mittels elektronischer Stellenmärkte herausgestellt werden, welche in 

der speziellen Literatur Erwähnung finden.   

Da anzunehmen ist, dass verschiedene Arten elektronischer Stellenmärkte existieren, 

welche sich wiederum strukturieren lassen, werden daran anschließend Annahmen ü-

ber verschiedene Arten von elektronischen Stellenmärkten aufgestellt und deren gro-

ber Nachweis mittels Abbildungen erbracht, wobei für jede Art von Stellenmarkt ein 

exemplarisches Beispiel angeführt wird.  

In diesem Zusammenhang ist auch, in Anlehnung an die Leitfragen der Einleitung, 

von zentraler Bedeutung, dass jede aufgeführte Art über Online-Bewerbungs-

möglichkeiten verfügt, da diese mitunter in der Befragung und in den Einzelfallanaly-

sen bezüglich des Persönlichkeits- und Datenschutzes hinterfragt und näher untersucht 

werden.   

 

Im Kapitel 3.2.4 ( respektive im Anhang ) wird dann zum einen der Nachweis er-

bracht, dass die vorgefundenen Arten über Online-Bewerbungsmöglichkeiten verfügen 

und andererseits werden die inhaltlichen Darstellungen der einzelnen Arten bezüglich 

der Ausrichtung des Stellenmarktes ( berufsspezifisch oder –unspezifisch ) und der 

Online-Bewerbungsmöglichkeiten detaillierter dargestellt, ebenso mittels nachweisen-

der Abbildungen, um dann am Ende dieses Kapitels mittels eines Kategoriensystems 

ein Strukturmodell verfestigen zu können.   

Letztere Darstellungen dienen dabei insbesondere der Generierung von Fragenpoten-

tial für die darauf folgende Expertenbefragung sowie die Einzelfallanalysen. Der Fra-

genpool soll sich dabei durch die bei den Recherchen zutage geförderten Problemen 

und Verbesserungspotentialen  entwickeln.   

Die Begründung für die angeführten Stellenmärkte liegt in der Aufdeckung und dem 
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Nachweis verschiedener Arten von Stellenmärkten, welche dann wiederum Basis für 

die Systematisierung und Verteilung der Expertenbefragungen und Einzelfallanalysen 

sind, wobei jede aufgefundene Art mit einem Beispiel belegt wird.   

Außerdem ist die Bestandsaufnahme der inhaltliche Darstellung elektronischen Stel-

lenmärkte unabdingbarer Bestandteil für die Auslotung möglicher weiterer Verbesse-

rungen. Insbesondere trifft dies auf die Überprüfung der Effizienz und den Bereich 

der Online-Bewerbungsmöglichkeiten mit der damit verbundenen Angabe von persön-

lichen Daten zu, welchen im Verlauf der Untersuchung ein besonderes Gewicht zu-

kommt. Dazu zählt beispielsweise unter anderem, inwieweit Stellensucher und -

anbieter anonym bleiben können und welche Daten diese angeben müssen oder soll-

ten.   

Die abbildenden Darstellungen in den nachfolgenden Kapiteln sind exemplarisch und 

stellen eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Bearbeitung des jeweiligen Kapitels 

dar. Aufgrund der Schnelllebigkeit elektronischer Medien können sich die Inhalte und 

Präsentationsformen ändern.  

 

 

 

 

 

3.1. Bisher ergründete Vorteile der elektronischen Arbeitsver-
mittlung  
 

 

Die Merkmale für die Vorteile der Arbeitsvermittlung lassen sich in drei Kategorien 

aufteilen.  

Als erstes ist es sinnvoll, allgemeine vorteilhafte Merkmale auszumachen, welche Stel-

lensuchende und –anbietende gemeinsam betreffen, um dann die spezielleren Vorteile 

für die Stellensuchenden und jene für die Stellenanbieter getrennt auszuloten. Diese 

getrennte Vorgehensweise hat zudem den Vorteil, dass bei der Expertenbefragung und 

den Einzelfallanalyse dann auch getrennt einzelne, in den jeweiligen Kategorien ange-

fallene Problemansätze angegangen werden können, sofern dies zweckmäßig erscheint.    
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3.1.1. Allgemeine Verbesserungsmerkmale      

� Globalität  
 

International: Es besteht im Internet die Möglichkeit von allen Ländern, in denen das 

Internet maßgeblich verbreitet ist, Stellenanzeigen einzusehen und dies ohne teuere 

Zeitschriften über internationale Stellenausschreibungen kaufen zu müssen. Zudem 

sind die meisten dieser Stellen nicht über Printmedien weltweit ausgeschrieben.  

National: Stellenangebote die bislang aus Kostengründen nur regional ausgeschrieben 

waren, können nunmehr relativ preisgünstig ins Internet gesetzt werden und damit 

national abgerufen werden. Insbesondere kleinere Firmen können damit über das In-

ternetportal des Arbeitsamts Stellen national anbieten.  

Regional: In vielen Tageszeitungen sind oft nicht alle freie Stellen in einer Region ent-

halten, da manche Firmen und Organisationen nicht über diese Zeitungen inserieren, 

insbesondere bei akademischen Berufen. Hier kann über das Internet, unter zu Hilfe-

nahme verschiedener Jobbörsen und dem Arbeitsamt, eine größere Anzahl an freien 

regionalen Stellen gefunden werden.  

 

 

� Verfügbarkeit  
 

Räumlich: Da das Internet überall dort genutzt werden kann, wo ein aktiver Telefon-

anschluss besteht, ist die Verfügbarkeit auch gegeben, wenn man sich zum Beispiel auf 

Reisen in einem Hotel befindet. Der Zugang zum Internet kann in solchen Fällen 

durch ein eigenes Laptop oder mittels eines gestellten Computers erreicht werden.  

Zeitlich: Die zeitlich unbegrenzte Verfügbarkeit ist einer der größten Vorteile der In-

ternetnutzung, sowohl für Stellensuchende als auch für Anbieter von Stellen oder für 

Arbeitgeber, welche via Internet einen geeigneten Bewerber suchen.  

Die Verfügbarkeit bezieht sich dabei nicht nur auf die Dauer der Nutzung oder den 

beliebigen Zeitpunkt am Tag oder Nachts, sondern auch darauf, dass die Angebote 

von Stellen und Bewerbern meist über Wochen im Internet verbleiben und damit auch 

über diesen Zeitraum abrufbar sind. Ein Problem kann dabei allerdings entstehen, 

wenn die entsprechenden Anzeigen nicht rechtzeitig aus dem Internetangebot heraus-

genommen werden und somit nicht mehr aktuell sind.   
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� Unabhängigkeit  
 

Das Argument der Unabhängigkeit wird zum Teil durch die bereits angesprochene 

Verfügbarkeit dokumentiert, da man eben räumlich und zeitlich unabhängig ist. Hinzu 

kommt, dass man unabhängiger von Zeitungen und Zeitschriften und deren Veröf-

fentlichungsterminen wird. Darüber hinaus besteht durch das Medium Internet wei-

testgehend eine relative Unabhängigkeit von einzelnen Anbietern, da es zahlreiche e-

lektronische Stellenmärkte gibt.   

 

 

� Vielseitigkeit  
 

Der Vorteil der Vielseitigkeit ergibt sich teilweise durch die große Anzahl von Anbie-

tern, seien es nun Stellenmärkte von privaten Personaldienstleistern und Großfirmen, 

öffentlichen Organisationen, dem Arbeitsamt oder auch einzelne Angebote.  

Zudem haben sich viele private Personal-Service-Firmen auf bestimmte Berufssparten 

spezialisiert, so dass auch diesbezüglich eine große Auswahl besteht und gezielt ge-

sucht werden kann. Die Vielseitigkeit ergibt sich auch dadurch, dass bei der Suche mit-

tels Suchmaschinen verschiedenste Suchkriterien eingegeben werden können, je nach 

dem für welche Tätigkeiten man sich interessiert oder für welche Bewerber man Aus-

schau hält. Ebenso bieten die meisten Personal-Service-Firmen in ihren Internetange-

boten Suchmöglichkeiten nach bestimmten Kriterien.   

 

 

� Zeitersparnis  
 

Vor der massenweiten Verbreitung von Stellengesuchen und –angeboten über das In-

ternet musste man noch viele Zeitungen und Zeitschriften durchforsten und das Ar-

beitsamt und private Personal-Service-Firmen aufsuchen, um zu entsprechenden An-

geboten zu kommen. Diese zeitaufwendigen Bemühungen können nun, sofern man 

über Computer und Internetanschluss verfügt, weitgehend entfallen. Man kann daher 

die zur Verfügung stehende Zeit mehr für die inhaltliche Auswertung der Angebote 

nutzen und für passende Bewerbungs- und Angebotsschreiben.  

Eine weitere Zeitersparnis betrifft die Schnelligkeit mit der man zwischen verschieden 
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Anbietern hin und her springen kann, und dies national wie international. Selbst wenn 

man noch keine Anbieteradressen gespeichert hat, lassen sich diese mittels Suchma-

schinen, wie beispielsweise Google, nach der Auswahl bestimmter Suchkriterien, 

schnell finden. Dabei kann man, wie im vorherigen Punkt angesprochen, bereits nach 

bestimmten Tätigkeiten und Berufsfeldern selektieren, was den Such- und Auffin-

dungsvorgang zusätzlich beschleunigt.   

 

 

 

 

3.1.2. Spezifische Verbesserungen für Stellensuchen de und –anbieter  

 

Die speziellen Vorteile können sich teilweise mit bereits erwähnten Vorteilen vermi-

schen oder überschneiden. Dennoch ist es sinnvoll die jeweiligen Vorteile 

herauszustellen, da bei der empirischen Untersuchung auch zwischen Stellensuchenden 

und –anbietern unterschieden wird. Zudem kann sich im Laufe der Untersuchung 

herausstellen, dass eventuell für die eine oder andere Seite neue Vorteile hinzukommen 

oder bislang als prinzipielle Vorteile gehandelte Argumente sich bei näherer 

Betrachtung oder im Praxistest nicht länger als solche halten lassen.    

 

 

� Stellensuchende   
 

• Eingrenzung: Einer der wichtigen speziellen Vorteile für Stellensuchende liegt in 

der Möglichkeit mittels der Suchmaschinen die passenden Stellenanbieter aufzu-

spüren und abzuspeichern, um dann bei Bedarf sofort die geeigneten Anbieter 

einfach aufrufen zu können. Diese Eingrenzung erspart es, sich erst durch die 

Gesamtheit der Angebote durchlesen zu müssen, wie es bei Zeitungen und Zeit-

schriften häufig der Fall ist.  

• Systematisierung: Gerade für Stellensuchende ist diese Möglichkeit zur Schaffung 

einer übersichtlichen Ablagestruktur von Anbieteradressen von großem Nutzen. 

Mit Hilfe der computereigenen Ordnerstrukturierungsmöglichkeit lassen sich 
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Ordner auf gleicher Ebene anlegen und beliebig viele Unterordner erstellen. Da-

mit kann man Anbieter in verschiedene Kategorien klassifizieren, z.B. nach Regi-

onen, nach der Größe der Anbieter, ob öffentlich oder privat usw.. Die Regionen 

könnten beispielsweise dann wiederum in einer Ordnerbaumstruktur in Unterre-

gionen unterteilt werden. Der primäre Vorteil ist dabei, dass man die Strukturie-

rung und die Einteilungen nach eigenen Gesichtspunkten vornehmen kann.   

 

 

� Stellenanbieter   
 

• Präsentation und Image: Das jeweilige Unternehmen bzw. die jeweilige Organisa-

tion etc. kann sich im Internet wesentlich ausführlicher und umfassender selbst 

vorstellen und somit dem Bewerber ein realistisches Abbild des zukünftigen Ar-

beitgebers liefern. Zudem kann auch die angebotene Tätigkeit nebst Karriere-

chancen inhaltlich ausführlicher dargestellt werden. Möglich ist dies dadurch, dass 

z.B. eine DIN A 4–Seite die mittels Drittanbieter über das Internet veröffentlicht 

wird, wesentlich günstiger ist als eine erheblich kleinere Anzeige in einer Zeitung 

oder Zeitschrift. Und selbst diese Kosten entfallen, falls der Stellenanbieter be-

reits über einen eigenen Server verfügt und die vakanten Stellen auf seiner Home-

Site veröffentlichen kann.  

Allein dadurch, dass ein Arbeitgeber seine freien Stellen im Internet anbietet erhöht 

sich sein Image, da er sich als Nutzer einer innovativen und modernen Technik 

und Methode darstellen kann. Geschieht dies zusätzlich noch ansprechend und 

ausführlich ist eine weitere Steigerung seines Images unumgänglich.    

 

• Kürzere Bearbeitungszeit: Dies kann sich zum einen auf die Beantwortung von 

Bewerbungsschreiben beziehen, indem mittels E-Mail geantwortet wird und zum 

anderen auf Online-Bewerbungen, da in diesem Fall die zeitaufwendige Über-

nahme von Bewerbungsdaten in Datenbanken von Computern weitgehend ent-

fällt. Eine weitere Zeitersparnis ergibt sich, wenn die Bewerberdaten bereits in 

der Datenbank des Computers sind, durch die Möglichkeit durch Suchkriterien 

die Bewerber schnell zu finden, die bestimmte Qualifikationsmerkmale aufweisen. 

Auf diese Weise kann der Bewerberkreis schnell auf diejenigen eingeschränkt 

werden, die den Anforderungen am nächsten sind.   
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• Kostenersparnis: Dieses positive Argument ergibt sich, wenn die Voraussetzun-

gen für die kürzere Bearbeitungszeit gegeben sind und wenn anstelle von Zei-

tungs- und Zeitschriftenannoncen nur das Medium Internet genutzt wird.   

 

 

 

 

 

• Rekrutierungsspektrum: Dies ist mitunter einer der wesentlichen Vorteile für Un-

ternehmen und Organisationen, besonders wenn es um höher- und hochqualifi-

zierte Arbeitsplätze geht. Jeder der Zugang zum Internet hat, kann sich auf natio-

naler und internationaler Ebene nach entsprechenden Stellenangeboten umsehen. 

Dies wiederum ist natürlich ein erheblicher Vorteil für die Anbieter, vorausge-

setzt dass die entsprechenden potentiellen Interessenten auch räumlich mobil 

sind.    
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3.2. Strukturierung und Nachweis verschiedener Arte n elekt-
ronischer Stellenmärkte     
 

Es ist anzunehmen, dass verschiedene Arten elektronischer Stellenmärkte existieren, 

welche sich wiederum strukturieren lassen. Nachfolgend werden daher Annahmen ü-

ber verschiedene Arten von elektronischen Stellenmärkten aufgestellt und deren erster 

grober Nachweis mittels Abbildungen, wobei für jede Art von Stellenmarkt ein exem-

plarisches Beispiel angeführt wird. Die Annahmen wiederum basieren auf Recherchen 

auf den Internet-Sites der Arbeitsagentur52, sowie unter Zuhilfenahme der Theorien 

über Arbeitsmärkte53.   

 

Die Begründung für die angeführten Stellenmärkte liegt in der Aufdeckung und dem 

Nachweis verschiedener Arten von Stellenmärkten, welche dann wiederum Basis, Be-

zug und Orientierung für die Systematisierung und Verteilung der Expertenbefragun-

gen und Einzelfallanalysen sind.   

Des weiteren ist es von Nöten hypothetisch entworfene Modelle der Arten und Struk-

turen elektronischer Stellenmärkte, mittels nachweisführender Abbildungen, auf ihre 

tatsächliche Existenz hin zu überprüfen.   

Die Arten beziehen sich dabei auf den Betriebszweck unter dem ein Stellenmarkt an-

geboten wird.    

 

 

 

3.2.1. Arten elektronischer Stellenmärkte  

 

Unter der Art elektronischer Stellenmärkte soll hier die Art des Betriebszweckes und 

der inhaltlichen Ausgestaltung eines Stellenmarktes verstanden werden. Dazu zählt 

insbesondere die aus der Betriebsstruktur und dem Betriebszeck resultierende existen-

zielle Intention des Anbieters eines Stellenmarktes.  

                                                 
52 siehe Abb. 3 - Abb. 5   
53 vgl. Kap. 2.2. f   
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Insbesondere ist im nächsten Kapitel zu untersuchen, inwieweit sich die zur Systemati-

sierung entworfenen Arten von Stellenmärkten auch real und nachweislich bezüglich 

zu bestimmender Merkmale unterscheiden.    

Aufgrund fundamentaler Unterschiedlichkeit im Betriebszweck lassen sich die elektro-

nischen Stellenmärkte in zwei Arten aufteilen:  

 

 

Die Non–Profit Stellenmärkte und die Profit - Stellenmärkte   

 

 

 

� Non – Profit Stellenmärkte   
 

Hauptmerkmal dieser Stellenmärkte ist der Umstand, dass das Vermitteln von offenen 

Stellen unentgeltlich verläuft, d.h. für die Vermittlung keine Provisionen oder be-

stimmte Beträge verlangt werden.  

Partialstellenmarkt 1

Personal-Service-Agenturen
(staatlich)

Arbeitsamt / Job-Center Firmen, Behörden,
Verwaltungen, Organisationen

Non - Profit -
Stellenmärkte

Diagramm  1  
 

Die in Diagramm 1 abgebildeten grundsätzlichen Arten der Non-Profit-Stellenmärkte 

weisen nachfolgend beschriebene strukturelle Unterschiede auf:   

• Personal-Service-Agenturen:   

Die staatlichen Personal-Service-Agenturen werden dort installiert, wo keine Ver-

träge zwischen einem Arbeitsamt und privaten Verleihfirmen zustande kommen. In 

diesen Agenturen werden Arbeitslose verliehen, mit dem Ziel der Vermittlung in 

den ersten Arbeitsmarkt. In verleihfreien Zeiten soll die Agentur ihre Mitarbeiter 

unterstützen eine Beschäftigung außerhalb der Agentur zu finden und es sollen be-

rufliche Qualifizierungen und Weiterbildungen stattfinden ( SGB III, § 37c ).   
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• Arbeitsämter:   

Die Bundesanstalt für Arbeit hat gemäß § 35 SGB III – Arbeitsförderung, die ex-

plizite und gemeinwohlorientierte Aufgabe und Zuständigkeit, Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern Arbeitsvermittlung anzubieten, und zwar unentgeltlich. Dies be-

deutet, dass ihr betriebliches Hauptaufgabengebiet in der Arbeitsvermittlung liegt 

und somit in der Weitergabe von Stellenofferten und Stellengesuchen an die jeweils 

interessierte Seite. Zusätzlich bietet das Internetportal der Bundesanstalt für Arbeit 

kostenlose Serviceleistungen, wie Tipps für Stellen- und Arbeitskräftesuchende, 

Bewerbungshilfen und –hinweise, Hinweise für Weiterbildungs- und Umschu-

lungsmöglichkeiten, online abrufbare Formulare, etc. Näheres zur inhaltlichen Dar-

stellung dieses Stellenmarktes folgt in Kapitel 3.2.4.   

• Job-Center (Arbeitsagenturen):  

Job-Center stellen die neue Form der Arbeitsämter dar. Sie sind die gemeinsame 

Anlaufstelle von Arbeitsamt und Trägern der Sozialhilfe. Dies bedeutet, dass diese 

Center die Sozialdaten der Sozialhilfeempfänger von den Trägern der Sozialhilfe 

übertragen bekommen, die für den Betrieb der gemeinsamen Anlaufstelle und zur 

Erfüllung von Aufgaben erforderlich sind. Ein Job-Center ermöglicht den Arbeits-

suchenden und Arbeitslosen den Zugang zu allen erforderlichen arbeitsmarktbezo-

genen Beratungs-, Vermittlungs- und Integrationsleistungen sowie zu Geldleistun-

gen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts.   

• Firmen, Behörden, Verwaltungen, Organisationen:   

Der genannte Bereich ist dadurch gekennzeichnet, dass der Haupttätigkeitsbereich 

in der jeweiligen Funktion bzw. in der Verfolgung des entsprechenden wirtschaftli-

chen Interessens- und Herstellungsschwerpunktes, sowie im Betriebscharakter 

liegt. Das Anbieten von offenen Stellen über Stellenausschreibungen im Internet 

als eine neue Form des Personalmarketing und der Personalrekrutierung zählt hier 

zu einem kleinen Teilbereich des Unternehmens bzw. der Organisation etc.  

Die Einteilung in Firmen, Behörden, Verwaltungen und sonstige Organisationen 

dient dazu, einen näherungsweise ausgeglichenen Querschnitt über die verschiede-

nen Betriebscharakter ( privat, staatlich, gemeinnützig etc. ) zu erhalten, so dass 

beispielsweise nicht nur Privatfirmen oder Organisationen  untersucht würden.   

Das Internet bietet gerade im Zusammenhang mit Stellenausschreibungen die 

Möglichkeit die Strategie des Personalmarketing dahingehend anzuwenden, dass die 

Stellenanbieter ihr Unternehmen vorstellen und es möglichst positiv und attraktiv 
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darstellen, um damit eine hinreichend große Anzahl von geeigneten und interessier-

ten potentiellen Bewerber und Stellensuchenden anzusprechen.   

 

� Profit - Stellenmärkte  
 

Wie der Name bereits verrät ziehen diese Anbieter von Stellenmärkten Profit aus ihrer 

Servicetätigkeit, indem sie die Vermittlung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern oder 

die Verleihung von Arbeitnehmern als Hauptgeschäftsbereich betreiben.   

Betrachtet werden im Nachfolgenden und in der empirischen Untersuchung nur die 

Bereiche der Personal-Service-Firmen, welche auch im Internet präsent und von Rele-

vanz sind, insbesondere bezüglich der Online-Bewerbungsmodi. Dienstleistungen und 

Bewerbungsmodi, die nicht über das Internet abgewickelt werden, auch wenn sie dort 

Erwähnung finden, werden in dieser Abhandlung nicht berücksichtigt.  

Partialstellenmarkt 2

Personal-Service-Agenturen
(privat / mit staatlicher Beteiligung
oder Vertrag mit dem Arbeitsamt)

Job-Vermittlungsfirmen
( insbesondere auch reine Internetplattformen )

Arbeitnehmerverleih - Firmen

 Personal - Service

Profit - Stellenmärkte

Diagramm  2   
 

Die Personal-Service-Firmen können, wie in Diagramm 2 dargestellt, entweder als Per-

sonal-Service-Agentur, Job–Vermittlungsfirma oder Arbeitnehmerverleih–Firma fir-

mieren, oder zwei oder alle drei Arten von Personalservice betreiben.   

Sie weisen nachfolgend beschriebene strukturelle Unterschiede auf .   

 

• Personal-Service-Agenturen:   

Die privaten Personal-Service-Agenturen haben die selben Aufgaben und Funktio-

nen wie die vorher beschriebenen rein staatlichen. Im Unterschied zu den staatli-

chen sind diese Agenturen meist bereits bestehende Personal-Service-Firmen, wel-
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che mittels eines Vertrages oder durch die direkte Beteiligung des Arbeitsamtes die 

entsprechenden Aufgaben wahrnehmen. Die Vergütung für diese Aufgabenwahr-

nehmung erfolgt durch Vereinbarungen mit dem jeweiligen Arbeitsamt nach Art 

und Umfang der erbrachten Leistungen.   

• Job – Vermittlungsfirmen: ( insbesondere auch reine Internetplattformen ) 

Wie der Name bereits verrät, vermitteln die privaten Personalservicefirmen Ar-

beitsstellen. Dies geschieht entweder im Auftrag von Firmen und Organisationen 

oder von Stellensuchenden, wobei der jeweilige Auftraggeber bei erfolgreicher 

Vermittlung die Kosten zu tragen hat. Neu ist bei der privaten Arbeitsvermittlung, 

wie in Kapitel 2.2.2 bereits erläutert, dass nunmehr das Arbeitsamt oder ein Ar-

beitsloser im Auftrag des Arbeitsamtes, nach sechsmonatiger Arbeitslosigkeit, sich 

an diese wenden kann um vermittelt zu werden. Für die Vermittlung wird vom Ar-

beitsamt ein von der Dauer der Arbeitslosigkeit abhängiger Betrag bereitgestellt.   

• Arbeitnehmerverleih – Firmen:  

Diese Personalservicefirmen verleihen Arbeitnehmer in verschiedensten Berufs-

sparten, wobei die Arbeitnehmer dabei annähernd über entsprechende Qualifikati-

onen verfügen sollen. Die Kosten für eine Arbeitsverleihvermittlung trägt dabei in 

den allermeisten Fällen der Entleihauftraggeber. Die Entlohnung für einen Leihar-

beitnehmer liegt dabei unter der von Festangestellten des jeweiligen Entleiherbe-

triebes. Die Verleihdauer an einen Entleiher darf dabei 24 Monate nicht überschrei-

ten, wobei der Leiharbeitnehmer nach 12 Monaten mit dem selben Lohn vergütet 

werden muss, wie ein entsprechend festangestellt Beschäftigter im Betrieb des Ent-

leihers.   

 

Der Vorteil, wenn Arbeitnehmerverleih und -vermittlung in einer Personal-Service 

Agentur oder rein privaten Personalservicefirma vereint sind, ist der, dass, wenn der 

Entleiher eines Leiharbeitnehmers im Laufe der Verleihdauer ein Interesse an dem 

entsprechenden Leiharbeitnehmer als festangestellten Mitarbeiter hegt, er diesen ohne 

Zeitverlust und ohne größeren bürokratischen Aufwand übernehmen kann.  

Ist ein Leiharbeitnehmer nur über eine Personalverleihfirma angestellt und beabsichtigt 

dieser, in Übereinstimmung mit dem Entleiher, einen Übertritt in die Entleiherfirma 

oder –organisation als Festangestellter, so muss er bei der Verleihfirma kündigen und 

kann frühestens im darauffolgenden Monat in die ehemalige Entleiherfirma als 

Festangestellter eintreten. Diese Prozedur entfällt bei einer Kombi-

Personalservicefirma, da der Inhaber nur den Verleihvertrag abzuändern braucht und 
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der Inhaber nur den Verleihvertrag abzuändern braucht und der interessierte Entleiher 

dann nur eine quasi Ablösesumme an den Verleiher entrichtet, um einen Leiharbeit-

nehmer als Festangestellten übernehmen zu können.   

 

 

 

 

 

3.2.2. Strukturierung    

3.2.2.1 Strukturschema  
 
Bezüglich einer Aussage über eine Struktur elektronischer Stellenmärkte nach Bran-

chen, kann angenommen werden, dass hier prinzipiell eine Zweiteilung vorliegt.  

Zum einen allgemeine branchenübergreifende Stellenmärkte und andererseits spezielle 

und branchenspezifische54 ( mit jeweils allgemeinen und /oder branchenspezifischen 

Angebots- und Nachfragestrukturen ).    

 

Erstes Strukturschema elektronischer Stellenmärkte

Allgemeine
branchenübergreifende

Stellenmärkte

Spezielle und
branchenspezifische

Stellenmärkte

Elektronischer
Stellenmarkt

 
Diagramm 3 Erstes Strukturschema  elektronischer Stellenmärkte  

 
 
Eine diesbezügliche Einteilung der elektronischen Stellenmärkte legt auch die Bundes-

anstalt für Arbeit in ihrer Kategorisierung des Arbeitsmarktportals nahe, wie in der 

nachweisführenden Abb. 3 zu sehen ist.  

                                                 
54 siehe auch: Metzger, 1998, S.73  
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Als Nachweis für eine Existenz spezieller und bran-

chenspezifischer Stellenmärkte, sei auf die nachfolgen-

den Abb. 4 und Abb. 5 verwiesen.   

Branchen- und berufsspezifische Stellenmärkte werden 

nachfolgend als eine Einheit betrachtet.   

Ebenso werden nachfolgend zur Nachweisführung Ab-

bildungen der jeweiligen elektronischen Stellenmärkte 

angeführt.   

 
 

 
 
 
 
 

Abb. 3 Arbeitsmarktportal des Ar-
beitsamtes Online Stand 
01.2003  

 

 

 

Wie in Abb. 4 zu sehen ist, existiert eine große Anzahl branchenbezogener Stellen-

märkte. Die Bundesanstalt für Arbeit hat in ihrem Online-Portal diese alphabetisch 

geordnet festgehalten und aufgelistet. Es weist eindeutig die Existenz branchenbezo-

gener Stellenmärkte nach.   
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Abb. 4  Alphabetische Auflistung berufs- und branchenspezifischer Stellenmärkte        Stand 03.2003  

 

 

Auch können, wie Abb. 5 zeigt, spezielle Stellenmärkte nachgewiesen werden, die we-

der allgemein noch branchenspezifisch sind. Da es bei diesen sonstigen speziellen Stel-

lenmärkten keine branchenbezogene definierbare inhaltliche Ausrichtung gibt, ist eine 

andere Bezeichnung oder Klassifizierungsbezeichnung nicht sinnvoll.  

Es wird hier nur exemplarisch ein Ausschnitt der alphabetisch angeordneten diesbe-

züglichen Stellenmärkte gezeigt.   
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Abb. 5  Alphabetische Auflistung sonstiger spezieller Stellenmärkte  Stand 03.2003  

 

� Arten elektronischer Stellenmärkte unter Berücksichtigung der Struktur  
 

Jeder Stellenmarkt beinhaltet eine bestimmte Angebots- und Nachfragestruktur. Be-

rücksichtigt man das allgemeine Strukturschema, so lassen sich die Arten elektroni-

scher Stellenmärkte weiter aufspalten, wenn man jeweils spezifische und allgemeine 

Stellenmärkte ( mit allgemeinen und branchenspezifischen Angebots- und Nachfrage-

strukturen ) als Ausgangspunkt nimmt. Als mögliche neue Arten ergeben sich bei Pro-

fit-Stellenmärkten die berufsspezifischen Personal-Service-Firmen mit Verleih, Ver-

mittlung, Verleih & Vermittlung und reine Internetportale, sowie allgemeine, unspezi-

fische Profit-Stellenmärkte mit Verleih, Vermittlung, Verleih & Vermittlung und reine 

Internetportale. Ein diesbezügliche Zusammenfassung erfolgt im letzten Unterkapitel ( 

Kap. 3.2.5 ).   
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3.2.3. Nachweis der verschiedenen Arten  

 

3.2.3.1. Non-Profit-Stellenmärkte  
 

Jeder Stellenmarkt beinhaltet eine bestimmte Angebots- und Nachfragestruktur, so 

dass sich Untersuchungen der allgemeinen und branchenspezifischen Angebotsstruk-

turen von Non-Profit-Stellenmärkten aufgrund eindeutigerer Differenzierung am sinn-

vollsten über jeweils einen Stellenmarkt unterschiedlicher Art abwickeln lassen.   

Da die Non-Profit-Stellenmärkte dadurch gekennzeichnet sind, dass die Arbeitsver-

mittlung unentgeltlich abgewickelt wird, ist bezüglich der Struktur dieser Stellenmärkte 

von Interesse ob sich diese von Profit-Stellenmärkten unterscheiden, wobei die Bun-

desanstalt für Arbeit mit ihren Arbeitsämtern eine Sonderrolle einnimmt.  

 

Im nachfolgenden werden Stellenmärkte gemäß Diagramm 1, also Firmen, Behörden, 

Verwaltungen und Organisationen aus dem privatwirtschaftlichen und öffentlich-

rechtlichen Bereich sowie der BA, hinsichtlich der strukturellen Merkmale, angeführt.  

 

 

� Personal-Service-Agenturen (staatlich)  
 

Zu diesen Agenturen nur bestimmte Arbeitslose vom Arbeitsamt bzw. Job-Center ge-

schickt, so dass ein freier Zugang für Arbeitssuchende nicht möglich ist. Die Darstel-

lung einer Struktur ist hier nicht sinnvoll, da es sich um das selbe Konstrukt handelt 

wie bei den rein Privaten. Des weiteren werden staatliche Personal-Service-Agenturen 

nur in den Arbeitsamtbezirken installiert, in welchen Private diese Agenturen nicht 

übernehmen oder aufbauen oder mangels qualifiziertem Personal dies privat nicht 

möglich ist.    

 

 

� Arbeitsamt  
 

Es existieren nebeneinander, wie in Abb. 6 ersichtlich ist, eine ganze Reihe von Sub-

stellenmärkten. Zu den allgemeinen Stellenmärkten der BA zählen der SIS-Stellen-
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Informations-Service, der AIS-Arbeitgeber-Informations-Service, der ASIS-

Ausbildungs-Stellen-Informations-Service, das Arbeitsmarktportal und die internatio-

nale Arbeitsvermittlung.  

Die spezifischen Stellenmärkte sind die Praktikumsbörse, die Job-Vermittlungsbörse, 

die Vermittlungsbörse für IT-Fachkräfte, die Bewerberbörse für Ingeneure, die Mana-

gementvermittlung, die Vermittlungsbörse für Firmennachfolger, Kooperationen und 

Existenzgründer, die Künstlerdienste, zentrale Bühnenvermittlung, Fernseh- und 

Filmvermittlung und die zentrale und internationale Management- und Fachvermitt-

lung für Hotel- und Gaststättenpersonal.   

Auf die inhaltliche Ausgestaltung einzelner Angebotsbereiche wird im nächsten Kapi-

tel näher eingegangen.   
 

 
Abb. 6   Arbeits- und Stellenmarkt des  Arbeitsamt-Online    Stand 01.2003  

 

� Firmen, Behörden, Verwaltungen, Organisationen  
 

• Firmen: Als Beispiel für privatwirtschaftliche Betriebe sei hier die Siemens AG 

angeführt. Sie stellt einen weltumfassenden Großkonzern, einen Global-Player 
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geführt. Sie stellt einen weltumfassenden Großkonzern, einen Global-Player dar, 

der entsprechend auch über einen umfangreicheren elektronischen Stellenmarkt 

verfügt als kleinere und nur auf nationalem oder regionalen Markt beheimatete 

Firmen. Siemens eignet sich für diese, wie auch spätere empirische Untersuchun-

gen, da der Konzern auch Online-Bewerbungen, eine zentrale inhaltliche Aus-

richtung dieser Arbeit, anbietet.  

Der Stellenmarkt ist hier ein Angebot unter vielen anderen Angeboten und The-

menbereichen, da im Gegensatz zum Arbeitsamt der betriebliche Schwerpunkt in 

der Herstellung und dem Verkauf von Produkten und von Dienstleistungen liegt.  
 

 
Abb. 7  Internet-Portal der Siemens AG     Stand 01.2003  

 
Der elektronische Stellenmarkt ist bezüglich der Vermittlung von Arbeit strukturell 

unterteilt in Jobbörse, Studenten, Absolventen und Berufserfahrene, wobei online 
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bewerben eigens aufgeführt ist. Die Darstellung der inhaltlichen Ausgestaltung der 

Teilbereiche erfolgt in Kapitel 3.2.4.   

 

 
Abb. 8  Stellenmarkt der Siemens AG     Stand 01.2003  

 

 

 

• Behörden: Als Beispiel für elektronische Stellenmärkte auf Behördenebene sei hier 

das Dienstleistungsportal des Bundes angeführt. Die strukturelle Aufteilung er-

folgt in allgemeine Informationen und Themen der Bundesbehörden und Minis-

terien und deren Tätigkeiten, sowie über den Staatsaufbau bezüglich der Legisla-

tive, der Judikative und der Exekutive in „Wir über uns.“ Des weiteren befindet 

sich auf der rechten Seite ein Servicebereich mit unterschiedlichen Serviceangebo-

ten und aktuellen Mitteilungen. Stellenmärkte sind in dieser Dreifachaufteilung 

zum einen in der mittleren Spalte, unter „Arbeit und Beruf“ zu finden und des 

weiteren unter den Serviceangeboten auf der rechten Spalte unter „Wir für Sie“ ( 

siehe Abb. 9 ).   
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Abb. 9  Stellenmarkt des Bundes      Stand 01.2003  
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 Der Stellenmarkt der mittleren Spalte bietet unter Stellenangebote Stellen von 

Bundesministerien, -anstalten und -ämtern und Verzweigungen und Links zu ande-

ren Stellenmärkten, sowie allgemeine und spezifische Informationen rund um das 

Thema Arbeit.  

 
Abb. 10  Site des Bundes  Arbeit und Stellenmärkte   Stand 01.2003  
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Abb. 11  Stellenmarkt 1 des Bundes     Stand 01.2003  

 

 Der spezielle Stellenmarkt für Tätigkeiten in Bundesbehörden und Ministerien ist 

in der rechten Spalte unter „Wir für Sie“ und dabei unter „Jobbörse“ angesiedelt. 

Die inhaltliche Darstellung und Ausrichtung dieser bundesspezifischen Stellen er-

folgt in Kapitel 3.2.4.   

 

 

• Verwaltungen: Unter Verwaltungen seien hier öffentliche Verwaltungen von Städ-

ten und Kommunen gemeint und nicht Verwaltungsbereiche privatwirtschaftli-

cher Betriebe oder sonstiger Organisationen privater oder gemeinnütziger Art. 

Als Beispiel für einen diesbezüglichen elektronischen Stellenmarkt sei hier die 

Stadt München aufgeführt.   



 

 

 78     
3. Bisher ergründete Vorteile der elektronischen Arbeitsvermittlung und Nachweis ver-
schiedener Arten und Inhalte elektronischer Stellenmärkte   

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
Abb. 12  Internetportal der Stadt München     Stand 01.2003  

 

Wie aus Abb. 12 ersichtlich ist, befindet sich der Stellenmarkt unter der horizonta-

len Position „Virtuelles Rathaus“ als dritter Unterpunkt.  

Neben reinen Stellenausschreibungen für berufliche Tätigkeiten bietet die Stellen-

marktsite der Stadt München auch Ausbildungsverzweigungen und ein Bewer-

bungscenter, wie Abb. 13 zu entnehmen ist. Die inhaltliche Ausrichtung des Stel-

lenmarktes und der Angebote wird, wie bei den vorangegangenen Beispielen, in 

Kapitel 3.2.4 näher beleuchtet.   
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Abb. 13  Stellenmarkt der Stadtverwaltung München    Stand 01.2003  
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• Organisationen:  Als Beispiel für Organisationen 

ist hier das gemeinnützige Rote Kreuz 

aufgeführt.  

Der elektronische Stellenmarkt befindet sich in 

der Reihe der Angebotsspalte des DRK.  

Das strukturell Besondere an diesem Stellenmarkt 

ist zum einen die Aufspaltung in Haupt- und 

Ehrenamtliche und andererseits in Stellen-

angebote und Stellengesuche mit der Möglichkeit 

die Stellengesuche online einzugeben.  

 

 

 

 
Abb. 14  Internetportal des 

              DRK,   Stand 01.2003  

 

 
Abb. 15  Stellenmarkt des DRK      Stand 01.2003  
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3.2.3.2. Profit-Stellenmärkte   
 

Jeder Stellenmarkt beinhaltet eine bestimmte Angebots- und Nachfragestruktur, so 

dass sich Untersuchungen der allgemeinen und branchenspezifischen Angebotsstruk-

turen von Profit-Stellenmärkten aufgrund eindeutigerer Differenzierung am sinnvolls-

ten über jeweils einen Stellenmarkt unterschiedlicher Art abwickeln lassen.   

Im Nachfolgenden werden Stellenmärkte gemäß Diagramm 2 angeführt. Zusätzlich zu 

den drei einzelnen Märkten wird auch noch die in der Praxis anzutreffende Mischform 

von Arbeitsverleih- und Vermittlungsfirmen mit in den Untersuchungspool genom-

men. Außerdem existieren auch zunehmend Firmen, welche reine Internetplattformen 

für Arbeitsvermittlung anbieten. Auch hierfür wird ein Beispiel angeführt.   

 

� Personal-Service-Agenturen (privat)  
 

Zu diesen Agenturen werden nur bestimmte Arbeitslose vom Arbeitsamt bzw. Job-

Center geschickt, so dass ein freier Zugang für Arbeitssuchende, was die spezielle A-

gentur betrifft, nicht möglich ist. Die Darstellung einer Struktur, falls eine solche je-

mals existieren sollte, wäre daher nicht sinnvoll.  

 

 

� Job-Vermittlungsfirmen ( insbesondere auch reine Internetplattformen ) 
 

Als Exempel für eine privatwirtschaftliche Internetplattform für Arbeitnehmervermitt-

lung sei hier einer der derzeit größten Anbieter dieser Art, jobpilot, angeführt.  

 

Der strukturelle Aufbau der Homepage lässt sich in drei grundsätzliche Bereiche glie-

dern. Zunächst sind in einer ersten horizontalen Anordnung die auf die Firma bezoge-

nen Links untergebracht, wie Home, Für Arbeitgeber, PR, Über uns, Kontakt und 

„Karriere bei uns“.  

In einer zweiten horizontalen Linie befinden sich Themenverweise zu Bewerbung, Job, 

Karriere und europäischen Stellenmärkten.  

Der dritte Bereich befindet sich in vertikaler Anordnung auf der linken Fensterseite. Er 

bezieht sich rein auf Stellensuchende, und beinhaltet Verweise auf Stellenangebote, die 

Eingabe von Lebensläufen und Bewerbungen, Karriere-Journale und Chats und Foren.  
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Die einzelnen Themen und Angebote die sonst noch auf der Homepage anzutreffen 

sind, stammen aus den drei Hauptbereichen und stellen die wichtigsten Einzelpositio-

nen dar. Zudem beinhaltet die Homepage Themenpunkte zu Berufen und Berufsein-

stieg.   

Der Stellenmarkt wiederum ist zweifach aufgeteilt. Ein Stellenmarkt für Stellensuchen-

de und einer für Personalsuchende.   

 

Abb. 16  Homepage der Firma jobpilot     Stand 02.2003  

 
Der Stellenmarkt für Arbeitssuchende ( Abb. 17 ) ist ebenso in zwei Bereiche zerteilt.  
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Einmal in normale berufliche Tätigkeiten mit einer weiteren Unterteilung für Positio-

nen mit Berufserfahrung, Einstiegspositionen und Freie Mitarbeiter.  

Der zweite Bereich bezieht sich auf Praktika, Ausbildungsplätze und Studentenjobs.  
 

 
Abb. 17  Stellenmarkt für Arbeitssuchende der Firma jobpilot   Stand 02.2003  

 

Der Markt für Personalsuchende ( Abb. 18 ) ist in zwei Service-Bereiche gegliedert. 

Zum einen in den Rekrutierungsservice und andererseits in den Service für Campus-

Rekrutierung.  

Im Bereich des Rekrutierungsservices ist der Personalstellenmarkt neben anderen Ser-

viceangeboten in einer Bewerberdatenbank untergebracht.  

In der Campus-Rekrutierung befinden sich Bewerbungen und Angebote von Studien-

absolventen bzw. Studenten, welche vor einem Abschluss stehen und sich für be-

stimmte berufliche Richtungen interessieren.   
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Abb. 18  Markt für Personalsuchende der Firma jobpilot   Stand 02.2003  
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� Arbeitsverleih-Firmen  
 

Stellvertretend für viele andere sei hier die Firma „Service Personal-Dienstleistungen“ 

aufgeführt.  

Die Homepage dieser Firma ist von ihrem strukturellen Aufbau her gesehen in sieben 

Kategorien aufgeteilt: Unternehmensdarstellung, Presseinformationen, Zeitpersonal 

nach Maß, Stellenangebote, Referenzen, Niederlassungen und Impressum.  

Die nähere inhaltliche Darstellung und Nachweisführung erfolgt im nächsten Kapitel.   

 

 
Abb. 19  Internetportal der Firma Service Personal Dienstleistungen  Stand 02.2003  
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� Firmen für Arbeitsverleih und –vermittlung  
 

Private Arbeitnehmerverleih und -vermittlungsfirmen werden gemeinhin als Personal-

service-Firmen oder Personaldienstleister bezeichnet. Die Firma „persona service“ soll 

hier als Beispiel eines überregionalen Personaldienstleisters dienen.  

 

Das Internetportal der Firma „persona service“ enthält vier Verzweigungsbereiche. 

Diese werden als Dienstleistung, Wir über uns, Jobs & Personal und Aktuelles betitelt.   

 

 

 
Abb. 20  Internetportal der Firma persona service    Stand 02.2003  

 

 

Die Seite Jobs & Personal wiederum enthält die Aufteilung in Stellenbörse und Perso-

nalbörse. Die Stellenbörse dient Stellensuchenden und die Personalbörse ist für Unter-

nehmen vorgesehen, welche Personal suchen, wobei in beiden Fällen die Kontaktauf-

nahme über „persona service“ läuft.   
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Abb. 21  Stellenmarkt der Firma persona service    Stand 02.2003  

 

Die Site der Dienstleistungen ist für Arbeitnehmerüberlassungen, in den Formen von 

Personal-Leasing und Personal-Vermittlung, bestimmt. Die inhaltlichen Gestaltungs-

merkmale werden wie bei den vorherigen Beispielen in Kapitel 3.2.4 dargestellt.   
 

 
Abb. 22  Dienstleistungen der Firma persona service   Stand 02.2003  
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� Branchen- und berufsspezifische Profit-Stellenmärkte für Verleih, Vermitt-
lung und Verleih und Vermittlung  
 

Diese drei Arten von Stellenmärkten unterscheiden sich bezüglich der Struktur des 

Aufbaus und der Darstellung nur unwesentlich von den allgemeinen branchenunspezi-

fischen Profit-Stellenmärkten. Bei der inhaltlichen Darstellung der verschiedenen Ar-

ten ( Kap. 3.2.4 ) werden zur Nachweisführung jedoch drei Repräsentanten angeführt.   

 

 

 

3.2.3.3. Resumee   
 

Neben der auf Betriebszweck und Branchenstruktur bezogenen grundsätzlichen Ein-

teilung der elektronischen Stellenmärkte in Non-Profit- und Profit-Stellenmärkten, 

sowie allgemeine und branchenspezifische Stellenmärkte lässt sich noch eine einheitli-

che technische Struktur festmachen.  

Die HTM bzw. HTML- Programmierung der Sites für das Internet bedingt den Auf-

bau von Angeboten in der Form von Baum-, Vertikal- oder Horizontalstrukturen. Die-

se wiederum sind an ihren Verzweigungspunkten mit Hyperlinks verbunden, so dass 

man entlang eines Pfades zu der gewünschten Seite gelangt und wieder zurück zur 

Ausgangsseite ( Homepage ). Gleichzeitig kann man von jeder untergeordneten Seite 

über einen Link direkt zu der jeweiligen Homepage gelangen. In einigen Portals kann 

man auch von untergeordneten Seiten mittels Link zu anderen untergeordneten Seiten 

springen.  

 

Über diese allgemeinen und gemeinsamen technischen Strukturmerkmale hinaus sind 

noch Unterschiede zwischen Non-Profit- und Profit-Stellenmärkten in der Angebots-

struktur auszumachen, welche in Kapitel 3.2.4 näher beleuchtet und in Kapitel 3.2.5 

zusammengefasst werden.   
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� Non-Profit-Stellenmärkte  
 

Mit Ausnahme des Arbeitsamtes liegt der Betriebszweck der Anbieter von Non-Profit-

Stellenmärkten nicht in der Arbeitsvermittlung.  

Eine allgemeine Angebots- und Nachfragestruktur liegt beim Arbeitsamt vor. Bran-

chenspezifische Angebots- und Nachfragestrukturen sind in den sonstigen Non-Profit-

Stellenmärkten vorzufinden.   

 

Die diesbezüglich beispielhaft dargestellten Anbieter Siemens, Bund, Stadtverwaltung 

München und das Rote Kreuz bieten aus struktureller Sicht allesamt Stellenmärkte als 

einen unter mehreren Angebotspunkten. Als weitere Gemeinsamkeit kann festgehalten 

werden, dass sich die Stellenmärkte primär auf bestimmte Branchen und Berufe be-

schränken. Sonstige Service- und Informationsangebote rund um Beruf, Ausbildung 

und Bewerbung sind hier so gut wie nicht zu finden.  

Unterschiedlich bei den verschiedenen Anbietern dieser Stellenmärkte sind die Formen 

der Bewerbungsmöglichkeiten. Einige, wie Siemens und das Rote Kreuz, bieten Onli-

ne-Bewerbungsmöglichkeiten an. Von der Art und Größe der Betriebsstrukturen hängt 

ab, ob auch Praktikumstellen, Ausbildungsplätze und Stellen für Absolventen von 

Hochschulen angeboten werden.  

 

Das Arbeitsamt als Non-Profit-Stellenmarkt unterscheidet sich naturgemäß erheblich 

von den anderen Anbietern dieser Art der Stellenmärkte, da der Betriebszweck mitun-

ter eben in der Arbeitsvermittlung liegt.  

Wie auf Seite 67 dargestellt, bietet das Arbeitsamt neben Angeboten für Stellensuchen-

de ( sis ), Personalsuchende ( ais ) und Ausbildungsgesuche und –angebote ( asis ) auch 

zahlreiche weitere Vermittlungs- und Serviceangebote an.   

 

Eine präzise Darstellung der Nachweise zur Struktur, der inhaltlichen Angebote, Funk-

tionen und Online-Bewerbungsmöglichkeiten ist im Anhang zu dieser Arbeit aufge-

führt.    
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� Profit-Stellenmärkte  
 

Hier sind allgemeine Angebots- und Nachfragestrukturen sowie branchenspezifische 

Angebots- und Nachfragestrukturen vorzufinden.   

 

Die in den Profit-Stellenmärkten tätigen Firmen existieren von der Arbeitsvermittlung 

bzw. vom Arbeitnehmerverleih. Als gemeinsame strukturelle Eigenschaft bezüglich der 

Angebote ist festzuhalten, dass mehr Servicekategorien vorhanden sind als in Non-

Profit-Stellenmärkten. Des weiteren laufen Stellen- und Personalgesuche über den je-

weiligen Stellenmarktanbieter als entgeltliche Vermittlungsinstanz ab.    

 

Trotz der grundsätzlichen Gemeinsamkeit von vermehrten Servicekategorien unter-

scheiden sich die Personalservicefirmen in der Anzahl von Angeboten und der inhaltli-

chen Ausrichtung und Angebotsstruktur ( unterschiedliche allgemeine und branchen-

spezifische Angebots- und Nachfragestruktur ).  

 

Eine präzise Darstellung der Nachweise zur Struktur, der inhaltlichen Angebote, Funk-

tionen und Online-Bewerbungsmöglichkeiten ist im Anhang zu dieser Arbeit aufge-

führt.    
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3.2.4. Nachweis der Online-Bewerbungsmöglichkeiten der verschiedenen 

Arten elektronischer Stellenmärkte und inhaltliche Darstellung  

 

 

In Anlehnung an die Leitfragen der Einleitung ist von zentraler Bedeutung, dass jede 

aufgeführte Art über Online-Bewerbungsmöglichkeiten verfügt, da diese in der Befra-

gung und in den Einzelfallanalysen unter anderem bezüglich des Persönlichkeits- und 

Datenschutzes hinterfragt und näher untersucht werden.   

Es soll daher zum einen der Nachweis erbracht werden, dass die vorgefundenen Arten 

über Online-Bewerbungsmöglichkeiten verfügen und andererseits werden die inhaltli-

chen Darstellungen der einzelnen Arten bezüglich der Ausrichtung des Stellenmarktes 

( berufsspezifisch oder –unspezifisch ) und der Online-Bewerbungsmöglichkeiten de-

taillierter dargestellt, ebenso mittels nachweisender Abbildungen, um dann am Ende 

dieses Kapitels mittels eines Kategoriensystems ein Strukturmodell verfestigen zu kön-

nen. Letztere Darstellungen dient dabei insbesondere der Generierung von Fragenpo-

tential für die darauf folgende Expertenbefragung sowie der Einzelfallanalysen. Das 

Fragenpotential soll sich dabei durch auffallende Mängel bei den Recherchen entwi-

ckeln und wird dann in Kapitel 4 Eingang finden.  

Die Darstellungen beziehen sich insbesondere darauf, was in elektronischen Stellen-

märkten inhaltlich an Online-Bewerbungsmöglichkeiten angeboten wird, unter Be-

rücksichtigung der Art, also des Betriebscharakters, des Betriebszweckes und der Bran-

chenausrichtung.   

 

Wichtiger Hinweis: Die abbildenden Darstellungen sind exemplarisch und stellen eine 

Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Bearbeitung des jeweiligen Kapitels dar. Auf-

grund der Schnelllebigkeit elektronischer Medien können sich die Inhalte und Präsen-

tationsformen ändern.   

Die Nachweisführung befindet sich im Anhang dieser Arbeit, da diese keine wissen-

schaftlich-thematische Auseinandersetzung darstellt, sondern dokumentierte Abbil-

dungsfolgen beinhaltet.   
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3.2.5. Zusammenfassung der Nachweise verschiedener Arten     

 

In der Zusammenfassung werden nun die verschiedenen Arten elektronischer Stellen-

märkte mittels eines Kategoriensystems von inhaltlichen Unterscheidungskriterien 

bzw. Unterscheidungsmerkmalen in speziellen Tabellen aufgelistet und durch Angabe 

der jeweiligen nachweisführenden Abbildungen und sonstigen Nachweise aufgeführt. 

Insbesondere werden für jede Art die inhaltlichen Besonderheiten gegenüber den an-

deren Arten gekennzeichnet und hervorgehoben, so dass am Ende auch nur die tat-

sächlich nachweislich verschiedenen Arten zusammengefasst werden.   

Darauf aufbauend wird dann ein grafisches Strukturmodell der elektronischen Stellen-

märkte erstellt.   

 

 

� Kategoriensystem inhaltlicher Unterscheidungskriterien und –merkmale  

 

Nach dem zusammengetragenen Kenntnisstand ergeben sich nunmehr folgende An-

nahmen von zusammenfassend nachgewiesenen elektronischen Stellenmärkten:  

 

Nicht-Spezifisch – Non-Profit – Arbeitsamt  

   - Profit – Verleih  

   - Profit – Vermittlung ( Internetportale und sonstige ) 

   - Profit – Verleih und Vermittlung  

 

Spezifisch – Non-Profit – Arbeitsamt  

        - Non-Profit – Sonstige ( Firmen, Behörden, Verwaltungen,  

Organisationen )   

  - Profit – Verleih  

  - Profit – Vermittlung ( Internetportale und sonstige ) 

  - Profit – Verleih und Vermittlung  

 

Definitionen:   +  =  Ja    

  Nichts = Nein  
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Nichtspezifischer Non-Profit-Stellenmarkt:Bsp.Arbeitsamt/Arbeitsagentur ( SM 1 )   

 

 

Nichtspezifischer Profit-Stellenmarkt Verleih: Bsp. Firma „Service Personal-

Dienstleistungen ( SM 2 )  

 

Kriterien Merkmale Ausprägung  
Nachweise /  

Abbildungs-Nr. 

beschränkt  

Berufe / Qualifi-

kationen 

 unbeschränkt + 

 
 
 
 
 

Abb. 3-Abb. 6, Abb. 195, Abb. 196 
Verleih ( an 

Dritte ) 
+ Art des Ar-

beitseinsatzes 

 
Vermittlung 
( in Festan-
stellung ) 

+ 

§35 SGB III,  
§37c SGB III PSA  

Profit   Betriebscharakter 

des  

Stellenmarktes  

 
Non-Profit  + 

§ 43 SGB III, Abs.1 

Kriterien Merkmale Ausprägung Nachweise 
Abbildungs-Nr. 

beschränkt  Berufe / Qualifikationen 

 unbeschränkt + 
Abb. 271 

Verleih  + Art des Arbeitseinsatzes 

 Vermittlung  
Abb. 271 

Profit  + Betriebscharakter des  

Stellenmarktes  

 Non-Profit   
Abb. 271 
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Nichtspezifischer Profit-Stellenmarkt Vermittlung: Bsp. „jobpilot,de“ ( SM 3 )   

 

 

 

 

Nichtspezifischer Profit-Stellenmarkt Verleih und Vermittlung: Bsp. Firma „Persona 

Service“ ( SM 4 )   

 

 

 

 

Kriterien Merkmale Ausprägung Nachweise 
Abbildungs-Nr. 

beschränkt  Berufe / Qualifikationen 

 unbeschränkt + 

Abb. 251,  
Abb. 254, Abb. 257-

Abb. 259 

Verleih   Art des Arbeitseinsatzes 

 Vermittlung + 
 Abb. 17 

Profit  + Betriebscharakter des  

Stellenmarktes  

 Non-Profit   
Abb. 18, Abb. 270 

Kriterien Merkmale Ausprägung Nachweise 
Abbildungs-Nr. 

beschränkt  Berufe / Qualifikationen 

 unbeschränkt + 
 Abb. 21 

Verleih  + Art des Arbeitseinsatzes 

 Vermittlung + 
 Abb. 21, Abb. 22 

Profit  + Betriebscharakter des  

Stellenmarktes  

 Non-Profit   

 Abb. 22,  
Abb. 278-Abb. 280 
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Spezifischer Non-Profit-Stellenmarkt: Arbeitsamt/Arbeisagentur ( SM 5 )  

Beispiele: Greencard – IT-Fachkräftevermittlung, die Künstlerdienste, Zentrale Büh-

nen, Fernseh- und Filmvermittlung, die zentrale und internationale Management- und 

Fachvermittlung für Hotel- und Gaststättenpersonal etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterien Merkmale Ausprägung 
Nachweise 

Abbildungs-Nr. 

beschränkt + Berufe / Qualifi-

kationen 

 unbeschränkt  
 Abb. 6, Abb. 229 

Verleih   

Art des Ar-

beitseinsatzes 

 Vermittlung + 

 
 
 
 
 

Abb. 3, Abb. 229 

Profit   Betriebscharakter 

des  

Stellenmarktes  

 
Non-Profit  + 

 Abb. 6, Abb. 229  
§ 43 SGB III, Abs.1 
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Spezifischer Non-Profit-Stellenmarkt: sonstige  ( Firmen, Behörden, Verwaltungen, 

Organisationen ) Bsp. „Rotes Kreuz“ ( SM 6 ) ( Organisation )   

 

 

 

 

Spezifischer Profit-Stellenmarkt Verleih: Bsp. „FFO Personal Leasing GmbH” ( 

SM 7 )  

 

 

Kriterien Merkmale Ausprägung 
Nachweise 

Abbildungs-Nr. 

beschränkt + Berufe / Qualifikationen 

 unbeschränkt  
 Abb. 14, Abb. 15 

Verleih   Art des Arbeitseinsatzes 

 Vermittlung + 
Abb. 245, Abb. 247 

Profit   Betriebscharakter des  

Stellenmarktes  

 Non-Profit  + 
 Abb. 14, Abb. 15 

Kriterien Merkmale Ausprägung 
Nachweise 

Abbildungs-Nr. 

beschränkt + Berufe / Qualifikationen 

 unbeschränkt  
 Abb. 283 

Verleih  + Art des Arbeitseinsatzes 

 Vermittlung  
 Abb. 282 

Profit  + Betriebscharakter des  

Stellenmarktes  

 Non-Profit   
Abb. 282 
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Spezifischer Profit-Stellenmarkt Vermittlung: Bsp. Firma „Firmen- & Personal-

Profil“ ( SM 8 )  

 

 

 

Spezifischer Profit-Stellenmarkt Verleih und Vermittlung: Bsp. Firma „zeit-kraft“  

( SM 9 )  

 

 

Kriterien Merkmale Ausprägung 
Nachweise 

Abbildungs-Nr. 

beschränkt + Berufe / Qualifikationen 

 unbeschränkt  
Abb. 289 

Verleih   Art des Arbeitseinsatzes 

 Vermittlung + 
 Abb. 289 

Profit  + Betriebscharakter des  

Stellenmarktes  

 Non-Profit   
 Abb. 289 

Kriterien Merkmale Ausprägung 
Nachweise 

Abbildungs-Nr. 

beschränkt + Berufe / Qualifikationen 

 unbeschränkt  
 Abb. 297, Abb. 298 

Verleih  + Art des Arbeitseinsatzes 

 Vermittlung + 
 Abb. 296 

Profit  + Betriebscharakter des  

Stellenmarktes  

 Non-Profit   
 Abb. 296 
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Zusammenfassung der Ausprägungen  

 

 

 

 

Das Ergebnis der Auswertung der Ausprägungen der Merkmale zeigt, dass die Stel-

lenmärkte 5 und 6, also die spezifischen Stellenmärkte der Arbeitsagentur und der 

sonstigen branchenspezifischen Stellenmärkte ( Firmen, Behörden, Verwaltungen, Or-

ganisationen ) bezüglich der angelegten Kriterien identisch sind.  

Es verbleiben somit 8 nachweislich verschiedene Stellenmärkte bezüglich der aufge-

stellten Kriterien und Merkmale, die das nachfolgende vorläufige Strukturmodell be-

gründen.    

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung der Ausprägungen 

Kriterien Merkmale 
SM 
1 

SM 
2 

SM 
3 

SM 
4 

SM 
5 

SM 
6 

SM 
7 

SM 
8 

SM 
9 

beschränkt     + + + + + Berufe / Qualifi-

kationen 

 unbeschränkt + + + +      

Verleih  + +  +   +  + Art des Ar-

beitseinsatzes 

 Vermittlung +  + + + +  + + 

Profit   + + +   + + + 
Betriebscharakter 

des  

Stellenmarktes  

 
Non-Profit  +    + +    
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� Vorläufiges Strukturmodell   
 

 

Vorläufiges Strukturmodell

Non - Profit -
Stellenmärkte

( Arbeitsagenturen )

Profit - Stellenmärkte
Verleih & Vermittlung

Profit - Stellenmärkte
Vermittlung

( reine Internetportale
und sonstige )

Profit - Stellenmärkte
Verleih

Allgemeine
unspezifische
Stellenmärkte

Non - Profit
Stellenmärkte

( Arbeitsagenturen,
sonstige )

Profit - Stellenmärkte
Verleih & Vermittlung

Profit - Stellenmärkte
Vermittlung

( reine Internetportale
und sonstige )

Profit - Stellenmärkte
Verleih

Branchen- und
Berufsspezifische

Stellenmärkte

Elektronischer Stellenmarkt

Diagramm 4 Vorläufiges Strukturmodell elektronischer Stellenmärkte   

 

 

In Anlehnung an das entworfene Strukturmodell lassen sich nunmehr einige Aussagen 

über elektronische Stellenmärkte machen:  

 
 

1. In elektronischen Stellenmärkten ( ES ) finden sich alle Berufe und 

Branchen wieder, die auch in anderen Stellenmärkten existieren.  

2. Die ES lassen sich strukturell bezüglich Branchen und Berufen grob in 

die beiden Teilstellenmärkte „spezifisch“ und „unspezifisch“ aufteilen 

( allgemeine und branchenspezifische Angebots- und Nachfragestruk-

tur ).  
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3. In beiden Teilstellenmärkten sind Profit und Non-Profit Stellenmärkte 

vorzufinden, wobei sich die Profit-Stellenmärkte in Verleih, Verleih & 

Vermittlung und Vermittlung ( auch reine Internetportale ) aufteilen 

lassen.  

4. Jeder Stellenmarkt beinhaltet eine bestimmte allgemeine und /oder 

branchenspezifische Angebots- und Nachfragestruktur.  

5. Alle acht Stellenmärkte unterscheiden sich nachweislich nach den auf-

gestellten inhaltlichen Unterscheidungskriterien.   

 

 

 

Ein Aspekt elektronischer Stellenmärkte, dem bislang nicht näher nachgegangen wurde 

und der bis dato auch noch nicht aufzufinden war, ist der von reinen und neutralen 

regionalen elektronischen Stellenmarktnetzwerken, welche Stellensuchenden und Stel-

lennachfragern frei zugänglich sind.  

Gerade dieser Aspekt dürfte im Hinblick auf eine regionale Wirtschafts- und Arbeits-

marktpolitik jedoch von zunehmender Bedeutung werden, da diese mit einem regiona-

len elektronischen Stellenmarkt sehr viel effizienter Stellen auf eine Region begrenzt 

darstellen könnte als dies derzeit der Fall ist, da in regionalen Arbeitsagenturen nicht 

alle freien Stellen, welche die jeweilige Region betreffen, ersichtlich sind.  

Insbesondere wird dieser Gesichtspunkt bei den Befragungen eine Rolle spielen, sowie 

in den Einzelfallanalysen und bei den Verbesserungsvorschlägen, wobei die Thematik 

natürlich noch näher präzisiert und konkretisiert werden muss.  
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4.  Methodische Untersuchungen ausgewählter Phä-

nomene und Problemfelder elektronischer Stellen-

märkte  

4.1. Literaturrecherche  
 

 

Die Literaturrecherche in den beiden Themenfeldern der Untersuchung, nämlich Effi-

zienz und Persönlichkeits- und Datenschutz, wurde bereits im Verlauf dieser Arbeit 

vorgenommen und findet sich wieder in den Kapiteln 2.3.3. über die gesetzlichen 

Grundlagen elektronischer Stellenmärkte und 3.1. über die bisherige Verbesserung von 

Arbeitsvermittlung durch elektronische Stellenmärkte, welches die Effizienzgesichts-

punkte enthält.  

Die in den beiden Kapiteln recherchierten Sachverhalte und Kenntnisse dienen als 

Ausgangspunkt für die Expertenbefragung und werden bei der Fragenkonstruktion 

jeweils explizit erwähnt.  

Insbesondere gilt es, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundesdaten-

schutzgesetzes ( BDSG ), des Gesetzes über die Nutzung von Telediensten ( Tele-

dienstgesetz – TDG ), des Gesetzes über den Datenschutz bei Telediensten ( TDDSG 

) und des Gesetzes zur digitalen Signatur ( Signaturgesetz – SigG ), auf dessen Umset-

zung im Alltag hin zu untersuchen, soweit dies mittels einer Expertenbefragung und 

Einzelfallanalysen überhaupt möglich ist. Da Verstöße gegen jene Gesetze in einer Ex-

pertenbefragung wohl kaum zugegeben werden, können Indizien über die Art des 

Umgangs mit jenen Gesetzen eher indirekt abgelesen werden.   

 

In Bezug auf die volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Aspekte wird auf 

die Basisliteratur bezug genommen, welche im Literaturverzeichnis entsprechend auf-

geführt ist.    

 

Hinsichtlich der speziellen Literatur, die sich auf elektronische Stellenmärkte bezieht, 
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seien hier insbesondere drei Vertreter hervorgehoben:   

Zum einen Christoph Beck, welcher einen Lehrstuhl für Personalwesen und Betriebs-

wirtschaft an der Fachhochschule in Koblenz inne hat und sich mitunter auf e-

Recruitng spezialisiert und diesbezügliche Studien veröffentlicht hat.    

Des weiteren ist Crosswater-Systems Ltd. zu nennen, ein privater und unabhängiger 

Branchendienst für Online-Jobbörsen. Crosswater-Systems hat z.B. eine aktuelle 

Marktstudie über Online-Jobbörsen in Deutschland veröffentlicht.    

Als drittes kann noch Wolfgang König angeführt werden, der ein Institut für Wirt-

schaftsinformatik an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main 

führt und mitunter Statistiken und Marktstudien über Online-Jobbörsen veröffentlicht 

hat.  

 

Noch nicht erwähnte, jedoch erwähnenswerte, Literaturrecherchen werden bei der 

Fragenkonstruktion zur Expertenbefragung bzw. bei den Untersuchungsfragen zu den 

Einzelfallanalysen und im Kapitel über Resultate und Spannungsfelder jeweils entspre-

chend der Bezugnahmen angeführt.   
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4.2. Expertenbefragungen  
 

Grundsätzlich ist zunächst festzuhalten, dass die Befragung zwei forschungsbezogene 

Restriktionen enthält.  

Restriktionen:  

1)  Zum einen sind die Fragen explorativ-qualitativ ausgerichtet. Dies bedeutet, 

dass die Fragen offen gestellt werden und inhaltlicher und interpretativer Art sind und 

dass viel Spielraum bei den Beantwortungsmöglichkeiten existieren soll. Nach dieser 

Vorgabe wird sich auch das formale Befragungsdesign richten. Die Begründung für die 

explorativ-qualitative Befragungsmethode liegt in der Erkundung neuer Gesichtspunk-

te, was eine auf inhaltliche Aussagen bezogene und daher explorativ ausgerichtete 

Vorgehensweise nahe legt.    

2) Die zweite Restriktion besteht in der Begrenzung des Umfangs der Befragung. 

Da es sich bei dieser Arbeit nicht um ein über Drittmittel gefördertes Forschungsvor-

haben handelt, sind sowohl die personellen wie finanziellen Ressourcen begrenzt. Des 

weiteren liegen aufgrund der qualitativen Ausrichtung der Befragung die inhaltlichen 

Aussagen der Befragten im Mittelpunkt und nicht die quantitative Erfassung von Da-

ten von möglichst vielen Probanden.   

 

Repräsentativität:  

Die Befragung ist von der Struktur elektronischer Stellenmärkte her repräsentativ, da 

die Befragung am empirisch nachgewiesenen Strukturmodell ( also allen tatsächlich 

vorhandenen betrieblich und strukturell verschiedenen elektronischen Stellenmärkten ) 

orientiert wird. Zudem wird die Befragung auf Bundesebene geführt.  

 

Nicht repräsentativ ist die Befragung aus quantitativer Sicht.  

Mittlerweile existieren Tausende von elektronischen Stellenmärkten, da neben profes-

sionellen Arbeitsvermittlern und –verleihern nahezu jede Firma, Organisation, Stadt-

verwaltung, etc. die über einen Server verfügt, eine Homepage bzw. ein Internetportal 

anbietet, in welchem sich auch Stellenausschreibungen befinden.  

Die Auswahl von zu Befragenden ist daher nicht gerade einfach. Eine Hilfe in dieser 

Hinsicht ist eine Systematisierung durch die ermittelten Arten von Stellenmärkten. Da 

die Stellenmärkte innerhalb einer Art sehr ähnlich sind, können dann von jedem einige 
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Fälle genommen werden, wobei als Fall eine Firma, Organisation, etc. gemeint ist, an 

welche dann eine schriftliche Befragung geschickt wird bzw. mit der ein Interview ver-

einbart wird. Als Einschränkung muss aufgrund der Fragestellungen zum Persönlich-

keits- und Datenschutz in Online-Bewerbungen gemacht werden, dass es sich um Stel-

lenmärkte handelt, welche Online-Bewerbungsmöglichkeiten bieten.   

Die Verwendung der Arten von Stellenmärkten verhindert auch weitgehend eine 

Stichprobenverzerrung durch eine einseitige Auswahl der Teilgesamtheit einer Stich-

probe55.  

Die partielle Zufallsauswahl von elektronischen Stellenmärkten für die Befragung und 

die Einzelfallanalyse erfolgt daher unter der Restriktion, dass ein gefundener Stellen-

markt über die Funktion der Online-Bewerbung ( auch per E-Mail ) verfügen muss, da 

eben diesbezüglich Fragen und praktische Fallanalysen vorgesehen sind.   

Zudem liegt bei einer qualitativen Befragung der Schwerpunkt in den Inhalten von 

Stellungnahmen und nicht auf einer quantitativ - statistischen Auswertung.   

 

Experten:  

Zu den Experten gehören hier 2 Zielgruppen:  

Als Experten gelten in dieser Befragung zum einen diejenigen, welche sich tagtäglich 

mit elektronischen Stellenmärkten im Sinne der praktischen Umsetzung und Anwen-

dung inhaltlich auseinander setzen.  

Zum zweiten zählen zu den Experten jene, welche sich wissenschaftlich mit elektroni-

schen Stellenmärkten auseinandersetzen und / oder sich mit der Entwicklung elektro-

nischer Stellenmärkte befassen.  

 

Der Inhalt der Befragungen umfasst die beiden Schwerpunkte der Leitfragen. Dies 

betrifft zum einen die Effizienz elektronischer Stellenmärkte und andererseits den Per-

sönlichkeits- und Datenschutz.  

Um die Fragen kompetent, zielgerichtet und präzise formulieren zu können, ist es zu-

nächst von Nöten die Begriffe Effizienz, Persönlichkeits- und Datenschutz und „per-

sonenbezogene Daten“ zu definieren und anschließend zu operationalisieren in dem 

Sinne, was beides für die elektronischen Stellenmärkte konkret bedeutet.  

 

                                                 
55 siehe Bamberg/Baur, 1991:  Statistik, S. 10 
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Vor der eigentlichen Befragung wird noch ein Pretest an drei Probanden durchgeführt. 

Insbesondere ist beim Pretest zu prüfen:  

-die durchschnittliche Befragungszeit  

-die Verständlichkeit der inhaltlichen Aussage von Fragen  

-die Stimmigkeit von Fragen zueinander  

-Fragenkontexteffekte und alternative Frageformulierungen  

-das Interesse der Befragten für die Befragung   

 

 

� Definitionen   

1. Effizienz:  
 

Die allgemeine Definition56 des Begriffes Effizienz beinhaltet die umschreibenden Un-

terkategorien „Wirtschaftlichkeit“, „bestmöglicher Wirkungsgrad“, „Wirksamkeit“ und 

„Leistungsfähigkeit“.  

Zur Kontrastierung der Effizienzbetrachtung soll zudem das Gegenteil, also die Ineffi-

zienz, falls nötig, herangezogen werden. Dies ist besonders für den Zusammenhang 

von Effizienz und Persönlichkeits- und Datenschutz von Bedeutung.  

 

2. Persönlichkeits- und Datenschutz  
 

Der vom GG Art.1 Abs.1 ( Menschenwürde ) abgeleitete Persönlichkeits- und Daten-

schutz hat gemäß § 1 Abs.1 BDSG den Zweck, den Einzelnen „.....davor zu schützen, 

dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persön-

lichkeitsrecht beeinträchtigt wird“.  

 

3. Personenbezogene Daten   
 

Nach § 3 Abs.1 BDSG sind personenbezogene Daten Einzelangaben über persönliche 

oder sachliche Verhältnisse einer Person.  

Im Hinblick auf elektronische Stellenmärkte ist dabei von Bedeutung, dass dazu auch 

Dateien zählen, welche eine Ansammlung personenbezogener Daten enthalten.  

                                                 
56 vgl. Duden, Bibliographisches Institut & F:A: Brockhaus AG, Mannheim 1997  



 

 

 106     
  
4.2. Expertenbefragungen   

 
 
 

 

 
 

 
 

4.2.1. Fragen- und Fragebogenkonstruktion  

 

� Fragebogenkonstruktion  
 

Der Fragebogen wird auf der Grundlage der in Kapitel 2.3.2. ausgeführten Kriterien 

und Maßstäbe erstellt, wobei eine Besonderheit verstärkt berücksichtigt wird:  

Befragungsmix:  ( teilstandardisierter Fragebogen )  

Einige Fragen sind etwas stärker strukturiert, da bei diesen nur ja / nein und gegebe-

nenfalls eine kurze Begründung erwünscht wird. Der überwiegende Teil der Befragung 

wird mit offenen Fragen ausgestaltet.   

Der Fragebogen wird zudem in die beiden Themenkomplexe Effizienz und Persön-

lichkeits- und Datenschutz aufgeteilt und mit einer kurzen Einleitung versehen.  

 

 

� Fragenkonstruktion  
 

Die Konstruktion der Fragen richtet sich im Allgemeinen nach den in Kapitel 2.3.2. 

ausgeführten Kriterien und Maßstäben.  

Das Besondere an dieser fast ausschließlich qualitativen Befragung ist der explorative 

Charakter:  

Hierbei soll dem Probanden besonders viel Spielraum bei der Beantwortung gelassen 

werden, indem die jeweilige qualitative Frage so offen wie möglich formuliert wird. 

Dies bedeutet, dass keine bestimmten Antwortalternativen vorgegeben oder erwartet 

werden, aber dennoch ein bestimmter Sachverhalt so hinterfragt werden soll, dass eine 

konkrete sachbezogene Stellungnahme dazu möglich ist.   

 

 

Die 14 Fragen und deren inhaltliche Bezugnahme:  

 

TEIL A  

 

Die ersten 3 Fragen ergeben sich aus den Leitfragen der Arbeit und der Literaturre-

cherche zu Kapitel 3.1., welches die bisherigen Verbesserungen elektronischer Stel-
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lenmärkte gegenüber konservativen Stellenmärkten zum Inhalt hatte.  

 

1)Gibt es, Ihrer Auffassung nach, neben den aufgeführten Argumenten noch weitere 

Aspekte dafür, was elektronische Stellenmärkte generell leisten können ?  

a)ständige Online-Verfügbarkeit  

b)überregionale und transnationale Verbreitung und Abrufbarkeit  

c)kostengünstige Bewerbungsverfahren  

d)Möglichkeit der ausführlichen Selbstdarstellung  

e)sofortige Online-Reaktionen möglich  

 

2)Sehen Sie, hinsichtlich des Effizienzgesichtspunktes, also der Wirtschaftlichkeit, der 

Wirksamkeit und der Leistungsfähigkeit, weitere Verbesserungen gegenüber konven-

tionellen Stellenmärkten, die nachfolgend noch nicht erwähnt wurden?   

a)kostengünstig ( z.B. bezüglich der Kosten einer Annoncierung und Standzeit im In-

ternet )  

b)sofortige Datenverarbeitung von Bewerberdaten möglich  

c)ständige Online-Verfügbarkeit  

d)Zeitersparnis in Bewerbungsverfahren und Datenauswertung  

e)Materialersparnisse  

 

3)Was können, nach Ihrem Dafürhalten, elektronische Stellenmärkte bezüglich des 

Bewerbungsverfahrens und des Arbeitsvermittlungsprozesses nicht leisten, zusätzlich 

zu den angeführten Punkten?  

a)persönliches Kennenlernen  

b)spontane Kenntnisabfrage  

c)Ermittlung rhetorischer Fähigkeiten  

d)Feststellung des realen Erscheinungsbildes  

e)Feststellung von Verhaltensformen und Auftreten  

 

 

Frage 4 resultiert aus festgestellten Widersprüchen in Datumsangaben von Bewer-

bungsfristen und online gesetzten Stellenanzeigen.  

 

4)Auf welche Weise wird bei Ihnen die Aktualität des elektronischen Stellenmarktes 
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garantiert ( z.B. frühzeitiges Einbringen von offenen Stellen und die rechtzeitige He-

rausnahme nicht mehr aktueller Stellenangebote bzw. Bewerber )?  

 

 

In den empirischen Recherchen zu den verschiedenen Arten von Stellenmärkten wur-

den nur spärlich mehrsprachige Stellenmärkte und –anzeigen vorgefunden. Dieses nä-

her zu hinterfragen, dient die 5. Frage.   

 

5)Werden in Ihrem Stellenmarkt Offerten mehrsprachig angeboten?  

Wenn ja, in welchen Sprachen, und wenn nein, weshalb nicht?  

 

 

Die 6. Frage stellt eine Präzisierung des Effizienzgesichtspunktes dar, resultierend aus 

den Recherchen zu den bisherigen Verbessungen und ökonomischen Überlegungen.   

 

6)Wie stellt sich, Ihrer Meinung nach, das Verhältnis der Transaktionskosten ( also z.B. 

Kosten für das Setzen von Online-Stellenangeboten, Online-Bewerbungen, Online-

Bewerbungsformularen, etc. ) im Vergleich zu konservativen Stellenmärkten, dar?  

Frage 7 entstand in Anlehnung an eine Studie des Augsburger Forschungsinstitutes, 

INIFES, zu regionalen Arbeitsmarktverbundnetzen, in welcher konservative regionale 

Arbeitsmarktmarktverbundnetze untersucht wurden.57   

 

7)Welche Meinung vertreten Sie gegenüber der Möglichkeit eigener regionaler elektro-

nischer Stellenmarktverbundnetze ( entweder für alle regional gesuchten vakanten Stel-

len oder spezifische Berufssparten )?  

 

 

Die Frage 8 stellt einen thematischen Übergang zu Teil B dar und kontrastiert den Ef-

fizienzgedanken aus den Verbesserungen mit dem sensiblen Bereich des Persönlich-

keits- und Datenschutzes.  

 

8)Inwieweit widersprechen bzw. verhindern, nach Ihrer Auffassung, die Anforderun-

                                                 
57 Hurler, 1984: Gestaltungsspielräume der Arbeitsmarktpolitik auf regionalen Arbeitsmärkten, S. 116 ff   
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gen des Persönlichkeits- und Datenschutzes ( Anspruch auf Anonymität und Erhe-

bung und Weitergabe möglichst weniger persönlicher Daten ) die Effizienz elektroni-

scher Stellenmärkte bei online gestellten Bewerbungen und Übersendungen von Onli-

ne-Bewerbungsbogen?  

 

TEIL B  

 

Die erste Frage von Teil B, der sich um den Themenschwerpunkt Persönlichkeits- und 

Datenschutz in elektronischen Stellenmärkten dreht, nimmt Bezug auf Definitionen 

von „persönlichen Daten“ im Bundesdatenschutzgesetz sowie TDDSG und TDG und 

hinterfragt die diesbezüglichen praktischen Erfordernisse und Wünsche.  

 

1)Welche persönlichen Daten eines Stellensuchenden sehen Sie bei online gestellten 

Bewerbungen, Online-Bewerbungsformularen oder E-Mail-Bewerbungen generell als 

unabdingbar an?  

 

 

Frage 2 nimmt Bezug auf die Kategorisierung von Berufen bei der Bundesagentur für 

Arbeit und führt diese gedanklich weiter hin zu einem Standardisierungssystem.   

 

2)Welche Meinung vertreten Sie gegenüber einer möglichen Standardisierung von 

Qualifikationsmerkmalen in einfacheren Berufen und einer Registrierung von Qualifi-

kationsbestandteilen in hochqualifizierten Berufen ( Ingeneure, akadem. Berufe etc. ) 

zur Erhöhung der Anonymität in Online-Bewerbungen durch einen damit verbunde-

nen weitgehenden Verzicht auf vollständige Berufsbiographien?  

 

Die 3. Frage bezieht sich in Anlehnung zur 1. Frage auf die Umsetzung des Persön-

lichkeits- und Datenschutzes in online gestellten Bewerbungen und Stellenanzeigen, 

sowie bei der Datenübermittlung und –archivierung. Diese Frage resultiert insbesonde-

re auch aus ungeklärten Handhabungsformen von persönlichen Daten, welche im Ver-

lauf der Recherchen zu Tage getreten sind.    

 

3)Welche Maßnahmen werden bei Ihnen ergriffen um einen möglichst hohen Persön-

lichkeits- und Datenschutz gewährleisten zu können ( insbesondere bei Datenüber-
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mittlungen und –archivierungen, Schutz gegen Einsicht Dritter bei vertraulichen Daten 

)?  

Die 4. Frage präzisiert die 1. in Bezug auf online gestellte Bewerbungen und Stellenan-

zeigen, in denen auch erweiterte Angaben veröffentlicht werden können. Auch resul-

tiert die Fragestellung aus Recherchen zu den Arten von Stellenmärkten in denen sehr 

unterschiedliche Online-Bewerbungen vorliegen können.   

 

4)Haben bei Ihnen Bewerber mit online gesetzten Bewerbungen die Möglichkeit mit 

zu bestimmen, welche Daten ( Qualifikationen ) angegeben bzw. veröffentlicht wer-

den können oder müssen?  

a) Ja-  

b)Nein- ( Begründung ? ) 

 

 

Frage 5 bezieht sich in erster Linie auf reine Stellenmarktportale und Verleih- und 

Vermittlungsfirmen, sowie die Bundesarbeitsagentur mit den Internetangeboten. Sie 

resultiert aus teilweise nicht klar hervorgegangenen weiteren Verwendungszwecken 

von persönlichen Daten bei verschiedenen Anbietern von Stellenmarktportalen, wel-

che im Laufe der Recherchen gesichtet wurden.   

 

5)Haben bei Ihnen Bewerber mit online gestellten Bewerbungen die Möglichkeit der 

Kontrolle und Mitbestimmung über die Weitergabe der vollständigen Daten an 

potentielle Interessenten?  

a) Ja- 

b) Nein- 

-Wenn ja, wie?  

-Wenn nein, warum nicht?  

 

 

Die letzte Frage von Teil B resultiert aus anonymisierten online gestellten Bewerbun-

gen und den damit verbundenen Angaben, welche entweder gemacht werden müssen 

oder können. Dabei ist insbesondere nicht eindeutig geklärt, welche und wie viel per-

sönliche Daten angegeben werden sollen oder müssen ohne dabei persönlichkeits- und 

datenschutzrechtliche Ansprüche zu verletzen. In diesem Zusammenhang kann es un-



 
 

 

111  
 
 
4. Methodische Untersuchungen    

 
 
 
 

 
 

 
 

ter Umständen Bewerbergruppen geben, bei denen diese Ansprüche vermittlungshin-

dernd wären.   

6)Kann es, nach Ihrer Auffassung, Bewerbergruppen oder sonstige Gründe geben, 

aufgrund derer ein Persönlichkeits- und Datenschutz vermittlungshindernd wäre?  

a) Ja- 

b) Nein- 

Begründung: ( z.B. wenn ja, welche Bewerbergruppe (n) und weshalb bzw. sonstige 

Gründe )  

 

 

4.2.2. Durchführung der Befragung  

Wie eingangs zu diesem Kapitel angeführt, erfolgte vor der eigentlichen Befragung 

noch ein Pretest an drei Probanden.     

Die Durchführung der Befragung erfolgte unter Berücksichtigung des Strukturmodells, 

wobei im größten Teilstellenmarkt „non-profit – sonstige“ weitere Aufteilungen in 

Behörden, Verwaltungen ( Stadtverwaltungen ), Organisationen und sonstige Firmen 

erfolgen.   

Da es in der Praxis kaum mehr Personalservice-Firmen gibt, welche nur Verleih oder 

Vermittlung betreiben, wird dieser Bereich zusammengefasst und dafür ein eigener 

Teilstellenmarkt, der nur Internetportale für Arbeitsvermittlung anbietet, hinzuge-

nommen.   

Es existieren insgesamt 9 relevante Teilstellenmärkte in denen jeweils 2 Befragungen 

durchgeführt werden, mit Ausnahme der 2 Internetportalteilstellenmärkte, in denen 

jeweils 3 bzw. 4 Befragungen durchgeführt werden, da diese von besonderem themati-

schen Interesse sind. Die Beschränkung auf durchschnittlich 2 Befragungen liegt in der 

Annahme, dass weitere Befragungen in den jeweiligen Teilstellenmärkten keinen signi-

fikanten Erkenntnisgewinn mehr bringen, da die Antworten ja von Experten gegeben 

werden sollen und auf einem Teilstellenmarkt gleiche Grundbedingungen vorherr-

schen.     

 

Insgesamt wurden damit 21 Befragungen in den folgenden Teilstellenmärkten bun-

desweit durchgeführt:  
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Allgemeine unspezifische Stellenmärkte:  

Non-Profit – Arbeitsämter, sonstige  ( 2 )  

Profit – Verleih und Vermittlung ( 2 )  

Profit – Internetportale ( 4 )  

 

Branchen- und Berufsspezifische Stellenmärkte:   

Non-Profit – Arbeitsämter, sonstige Firmen (2 )  

Non-Profit – Behörden ( 2 )  

Non-Profit – Verwaltungen (2 )  

Non-Profit – Organisationen (2 )  

Profit – Verleih und Vermittlung (2 )  

Profit – Internetportale ( 3 )  

 

Die Befragungen wurden grundsätzlich aus Kostengründen als E-Mail-Fragebogen 

versandt, wobei zunächst ein E-Mail-Anschreiben erfolgte, in welchem das Vorhaben 

kurz erläutert und der jeweilige Proband gefragt wird, ob er sich an der Befragung be-

teiligt. Zudem enthält der E-Mail Fragebogen einige Anmerkungen und Erläuterungen.  

 

 

Anschreiben-E-Mail:  

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ich verfolge ein Forschungs- und Dissertationsvorhaben mit Kenntnis des Lehrstuhls für Politikwis-
senschaft der Universität Augsburg ( E-Mail: Hans-Otto.Muehleisen@Phil.Uni-Augsburg.de, Univer-
sität Augsburg, Universitätsstr.10, 86159 Augsburg, Tel. 0821/598-2610 - Sekretariat ) und des 
Lehrstuhls für Soziologie und empirische Sozialforschung der Universität Augsburg mit oben be-
zeichnetem Titel. ( bestätigt werden kann die Verfolgung des Dissertationsvorhabens unter anderem 
von irmgard.weiss@phil.uni-augsburg.de, Sekretariat des Lehrstuhls für Soziologie und empirische 
Sozialforschung, Universität Augsburg, Universitätsstr.6, 86159 Augsburg, Tel. 0821/598-4096 ).  
Im Rahmen dieser Arbeit führe ich eine 14 kurze Fragen umfassende Expertenbefragung mit den 
Schwerpunkten "Effizienz" und "Persönlichkeits- und Datenschutz" durch.  
Da in Ihrem Stellenmarkt Online-Bewerbungen möglich sind, wende ich mich an Sie. Die Befragung 
richtet sich an Personen, welche mit der inhaltlichen Gestaltung und den Anforderungen des jeweili-
gen elektronischen Stellenmarktes, mit Online-Bewerbungsmöglichkeiten ( auch via E-Mail ), ver-
traut sind.  
 
Bezüglich der Effizienz und des Persönlichkeits- und Datenschutzes in elektronischen Stellenmärk-
ten besteht ein Erklärungsbedarf wissenschaftlich-qualitativer Art. Deshalb tragen die Informationen 
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aus der Expertenbefragung mit zu einer wissenschaftlichen Bearbeitung dieses Themenkomplexes 
bei, wobei der daraus resultierende Erkenntnisgewinn allen Interessierten zugute kommen kann. Da 
zudem die elektronischen Stellenmärkte immer mehr an Bedeutung gewinnen, ist es von besonde-
rem Gewicht, dass sich Experten daran beteiligen.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Die Befragung erfolgt im Normalfall mittels E-Mail-Fragebogen, kann aber auch in der Form eines 
schriftlich-postalischen Fragebogens oder als Interview bzw. Telefoninterview durchgeführt werden. 
Falls Sie eine für die inhaltliche Ausgestaltung des elektronischen Stellenmarktes zuständige Per-
sönlichkeit sind, möchte ich Sie fragen, ob Sie grundsätzlich bereit sind an der Befragung teilzu-
nehmen und Sie bitten, mir dies mitzuteilen.  
 
Für den Fall, dass andere Personen dafür zuständig sind, möchte ich Sie bitten, diese E-Mail an 
eine Person weiterzuleiten, welche sich mit der inhaltlichen Ausgestaltung Ihres Stellenmarktes be-
fasst, mit der Bitte, dass diese mir mitteilt, ob sie grundsätzlich bereit wäre sich an der Expertenbe-
fragung zu beteiligen. Sie können mir auch eine (E-Mail-) Adresse einer diesbezüglichen Person 
mitteilen, damit ich bei dieser nachfragen kann, ob sie sich an einer Expertenbefragung beteiligt.  
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.  
Ich danke Ihnen bereits im Voraus für Ihr Entgegenkommen!  
 

 

Befragungs-E-Mail:  

Anmerkungen und Erläuterungen    

  

Themen der Befragung: Effizienz und Persönlichkeits- und Datenschutz in elektronischen 
Stellenmärkten.  
 
Methodische Anmerkungen zur Befragung: Die Fragen sind teilstandardisierte, offene 
und thematisch inhaltliche Fragen zu den beiden Themenbereichen.  
E-Mail:  Die Fragen können Sie direkt beantworten, indem Sie auf "Antwort" in Ihrem E-
Mail Programm klicken und den Cursor oder Mauspfeil unterhalb eines Fragerahmens plat-
zieren und mit der Enter-Taste eine Einfügung bewirken und dann Ihre Antwort schreiben. 
Falls Sie die Beantwortung zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen möchten, verschieben 
Sie bitte die Mail in den Ordner "Entwurf". Aus diesem Ordner heraus können Sie dann die 
Beantwortung ebenso vornehmen wie bei der direkten "Antwort"-Option. Bei jedem Ab-
speichern in diesem Ordner wird der alte Stand der Mail überschrieben, so dass Sie bei zeit-
lich getrennter Beantwortung beim Aufrufen dieser Mail immer den letzten Stand der Be-
antwortung aufrufen.  
 
Inhaltliche Anmerkung zur Befragung: Fragen die möglicherweise außerhalb Ihres 
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Kompetenzbereiches liegen, die Ihren Stellenmarkt nicht betreffen oder die Sie aus 
sonstigen Gründen als nicht beantwortbar erachten, lassen Sie bitte einfach unbeant-
wortet oder versehen diese mit einer entsprechenden Bemerkung.  
Die Fragen zum Persönlichkeits- und Datenschutz beziehen sich ausschließlich auf online 
gesetzte Bewerbungen und Stellenofferten sowie auf Online-Bewerbungsformulare und zum 
Teil auf E-Mail-Bewerbungen.  
Forschungsnachweise /-bestätigungen: Als Nachweis für das Dissertations- und For-
schungsvorhaben können Sie entweder eine schriftliche Bestätigung des Hauptbetreuers 
erhalten oder Sie senden eine E-Mail-Nachfrage entweder an das Sekretariat des Lehrstuhles 
für Soziologie und empirische Sozialforschung, Universität Augsburg, 86159 Augsburg, 
Universitätsstr.6, Tel.0821/598-4096 ( E-Mail: irmgard.weiss@phil.uni-augsburg.de , Lehr-
stuhlinhaber Herr Prof. Giegler ) oder an das Sekretariat des Lehrstuhles für Politikwissen-
schaft der Universität Augsburg ( E-Mail: Hans-Otto.Muehleisen@Phil.Uni-Augsburg.de ) . 
An beiden Lehrstühlen bin ich als Doktorand registriert.  
 
Auswertungsergebnisse: Da Sie an der Befragung teilgenommen haben, können Sie Ergeb-
nisse der Auswertung erhalten. Wenn Sie dies wünschen, geben Sie dies bitte nach der letz-
ten Frage an. 
 
 
Einleitung Teil A:   
 
a. Effizienz  
 
Unbestritten ist das Effizienzkriterium einer der maßgeblichen Gründe für die Einführung 
und Betreibung elektronischer Stellenmärkte. Da es sich hier um ein relativ neues Phäno-
men handelt, besteht hinsichtlich der Einzelaspekte des Effizienzgedankens noch ein Klä-
rungsbedarf wissenschaftlicher Art. Dem soll hier mittels einer Befragung Rechnung getra-
gen werden, in dem verschiedene Einzelaspekte erfragt und hinterfragt werden. 
 
Einleitung Teil B:   
 
b. Persönlichkeits- und Datenschutz  
 
Der Artikel 1 des Grundgesetzes ( Menschenwürde ) stellt die Ausgangsbasis des Persön-
lichkeits- und Datenschutzes dar, welcher darauf abzielt individuelle Daten von Personen 
vor einem Missbrauch zu schützen. Gerade die neuere Art von Bewerbungen in Form von 
Online-Bewerbungen und online oder per E-Mail übermittelten Bewerbungen stellen dies-
bezügliche Risikofaktoren dar, welche im negativen Extremfall den weltweit "gläsernen 
Menschen" zur Folge haben könnten.  
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Diese Befragung soll nunmehr dazu dienen den aktuellen, praktizierten Stand des Persön-
lichkeits- und Datenschutzes wissenschaftlich zu erfragen und mögliche Verbesserungsopti-
onen zu erkunden. 
 

 

 

 

4.2.3. Auswertung  

Qualitative inhaltsanalytische Auswertungsmethoden mit einem Kategoriensystem von 

Wortkombinationen oder Sätzen und entsprechenden Kodierungen scheint hier wenig 

sinnvoll, da jene qualitativen Auswertungsmethoden sich primär eignen zur Erfor-

schung sozialer und kultureller Werte und des Wandels von Werten im langfristigen 

Zeitverlauf, z. B. durch Rückgriff auf Schulbücher und Zeitungen.58  

 
Zu den Antworten:   
Die Antworten sind äußerst unterschiedlich in den Ausführungen, der Qualität sowie 

wie in der Länge. Dies ist bedingt durch die unterschiedlichen Stellenmärkte und den 

jeweiligen Personen, welche als Experten geantwortet haben.  

 
Zur Auswertung:   
Die vorliegende Auswertung ist eine Rohauswertung der eingegangenen Stellungnah-

men.  

Mehrfach gleichlautende und völlig gleichsinnige Stellungnahmen wurden zu einer 

Stellungnahme komprimiert und reduziert.  

Antworten mit leichten Nuancen in der Beantwortung wurden beibehalten.  

Eine ausführliche Auswertung erfolgt im Rahmen der Zusammenfassung dieser Ar-

beit, zusammen mit Ergebnissen der Literaturrecherche und ausgewählten Einzelfall-

analysen.  
 
 

Teil A  

 

                                                 
58 siehe auch Diekmann, 1995: Empirische Sozialforschung, Kapitel XII Inhaltsanalyse, S. 481 ff   
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Definitionen: k. A. = keine Antworten,  A. = Antworten  
Teilnehmerzahl: 21  
 

1)Gibt es, Ihrer Auffassung nach, neben den aufgeführten Argumenten noch weitere As-
pekte dafür, was elektronische Stellenmärkte generell leisten können ?  
a) - ständige Online-Verfügbarkeit  
b) - überregionale und transnationale Verbreitung und Abrufbarkeit 
c) - kostengünstige Bewerbungsverfahren  
d) - Möglichkeit der ausführlichen Selbstdarstellung 
e) - sofortige Online-Reaktionen möglich  

k. A. 9 = 43%  
A.   12 = 57%  
 
Stellungnahmen:  
- bundesweite Transparenz über Angebot und Nachfrage auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt, 
- an einer zentralen Stelle wird das gesamte Angebot an offenen Stellen zusammengeführt.  
- Such- und Bewerbungsprozess werden verkürzt und damit die Ausgleichsprozesse am Arbeits- 
und Ausbildungsmarkt beschleunigt. 
- Zugriffs- und Kommunikationswege sind einfach, schnell  
- automatisierte Verknüpfungen mit anderen Online-Stellenmärkten und -plattformen möglich 
- weitreichende Durchsuchbarkeit für Bewerber  
- unmittelbare Speicherung  
- Weiterverarbeitung und Auswertung der Bewerberinnen- und Bewerberdaten  
- aufgrund vorgefertigter Formulare nur gezielte Informationsabfrage (Informationen, die wirklich von 
Interesse für die Bewerberinnen- und Bewerbervorauswahl sind)  
- sofortiges Erkennen geeigneter Kandidaten (Matching)  
- Möglichkeit, Jobs anderen zu empfehlen (send job to a friend Funktionalität)  
- Möglichkeit, ein Such-Profil zu hinterlegen und sich "passende" Jobs zusenden zu lassen  
- Möglichkeit, Kandidaten-Daten zu speichern und wiederzuverwenden 
- wesentlich höhere Reichweite als bspw. Anzeigen in Printmedien  
- Aktualität. 
- Effizienz beim Erreichen der Zielgruppe.  
- längere Vorhaltungs-/ Wirkungsdauer (in der Regel 4 Wochen)  
- effektive Suchfunktionen mit mehrstufigem Auswahlverfahren  
- gezielte Zielgruppenansprache über Kooperationen mit Branchenportalen  
- Austausch-Foren über Gehälter, arbeitsrechtliche Fragen, usw. – also Interaktion der User. 
- Multiplikatorenfunktion im Vergleich zur direkten Bewerbung 
- Zeitersparnis (nur eine Bewerbung) 
- Umkehrung des klassischen Bewerbungsprozesses: Firmen "bewerben" sich beim Kandidaten  
- Mögliche enge technische Verknüpfung von Stellenmärkten mit den Recruitingsystemen der Stel-
lenanbieter über Standards wie HR-XML  
- vereinfachter Austausch der Stellenangebote mit anderen (Online-)Stellenbörsen (Kooperations-
vereinbarungen)  
- konzentriert zusammengefasste Angebotsdarstellung  
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2)Sehen Sie, hinsichtlich des Effizienzgesichtspunktes, also der Wirtschaftlichkeit, der 
Wirksamkeit und der Leistungsfähigkeit, weitere Verbesserungen gegenüber 
konventionellen Stellenmärkten, die nachfolgend noch nicht erwähnt wurden? 
a) - kostengünstig ( z.B. bezüglich der Kosten einer Annoncierung und Standzeit im Internet 
) 
b) - sofortige Datenverarbeitung von Bewerberdaten möglich  
c) - ständige Online-Verfügbarkeit  
d) - Zeitersparnis in Bewerbungsverfahren und Datenauswertung  
e) - Materialersparnisse  

k.A. 16 = 76%  
A       5 = 24%  
 
Stellungnahmen:   
-  Herstellung von Transparenz über den Arbeits- und Ausbildungsmarkt  
-  allen Kunden steht eine Anlaufstelle unter einer Web-Adresse in allen Arbeitsmarktfragen zur Ver-
fügung. 
-  über eine spezifische, auf dem internationalen HR-XML-Standard basierende Datenschnittstelle 
wird hier ein schneller, unkomplizierter Austausch von Stellen- und Bewerberangeboten ermöglicht.  
-  die Datenerfassung/-veröffentlichung wird beschleunigt  
-  das gesamte Bewerbungsverfahren kann online -ohne Medienbrüche- abgewickelt werden. 
-  Intelligente Such- und Matchingsysteme sowie der Einsatz eines Job-Agenten verkürzen Such-
aufwand und -wege.  
-  ein Customer-Relationship-Management ermöglicht eine schnelle, flexible Reaktion auf spezifi-
sche Marktbedürfnisse.  
-  neben der reinen Stellenbörsen-Funktion/-vermittlung stehen umfangreiche Informationsangebote, 
portalübergreifende Standarddienste und Hilfefunktionalitäten zur Verfügung  
-  durch Beschleunigung der Ausgleichsprozesse am Arbeitsmarkt wird der Eintritt von Arbeitslosig-
keit vermieden bzw. die Dauer der Arbeitslosigkeit kann verkürzt werden kann. 
-  Nutzung eines modernen Mediums als Präsentation / Darstellung/ Werbung nach außen. 
-  Transparenz bei Rückfragen (schnellere Reaktionszeiten auf Anfragen)  
-  breitere Streuung der Angebote und Gesuche über die ursprüngliche Online-Stellenbörse hinaus 
(z.B. durch Weitersendung per Email an "friends & family") 
-  Möglichkeit für Stellensuchende Stellenangebote nach bestimmten Kriterien zusammenzustellen 
und per Email-Newsletter zu erhalten  
-  Stellen können genau so lange als "frei" angezeigt werden, wie gewünscht. In einer Print-
Publikation müssen dagegen bestimmte Veröffentlichungstermine exakt eingehalten werden (meist 
einmal die Woche) 
-  elektronische Zusammenführung von Vergleichskriterien, schnelle Übersicht über Kandidatenprofi-
le 
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3)Was können, nach Ihrem Dafürhalten, elektronische Stellenmärkte bezüglich des Bewer-
bungsverfahrens und des Arbeitsvermittlungsprozesses nicht leisten, zusätzlich zu den an-
geführten Punkten?  
a) - persönliches kennen lernen  
b) - spontane Kenntnisabfrage  
c) - Ermittlung rhetorischer Fähigkeiten  
d) - Feststellung des realen Erscheinungsbildes  
e) - Feststellung von Verhaltensformen und Auftreten  

k. A. 8 = 38%  
A.   13 = 62%  
 
Stellungnahmen:  
-  keine individuelle Beratungsleistung durch Vermittlungs-/Beratungsfachkräfte ersetzen. Gerade für 
bestimmte Kundengruppen ist eine über die reine Selbstinformation hinausgehende Unterstützungs-
leistung zur Eingliederung ins Berufsleben erforderlich.  
-  Personenkreis, der aufgrund von Barrieren (Behinderung, Sprache etc.) nicht in der Lage ist, das 
Internet zur Stellensuche zu nutzen. 
-  Entgegennahme spezieller Bewerbungsunterlagen, z.B. Werkproben  
-  Die Bewerbungen können im BSI zwar online übersandt werden, das Bewerbungsverfahren wird 
allerdings im herkömmlichen Sinne (sprich persönliches Kennenlernen usw.) durchgeführt. 
-  Verifizierung von Angaben  
- spezielle individuelle Anzeigenformen  
-  Feststellung von sozialen Kompetenzen, Idealismusfähikeit 
-  tatsächliche Qualifikation des Kandidaten; schwierig ist auch die Ausgrenzung von "Fakes"  
-  Aktualität etc.; ist der Bewerber wirklich noch verfügbar bzw. ab wann; dies kann auch durch re-
gelmäßige Befragung der Kandidaten nicht zu 100% gewährleistet werden  
-  Testen von Antwortverhalten und Aggressions- und Belastungsmustern  
-  Testverfahren  
 
 
 
 
 

4)Auf welche Weise wird bei Ihnen die Aktualität des elektronischen Stellenmarktes garan-
tiert ( z.B. frühzeitiges Einbringen von offenen Stellen und die rechtzeitige Herausnahme 
nicht mehr aktueller Stellenangebote bzw. Bewerber ) ?  

k. A.   1 =    5  
A.     20 =  95  
 
Stellungnahmen:  
-  durch die Kunden selber eingegeben und verwaltet.  
-  automatische Aktualisierungsfunktion gewährleistet hier, dass nicht aktuelle Angebote rechtzeitig 
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deaktiviert werden.  
-  frühzeitige Einbindung offener Stellen wird durch eine spezifische, auf dem internationalen HR-
XML- Standard basierende Datenschnittstelle unterstützt.  
-  tagesaktuelles Handling durch das Personalamt  
-  über die Bewerbungsfrist. Elektronische Stellenausschreibungen werden nach dieser Frist auto-
matisch entfernt. 
-  tägliche Pflege der eingehenden Bewerbungsdaten  
-  automatisiertes Herausfallen von Stellenausschreibungen nach Bewerbungsschluss  
-  die Eingabe der Stellenangebote erfolgt mit einem Ablaufdatum -> das Stellenangebot wird auto-
matisch nach Ablauf der Bewerbungsfrist gelöscht. 
- Per Arbeitsanweisung: Alle Stellen müssen elektronisch ausgeschrieben sein --> alle Stellen sind 
online verfügbar. 
- Sobald die Stellen besetzt sind, werden sie automatisch geschlossen und von dem Stellenmarkt 
gelöscht. 
- Die Aktualisierung bei Veränderungen bereits veröffentlichter Jobs liegt im Verantwortungsbereich 
des Recruiters - wird aber aus Eigeninteresse gelebt 
- durch eine dezentrale Eingabe und Löschen der Stellen und einer zusätzlichen zentralen Redakti-
on  
-  eigens zuständige Person  
-  befristet, Personalteam verantwortlich  
- automatisiertes Herausfallen von Stellenausschreibungen nach Bewerbungsschluss  
-  Die Verwaltung der Stellenangebote obliegt dem Kunden, der diese im Eigeninteresse in der Re-
gel aktuell hält. 
-  sortieren in der Ansicht nach letztem Änderungsdatum, so dass die aktuellen Angebote und Ge-
suche immer oben stehen. 
-  mehrfach täglich aktualisieren  
-  Stellenangebote laufen maximal vier Wochen und fallen dann aus der Anzeige heraus. Sie müs-
sen danach manuell vom Stellenanbieter wieder auf aktiv gesetzt werden. Das gleiche bei den 
Stellengesuchen. Bei der Besetzung einer Stelle können die Angebote auch vorher wieder heraus-
genommen werden. 
-  die Inserenten erhalten eigene Zugangsdaten, mit denen sie ihre Angebote selbständig aktualisie-
ren, ändern, löschen können. Somit kann der Inserent sofort reagieren, wenn die Stelle besetzt ist 
oder immer wieder die gleichen Nachfragen zum Angebot kommen. 
-  Ständiger Abgleich mit den Bewerbern und den ausschreibenden Unternehmen;  
erfolgt keine Reaktion, wird das Angebot deaktiviert. 
-  Stellenangebote: Standardveröffentlichungszeitraum ist 4 Wochen, es sei denn es wird vom Stel-
lenanbieter ein Bewerbungsschluss angegeben, dann entsprechend kürzer oder länger. 
Stellengesuche: Standardveröffentlichungszeitraum ist 6 Wochen, die Gesuche können von den 
Jobsuchern nach Ablauf der 6 Wochen um weitere 6 Wochen verlängert werden. Selbstverständlich 
können sowohl Angebote wie auch Gesuche auch vorzeitig deaktiviert werden. Gerade bei den Stel-
lenangeboten kommt das regelmäßig vor, weil bereits viele gute Bewerbungen eingegangen oder 
die Stelle tatsächlich schon besetzt werden konnte. 
-  tägliche Soll- Ist-Überprüfung von Zugängen, sowie erledigter Stellengesuche. 
-  persönliche Kontrolle, täglich  
-  nach Ablaufdatum erfolgt Entfernung  

- durch Personal  
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5)Werden in Ihrem Stellenmarkt Offerten mehrsprachig angeboten?  
Wenn ja, in welchen Sprachen; wenn nein, weshalb nicht? 

k. A.   0 =  
A.     21 = 100%  
Ja von A. (A: = 100%):      7 =  33%   
Nein von A. (A: = 100%): 14 =  67%  
 
 
Stellungnahmen zu Ja:  
-  internationaler Ausgleich wird über einen Austausch der Stellenangebote mit dem europäischen 
Portal EURES unterstützt.  
-  Stellen werden in der Sprache ausgeschrieben, die für den Job hauptsächlich erforderlich ist. Das 
sind mit Masse die am weitesten verbreiteten europäischen Sprachen -  Deutsch, Englisch, Spa-
nisch, Französisch, Portugiesisch, Holländisch, Italienisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, aber 
auch Chinesisch 
-  im internationalen Bereich unseres Stellenmarktes 
-  Sofern in Einzelfällen sehr gute Fremdsprachenkenntnisse für eine zu besetzende Stelle erforder-
lich sind, wäre aber auch ein Stellenangebot in Englisch oder alternativ in der erforderlichen Fremd-
sprache denkbar. 
-  liegt im Ermessen der schaltenden Unternehmen.  
-  vorwiegend englisch, französisch, spanisch; weitere Sprachen sind derzeit. nicht möglich, da alle 
Einträge durch uns redaktionell bearbeitet werden und inhouse keine weiteren Sprachkompetenzen 
vorhanden sind. 
-  französisch, englisch  
 
 
Stellungnahmen zu Nein:  
-  die Amtssprache ist deutsch und städtische Bewerber müssen deutsch sprechen können.  
-  Internationalität bisher nur in wenigen, ausgewählten Bereichen der Verwaltung erforderlich, gene-
rell werden Deutschkenntnisse  
vorausgesetzt. 
- momentan nicht - einerseits ist für die Bewerber meist deutsch als Sprache Voraussetzung ande-
rerseits entstünde durch die Übersetzung ein nicht unerheblicher Mehraufwand. 
-  Klientel deutschsprachig  
-  unser Stellenmarkt ist nicht international ausgerichtet. 
 - weil Fokus auf D, CH, A.  
Problematisch ist bei mehrsprachigen Lösungen die Übersetzung von Freitextfeldern, aber auch bei 
Mehrfachwahlfeldern, die unterschiedliche Kategorisierung bei Ausbildungs-Eigenarten des entspre-
chenden Landes. 
-  hauptsächlich Projekte im deutschsprachigen Raum vergeben werden  
-  Deutschkenntnisse erforderlich  
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6)Wie stellt sich, Ihrer Meinung nach, das Verhältnis der Transaktionskosten ( also z.B. 
Kosten für das Setzen von Online-Stellenangeboten, Online-Bewerbungen, Online-
Bewerbungsformularen, etc. ) im Vergleich zu konservativen Stellenmärkten, dar?  

k. A. 2 =    9,5  
A.   19 =  90,5  
 
Stellungnahmen: 
-  Ersteinrichtung ist kostenintensiver, der Betrieb erheblich preiswerter  
-  Aufwand und Kosten bei Online-Stellenmärkten sind geringer.  
- Kosten für Online-Stellenangebote sind im Vergleich zu Stellenangeboten in Zeitun-
gen/Zeitschriften erheblich geringer   
-  die meisten Bewerbungen gehen hier im Regelfall per Post ein bzw. es müssen ggf. zusätzliche 
Qualifikationsnachweise angefordert werden, so dass in diesem Bereich kaum Kostenersparnisse 
erzielt werden können.  
-  Online ist deutlich kostengünstiger  
- wir nutzen hauptsächlich unsere eigene Stellenbörse, daher haben wir hier einen klaren 
Kostenvorteil  
-  weitaus günstiger, zeitliche Ersparnis  
-  schnell, effektiv  
-  Aufwand hängt davon ab, ob man mit standardisierten Datensätzen arbeitet oder individuelle Stel-
lenangebotsseiten für den Kunden erstellt.  
-  Online ist schneller, kann aber ein persönliches Gespräch nie ersetzen. Durch einen Online-
Stellenmarkt schaffen Sie (1) Transparenz und für die Abwicklung des Bewerbungsprozesses (2) 
Effizienz, weil Sie schneller sind und kein Papier brauchen.  
-  bei professioneller und konsequenter Anwendung und Durchführung wesentlich schneller und 
günstiger  
-  langfristig günstiger und effektiver, kurzfristig Investitionsmehraufwand  
-  bei quantitativer Anwendung kostengünstiger und effektiver  
 
 
 
 
 

7)Welche Meinung vertreten Sie gegenüber der Möglichkeit eigener regionaler elektroni-
scher Stellenmarktverbundnetze ( entweder für alle regional gesuchten vakanten Stellen 
oder spezifische Berufssparten )? 

k. A.  2 =   9,5 %  
A.    19 =  90,5 %  
Befürwortung:  7  =  37 % von A. = 19  
Ablehnung:      8  =  42 % von A. = 19  
Keine eindeutige Haltung:  4  =  21 % von A. = 19  
 
Stellungnahmen Befürworter:  
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-  Generell sind Verbundnetze positiv zu bewerten, da sie eher als Einzelportale zur Transparenz auf 
dem Arbeits- bzw. Ausbildungsmarkt beitragen. Ziel sollte allerdings sein, an einer zentralen Anlauf-
stelle das Angebot aller Anbieter am Arbeitsmarkt zusammenzuführen. 
-  Ein Verbund von Stellenmärkten im öffentlichen Dienst würde begrüßt.  
-  Hat den wesentlich Vorteil, dass man gezielter Anbieten und Suchen kann. 
-  Hier liegen die Vorteile eher auf der Seite der Bewerber/innen, denen hierdurch die Stellensuche 
durch bessere Übersicht bzw. schnelleren Zugriff auf diverse Angebote erleichtert wird. 
-  Eine gute Meinung. Wir sind nur regional und auf IT spezialisiert. Damit können wir auch gegen 
die Marktführer bestehen. 
Wir sind ja ein Sparten-Stellenmarkt. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, weil das 
Angebot übersichtlich bleibt und die Stellensuche klarer und leichter ist.  
-  Wir halten solche Kooperationen für sehr sinnvoll, da sie zu einer 
breiteren Streuung bei gleichzeitiger inhaltlicher oder regionaler Fokussierung der Annoncen führt.  
Wir sind solche Kooperationen bereits Eingegangen und wollen diese auch in Zukunft weiter aus-
bauen. Eine Jobbörse kann z.B. ein hervorragende Content-Provider für Betreiber regionaler oder 
berufsspezifischer Websites sein. 
 
Stellungnahmen Ablehner:  
-  nicht erforderlich, Möglichkeit der gezielten Präsentation der eigenen Verwaltung entfällt  
-  Möglichkeit der direkten Übernahme und Weiterverarbeitung von Bewerberinnen- und Bewerber-
daten nicht ohne weiteres möglich. 
-  Für das Unternehmen haben Verbundnetze aus hiesiger Sicht keine Vorteile. Es besteht im Ge-
genteil eher die Gefahr, dass die eigenen Online-Angebote des Unternehmens dadurch weniger 
genutzt werden, so dass das Image bzw. der Bekanntheitsgrad sinkt  
-  Halte ich für sehr sinnvoll und wird auf unserer Stellenbörse auch gelebt. Dort ist die Jobsuche 
über Landesgrenzen hinweg möglich (Kandidat kann sich zum Beispiel alle Jobs in Deutschland, 
Österreich, Schweiz anzeigen lassen oder in allen Ausschreibungen weltweit nach Jobs im IT- Be-
reich suchen). 
-  hier bundesweite Bewerbersuche  
-  Diesen Ansatz hatten wir ergänzend zu unserem bundesweiten Stellenmarkt eine zeitlang ver-
sucht. Dies hat sich aber als Verzettelung und Überdehnung unserer Möglichkeiten herausgestellt. 
-  Dieses Thema ist für uns nicht relevant, da wir auf Zielgruppen und nicht  
regional spezialisiert sind  
-  nicht wirtschaftlich, da bei uns nicht genügend Angebote vorhanden sind  
-  bei uns nicht sinnvoll, da gesuchte Arbeitskräfte auch von Orten kommen können, welche nicht 
am Ort des Arbeitgebers liegen. 
 
Stellungnahmen ohne eindeutige Ja-Nein-Antwort:  
-  für Fach- und Führungskräfte eher nicht, hier kann man Mobilität voraussetzen  
bei gewerblichem Personal, Azubis und bedingt auch bei Studenten sind regionale Konzepte denk-
bar  
-  hängt von Berufen und Nachfrage ab  
-  sinnvoll, wenn es große regionale Branchen gibt in einer Region  
-  wo möglich, gut.  
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8)Inwieweit widersprechen bzw. verhindern, nach Ihrer Auffassung, die Anforderungen des 
Persönlichkeits- und Datenschutzes ( Anspruch auf Anonymität und Erhebung und Weiter-
gabe möglichst weniger persönlicher Daten ) die Effizienz elektronischer Stellenmärkte bei 
online gestellten Bewerbungen und Übersendungen von Online-Bewerbungsbogen?  

k. A.  0  =      0 %   
A.     21 =  100 %  
 
 
Stellungnahmen: 
-  Die Umsetzung des Virtuellen Arbeitsmarkts erfolgt in Abstimmung mit dem Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz. Es wurde ein eigenes, detailliertes Datensicherheitskonzept für den Virtuellen 
Arbeitsmarkt nach den Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik aufge-
setzt.  
Darüber hinaus unterstützt der Virtuelle Arbeitsmarkt die Einstellung anonymisierter Stellen- und 
Bewerberangebote. Nur die jeweils gewünschten Daten werden zwischen Bewerbern und Arbeitge-
bern ausgetauscht. Insofern besteht kein Widerspruch zwischen elektronischen Stellenbörsen und 
den Anforderungen hinsichtlich des Datenschutzes.  
-  Überhaupt nicht, wenn die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.  
-  Für den Bewerbungsvorgang eher negativ, da man persönliche Daten evtl. telefonisch hinterfra-
gen muss.  
-  Der Datenschutz stellt kein Hindernis für die Effizienz elektronischer Stellenmärkte dar. Es werden 
lediglich hohe Anforderungen an das EDV-System gestellt, damit beispielsweise ein unberechtigter 
Zugriff Dritter verhindert wird. Dadurch steigen wiederum die Kosten für eine entsprechend "sichere" 
Software.  
-  Keine Einschränkungen, da - wenn die Prozesse und das System im Hintergrund die Anforderun-
gen richtig berücksichtigen, man gut elektronisch arbeiten kann. Man muss halt ein paar "Spielre-
geln" einhalten.  
- In meinen Augen kein Widerspruch bzw. große Behinderung  
-  keine Hindernisse  
-  Das kommt darauf an, wie weit dies getrieben wird. Anonymität bei Stellengesuchen ist natürlich 
kein Problem, aber aussagekräftige Qualifikationsprofile müssen schon sein.   
-  solange es alles im Rahmen des Datenschutzgesetzes ist und die User zustimmen ist alles fein. 
Man muss einfach aufpassen, dass man sich in den gesetzlichen Schranken bewegt da in keine 
Falle stolpert.  
-   wenn überhaupt dann die Effizienz der Bewerbungen.  
-  gar nicht.  
-  meiner Ansicht nach würden diese Anforderungen die Effizienz komplett behindern. Wir geben 
jedoch keine Daten weiter, das müssen unsere User schon selbständig machen. Und was unsere 
User in Ihre Profile schreiben, das tun sie freiwillig und in dem Bewusstsein, dass jedermann ihr 
Profil dann im Netz lesen kann.  
-  kein wesentlicher Einfluss; Lösung durch doppelte Datenhaltung (1. personenbezogen, 2. (ano-
nymisierter CV) auf getrennten Servern; im Übrigen veröffentlichen wir Profile mit zu geringem Aus-
sagewert gar nicht erst. 
-  Überhaupt nicht, da in den meisten Fällen die persönlichen Daten eines Bewerbers erst nach des-
sen Einverständnis weiter gegeben werden  
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-  bei extensiver Auslegung und Umsetzung des Persönlichkeits- und Datenschutzes gingen mögli-
cherweise notwendige Infos verloren und würden somit die Effizienz und Aussagefähigkeit ein-
schränken.  
-  je nach Art der Beschäftigungsniveaus; höhere Qualifikationen benötigen weniger Persönlich-
keitsdaten  
-  bei zu viel Streichungen von Ps.-Daten zu geringe Aussagekraft  
-  persönliche Hindernisse und Behinderungen  
 
 
 

 
 

Teil B  

 

1)Welche persönlichen Daten eines Stellensuchenden sehen Sie bei online gestellten Be-
werbungen, Online-Bewerbungsformularen oder E-Mail-Bewerbungen generell als unab-
dingbar an?  

k. A.   0 =      0% 
A.     21 =  100%  
 
 
Stellungnahmen: 
 
-  Relevant für die Vorauswahl des Personals sind in erster Linie die beruflichen nicht die persönli-
chen Daten; hier spielen vor allem Lebenslauf/beruflicher Werdegang, fachliche und soziale Kompe-
tenzen sowie die erworbenen Qualifikationen eine Rolle. Darüber hinaus hat häufig das Alter Rele-
vanz. 
-  Name, Adresse, Geburtsdatum, Zeugnisnoten, Art der Ausbildung, kurzer Lebenslauf  
-  Name, Anschrift, Geburtsdatum sind generell unabdingbar.  
-  Name, E-Mail-Adresse, Berufsausbildung, Berufserfahrung. 
-  Vorname, Name, Adresse (für Schriftwechsel) und grundsätzlich sämtliche Daten, die sich aus 
dem Lebenslauf ergeben (z.B. Qualifikation, Alter, Schwerbehinderung etc.).  
Zudem sollte ersichtlich sein, für welche Tätigkeit bzw. konkrete Stellenausschreibung sich die Be-
werberin/der Bewerber interessiert. 
 - letztendlich alle Daten damit der Bewerber beurteilt werden kann 
-  Geburtsdatum, Anschrift, Erreichbarkeit, persönliche Qualifikationsverläufe  
-  in persönliche Verantwortlichkeit des Inserierenden 
-  Eigene Stellengesuche: Daten zur beruflichen Qualifikation, ansonsten bleibt die Anonymität ge-
wahrt.  
Anfragen auf Stellengesuche: Persönliche Kontaktdaten sowie mehr oder weniger kurze Angaben 
zur beruflichen Qualifikation.  
-  Name, Vorname, Geburtstag, Adresse, Vorherige Arbeitserfahrung mit jeweiliger Aufgabenbe-
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schreibung, Ausbildungsstationen  
-  (Kurz-)Lebenslauf, Foto  
-  Lebenslauf, Zeugnisse, Fähigkeiten  
-  Name, Vorname, Emailadresse   
-  Zumindest bei Online-Bewerbungen sollten Name, Adresse etc. vorliegen, damit das Profil bei 
Bedarf qualifiziert werden kann und die Zustellung von Angeboten auch   
bei Nichterreichbarkeit via E-Mail gewährleistet ist  
-  Unabdingbar ist eine gültige Emailadresse, diese kann aber (s.o.) "quasi-anonym" gestaltet wer-
den (z.B. jobsucher@ web.de) und kann auf Wunsch zusätzlich nicht offen im Stellengesuch ange-
zeigt werden. Eine Kontaktaufnahme zum Jobsucher ist dann nur über das persönliche Antwort-
Formular direkt unter dem Gesuch möglich.  
Außerdem muss der Jobsucher einen Titel für sein Gesuch und eine Qualifikation (als Freitext) an-
geben.  
-  Name, Alter, Adresse  
-  Bevor oder nachdem er sein o.k. gegeben hat. Wenn er sich aktiv bei einem Unternehmen be-
wirbt, sollten die Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer) weiter gegeben werden. Findet ein Kon-
takt über eine Datenbank von Seiten des Einstellenden statt, reicht die Qualifikation - Kontaktdaten 
dann nachdem der Bewerber sein ok gegeben hat.  
-  Name, Alter  
-  Name, Alter , Adresse, E – Mail  
-  Name, Alter, E-Mail  
 
 
 
 
 
 

2)Welche Meinung vertreten Sie gegenüber einer möglichen Standardisierung von Qualifi-
kationsmerkmalen in einfacheren Berufen und einer Registrierung von Qualifikationsbe-
standteilen in hochqualifizierten Berufen ( Ingeneure, akadem. Berufe etc. ) zur Erhöhung 
der Anonymität in Online-Bewerbungen durch einen damit verbundenen weitgehenden Ver-
zicht auf vollständige Berufsbiographien?  

k. A.  2  =    9,5 %  
A.    19  =  90,5 %  
 
Befürworter:  5  =  26 % von A. = 19  
Ablehner:   11  =  58 % von A. = 19 
Keine eindeutige Meinung:  3  =  16 % von A. = 19  
 
Stellungnahmen Befürworter: 
- Sinnvoll und zunächst - für eine Vorauswahl ausreichend. Weitergehende Informationen können 
abgefragt werden, wenn konkretes Interesse an einer Bewerberin / einem Bewerber besteht  
-  durchaus sinnvoll. Wie bereits oben erwähnt, zählen zunächst nur die "Hard Facts", welche mög-
lichst anonym und sachlich aufbereitet (personenunabhängig) zur Vorauswahl dienen sollten. Je 
mehr da standardisiert werden kann, desto einfacher ist das Abfragen und desto besser und schnel-
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ler kann die Vorauswahl durchgeführt werden. Allerdings stelle ich mir die Umsetzung schwierig vor 
- man müsste ja weltweite Standards einführen  
-  ja  
-  in bestimmten räumlichen Regionen kann dies Sinn machen, es ist jedoch berücksichtigen dass 
häufig auch bei einfacheren Tätigkeiten spezielle Erfahrungen gefordert werden.  
-  bei einfacheren Qualifikationen möglicherweise sinnvoll, da effektive Suche möglich  
 
Stellungnahmen Ablehner:  
-  Negativ - da das Interesse an einem Bewerber erst durch Berufsbiographien geweckt wird.  
-  damit wäre eine detaillierte Bewertung des Bewerbers nicht mehr möglich  
-  keine Befürwortung  
-  Das würde von den meisten Personalentscheidern sicher als deutlicher Verlust an Aussagekraft 
betrachtet werden.  
-  Je mehr man von sich preis gibt, desto besser kann einen ein anderer einschätzen.  
-  Wer sich ernsthaft bewirbt, muss auch "online" nicht anonym bleiben!  
-  Von Standardisierung halte ich wenig.  
-  Da halte ich nichts von, weil ich über die Individualität der Gestaltung einer Vita schon sehr viel 
über die Person erfahre. Mehr Standardisierung würde diesen Merkmal aufheben.  
-  Nichts: "der Mensch ist ein krummes Holz"; gerade bei höheren Qualifizierungen ist die Persön-
lichkeitsstruktur mitentscheidend.  
-  Eine Standardisierung von Bewerberqualifikationen halten wir für nicht sinnvoll, da unserer Mei-
nung nach sich die entweder breitgefächerten oder sehr speziellen Qualifikationen "unserer" Bewer-
ber in kein Schema pressen ließen.  
Wenn ein Bewerber nicht möchte, dass er (evtl. durch seinen derzeitigen Arbeitgeber) anhand sei-
nes detaillierten Qualifikationsprofils identifiziert werden kann, hat er die Möglichkeit, das Profil ent-
sprechend allgemein zu halten oder auch bestimmte Qualifikationsmerkmale wegzulassen.  
Standardisierung bietet aus unserer Sicht - wenn überhaupt - den Vorteil, dass sich Datensätze 
einfacher nach bestimmten (vorgegebenen)   
Kriterien filtern lassen. Da wir solch eine Funktion nicht anbieten, sehen wir keinen Vorteil in der 
Standardisierung.  
-  kaum durchführbar  
 
Stellungnahmen ohne eindeutige Ja-Nein-Antwort:  
-  Für die Zusammenführung von Stellen- und Bewerberangeboten, also den Ausgleich von Angebot 
und Nachfrage auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt wird, sind Qualifikationsmerkmale eine ge-
eignete Basis. Im Rahmen des Virtuellen Arbeitsmarkts wird dieser Ausgleich durch ausgereifte und 
umfangreiche Matchingtechnologien unterstützt, die insbesondere auf den Qualifikationsmerkmalen, 
d.h. Hard- und Softskills, basieren, die im Profil hinterlegt werden. Darüber hinaus ist es dem Be-
werber auch möglich sein, seinen Werdegang im System abzubilden; dieser wird allerdings nicht in 
das Matching einbezogen, kann dem Arbeitgeber aber über die Detailansicht des Bewerbers ange-
zeigt werden. Nichtsdestotrotz liefert der Werdegang wichtige Hinweise zu dem Bewerber, die Quali-
fikationsmerkmale nicht hergeben, insbes. Faktoren wie häufiger Arbeitsplatzwechsel, kurze Be-
schäftigungsverhältnisse, lückenhafter Lebenslauf können für die Personauswahl entscheidungsre-
levant sein.  
-  Eine vollständige Biographie und ihre Bestandteile, sowie ihr Aufbau geben Auskunft über einen 
Menschen und sind daher m.E. unverzichtbar, während gewisse Standards ok sind, um die Suche 
für ausschreibende Unternehmen zu vereinfachen.  
-  nur bei großen Massen sinnvoll  
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3)Welche Maßnahmen werden bei Ihnen ergriffen um einen möglichst hohen Persönlich-
keits- und Datenschutz gewährleisten zu können ( insbesondere bei Datenübermittlungen 
und -archivierungen, Schutz gegen Einsicht Dritter bei vertraulichen Daten )?  

k. A.  0  =     0 %  
A.    21  = 100 %  
 
Stellungnahmen:   
-  Siehe Antwort zu Frage a) 8)  
-  Verschlüsselung durch SSL Verfahren und Regelungen des öffentlichen Dienstrechts.   
-  Verschlüsselungsmöglichkeiten und entsprechender Umgang der Bewerbungsunterlagen.  
-  SSL- Verschlüsselung,  interne Archivierung hinter Firewall  
-  keine Weiterleitung der Bewerbung an Dritte ohne ausdrückliche Zustimmung, Vernichtung bzw. 
Löschung der Bewerbungsunterlagen nach 4 Wochen (ab Absage), Zugriff auf (online-
)Bewerbungen ist nur für einen eingeschränkten Mitarbeiterkreis möglich.  
-  Online-Bewerbung über HTTPS. Email-Bewerbung ist zwar auch möglich, wird aber nicht empfoh-
len und es wird in der Datenschutz-Erklärung hingewiesen, dass diese unverschlüsselt ist.  
Ansonsten hat nur qualifiziertes Fachpersonal Zugriff (ebenfalls über HTTPS) auf die Bewerbungen 
und - im Einzelfall - die zukünftige Führungskraft.  
Nach 12 Monaten werden die Bewerberdaten anonymisiert.  
 - in unserem Unternehmen werden alle Personbezogenen Daten nach dem neuesten Stand der 
Technik gegen Missbrauch gesichert  
-  Schutzmechanismen, Herausnahme von Erhalt in separate Bewerberdatenbank, Löschung der 
Daten nach Ende des Bewerberverfahrens  
-  Chiffre, löschen, Fire-Wall  
-  SSL- Verschlüsselung wie bei Konto- oder Kreditkartendaten erscheint uns hier übertrieben, an-
sonsten übliche Maßnahmen zur Serversicherheit.  
-  SSL- Verschlüsselung. Passwort-Schutz ist Standard.  
Wenn Sie unsere Internetseiten aufrufen, können Sie sich in der Regel darin bewegen, ohne dabei 
irgendwelche Angaben über Ihre Person zu machen. Werden Ihr Name, Ihre Anschrift oder sonstige 
persönlichen Daten benötigt, so werden Sie im Einzelfall von uns darum gebeten, diese einzutragen. 
Wenn Sie uns persönliche Daten überlassen, damit z. B. Korrespondenz abgewickelt oder die 
Kommunikation zu Geschäftspartnern aufgebaut werden kann, so werden wir mit diesen Daten nach 
den strengen Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sorgfältig umgehen.  
Weitergabe personenbezogener Daten:  
Grundsätzlich werden wir Ihre personenbezogenen Daten niemals ohne Ihre Einwilligung an Dritte 
weiterleiten. Überlassen Sie uns allerdings Ihren Lebenslauf zum Zwecke der Arbeitsvermittlung, 
entnehmen wir daraus automatisch Ihre Einwilligung, diesen Lebenslauf an interessierte Unterneh-
men zum o. g. Zweck weiterzureichen. Sperrvermerke werden dabei selbstverständlich genau be-
achtet. Eine Weitergabe Ihrer Daten zu Werbezwecken erfolgt nicht. Personenbezogene Daten 
(Name, Anschrift und Kommunikationsdaten) werden keinesfalls über die Website (Competence-
Lounge) veröffentlicht. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Veröffentlichung bzw. Weiterleitung 
Ihrer Daten durch Löschung zu unterbinden.  
Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten:  
Durch die Aufrufe unserer Internetseiten erhalten wir Nutzungsdaten. Wir werten diese Daten aus, 
um Trends zu erkennen und Statistiken aufzustellen, beachten jedoch bei allen Maßnahmen die 
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hohen Sicherheitsstandards des Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG) und der Datenschutzver-
ordnung für Telekommunikationsunternehmen (TDSV). Hierdurch ist ausgeschlossen, dass Nut-
zungsdaten oder Nutzungsprofile mit persönlichen Daten in Verbindung gebracht werden können 
und so ein "gläserner Nutzer" entsteht. Um diese Daten zu erhalten, verwenden wir Cookies. Diese 
dienen allein dem Zweck, unsere Webseiten für Sie noch weiter zu optimieren. Selbstverständlich 
können Sie unsere Seiten auch ohne Cookies nutzen. 
Sicherheit, Verschlüsselung:  
Die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten von Ihrem Computer über das Internet zum Ser-
ver erfolgt mit Hilfe einer dem Stand der Technik entsprechenden 128-Bit-Verschlüsselung und kann 
damit - nach heutigen Kriterien - als sicher bezeichnet werden. Sollten Sie einen älteren Browser 
verwenden, der noch keine 128-Bit-Verschlüsselung akzeptiert, wird automatisch ein 40- oder 56-
Bit-Schlüssel verwendet. Um ein Maximum an Datensicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir 
Ihnen in diesem Fall, ein Update Ihres Browsers vorzunehmen.  
 
-  Die Bewerber tragen die Daten freiwillig ein und können die Veröffentlichung/Freischaltung zur 
Suche aktivieren oder deaktivieren.  
Die Bewerber müssen selbst nur eine Email-Adressen angeben, um sich frei zuschalten und in den 
Stellen zu suchen  
-  Wir erfüllen die üblichen Datenschutz-Auflagen (keine Weitergabe jeglicher persönlicher Daten an 
Dritte, sorgfältige und verschlüsselte Aufbewahrung von Backups usw.) Die Profile erstellen unsere 
User selbst und entscheiden damit selbst, welche persönlichen Daten sie preisgeben möchten und 
welche nicht. Wir haben keine "Online-Bewerbungsfunktion“ in unserem Stellenmarkt. Und man 
muss als User auch kein Profil von sich einrichten, wenn man das nicht will. Das ist optional.  
- Datenhaltung auf getrennten Servern, pers. Daten nur im Intranet verfügbar, Archivbänder gesi-
chert aufbewahrt,  https- Technologie in Vorbereitung.  
-  Wir bemühen uns, Daten, die uns anvertraut wurden, so weit es uns möglich ist, vor unbefugtem 
Zugriff zu schützen. Die Skripte, die unsere Seiten erzeugen, sind mit sehr viel Bedacht gegen das 
Ausspionieren oder das unbefugte Ändern von Datensätzen programmiert worden.  
Die größte Schwachstelle ist sicherlich die Datenübertragung selbst - diese erfolgt unverschlüsselt. 
Allerdings sehen wir dies nicht als Problem, da alle von den Jobsuchenden übermittelten Daten mit 
Ausnahme der (optional) ausgeblendeten Email-Adresse ohnehin für jedermann zugänglich im Netz 
veröffentlicht werden.  
Dies ist unseren BenutzerInnen bewusst und jeder hat die Möglichkeit durch die entsprechende 
Abfassung des Gesuchs, sein Persönlichkeitsrecht selbst zu schützen. Über eine Email-Adresse, 
die keinen Rückschluss auf die Person zulässt (also z.B. jobsucher@web.de statt matthi-
as.mueller@web.de), kann das Angebot unseres Erachtens komplett anonymisiert werden, so dass 
selbst ein unbefugter Zugriff auf den kompletten Datensatz unproblematisch wäre. Um personenbe-
zogene Daten dennoch zusätzlich zu schützen, löschen wir alte Datensätze, die ohnehin nicht mehr 
angezeigt werden, circa alle 6 Monate vom Server. Diese sind dann lediglich noch offline auf Back-
up - Medien gespeichert. 
-  vertrauliche Daten werden nur dann weiter gegeben, wenn das ausdrückliche Einverständnis des 
Profilinhabers vorliegt.  
-  Verschlüsselungen, passwortgeschützte Archivierungen, Vieren- und Antispysoftware gegen Ha-
ckerübergriffe. 
-  Verschlüsselung  
-  Sicherheitscheck durch Virenprogramme, verschlüsselte Übermittlung  
-  Verschlüsselung, Virenblocker  
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4)Haben bei Ihnen Bewerber mit online gesetzten Bewerbungen die Möglichkeit mit zu 
bestimmen, welche Daten ( Qualifikationen ) angegeben bzw. veröffentlicht werden kön-
nen oder müssen? 
a) -Ja- 
b) -Nein- 
Begründung ?  

k. A.   2  =    9,5 %  
A.     19  =  90,5 %  
 
Ja  =  16  =  84 % von A. = 19  
Nein  =  3  =  16 % von A. = 19  
 
 
Stellungnahmen zu Ja:  
-  Generell entscheiden die Bewerber selber, an wen sie ihre Daten weitergegeben. Über den Status 
ihres Angebotes können sie festlegen, inwieweit auch andere Personen auf das Angebot zugreifen 
können. 
Ausgenommen sind die Bewerber, die durch uns  betreut werden, hier entscheiden auch die Bera-
tungs- /Vermittlungsfachkräfte  
-   da der Bewerber seine Bewerbungsunterlagen selber zusammenstellt.  
-  aa) bei formloser E-Mail bestimmt ausschließlich Bewerberin oder Bewerber den Umfang der An-
gaben 
ab) bei formalisierter Bewerbung werden bestimmte Pflichteingaben gefordert. Eine Weitergabe der 
Daten erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch der Bewerberinnen / Bewerber. 
-  Unvollständige und lückenhafte Profile werden nicht veröffentlicht, gewisse Basisdaten müssen 
angegeben werden, ansonsten kann der Bewerber die Angaben in seinem Profil eigenständig for-
mulieren. 
-   Sie können die Daten aus dem Profil entfernen. Es wird aber immer das komplette Profil freige-
schaltet. 
-  Zusätzlich: Lebensläufe werden durch uns vor Veröffentlichung anonymisiert 
 
 
Stellungnahmen zu Nein:  
Nein. Es werden keine Daten veröffentlicht, da nur das in den Prozess involvierte und dafür qualifi-
zierte Personal Zugriff auf die personenbezogenen Daten hat. 
Dieses Fachpersonal entscheidet zudem, welche Informationen der Kandidat beizubringen hat, um 
für die Stellenausschreibung berücksichtigt zu werden. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 130     
  
4.2. Expertenbefragungen   

 
 
 

 

 
 

 
 

5)Haben bei Ihnen Bewerber mit online gestellten Bewerbungen die Möglichkeit der Kon-
trolle und Mitbestimmung über die Weitergabe der vollständigen Daten an potentielle 
Interessenten?  
a) -Ja- 
b) -Nein- 
-Wenn ja, wie? 
-Wenn nein, warum nicht?  

k. A.  2  =    9,5 %  
A.    19  =  90,5 %  
 
Ja   14  =  74 %  
Nein  4  =  21 %  
sonstige 1  =  5 %  
 
Stellungnahmen zu Ja:   
-  Grundsätzlich entscheiden auch hier die Bewerber selber, welche Daten sie über den Virtuellen 
Arbeitsmarkt bekannt geben (mit Ausnahme einiger weniger Pflichtfelder). Unabhängig davon haben 
sie die Möglichkeit der anonymisierten Veröffentlichung. 
Bei Bewerbern, die sich in der Betreuung befinden, liegt die Verantwortung für das Bewerberprofil 
bei den Beratungs-/Vermittlungsfachkräften . 
-  Bewerbungen werden direkt und gezielt ans Unternehmen gerichtet und vertraulich behandelt. 
Eine Weitergabe an Dritte –so fern in seltenen Einzelfällen sinnvoll bzw. erforderlich- erfolgt nur bei 
ausdrücklicher vorheriger Zustimmung der Bewerber. 
-  Es erfolgt ein Hinweis in der Datenschutzerklärung, wie die Daten behandelt werden und wer 
Zugriff hat. Der Bewerber entscheidet, ob er dem zustimmt oder die Bewerbung abbricht. Der Be-
werber hat zudem die Möglichkeit, seine Bewerbung jederzeit zurückzuziehen oder sich komplett 
aus unseren Datenbeständen zu löschen  
-  Die meisten Felder müssen nicht notwendigerweise ausgefüllt werden.  
-  Es werden selbstverständlich Sperrvermerke beachtet   
-  Die Bewerber richten ihre Profile über ein Content - Management System selbst ein und können 
so bestimmen, was veröffentlicht wird. Sie können auch jederzeit an ihre Daten ran und Verände-
rungen vornehmen. Wir geben die Daten nicht per Mail etc. weiter, sondern veröffentlichen sie auf 
Aufforderung für jeden sichtbar im Netz. Das wissen/wollen unsere User auch.  
-  Daten werden grundsätzlich NICHT an Dritte weitergegeben, der Bewerber entscheidet in jedem 
Einzelfall selbst über die Kontaktaufnahme  
-  sie geben ihr Einverständnis ohne das keine Daten weiter gegeben werden.  
-  über eine Optionenangabe bei allen Datenangaben darüber welche Daten an Dritte übermittelt 
werden sollen, im Falle konkreter Nachfragen.  
-  durch ankreuzen 
-  durch Angabe am Ende eines Bewerbungsformulars  
-  Selbstbestimmung  
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Stellungnahmen zu Nein:  
-  ist dienstrechtlich ausgeschlossen  
-  Bei online gestellten Bewerbungen die aktiv gesetzt sind können die Bewerber sowieso nur per 
Email kontaktiert werden. Die Adresse wird nicht veröffentlicht. 
Der Bewerber muss dann selbst entscheiden, ob er der Firma seine kompletten Daten (Anschrift, 
Name, usw.) zukommen lässt 
-  Alle angegebenen Daten werden auch veröffentlicht. Ausnahme bildet hier die Emailadresse, die 
auf Wunsch nicht angezeigt werden muss. Pflichtangaben sind ein Gesuchtitel, Qualifikation und 
eine gültige 
Emailadresse. 
 
 
sonstige Stellungnahmen:  
Aus Datenschutzgründen werden keine Bewerbungen an andere Interessenten weitergegeben. 
 
 
 
 
 
 

6)Kann es, nach Ihrer Auffassung, Bewerbergruppen oder sonstige Gründe geben, aufgrund 
derer ein Persönlichkeits- und Datenschutz vermittlungshindernd wäre?  
a) -Ja- 
b) -Nein- 
Begründung: ( z.B. wenn ja, welche Bewerbergruppe (n) und weshalb bzw. sonstige Gründe 
)  

K. A.   2  =    9,5 %  
A.      19  =  90,5 %  
 
Ja      5  =  26 % von A. = 19  
Nein 14  =  74 % von A. = 19  
sonstige 0  =  0 %  
 
 
Stellungnahmen zu Ja:   
-  z.B. interne Bewerber  
-  jeder muss entscheiden, wie viel er von sich preisgeben will um einen Job zu bekommen. Generell 
ist es natürlich in unserer Branche sowieso leicht, viel über eine Person zu erfahren. Da muss man 
nur den Namen der betreffenden Person bei Google eingeben und schon weiß man einiges, denn 
wir arbeiten ja öffentlich und es wird über unsere Arbeit öffentlich berichtet. 
-  wenn es besonders schnell gehen muss und der Bewerber nicht erreichbar ist.  
-  besonders Hochqualifizierte, besonders niedrig Qualifizierte und bei Behinderten.  
-  Behinderte, Bewerber mit Mankos  
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Stellungnahmen zu Nein:    
-   Die Vorauswahl des Personals ist auch unter Einhaltung von Persönlichkeits- und Datenschutz-
richtlinien ohne weiteres möglich. 
-  Wenn die Prozesse und das System adäquat aufgesetzt sind, ist Persönlichkeits- oder Daten-
schutz nicht hinderlich. Im Gegenteil: es wird eine gute Vertrauensbasis geschaffen  
-  alle Gruppen berücksichtigt  
-  Verweis auf Chiffre  
-  Da wir - wie oben beschrieben - die Möglichkeit bieten, Daten praktisch komplett anonymisiert 
einzugeben, sehen wir das für unsere Jobbörse als irrelevant.  
( Nur in extremen, Fällen, in denen die Personengruppe so klein ist, dass ein Rückschluss auf die 
Person auch durch noch so gute Anonymisierung nicht zu erreichen wäre, ist ein Problem vorstell-
bar ("Vier-Sterne-General mit 20 Jahren Berufserfahrung möchte sich neu orientieren und sucht 
Stelle in der Friedensbewegung"). Wie gesagt: Wir halten das für einen eher theoretischen Fall.)  
-  da persönliche Datenveröffentlichungsauswahl  
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4.3. Einzelfallanalysen  
 

Einige Fragen und Sachverhalte aus den Leitfragen, der Literaturrecherche und der 

Expertenbefragung die nicht oder nicht eindeutig geklärt werden konnten oder für die 

es sinnvoll erscheint sie in der Praxis zu überprüfen, werden in den nachfolgenden 

Einzelfallanalysen untersucht, sofern dies mittels Einzelfallanalysen näherungsweise 

möglich ist.   

Wichtiger Hinweis: Die abbildenden Darstellungen sind, wie in Kapitel 3, exemplarisch 

und stellen eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Bearbeitung des jeweiligen Ka-

pitels dar. Aufgrund der Schnelllebigkeit elektronischer Medien können sich die Inhalte 

wie auch Präsentationsformen ändern.  

Da die elektronischen Stellenmärkte, nach dem hier entwickelten Strukturmodell, 

grundsätzlich in 4 Bereiche eingeteilt werden können, erfolgen darauf bezogen 4 Ein-

zelfallanalysen und eine Einzelfallanalyse zur Ergründung regionaler elektronischer 

Stellenmärkte.  

Es ergeben sich daher folgende Gruppen von Einzelfallanalysen:  

Non-Profit – berufsunspezifisch  

Non-Profit – berufsspezifisch  

Profit – berufsunspezifisch  

Profit – berufsspezifisch  

Regionale Stellenmärkte  

 

 

� Zu untersuchende Fragen und Sachverhalte   
 

Die vier Stellenmarktbereiche des Strukturmodells werden an anderen Kriterien und 

Merkmalen untersucht als die regionalen Stellenmärkte.  
 

1. Untersuchungswürdige Fragen und Sachverhalte zu den 4 Stellenmarktkategorien des 

Strukturmodells:    

a) Aktualität von Bewerbungen und Stellenanzeigen  

b) Mehrsprachigkeit  

c) Angabe welcher persönlicher Daten  

d) Angaben und Maßnahmen zum Persönlichkeits- und Datenschutz  
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e) Möglichkeiten der (Mit)Bestimmung von Daten für online gestellte Bewerbungen 

und Stellenanzeigen  

f) Welche Funktionen und Gestaltungsmerkmale sind, bezüglich des Effizienzge-

sichtspunktes, sinnvoll ( wie schnell und mit welchem Aufwand können Bewerbungen 

und Stellenanzeigen aufgefunden bzw. inseriert werden ) ?   

 

Kriterienschema   
 

Das nachfolgende Kriterienschema enthält die Untersuchungskriterien zusammen mit 

Subkriterien und Merkmalen anhand derer die Kriterien operationalisiert werden kön-

nen. Die Merkmale sind von ihren Ausprägungen her qualitativ, dichotom ( z.B.  ja / 

nein ) oder numerisch ( z.B. Anzahl ).         
 

Kriterien Subkriterium 1/ 

Merkmal 1 

Subkriterium 2/ 

Merkmal 2 

Subkriterium 3/ 

Merkmal 3 

Subkriterium 4/ 

Merkmal 4 
a) Aktualität von 

Bewerbungen 

und Stellenan-

zeigen 

Einstelldatum 

ins Internet  

Fristen: Ja / 

nein;  Wenn ja, 

welche  ? 

Termine: ja / 

nein;  Wenn ja, 

welche  ?  

 

b) Mehrspra-

chigkeit 
Mehrsprachig-

keit:    

Ja / Nein  

 Welche Spra-

chen ? 

  

c) Angabe wel-

cher persönlicher 

Daten 

Angabenauf-

zählung  

Welche Anga-

ben ? 

  

d) Angaben und 

Maßnahmen 

zum Persönlich-

keits- und Da-

tenschutz  

Angaben:  

Ja / nein 

Welche Anga-

ben ? 

Maßnahmen-

aufzählung 

 

e) Möglichkeiten 

der 

(Mit)Bestimmun

g von Daten für 

online gestellte 

Bewerbungen 

und Stellenan-

zeigen  

Auslassungen 

möglich:  

Ja / nein  

Kennzeichnung 

von Auslas-

sungsmöglich-

keiten:  

Ja 7 nein  

Welche Anga-

ben können 

ausgelassen 

werden ? 

Welche Angaben 

müssen angege-

ben werden ? 
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f) Welche Funk-

tionen und Ges-

taltungsmerkma-

le sind, bezüglich 

des Effizienzge-

sichtspunktes, 

sinnvoll ( wie 

schnell und mit 

welchem Auf-

wand können 

Bewerbungen 

und Stellenan-

zeigen aufgefun-

den bzw. inse-

riert werden ) 

Anzahl Links 

zu Bewerber- 

bzw. Stellenan-

zeigen 

Anzahl Links 

zu Serviceange-

boten  

Aufwand in 

Zeit bis zum 

Auffinden  

  

 

 

2. Untersuchungswürdige Fragen und Sachverhalte zu regionalen Stellenmärkten:    

 

 

- Größe der Regionen  

- Struktur ( welche Branchen, Qualifikationen, Berufe, Private, Staatliche )  

- Angebote ( Anzahl, Arten )   

- Betriebscharakter des Stellenmarktes ( privat, staatlich, Hybridform )  

 

 

 

 

4.3.1. Fall 1:  Non-Profit – berufsunspezifisch  

 

� Bsp.: Bundesagentur für Arbeit  

a) Aktualität von Bewerbungen und Stellenanzeigen  

 

Aufzufinden sind hier, wie nachfolgend dargestellt, bezüglich der Stellenanzeigen Be-
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werbungsfristen, Aktualisierungsdatum, Eintrittsdatum und Dauer der Anstellung.    

 

 
Abb. 23 Aktualität BA 1        Stand: 03.05  

 

 
Abb. 24 Aktualität BA 2        Stand: 03.05 

 

 

 
Abb. 25 Aktualität BA 3        Stand: 03.05 
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Abb. 26 Aktualität BA 4        Stand: 03.05 

 

Die Aktualität von Online-Bewerbungen wird von den jeweiligen Bewerbern in den 

Bewerbungsarchiven selbst eingegeben und verwaltet, so dass diese eigenverantwort-

lich die Aktualität verwalten.  

 
Abb. 27 Aktualität BA 5        Stand: 03.05  

 

 

b) Mehrsprachigkeit  

Zum Zeitpunkt 03.2005 konnte kein Verweis auf Angebote und Darstellungen in an-

deren Sprachen als der deutschen gefunden werden. 
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c) Angabe welcher persönlicher Daten  

 

Persönliche Daten werden zur Registrierung und zur Eröffnung eines Benutzerkontos 

erhoben und enthalten hier als zwingend erforderliche Daten Name, Geburtsdatum 

Staatsangehörigkeit und Anschrift.   

Da Bewerberangebote anonym eingestellt werden können, werden diese Daten somit 

auf Wunsch nicht veröffentlicht. Näheres zum Datenschutz wird in Frage C behandelt. 

Nachfolgend sind die erforderlichen Angaben zu den persönlichen Daten dargestellt ( 

Abb. 28 - Abb. 31 ).   

 

 

 
Abb. 28 Angabe persönlicher Daten  BA 1      Stand  03.05 
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Abb. 29 Angabe persönlicher Daten  BA 2      Stand  03.05 

 

 
Abb. 30 Angabe persönlicher Daten  BA 3      Stand  03.05 
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Abb. 31 Angabe persönlicher Daten  BA 4      Stand  03.05 

 

 

d) Angaben und Maßnahmen zum Persönlichkeits- und Datenschutz  
 

Zur Eröffnung eines Benutzerkontos ist es zwingend erforderlich den Nutzungsbedin-

gungen und der Datenschutzerklärung der BA zuzustimmen.  

Die Bedingungen und Erklärungen beinhalten die in derartigen Portalen üblichen An-

gaben. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem die Kennwortidentifizierung und 

https – Verschlüsselung der persönlichen Benutzersites während der Sichtung und 

Eingabe von Daten und die Optionen unter e) ( Abb. 32- Abb. 35 ).  

 
Abb. 32 Nutzungsbedingungen BA      Stand  03.05 
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Abb. 33 Persönlichkeits- und Datenschutz BA 1     Stand  03.05  

 
Abb. 34 Persönlichkeits- und Datenschutz BA 2     Stand  03.05  
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Abb. 35 Persönlichkeits- und Datenschutz BA 2     Stand  03.05  

 

 

 

e) Möglichkeiten der (Mit)Bestimmung von Daten für online gestellte Bewerbungen 

und Stellenanzeigen.  

 

Bei der Erstellung eines Online-Bewerberprofils bei der BA wird typologisch zwischen 

Angebots- und Suchkriterien unterschieden. Erstere beinhalten „Allgemeines“, Berufs-

erfahrung und Fähigkeiten und die zweiten „Stelleninfo“, Zeit/Gehalt und Arbeitge-

ber.  
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Abb. 36 Eingabeoptionen Bewerberprofil BA 1     Stand  03.05  

 

 

Erforderlich ist auf der Ausgangsseite die Angabe darüber, welche Art der Tätigkeit 

bzw. Ausbildung/ Praktikum gesucht wird.  
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Abb. 37 Eingabeoptionen Bewerberprofil BA 2     Stand  03.05 

 

Insbesondere kann auf der Ausgangsseite festgelegt werden, dass das Profil anonym 

veröffentlicht wird ( siehe Abb. 38 ).  
 

 
Abb. 38 Eingabeoptionen Bewerberprofil BA 3     Stand  03.05 



 
 

 

145  
 
 
4. Methodische Untersuchungen    

 
 
 
 

 
 

 
 

Im Bereich Bewerberangebot „Allgemeines“ ist als zwingend erforderliche Angabe der 

höchste Bildungsabschluss angeführt. Die weiteren in der Abb. 39 ersichtlichen Einga-

ben sind optional.   

 

 
Abb. 39 Eingabeoptionen Bewerberprofil BA 4     Stand  03.05  

 

 

Im Bereich Bewerberangebot „Berufspraxis“  sind als zwingend erforderlich Beruf/ 

Tätigkeit und der jeweilige Zeitraum anzugeben. Die aufgeführten Merkmale Bran-

che/Arbeitgeber und Tätigkeitsschwerpunkt sind optional ( Abb. 40 ).  

 



 

 

 146     
  
4.3. Einzelfallanalysen   

 
 
 

 

 
 

 
 

 
Abb. 40 Eingabeoptionen Bewerberprofil BA 5     Stand  03.05  

 

Im Bereich Bewerberangebot „ Fähigkeiten“  sind im Unterkriterium „Ausbildung“ die 

Ausbildungsbezeichnung, Ausbildung abgeschlossen Ja/Nein und der Ausbildungs-

zeitraum zwingend erforderlich. Als optionale Eingabemöglichkeit ist Bran-

che/Arbeitgeber aufgeführt ( Abb. 41 ).    

 
Abb. 41 Eingabeoptionen Bewerberprofil BA 6     Stand  03.05  
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Im Bereich Bewerberangebot „ Fähigkeiten“ sind im Unterkriterium „Qualifikationen“ 

die Angaben zur Bezeichnung von Qualifikationen, sowie deren Erwerbs- und gegebe-

nenfalls Gültigkeitsdatum zwingend erforderlich.   

 
Abb. 42 Eingabeoptionen Bewerberprofil BA 7     Stand  03.05  

 

Im Bereich Bewerberangebot „Fähigkeiten“ können im Unterkriterium „Kompeten-

zen“ mittels Auswahlverfahren zutreffende ausgesucht werden.   

 
Abb. 43 Eingabeoptionen Bewerberprofil BA 8     Stand  03.05  
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Im Bereich Bewerbergesuch „Stelleninfo“ ist zwingend erforderlich die Eingabe Be-

ruf/Tätigkeit bzw. Ausbildung. Optional sind Einsatzbereiche, Berufliche Ziele und 

Ausübungssorte.   

 

 
Abb. 44 Eingabeoptionen Bewerberprofil BA 9     Stand  03.05  

 

 
Abb. 45 Eingabeoptionen Bewerberprofil BA 10     Stand  03.05  
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Im Bereich Bewerbergesuch „Zeit/Gehalt“ sind alle Angaben optional.     

 

 
Abb. 46 Eingabeoptionen Bewerberprofil BA 11     Stand  03.05  

 
Im Bereich Bewerbergesuch „Arbeitgeber“ sind die Eingabe- und Auswahlmöglichkei-

ten ebenso optional.   

 
Abb. 47 Eingabeoptionen Bewerberprofil BA 12     Stand  03.05  
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Im Bereich für Arbeitgeber „Stellenangebot aufgeben“ werden keine persönlichen Da-

ten erfragt, es sei denn die Firmenbezeichnung ist mit dem Namen des Arbeitgebers 

identisch und der Wohnort des Arbeitgebers wäre identisch mit dem Firmensitz.   
 

 
Abb. 48 Eingabeoptionen Arbeitgeberangebot BA 1     Stand  03.05  

 

 
Abb. 49 Eingabeoptionen Arbeitgeberangebot BA 2     Stand  03.05  
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4. Methodische Untersuchungen    

 
 
 
 

 
 

 
 

Obligatorisch sind die Angaben zu Name und Anschrift des Unterneh-

mens/Arbeitgeber, des Ansprechpartners und dem Ausübungsort der Stelle.   
 

 
Abb. 50 Eingabeoptionen Arbeitgeberangebot BA 2     Stand  03.05  

 

 

 

 

 

f) Welche Inhalte, Funktionen und Gestaltungsmerkmale sind, bezüglich des Effi-

zienzgesichtspunktes, sinnvoll ( wie schnell und mit welchem Aufwand können Be-

werbungen und Stellenanzeigen aufgefunden bzw. inseriert werden ) ?   

 

Zur Auffindung von Stellenangeboten sind, ausgehend von der Homepage, 4 Links zu 

betätigen um entsprechende Angebote einsehen zu können. Das Gleiche gilt für die 

Suche von Bewerberprofilen für Arbeitgeber.  
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4.3. Einzelfallanalysen   

 
 
 

 

 
 

 
 

 
Abb. 51 Sucheffizienz BA Stellenangebote 1     Stand  04.05  

 
Abb. 52 Sucheffizienz BA Stellenangebote 2 Stand  04.05  

 
Abb. 53 Sucheffizienz BA Stellenangebote 3     Stand  04.05  
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4. Methodische Untersuchungen    

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Abb. 54 Sucheffizienz BA Stellenangebote 4      Stand  04.05  

 

 
Abb. 55 Sucheffizienz BA Bewerberangebote      Stand  04.05 
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4.3. Einzelfallanalysen   

 
 
 

 

 
 

 
 

Damit registrierte Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf ihre jeweiligen Benutzerkonten 

zugreifen können sind, ausgehend von der Homepage, jeweils 3 Links zu betätigen.    

 

Arbeitgeber:  

Homepage – Arbeitgeber – Anmeldung – Benutzerkonto  

 

 
Abb. 56 Sucheffizienz BA Benutzerkonten AG      Stand 04.05  

 

 

Arbeitssuchende:  

Homepage – Arbeits- und Ausbildungssuche – Anmeldung – Benutzerkonto  

 

 
Abb. 57 Sucheffizienz BA Benutzerkonten AN      Stand 04.05  
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4. Methodische Untersuchungen    

 
 
 
 

 
 

 
 

4.3.1.1. Zusammenfassung   
 

a) Aktualität von Bewerbungen und Stellenanzeigen  

Die Aktualität von Stellenanzeigen wird gewährleistet durch Bewerbungsfristen, Aktua-

lisierungsdatum, Eintrittsdatum und Dauer der Anstellung.   

Die Aktualität von Online-Bewerbungen wird von den jeweiligen Bewerbern in den 

Bewerbungsarchiven selbst eingegeben und verwaltet.   

 

b) Mehrsprachigkeit  

Zum Zeitpunkt 03.2005 konnte kein Verweis auf Angebote und Darstellungen in an-

deren Sprachen als der deutschen gefunden werden.  

 

c) Angabe welcher persönlicher Daten  

Persönliche Daten werden zur Registrierung und zur Eröffnung eines Benutzerkontos 

erhoben und enthalten als hier zwingend erforderliche Daten Name, Geburtsdatum 

Staatsangehörigkeit und Anschrift.   

Da Bewerberangebote anonym eingestellt werden können, werden diese Daten somit 

nicht veröffentlicht.  

Für Arbeitgeber ist die Angabe persönlicher Daten nur erforderlich, wenn Firmenna-

me und/oder Sitz der Firma identisch sind mit dem Inhaber der Firma bzw. dessen 

Wohnort.   

 

d) Angaben und Maßnahmen zum Persönlichkeits- und Datenschutz   

Zur Eröffnung eines Benutzerkontos ist es zwingend erforderlich den Nutzungsbedin-

gungen und der Datenschutzerklärung der BA zuzustimmen.  

Die Bedingungen und Erklärungen beinhalten die in derartigen Portalen üblichen An-

gaben. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem die Kennwortauthentifizierung 

und https – Verschlüsselung der persönlichen Benutzersites, sowie optionale Datenan-

gaben in online gestellten Bewerbungen ( siehe e).  

 

e) Möglichkeiten der (Mit)Bestimmung von Daten für online gestellte Bewerbungen 

und Stellenanzeigen.  

In online gestellten Bewerbungen sind die nachfolgend aufgeführten Daten als zwin-

gend erforderliche Angaben angegeben:   
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4.3. Einzelfallanalysen   

 
 
 

 

 
 

 
 

Unter „Ich biete“:  

- Art der Tätigkeit bzw. Ausbildung/ Praktikum die gesucht wird. 

höchster Bildungsabschluss  

Beruf/ Tätigkeit und der jeweilige Zeitraum 

Ausbildungsbezeichnung, Ausbildung abgeschlossen Ja/Nein und der Ausbildungs-

zeitraum 

Bezeichnung von Qualifikationen sowie deren Erwerbs- und gegebenenfalls Gültig-

keitsdatum 

Unter „Ich suche“:   

Beruf/Tätigkeit bzw. Ausbildung.  

 

Im Bereich für Arbeitgeber „Stellenangebot aufgeben“ werden keine persönlichen Da-

ten erfragt, es sei denn die Firmenbezeichnung ist mit dem Namen des Arbeitgebers 

identisch und der Wohnort des Arbeitgebers wäre identisch mit dem Firmensitz.   

 

 

f) Welche Inhalte, Funktionen und Gestaltungsmerkmale sind, bezüglich des Effi-

zienzgesichtspunktes, sinnvoll ( wie schnell und mit welchem Aufwand können Be-

werbungen und Stellenanzeigen aufgefunden bzw. inseriert werden ) ?   

 

Zur Auffindung von Stellenangeboten sind, ausgehend von der Homepage, 4 Links zu 

betätigen um entsprechende Angebote einsehen zu können. Das Gleiche gilt für die 

Suche von Bewerberprofilen für Arbeitgeber.  

Damit registrierte Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf ihre jeweiligen Benutzerkonten 

zugreifen können sind, ausgehend von der Homepage, jeweils 3 Links zu betätigen.    
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4. Methodische Untersuchungen    

 
 
 
 

 
 

 
 

4.3.2. Fall 2:  Non-Profit – berufsspezifisch  

 

� Bsp.:  Siemens   

a) Aktualität von Bewerbungen und Stellenanzeigen  

 

In der vorliegenden Fassung der Angebote waren keine Termine oder Datumsangaben 

ersichtlich.   

 

 
Abb. 58 Aktualität Stellenangebote Siemens     Stand  03.05  

 

 

b) Mehrsprachigkeit     

 

Im Internetportal von siemens.de wurde zum Zeitpunkt 03.05 keine Mehrsprachigkeit 

von Sites und Stellenangeboten offeriert. Auf siemens.com hingegen wurden Sites und 

Stellenangebote in englischer und deutscher Sprache angeboten.      
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4.3. Einzelfallanalysen   

 
 
 

 

 
 

 
 

 
Abb. 59 Einsprachiges Stellenportal siemens.de     Stand 03.05  

 

 
Abb. 60 Englischsprachiges Stellenportal siemens.com    Stand 03.05  
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4. Methodische Untersuchungen    

 
 
 
 

 
 

 
 

c) Angabe welcher persönlicher Daten    
 

Als zwingend erforderliche Eingaben werden hier Vor- und Nachname und E-

Mailadresse angegeben. Sonstige Kontaktdaten sind optional.   
 

 
Abb. 61 Angabe persönlicher Daten  siemens.de     Stand  04.05  

 

 

d) Angaben und Maßnahmen zum Persönlichkeits- und Datenschutz  

 

Es existieren die allgemeinen Datenschutzbestimmungen, welche unter einer eigenen 

Site ersichtlich sind. Bei Siemens kann sich darüber hinaus  eine Person nur online be-

werben, wenn diese den Bedingungen der angeführten Daten- und Persönlichkeitss-

chutzrichtlinen sowie den sonstigen Bedingungen zu stimmt.        

Maßnahmen: https - Verschlüsselung und e)   
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4.3. Einzelfallanalysen   

 
 
 

 

 
 

 
 

 
Abb. 62 Persönlichkeits- und Datenschutz Siemens AG    Stand  03.05 

 

 

e) Möglichkeiten der (Mit)Bestimmung von Daten für Online-Bewerbungen   

 

Die Eingabe von Daten im Bewerbungsprozess beinhaltet die Gruppen Persönliche 

Daten, Fragebogen, Strukturierter Lebenslauf, Anschreiben und Anhänge.  

 

In der Gruppe Persönliche Daten sind zwingend erforderlich Vor- und Nachname und 

E-Mailadresse. Optional Angaben sind Adress- und Kontaktinformationen.  
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4. Methodische Untersuchungen    

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Abb. 63 Eingabeoptionen Bewerberprofil Siemens 1     Stand  04.05  

 

In der Gruppe Fragebogen sind zwingend erforderlich letzter Schulabschluss, Art einer 

abgeschlossenen beruflichen Ausbildung, Art einer abgeschlossenen akademischen 

Ausbildung und Berufserfahrung ( Abb. 64). Ebenso bevorzugte Arbeitsorte und Tä-

tigkeitsfelder ( Abb. 65), sowie Deutsch- und Englisch-Kenntnisse ( Abb. 66).     

 

 

Optionale Angaben sind Fachrichtung, Berufsausbildung, akademische Ausbildung, 

weitere Sprachkenntnisse und sonstige berufsrelevante Qualifikationen.   
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4.3. Einzelfallanalysen   

 
 
 

 

 
 

 
 

 
Abb. 64 Eingabeoptionen Bewerberprofil Siemens 2     Stand  04.05  

 
Abb. 65 Eingabeoptionen Bewerberprofil Siemens 3     Stand  04.05  
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4. Methodische Untersuchungen    

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Abb. 66 Eingabeoptionen Bewerberprofil Siemens 4     Stand  04.05  

 

 

 

In der Gruppe Strukturierter Lebenslauf sind zwingend erforderliche Angaben Schul-

bildung, allgemeine Fähigkeiten und möglicher Eintrittstermin ( Abb. 67, Abb. 71 ).  

 

Optionale Angaben sind Studium, weitere Qualifikationen, Kenntnisse, Erfahrungen, 

erwartetes Bruttoentgelt und sonstige Mitteilungen ( Abb. 68– Abb. 71 ).  
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4.3. Einzelfallanalysen   

 
 
 

 

 
 

 
 

 
Abb. 67 Eingabeoptionen Bewerberprofil Siemens 5     Stand  04.05  

 

 
Abb. 68 Eingabeoptionen Bewerberprofil Siemens 6     Stand  04.05  
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4. Methodische Untersuchungen    

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Abb. 69 Eingabeoptionen Bewerberprofil Siemens 7     Stand  04.05  

 

 
Abb. 70 Eingabeoptionen Bewerberprofil Siemens 8     Stand  04.05  
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4.3. Einzelfallanalysen   

 
 
 

 

 
 

 
 

 
Abb. 71 Eingabeoptionen Bewerberprofil Siemens 9    Stand  04.05  

 

In der Gruppe Anschreiben ist es zwingend erforderlich ein Dokument zu laden.    

 

 
Abb. 72 Eingabeoptionen Bewerberprofil Siemens 10    Stand  04.05  
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4. Methodische Untersuchungen    

 
 
 
 

 
 

 
 

In der Gruppe Anhänge ist es zwingend erforderlich mindestens ein Dokument zu 

laden. 
 

 
Abb. 73 Eingabeoptionen Bewerberprofil Siemens 11    Stand  04.05 

 

 

 

 

 

f) Welche Inhalte, Funktionen und Gestaltungsmerkmale sind, bezüglich des Effi-

zienzgesichtspunktes, sinnvoll ( wie schnell und mit welchem Aufwand können Be-

werbungen und Stellenanzeigen aufgefunden bzw. inseriert werden ) ?   

 

Zur Auffindung von Stellenangeboten sind, ausgehend von der Homepage, 4 Links 

ohne Umwege zu betätigen, um entsprechende Angebote einsehen zu können, wobei 

nach dem ersten Link bestimmt werden muss, ob für Berufserfahrene, Absolventen, 

Studenten oder Schule und Ausbildung gesucht wird ( Abb. 74 ). Nach dem 2. Link 

kann mittels Suchmaske die Suche weiter spezifiziert werden ( Abb. 75 ).  

Zur Verbesserung der Sucheffizienz ist für Unerfahrene auf den entsprechenden Sei-

ten jeweils ein Helplink „Hilfe zur Jobbörse“ vorhanden ( Abb. 75, Abb. 76 ).   
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4.3. Einzelfallanalysen   

 
 
 

 

 
 

 
 

 
Abb. 74 Sucheffizienz Siemens Stellenangebote 1     Stand  04.05  

 

 
Abb. 75 Sucheffizienz Siemens Stellenangebote 2     Stand  04.05  
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4. Methodische Untersuchungen    

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Abb. 76 Sucheffizienz Siemens Stellenangebote 3     Stand  04.05 

 

 

 

 
Abb. 77 Sucheffizienz Siemens Stellenangebote 4     Stand  04.05 
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4.3. Einzelfallanalysen   

 
 
 

 

 
 

 
 

4.3.2.1. Zusammenfassung   
 

a) Aktualität von Bewerbungen und Stellenanzeigen 

In der vorliegenden Fassung der Angebote waren keine Termine oder Datumsangaben 

ersichtlich.   

 

b) Mehrsprachigkeit     

Im Internetportal von siemens.de wurde zum Zeitpunkt 03.05 keine Mehrsprachigkeit 

von Sites und Stellenangeboten offeriert. Auf siemens.com hingegen wurden Sites und 

Stellenangebote in englischer und deutscher Sprache angeboten.      

 

c) Angabe welcher persönlicher Daten    

Als zwingend erforderliche Eingaben werden hier Vor- und Nachname und E-

Mailadresse angegeben. Sonstige Kontaktdaten sind optional.   

 

d) Angaben und Maßnahmen zum Persönlichkeits- und Datenschutz  

Es existieren die allgemeinen Datenschutzbestimmungen, welche unter einer eigenen 

Site ersichtlich sind. Bei Siemens kann sich  darüber hinaus eine Person nur online be-

werben, wenn diese den Bedingungen der angeführten Daten- und Persönlichkeitss-

chutzrichtlinen sowie den sonstigen Bedingungen zustimmt.   

Als Maßnahmen sind die verschlüsselte Datenübermittlung und die optionalen Einga-

bemöglichkeiten anzusehen, wie unter e) dargestellt.     

 

e) Möglichkeiten der (Mit)Bestimmung von Daten für Online-Bewerbungen   

Die Eingabe von Daten im Bewerbungsprozess beinhaltet die Gruppen Persönliche 

Daten, Fragebogen, Strukturierter Lebenslauf, Anschreiben und Anhänge.  

- In der Gruppe Persönliche Daten sind zwingend erforderlich Vor- und Nachname 

und E-Mailadresse. Optionale Angaben sind Adress- und Kontaktinformationen.  

- In der Gruppe Fragebogen sind zwingend erforderlich letzter Schulabschluss, Art 

einer abgeschlossenen beruflichen Ausbildung, Art einer abgeschlossenen akademi-

schen Ausbildung und Berufserfahrung ( Abb. 64 ). Ebenso bevorzugte Arbeitsorte 

und Tätigkeitsfelder ( Abb. 65 ), sowie Deutsch- und Englisch-Kenntnisse ( Abb. 66 ). 

Optionale Angaben sind Fachrichtung Berufsausbildung und akademische Ausbildung, 

weitere Sprachkenntnisse und sonstige berufsrelevante Qualifikationen.   
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4. Methodische Untersuchungen    

 
 
 
 

 
 

 
 

- In der Gruppe Strukturierter Lebenslauf sind zwingend erforderliche Angaben, 

Schulbildung, allgemeine Fähigkeiten und möglicher Eintrittstermin ( Abb. 67, Abb. 

71).   

Optionale Angaben sind Studium, weitere Qualifikationen, Kenntnisse, Erfahrungen, 

erwartetes Bruttoentgelt und sonstige Mitteilungen ( Abb. 68– Abb. 71 ).  

- In der Gruppe Anschreiben ist es zwingend erforderlich ein Dokument zu laden.    

- In der Gruppe Anhänge ist es zwingend erforderlich mindestens ein Dokument zu 

laden.  

 

f) Welche Inhalte, Funktionen und Gestaltungsmerkmale sind, bezüglich des Effi-

zienzgesichtspunktes, sinnvoll ( wie schnell und mit welchem Aufwand können Be-

werbungen und Stellenanzeigen aufgefunden bzw. inseriert werden ) ?   

Zur Auffindung von Stellenangeboten sind, ausgehend von der Homepage, 4 Links 

ohne Umwege zu betätigen, um entsprechende Angebote einsehen zu können, wobei 

nach dem ersten Link bestimmt werden muss, ob für Berufserfahrene, Absolventen, 

Studenten oder Schule und Ausbildung gesucht wird ( Abb. 74 ). Nach dem 2. Link 

kann mittels Suchmaske die Suche weiter spezifiziert werden ( Abb. 75 ).  

Zur Verbesserung der Sucheffizienz ist für Unerfahrene auf den entsprechenden Sei-

ten jeweils ein Helplink „Hilfe zur Jobbörse“ vorhanden ( Abb. 75, Abb. 76 ).   

 

 

 

4.3.3. Fall 3:  Profit – berufsunspezifisch  

 

� Bsp.:  Jobpilot / Monster  

 

a) Aktualität von Bewerbungen und Stellenanzeigen   

 

Als Indiz für die Aktualität einer Stellenanzeige ist hier das Eingangsdatum angegeben( 

Abb. 78 ) und ein Arbeitsbeginndatum bei online gestellten Bewerbungen ( Abb. 79 ).   
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4.3. Einzelfallanalysen   

 
 
 

 

 
 

 
 

 
Abb. 78 Aktualität Stellenanzeigen jobpilot/monster.de    Stand  04.05  

 

 

 
Abb. 79 Aktualität Bewerbungen jobpilot/monster.de    Stand  04.05 

 

 

b) Mehrsprachigkeit     

 

Hier kann unter allen wichtigen europäischen Sprachen ausgewählt werden, sowie eine 

thailändische Sprachversion.   
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4. Methodische Untersuchungen    

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Abb. 80  Mehrsprachigkeit jobpilot/monster.de    Stand  04.05  

 

c) Angabe welcher persönlicher Daten  
 

Als zwingend erforderliche Eingaben werden im Bewerbungsformular sowie im For-

mular für online gestellte Bewerbungen ( Abb. 88, Abb. 89) Anrede, Vor- und Nach-

name, Geburtsdatum, Geschlecht, postalische Adresse, Telefon, Handy und E-

Mailadresse angefordert. Sonstige Kontaktdaten sind optional ( Abb. 81, Abb. 82). Die 

erforderlichen Daten bei online gestellten Bewerbungen können ausgeblendet werden 

und sind dann für Betrachter nicht einzusehen.   

 
Abb. 81  Angabe persönlicher Daten  jobpilot/monster.de 1   Stand  04.05  



 

 

 174     
  
4.3. Einzelfallanalysen   

 
 
 

 

 
 

 
 

 
Abb. 82  Angabe persönlicher Daten  jobpilot/monster.de 2   Stand  04.05  

 

d) Angaben und Maßnahmen zum Persönlichkeits- und Datenschutz  

Es existieren die hier allgemein üblichen Datenschutzbestimmungen, welche unter ei-

ner eigenen Site ersichtlich sind. Darüber hinaus kann sich eine Person nur online be-

werben, wenn diese den Bedingungen der aufgeführten Daten- und Persönlichkeitss-

chutzrichtlinen sowie den sonstigen Bedingungen zustimmt ( Abb. 83– Abb. 86 ).   

Maßnahmen: https - Verschlüsselung und e)  

 

 
Abb. 83  Persönlichkeits- und Datenschutz  jobpilot/monster.de 1  Stand  03.05  
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Abb. 84 Persönlichkeits- und Datenschutz  jobpilot/monster.de 2   Stand  03.05  

 
Abb. 85 Persönlichkeits- und Datenschutz  jobpilot/monster.de 3   Stand  03.05  

 
Abb. 86 Persönlichkeits- und Datenschutz  jobpilot/monster.de 4   Stand  03.05  
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4.3. Einzelfallanalysen   

 
 
 

 

 
 

 
 

e) Möglichkeiten der (Mit)Bestimmung von Daten für online gestellte Bewerbungen ( 

e1 ), Online-Bewerbungen ( e2 ) und Stellenanzeigen ( e3 ).  

Es existieren hier online gestellte Bewerbungen und direkte Einzelbewerbungen auf 

eine Stellenanzeige hin, welche online ausgefüllt und übermittelt werden können.  

 

e1) Die Eingabe von zwingend erforderlichen Daten im Bewerbungsprozess online 

gestellter Bewerbungen beinhaltet die Gruppen Titel, Kontaktdaten, Vorgaben, Stand-

ort, Arbeitserlaubnis und Referenzen.    

Optional sind Eingaben in den Gruppen Unternehmen, Berufserfahrung, Ausbildung 

und Mitgliedschaften.    

In der zwingend erforderlichen Gruppe Titel ist die Angabe einer aussagekräftigen Ü-

berschrift über die Bewerbung nötig.  

 

 
Abb. 87 Eingabeoptionen jobpilot/monster.de e1     Stand 04.05  

 
In der Gruppe Kontaktdaten sind zwingend erforderlich Vor- und Nachname und E-

Mailadresse, sowie Adress- und Kontaktinformationen. Diese Angaben werden in der 

online gestellten Bewerbung nicht veröffentlicht. Hinzu kommen noch Angaben über 

Berufserfahrung, Karrierestatus, Führungserfahrung, Erfahrung in der Projektleitung 

und über einen möglichen Arbeitsbeginn.  
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Abb. 88 Eingabeoptionen jobpilot/monster.de e1.1     Stand 04.05  

 
Abb. 89 Eingabeoptionen jobpilot/monster.de e1.2     Stand 04.05 

In der zwingend erforderlichen Gruppe Vorgaben sind die Angaben Job-Titel, Ver-

tragsart, Arbeitszeit und Gehaltswunsch zu machen.    

 
Abb. 90 Eingabeoptionen jobpilot/monster.de e1.3     Stand 04.05  
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4.3. Einzelfallanalysen   

 
 
 

 

 
 

 
 

In der zwingend erforderlichen Gruppe Standort sind die einzelnen Angaben über 

Standorte zu machen, in denen man zur Arbeitsaufnahme bereit wäre.   

 

 
Abb. 91 Eingabeoptionen jobpilot/monster.de e1.4     Stand 04.05 

 

In der zwingend erforderlichen Gruppe Arbeitserlaubnis ist der Status über die jeweili-

ge Arbeitserlaubnis anzugeben.  

 

 
Abb. 92 Eingabeoptionen jobpilot/monster.de e1.5     Stand 04.05 
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e2) Die Eingabe von Daten in direkt adressierten Online-Bewerbungen beinhaltet die 

zwingend erforderlichen Gruppen Persönliche Daten, Kontaktdaten, Beschäftigungs-

status. Ausbildung/Qualifikation, bisherige Arbeitsstellen und Referenzen sind optio-

nal.   

In der zwingend erforderlichen Gruppe Persönliche Daten und Kontakt sind unerläss-

lich die Angaben Anrede, Vor- und Nachnahme, Geburtsdatum, Geschlecht, postali-

sche Adressdaten, Telefon, Handy und E-Mailadresse. Optional sind Nationalität, 

Bundesland, Staat, Fax, Pager, zweite E-Mailadresse und Kontaktdaten der Arbeitsstel-

le.  
 

 
Abb. 93 Eingabeoptionen jobpilot/monster.de e2.1     Stand 04.05 

 

 
Abb. 94 Eingabeoptionen jobpilot/monster.de e2.2     Stand 04.05 
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4.3. Einzelfallanalysen   

 
 
 

 

 
 

 
 

In der zwingend erforderlichen Gruppe Beschäftigungsstatus sind von Nöten die Ein-

gaben Umzugsbereit, Behinderung, Arbeitserlaubnis, gewünschte Arbeitsdauer und 

frühestmöglicher Beginn.  

Optional sind die Angaben über momentanes Gehalt und Position.   

 

 

 
Abb. 95 Eingabeoptionen jobpilot/monster.de e2.3     Stand 04.05  

 
 

 
Abb. 96 Eingabeoptionen jobpilot/monster.de e2.4     Stand 04.05 
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Abb. 97 Eingabeoptionen jobpilot/monster.de e2.5     Stand 04.05 

 

 
Abb. 98 Eingabeoptionen jobpilot/monster.de e2.6     Stand 04.05 

 
 
 
 
 
e3) Die Eingabe von Daten in Stellenanzeigen für Arbeitgeber beinhaltet die Gruppen 

Stellenbeschreibung, Anzeige klassifizieren, Kontakt- und Rechnungsdaten, Vorschau 

und Beleg/Rechnung.    

In der Gruppe Stellenbeschreibung sind von Nöten die Eingaben Job-Titel, Stellenbe-

schreibung, Vertragsart und Arbeitszeit.   

Optional sind Eingaben zu Gehalt und Postleitzahl des Standortes.    
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4.3. Einzelfallanalysen   

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
Abb. 99 Eingabeoptionen jobpilot/monster.de e 3     Stand 04.05 

 
 
 

 
Abb. 100 Eingabeoptionen jobpilot/monster.de e 3.1     Stand 04.05 
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Abb. 101 Eingabeoptionen jobpilot/monster.de e 3.2     Stand 04.05 

 

In der Gruppe „Anzeige klassifizieren“ sind von Nöten die Eingaben Berufsfeld und 

Standort des Arbeitsplatzes.   

Optional sind die Angaben Klassifizierung der Branche/Tätigkeit und Anforderungen 

an Bewerber.   

 

 
Abb. 102 Eingabeoptionen jobpilot/monster.de e 3.3     Stand 04.05  
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Abb. 103 Eingabeoptionen jobpilot/monster.de e 3.4     Stand 04.05  

 
Abb. 104 Eingabeoptionen jobpilot/monster.de e 3.5     Stand 04.05  

 
Abb. 105 Eingabeoptionen jobpilot/monster.de e 3.6     Stand 04.05  
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In der Gruppe „Kontakt- und Rechnungsdaten“ sind von Nöten die Eingaben Vor- 

und Nachname, E-Mailadresse, Firmenname und –adresse, Stadt/Ort, PLZ und Tele-

fonnummer. Diese Angaben können jedoch einzeln oder insgesamt bei der Online-

Stellenanzeige ausgeblendet werden. Des weiteren müssen die Rechnungsadresse und 

Zahlungsmodalitäten angegeben werden.    
 

 
Abb. 106 Eingabeoptionen jobpilot/monster.de e 3.7     Stand 04.05  

 
Abb. 107 Eingabeoptionen jobpilot/monster.de e 3.8     Stand 04.05  
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f) Welche Inhalte, Funktionen und Gestaltungsmerkmale sind, bezüglich des Effi-

zienzgesichtspunktes, sinnvoll ( wie schnell und mit welchem Aufwand können Be-

werbungen und Stellenanzeigen aufgefunden bzw. inseriert werden ) ?   

 

Zur Auffindung von Stellenangeboten sind, ausgehend von der Homepage, 4 Links zu 

betätigen, wobei Spezifizierungen nach dem ersten ( Abb. 109, Abb. 110 ) und zweiten 

Link ( Abb. 111-Abb. 114 ) erfolgen.   
 

 
Abb. 108 Sucheffizienz jobpilot/monster Stellenangebote 1    Stand  04.05  

 

 
Abb. 109 Sucheffizienz jobpilot/monster Stellenangebote 2    Stand  04.05  



 
 

 

187  
 
 
4. Methodische Untersuchungen    

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Abb. 110 Sucheffizienz jobpilot/monster Stellenangebote 3    Stand  04.05  

 

 

 
Abb. 111 Sucheffizienz jobpilot/monster Stellenangebote 4    Stand  04.05 
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Abb. 112 Sucheffizienz jobpilot/monster Stellenangebote 5    Stand  04.05 

 
Abb. 113 Sucheffizienz jobpilot/monster Stellenangebote 6    Stand  04.05 
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Abb. 114 Sucheffizienz jobpilot/monster Stellenangebote 7    Stand  04.05  

 

 
Abb. 115 Sucheffizienz jobpilot/monster Stellenangebote 8    Stand  04.05  

 

Zur Auffindung von Bewerberdatenbanken für Arbeitgeber sind, ausgehend von der 

Homepage, 4 Links zu betätigen. Zudem muss der Zugriff vorher kostenpflichtig ge-

bucht werden.  

Schritte: Home – Arbeitgeber – Kunden-Login - Bewerberdatenbankauswahl – Be-
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werber.   

 

 
Abb. 116 Sucheffizienz jobpilot/monster Bewerberprofile 1    Stand  04.05  

 

 
Abb. 117 Sucheffizienz jobpilot/monster Bewerberprofile 2    Stand  04.05  
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Abb. 118 Sucheffizienz jobpilot/monster Bewerberprofile 3    Stand  04.05  

 

 

 

4.3.3.1. Zusammenfassung  
 

a) Aktualität von Bewerbungen und Stellenanzeigen   

Als Indiz für die Aktualität einer Stellenanzeige ist hier das Eingangsdatum angegeben 

und ein Arbeitsbeginndatum bei online gestellten Bewerbungen.    

 

b) Mehrsprachigkeit   

Hier kann unter allen wichtigen europäischen Sprachen ausgewählt werden, sowie eine 

thailändische Sprachversion.   

 

c) Angabe welcher persönlicher Daten   

Als zwingend erforderliche Eingaben werden im Bewerbungsformular sowie im For-

mular für online gestellte Bewerbungen ( Abb. 88, Abb. 89 ) Anrede, Vor- und Nach-

name, Geburtsdatum, Geschlecht, postalische Adresse, Telefon, Handy und E-

Mailadresse angefordert. Sonstige Kontaktdaten sind optional ( Abb. 81, Abb. 82 ). 

Die erforderlichen Daten bei online gestellten Bewerbungen können ausgeblendet 

werden und sind dann für Betrachter nicht einzusehen.   
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d) Angaben und Maßnahmen zum Persönlichkeits- und Datenschutz   

Es existieren die hier allgemein üblichen Datenschutzbestimmungen, welche unter ei-

ner eigenen Site ersichtlich sind. Darüber hinaus kann sich eine Person nur online be-

werben, wenn diese den Bedingungen der angeführten Daten- und Persönlichkeits-

schutz-Richtlinen sowie den sonstigen Bedingungen zustimmt.   

 

 

e) Möglichkeiten der (Mit)Bestimmung von Daten für online gestellte Bewerbungen ( 

e1 ), Online-Bewerbungen ( e2 ) und Stellenanzeigen ( e3 ).  

Es existieren hier online gestellte Bewerbungen und direkte Einzelbewerbungen auf 

eine Stellenanzeige hin, welche online ausgefüllt und übermittelt werden.  

 

e1) Die Eingabe von zwingend erforderlichen Daten im Bewerbungsprozess online 

gestellter Bewerbungen beinhaltet die Gruppen Titel, Kontaktdaten, Vorgaben, Stand-

ort, Arbeitserlaubnis und Referenzen.  

Optional sind Eingaben in den Gruppen Unternehmen, Berufserfahrung, Ausbildung 

und Mitgliedschaften.  

 

e2) Die Eingabe von Daten in direkt adressierten Online-Bewerbungen beinhaltet die 

zwingend erforderlichen Gruppen Persönliche Daten, Kontaktdaten, Beschäftigungs-

status. Ausbildung/Qualifikation, bisherige Arbeitsstellen und Referenzen sind optio-

nal.  

e3) Die Eingabe von Daten in Stellenanzeigen für Arbeitgeber beinhaltet die Gruppen 

Stellenbeschreibung, Anzeige Klassifizieren, Kontakt- und Rechnungsdaten, Vorschau 

und Beleg/Rechnung.  

In der Gruppe „Kontakt- und Rechnungsdaten“ sind von Nöten die Eingaben Vor- 

und Nachnahme, E-Mailadresse, Firmenname und –adresse, Stadt/Ort, PLZ und Tele-

fonnummer. Diese Angaben können jedoch einzeln oder insgesamt bei der Online-

Stellenanzeige ausgeblendet werden.  

 

 

f) Welche Inhalte, Funktionen und Gestaltungsmerkmale sind, bezüglich des Effi-

zienzgesichtspunktes, sinnvoll ( wie schnell und mit welchem Aufwand können Be-

werbungen und Stellenanzeigen aufgefunden bzw. inseriert werden ) ?   
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Zur Auffindung von Stellenangeboten sind, ausgehend von der Homepage, 4 Links zu 

betätigen, wobei Spezifizierungen nach dem ersten ( Abb. 109, Abb. 110 ) und zweiten 

( Abb. 111-Abb. 114 ) Link erfolgen.  

Die Spezifizierungen sind im Vergleich mit anderen Stellenmärkten etwas umständlich 

strukturiert und daher zeitaufwendiger in der Bedienung.  
 

Zur Auffindung von Bewerberdatenbanken für Arbeitgeber sind, ausgehend von der 

Homepage, 4 Links zu betätigen. Zudem muss der Zugriff vorher kostenpflichtig ge-

bucht werden. Schritte: Home – Arbeitgeber – Kunden-Login - Bewerberdatenbank-

auswahl – Bewerber.      

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. Fall 4:  Profit – berufsspezifisch   

 

 

� Bsp.: Jobware    

 

a) Aktualität von Bewerbungen und Stellenanzeigen  

 

Als Indiz für die Aktualität einer Stellenanzeige ist hier das Eingangsdatum angegeben( 

Abb. 119) und eine Verfügbarkeitsangabe bei online gestellten Bewerbungen ( Abb. 

120). Weitere Angaben zu Bewerbungsfristen und Einstellungsmodalitäten können in 

der jeweiligen Stellenanzeigen enthalten sein.   
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Abb. 119 Aktualität Stellenanzeigen jobware.de 1     Stand  04.05  

 

 
Abb. 120 Aktualität Stellenanzeigen jobware.de 2     Stand  04.05  

 

b) Mehrsprachigkeit     

Zum Zeitpunkt 04/05.2005 konnten keine Optionen für eine mehrsprachige Anzeige 

von Stellenausschreibungen/ Bewerbungen vorgefunden werden.  

c) Angabe welcher persönlicher Daten  
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Als zwingend erforderliche Eingaben werden im Formular für online gestellte Bewer-

bungen ( Abb. 121, Abb. 122 ) Anrede, Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Nationa-

lität, postalische Adresse, Telefon, Handy, E-Mailadresse, derzeitiger Arbeitsstatus und 

derzeitiges Gehalt angefordert. Titel, Familienstand und Kinderzahl sind optional.   

 

 
Abb. 121 Angabe persönlicher Daten  jobware.de 1     Stand  04.05  

 

 
Abb. 122 Angabe persönlicher Daten  jobware.de 1.1     Stand  04.05  

 
Als zwingend erforderliche Eingaben werden im Formular für Arbeitgeberanfragen 

Firma, Funktion, postalische Adresse und E-Mailadresse angefordert. Telefon und Fax 
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sind optional.     

 

 
Abb. 123 Angabe persönlicher Daten  jobware.de 2     Stand  04.05  

 

d) Angaben und Maßnahmen zum Persönlichkeits- und Datenschutz  

Es existieren die hier allgemein üblichen Datenschutzbestimmungen, wobei vor der 

Angabe von Daten in Bewerberprofilen auf die Nutzungsbedingungen und den Daten-

schutz hingewiesen wird ( Abb. 124-Abb. 127 ).  

Maßnahmen: https-Verschlüsselung und e).   

 

 
Abb. 124 Persönlichkeits- und Datenschutz  jobware.de 1    Stand  04.05  
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Abb. 125 Persönlichkeits- und Datenschutz  jobware.de 2    Stand  04.05  

 

 
Abb. 126 Persönlichkeits- und Datenschutz  jobware.de 3    Stand  04.05  
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Abb. 127 Persönlichkeits- und Datenschutz  jobware.de 4    Stand  04.05  

 

 

 

 

e) Möglichkeiten der (Mit)Bestimmung von Daten für online gestellte Bewerbungen  

 

Die Eingabe von Daten im Bewerbungsprozess online gestellter Bewerbungen wird 

hier auf 4 Seiten aufgeteilt.  

Seite 1 beinhaltet die Gruppen Persönliche Angaben und Studium. Zwingend erforder-

liche Eingaben sind in der Gruppe der Persönlichen Daten zu machen. Hierzu zählen 

Anrede, Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Nationalität, postalische Adresse, Tele-

fon, Handy, E-Mailadresse, derzeitiger Arbeitsstatus und derzeitiges Gehalt. Titel, Fa-

milienstand und Kinderzahl sind optional.   
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Abb. 128 Eingabeoptionen jobware.de  1.1      Stand 04.05  

 
Abb. 129 Eingabeoptionen jobware.de  1.2      Stand 04.05  

 

Seite 2 beinhaltet die Gruppen Schulausbildung, Berufsausbildung, Praktika, Bundes-

wehr/Zivildienst/Freiwilliges soziales Jahr und Weitere Qualifikationen.   

Zwingend erforderliche Eingaben sind hiernach in der Gruppe Schulausbildung zu 

tätigen. Hierbei sind die Angaben des höchsten Abschlusses, des Notendurchschnittes 
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und des Schulzeitraumes erforderlich. Die Eingaben in den weiteren Gruppen dieser 

Seite sind optional ( Abb. 130-Abb. 133 ).  

 

 
Abb. 130 Eingabeoptionen jobware.de  2.1      Stand 04.05 

 

 

 
Abb. 131 Eingabeoptionen jobware.de  2.2      Stand 04.05 
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Abb. 132 Eingabeoptionen jobware.de  2.3      Stand 04.05 

 

 
Abb. 133 Eingabeoptionen jobware.de  2.4      Stand 04.05 

 

Seite 3 beinhaltet die Gruppen „Berufliche Stationen“ und „Angestrebte Tätigkeit“.  

Zwingend erforderlich sind Angaben in der Gruppe Angestrebte Tätigkeit. Zu diesen 

zählen Bevorzugte Berufsfelder, Berufsfeld-Details, Ihre Auswahl, Bevorzugte Region, 

Gewünschtes Arbeitsmodell, Reisebereitschaft, Gewünschtes Jahresgehalt und Ver-

fügbarkeit ab.  
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Abb. 134 Eingabeoptionen jobware.de  3.1      Stand 04.05  

 

 
Abb. 135 Eingabeoptionen jobware.de  3.2      Stand 04.05 
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Abb. 136 Eingabeoptionen jobware.de  3.3      Stand 04.05 

 

 

Seite 4 beinhaltet die Gruppen IT-Kenntnisse, Sprachkenntnisse, Position und An-

schreiben. Zwingend erforderliche Angaben sind in den beiden zuletzt erwähnten 

Gruppen zu machen.  

In der Gruppe Sprachkenntnisse sind Angaben über den Kenntnisstand von Deutsch 

und Englisch zwingend erforderlich.    

In der Gruppe Position und Anschreiben sind zwingend erforderlich die Bezeichnung 

der gesuchten Position und das Anschreiben.    
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Abb. 137 Eingabeoptionen jobware.de  4.1      Stand 04.05 

 

 
Abb. 138 Eingabeoptionen jobware.de  4.2      Stand 04.05 
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f) Welche Inhalte, Funktionen und Gestaltungsmerkmale sind, bezüglich des Effi-

zienzgesichtspunktes, sinnvoll ( wie schnell und mit welchem Aufwand können Be-

werbungen und Stellenanzeigen aufgefunden bzw. inseriert werden ) ?   
 

Zur Auffindung von Stellenangeboten sind, ausgehend von der Homepage, 3 Links zu 

betätigen, wobei Spezifizierungen nach dem ersten Link ( Abb. 140, Abb. 141 ) erfol-

gen. Besonders zu erwähnen ist hier, dass bei den Spezifizierungen mehrfach ausge-

wählt werden kann nach Berufsfeldern und Standorten.   
 

 
Abb. 139 Sucheffizienz jobware  Stellenangebote 1     Stand  04.05 

 
Abb. 140 Sucheffizienz jobware  Stellenangebote 2    Stand  04.05 
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Abb. 141 Sucheffizienz jobware  Stellenangebote 3     Stand  04.05  

 

 
Abb. 142 Sucheffizienz jobware  Stellenangebote 4      Stand  04.05  

 

 

Zur Auffindung von Bewerberdatenbanken für Arbeitgeber sind, ausgehend von der 

Homepage, 3 Links zu betätigen, wobei nach dem ersten Link ein Login mit Kenn-

wortidentifizierung erforderlich ist. Schritte: Home – Arbeitgeber – Kunden-Login - 

Bewerberdatenbankauswahl – Bewerberprofil.      
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Abb. 143 Sucheffizienz jobware/ Bewerberprofile     Stand  04.05  
 

Sonstige, für Arbeitgeber relevante Angebote wie Anzeigenschaltung, Direktbesetzung 

und E- Recruiting, sind nach 2/3 Links verfügbar ( Abb. 144-Abb. 146 ).   
 

 
Abb. 144 Sucheffizienz jobware/ Arbeitgeber  1    Stand  04.05  
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Abb. 145 Sucheffizienz jobware/ Arbeitgeber  2    Stand  04.05 

 

 

 
Abb. 146 Sucheffizienz jobware/ Arbeitgeber  3    Stand  04.05 
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4.3.4.1. Zusammenfassung  
 

a) Aktualität von Bewerbungen und Stellenanzeigen  

Als Indiz für die Aktualität einer Stellenanzeige ist hier das Eingangsdatum angegeben 

( Abb. 119 ) und eine Verfügbarkeitsangabe bei online gestellten Bewerbungen ( Abb. 

120 ). Weitere Angaben zu Bewerbungsfristen und Einstellungsmodalitäten können in 

der jeweiligen Stellenanzeigen enthalten sein.  

 

b) Mehrsprachigkeit   

Zum Zeitpunkt 04/05.2005 konnten keine Optionen für eine mehrsprachige Anzeige 

von Stellenausschreibungen/ Bewerbungen vorgefunden werden. 

 

c) Angabe welcher persönlicher Daten  

Als zwingend erforderliche Eingaben werden im Formular für online gestellte Bewer-

bungen ( Abb. 121, Abb. 122 ) Anrede, Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Nationa-

lität, postalische Adresse, Telefon, Handy, E-Mailadresse, derzeitiger Arbeitsstatus und 

derzeitiges Gehalt angefordert. Titel, Familienstand und Kinderzahl sind optional.   

 

d) Angaben und Maßnahmen zum Persönlichkeits- und Datenschutz   

Es existieren die hier allgemein üblichen Datenschutzbestimmungen, wobei vor der 

Angabe von Daten in Bewerberprofilen auf die Nutzungsbedingungen und den Daten-

schutz hingewiesen wird ( Abb. 124-Abb. 127 ). Maßnahmen: https - Verschlüsselung 

und e) 

 

e) Möglichkeiten der (Mit)Bestimmung von Daten für online gestellte Bewerbungen  

Zwingend erforderliche Eingaben sind in der Gruppe der Persönlichen Daten zu ma-

chen. Hierzu zählen Anrede, Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Nationalität, posta-

lische Adresse, Telefon, Handy, E-Mailadresse, derzeitiger Arbeitsstatus und derzeiti-

ges Gehalt. Titel, Familienstand und Kinderzahl sind optional.   

In der Gruppe Schulausbildung sind ebenso zwingend erforderliche Eingaben zu täti-

gen. Hierbei sind die Angaben des höchsten Abschlusses, des Notendurchschnittes 

und des Schulzeitraumes erforderlich.  

Zwingend erforderlich sind Angaben in der Gruppe Angestrebte Tätigkeit. Zu diesen 

zählen Bevorzugte Berufsfelder, Berufsfeld-Details, Ihre Auswahl, Bevorzugte Region, 
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Gewünschtes Arbeitsmodell, Reisebereitschaft, Gewünschtes Jahresgehalt und Ver-

fügbarkeit ab.     

In der Gruppe Sprachkenntnisse sind Angaben über den Kenntnisstand von Deutsch 

und Englisch zwingend erforderlich.    

In der Gruppe Position und Anschreiben sind zwingend erforderlich die Bezeichnung 

der gesuchten Position und das Anschreiben.    

Das Ausfüllen aller sonstigen Gruppen ist optional.  

 

f) Welche Inhalte, Funktionen und Gestaltungsmerkmale sind, bezüglich des Effi-

zienzgesichtspunktes, sinnvoll ( wie schnell und mit welchem Aufwand können Be-

werbungen und Stellenanzeigen aufgefunden bzw. inseriert werden ) ?   

Zur Auffindung von Stellenangeboten sind, ausgehend von der Homepage, 3 Links zu 

betätigen, wobei Spezifizierungen nach dem ersten Link ( Abb. 140, Abb. 141 ) erfol-

gen. Besonders zu erwähnen ist hier, dass bei den Spezifizierungen mehrfach ausge-

wählt werden kann nach Berufsfeldern und Standorten.   

Zur Auffindung von Bewerberdatenbanken für Arbeitgeber sind, ausgehend von der 

Homepage, 3 Links zu betätigen, wobei nach dem ersten Link ein Login mit Kenn-

wortidentifizierung erforderlich ist. Schritte: Home – Arbeitgeber – Kunden-Login - 

Bewerberdatenbankauswahl – Bewerberprofil.  

Sonstige, für Arbeitgeber relevante Angebote wie Anzeigenschaltung, Direktbesetzung 

und E- Recruiting, sind nach 2/3 Links verfügbar ( Abb. 144-Abb. 146 ).   

 

 

 

 

4.3.5. Fall 5:  Regionale Stellenmärkte    

Der Hauptgesichtspunkt der nachfolgenden Fallanalysen liegt in der Untersuchung des 

inhaltlichen Aufbaus und der Angebotsstrukturen. Es stellt sich hierbei insbesondere 

die Frage, inwieweit die vorzufindenden regionalisierten elektronischen Stellenmärkte 

Vorteile hinsichtlich der Angebote und Sucheffizienz für Stellensuchende und –

anbieter bieten, gegenüber nicht-regionalen elektronischen Stellenmärkten.   

Die Untersuchungskriterien sind im Einzelnen:  
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- Größe der Regionen  

- Struktur ( welche Branchen, Qualifikationen, Berufe, Private, Staatliche )  

- Angebote ( Anzahl, Arten )   

- Betriebscharakter des Stellenmarktes ( privat, staatlich, Hybridform )  
 

Im Falle regionaler elektronischer Stellenmärkte kann strukturell zwischen internen 

und externen Stellenmärkten unterschieden werden.  

Interne regionale Stellenmärkte befinden sich innerhalb eines elektronischen Stellen-

marktes bzw. werden durch geeignete Suchkriterien in einem größeren Stellenmarkt 

generiert.  

Externe regionale Stellenmärkte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie über eine eigene 

Internetadresse und eine eigene Homepage verfügen, also als eigenständiger Internet-

auftritt existieren.  
 

 

4.3.5.1. Interne regionale Stellenmärkte   
 

Als Beispiel für einen internen regionalen Stellenmarkt innerhalb eines elektronischen 

Stellenmarktes sei hier der regionale Stellenmarkt von jobpilot/monster.de angeführt.   

Als Suchkriterien sind Stadt/PLZ und Umkreis angegeben. Es werden hierbei aller-

dings auch nur die Stellen angezeigt, welche von Firmen etc. an jobpilot in Auftrag 

gegeben werden.  

 
Abb. 147 Regionaler interner Stellenmarkt Jobpilot/monster.de 1   Stand  06.05  
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Abb. 148 Regionaler interner Stellenmarkt Jobpilot/monster.de 2   Stand  06.05 

 

 
Abb. 149 Regionaler interner Stellenmarkt Jobpilot/monster.de 1   Stand  06.05 

 

Die Angebote des internen regionalen Stellenmarktes innerhalb des elektronischen 

Stellenmarktes von jobpilot unterscheiden sich nicht von anderen, außer dass sie sich 

auf eine bestimmte Region/Stadt beziehen. Die Sucheffizienz wird jedoch erhöht, da 

man aufgrund der regionalen Einschränkung weniger Angebote durchforsten muss. 



 
 

 

213  
 
 
4. Methodische Untersuchungen    

 
 
 
 

 
 

 
 

Ebenso können geänderte Suchkriterien die Effizienz erhöhen.      

 

 

Ein weiteres diesbezügliches Beispiel ist „Berlin-Job“, ein interner regionaler Stellen-

markt innerhalb des elektronischen Stellenmarktes von StepStone, bzw. Sub-Pages 

davon. Auch hier gilt das für Jobpilot Erwähnte.  

 

 
Abb. 150 Regionaler interner Stellenmarkt Berlin-Job/Stepstone.de 1   Stand  06.05  

 

 
Abb. 151 Regionaler interner Stellenmarkt Berlin-Job/Stepstone.de 2   Stand  06.05 
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Regionalisierte elektronische Stellenmärkte, welche in Stellenmärkten durch Suchkrite-

rien generiert werden, sind in nahezu allen elektronischen Stellenmärkten zu finden, so 

auch in den hier bereits untersuchten. Für diese gilt, je nach vorhandenen Suchkrite-

rien, generell das eben erwähnte in Bezug auf Angebot und Sucheffizienz.59      

 

 

 

4.3.5.2. Externe regionale Stellenmärkte   
 

Zu dieser Kategorie von elektronischen Stellenmärkten zählen, neben den Präsentatio-

nen mit eigener Internetadresse, auch lokale und regionale Zeitungen    

Externe regionale elektronische Stellenmärkte können mittels bekannter Suchmaschi-

nen oder, falls die IP-Adresse bekannt ist, direkt angesteuert werden.  

 

Ein Beispiel für Sammellinks ist eine in T-Online aufzufindende Seite, welche direkt zu 

einigen entsprechenden Angeboten führt.      

 

 
Abb. 152 Linksammlung externe regionale Stellenmärkten 1    Stand 05.05  

 

                                                 
59 vgl. Abb. 169, S.243;  Abb.191, S. 259;  Abb. 228, S. 279;  Abb. 256, S. 296  
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Als ein weiteres Beispiel sei eine lokale Internetpräsenz namens „sh-nordsee“ ange-

führt. Neben direkten Links zu regionalen Stellenmärkten existieren hier noch einige 

Serviceangebote und Informationen.  

 
Abb. 153 Linksammlung externe regionale Stellenmärkten 2    Stand 05.05 

 

� Bsp. 1:  Arbeitsagenturen     

Als erstes Beispiel sei hier die Arbeitsagentur als bis dato national größter Stellenmarkt 

aufgeführt, welche jedoch keine expliziten regionalen Stellenmärkte aufweist, dafür 

aber Service- und Informationsangebote der regionalen Direktionen.   

 
Abb. 154 Regionaldirektionen Arbeitsagentur 1      Stand  06.05  
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Abb. 155 Regionaldirektionen Arbeitsagentur 2      Stand  06.05 

 

 

 
Abb. 156 Regionaldirektionen Arbeitsagentur 3      Stand  06.05 

 

 

Wenn von einer Regionalseite ein Stellensuchlink betätigt wird führt dieser zur allge-
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meinen Seite für Stellensuchende mit den bereits dokumentierten Auswahloptionen 

zur regionalen Suche.   

 

 
Abb. 157 Regionaldirektionen Arbeitsagentur 4      Stand  06.05  

 

 

 
Abb. 158 Regionaldirektionen Arbeitsagentur 5      Stand  06.05  
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� Bsp. 2:  Ostfriesland.de    

 

Ein erstes Fallbeispiel für einen eigenständigen regionalen Stellenmarkt ist der hier 

dargestellte Internetauftritt „Ostfriesland.de“. Dabei handelt es sich um einen Profit-

Stellenmarkt einer privatwirtschaftlichen Unternehmung ( siehe Impressum Abb. 163), 

welcher sich regional auf den ostfriesischen Stellenmarkt spezialisiert hat.     

 

 
Abb. 159 Externer Regionalstellenmarkt Ostrfriesland 1    Stand  06.05  

 

Neben dem Strukturelement des Profit-Stellenmarktes ist noch das der berufsunspezi-

fischen Ausrichtung auszumachen. Zudem ist hier offensichtlich noch ein Kooperati-

onsgefüge mit der Arbeitsagentur vorhanden ( siehe Abb. 160 ), d.h. es werden auch 

Stellenangebote der Arbeitsagentur für diese Region mit aufgeführt ( siehe Abb. 162 ).   

 

Die sonstigen Merkmale dieses Stellenmarktes entsprechen denen der bereits behan-

delten Profit-Stellenmärkte.   
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Abb. 160 Externer Regionalstellenmarkt Ostrfriesland 2    Stand  06.05  

 

 
Abb. 161 Externer Regionalstellenmarkt Ostrfriesland 3    Stand  06.05  

 

 

 



 

 

 220     
  
4.3. Einzelfallanalysen   

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Abb. 162 Externer Regionalstellenmarkt Ostrfriesland 4    Stand  06.05  

 

 
Abb. 163 Externer Regionalstellenmarkt Ostrfriesland 5    Stand  06.05  
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� Bsp. 3:  brejobs.de    

Ein zweites Fallbeispiel für einen eigenständigen regionalen Stellenmarkt ist der hier 

dargestellte Internetauftritt „brejobs.de“. Dabei handelt es sich, wie in Beispiel 1, um 

einen Profit-Stellenmarkt einer privatwirtschaftlichen Unternehmung ( siehe Impres-

sum Abb. 166), welcher sich regional auf Bremen und Umgebung spezialisiert hat.     

 

 
Abb. 164 Externer Regionalstellenmarkt für Bremen „brejobs.de 1   Stand  06.05 

 

 
Abb. 165 Externer Regionalstellenmarkt für Bremen „brejobs.de 2   Stand  06.05 
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Neben dem Strukturelement des Profit-Stellenmarktes ist auch hier das der beruf-

sunspezifischen Ausrichtung auszumachen.  

Die sonstigen Merkmale dieses Stellenmarktes entsprechen denen der bereits behan-

delten Profit-Stellenmärkte.   

 

 
Abb. 166 Externer Regionalstellenmarkt für Bremen „brejobs.de 3   Stand  06.05  

 

 

� Bsp. 4: Rheinische Post    

Das nachfolgende Beispiel zeigt den externen Regionalstellenmarkt des Internetauftrit-

tes der Zeitung „Rheinische Post“. Elektronische Stellenmärkte von regionalen Zei-

tungen verfügen zwar über keine eigene Internetadresse, sind aber auch kein generier-

ter Substellenmarkt eines übergeordnet größeren Stellenmarktes. Sie beziehen sich im 

Normalfall auf die jeweilige Region der Zeitung.  

Der Regionalisierungsgrad hängt im Falle von Zeitungen als Stellenmarkt von der je-

weiligen Größe des Einzugsgebietes der Zeitung ab.   

Strukturell betrachtet handelt es sich hierbei um einen berufsunspezifischen Profit-

Stellenmarkt, da ein Inserat kostenpflichtig ist und eine Branchenbeschränkung nicht 

gegeben ist.  

Die Stellenangebote werden hier in Suchkriterien gruppiert nach Branchen dargestellt, 

wobei auch weitere Suchkriterien nach Berufen, Branchen und spezifischer Regional-
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suche vorhanden sind.   

Die sonstigen Merkmale dieses Stellenmarktes entsprechen denen der bereits behan-

delten Profit-Stellenmärkte.   

 

 
Abb. 167 Externer Regionalstellenmarkt „Rheinische Post“ 1    Stand  05.05  

 

 

 
Abb. 168 Externer Regionalstellenmarkt „Rheinische Post“ 2    Stand  05.05 
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Abb. 169 Externer Regionalstellenmarkt „Rheinische Post“ 3    Stand  05.05 

 

 

 
Abb. 170 Externer Regionalstellenmarkt „Rheinische Post“ 4    Stand  05.05  
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� Bsp. 5:  Augsburger Allgemeine    

Dieses Beispiel zeigt den externen Regionalstellenmarkt des Internetauftrittes der Zei-

tung „Augsburger Allgemeine“. Es gilt auch hier das für die „Rheinische Post“ Er-

wähnte, bezüglich der Strukturen und Angebote. Ebenso sind die Suchkriterien nahezu 

identisch, mit der Ausnahme, dass eine weitere spezifischere Regionalisierung auf der 

Darstellungsseite der einzelnen Stellenangebote möglich ist ( siehe Abb. 173).    
 

 
Abb. 171 Externer Regionalstellenmarkt „Augsburger Allgemeine“ 1   Stand  06.05  

 

 
Abb. 172 Externer Regionalstellenmarkt „Augsburger Allgemeine“ 2   Stand  06.05  



 

 

 226     
  
4.3. Einzelfallanalysen   

 
 
 

 

 
 

 
 

 
Abb. 173 Externer Regionalstellenmarkt „Augsburger Allgemeine“ 3   Stand  06.05  

 

 

 

4.3.5.3. Zusammenfassung   
 

Hinsichtlich der strukturellen Verortung regionaler elektronische Stellenmärkte kann 

zwischen internen und externen regionalen Stellenmärkten unterschieden werden.  

 

� Interne regionale Stellenmärkte  
 

Interne regionale Stellenmärkte befinden sich innerhalb eines elektronischen Stellen-

marktes bzw. werden durch geeignete Suchkriterien in einem größeren Stellenmarkt 
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generiert.  

Der spezifische Regionalisierungsgrad ist dabei entweder vorgegeben oder wird mittels 

Auswahlmenus bestimmt.   

Die Stellen- und Serviceangebote regionaler Stellenmärkte innerhalb eines elektroni-

schen Stellenmarktes hängen von der jeweiligen Betriebsstruktur und der Ange-

botsausrichtung des Stellenmarktes ( unterschiedliche allgemeine und branchenspezifi-

sche Angebotsstrukturen ) ab und unterscheiden sich somit prinzipiell nicht von ande-

ren, außer dass sie sich auf eine bestimmte Region/Stadt beziehen. Die Gemeinsam-

keiten mit anderen elektronischen Stellenmärkten bedeuten in diesem Zusammenhang, 

dass die vorgefundenen regionalen Stellenmärkte ebenso über unterschiedliche Ange-

botsstrukturen verfügen können.   

Die Sucheffizienz wird meist erhöht, da man aufgrund der regionalen Einschränkung 

weniger Angebote durchforsten muss und eine bessere Übersicht gegeben ist. Ebenso 

können geänderte vorgegebene Suchkriterien die Effizienz erhöhen.      

 

 

� Externe regionale Stellenmärkte  
 
Externe regionale Stellenmärkte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie über eine eigene 

Internetadresse und eine eigene Homepage verfügen, also als eigenständiger Internet-

auftritt existieren.   

Hierzu zählen auch die regionalen Stellenmärkte der Internetauftritte von regionalen 

Zeitungen, welche zwar über keine explizit eigene Internetadresse verfügen, anderer-

seits aber auch keinem größeren Stellenmarkt untergeordnet sind.   

Eine Ausnahme unter dieser Art von Stellenmärkten ist der Internetauftritt der Agen-

tur für Arbeit, welche zwar Serviceangebote von Regionaldirektionen anbietet, bei der 

Stellen- und Bewerbersuche aber auf die allgemeinen Suchpages und deren interne Re-

gionalisierungsmöglichkeiten verweist.   

Bezüglich der Stellen- und Serviceangebote, der Angebotsstrukturen und der Sucheffi-

zienz gilt das bereits für interne regionale Stellenmärkte erwähnte, außer dass man hier 

noch schneller, d.h. mit weniger Links zu Stellenangeboten gelangen kann, da man oh-

ne Umwege den Stellenmarkt direkt aufrufen kann ( verbesserte Sucheffizienz ).   

Die sonstigen Merkmale dieser Stellenmärkte entsprechen denen der bereits behandel-

ten Profit- und Non-Profit-Stellenmärkte.   
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4.3.6. Zusammenfassung der Fallanalysen  

Um die Resultate bezüglich der Fallanalysen übersichtlich festhalten zu können wird 

nachfolgend eine abschließende Zusammenfassung komprimiert und auf das Wesentli-

che reduziert angeführt.    

 

 

4.3.6.1. Profit- und Non-Profit-Stellenmärkte   
 

Die strukturellen Unterschiede zwischen verschiedenen Stellenmärkten werden geprägt 

durch die Angebotsausrichtung ( unterschiedliche allgemeine und branchenspezifische 

Angebotsstrukturen ) an Berufen, Branchen, Qualifikationsanforderungen und Größe 

des jeweiligen Stellenmarktes bezüglich der Anzahl an Stellen- und Bewerberangeboten 

und der geografischen Verortungen.  
 

Bezüglich der Fragen zur Untersuchung können nachfolgende Ergebnisse zusammen-

fassend konstatiert werden:   

 

a) Aktualität von Bewerbungen und Stellenanzeigen  
 

Die Aktualität von Bewerbungen und Stellenanzeigen wird, von vereinzelten Ausnah-

men abgesehen, mindestens mittels der Angabe des Einstelldatums angezeigt.  

Darüber hinaus sind noch Aktualitätsangaben wie Bewerbungsfristen, Aktualisierungs-

datum, Dauer und Art der Anstellung, Arbeitsbeginndatum, Verfügbarkeitsangabe und 

Bewerbungsfristen vorzufinden.   

 

b) Mehrsprachigkeit     
 

Mehrsprachige Anzeigen von Stellenanzeigen bzw. Bewerbungen sind die Ausnahme 

und sind gelegentlich bei sehr großen Stellenmärkten anzutreffen, wobei die angebote-

nen Sprachvarianten vom zu erwartenden Klientel des Stellenmarktes abhängt ( siehe 

z.B. Jobpilot/ Monster.de ).   

 

c) Angabe welcher persönlicher Daten   

Das registrierte Minimum an erforderlichen Angaben zu persönlichen Daten sind Vor- 
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und Nachname und E-Mailadresse bei siemens.de.      

Weitere vorkommende Angabeerfordernisse zu persönliche Daten sind:  

Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Geschlecht, Telefon, Handy, derzeitiger 

Arbeitsstatus und derzeitiges Gehalt.    

Die erforderlichen Daten bei online gestellten Bewerbungen können ausgeblendet 

werden und sind dann für Betrachter nicht einzusehen.  

Für Arbeitgeber ist die Angabe persönlicher Daten nur erforderlich, wenn Firmenna-

me und/oder Sitz der Firma identisch sind mit dem Inhaber der Firma bzw. dessen 

Wohnort.   

 

d) Angaben und Maßnahmen zum Persönlichkeits- und Datenschutz  
 

Die erforderlichen Angaben und Informationen zum Persönlichkeits- und Daten-

schutz, sowie zu den Benutzerbedingungen sind bei allen untersuchten Stellenmärkten 

gegeben. Falls Benutzerbedingungen vorhanden sind muss diesen zugestimmt werden, 

um einen Service nutzen zu können.  

Als diesbezügliche Maßnahme ist https- Verschlüsselung bei der Übermittlung von 

Online-Bewerbungen und auf persönlichen Konten und Benutzersites Standard. E-

benso Benutzername und Kennwort für eingerichtete persönliche Konten und Daten.  

 

e) Möglichkeiten der (Mit)Bestimmung von Daten für online gestellte Bewerbungen 

und Stellenanzeigen.  
 

Die registrierten Mindesterfordernisse bezüglich der zwingend erforderlichen Angaben 

in Online-Bewerbungen und online gestellten Bewerbungen waren bei der Arbeits-

agentur vorzufinden.  

Zwingend erforderliche Angaben sind hierbei:   

- Art der Tätigkeit bzw. Ausbildung/ Praktikum welche gesucht wird ( angestrebte Tä-

tigkeit )   

- höchster Bildungsabschluss ( Notendurchschnitt )  

- ausgeübter Beruf/ Tätigkeit und der jeweilige Zeitraum ( Berufserfahrung ) 

- Ausbildungsbezeichnung, Ausbildung abgeschlossen Ja/Nein und der Ausbildungs-

zeitraum   

- Bezeichnung von Qualifikationen sowie deren Erwerbs- und gegebenenfalls Gültig-

keitsdatum   
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Im Bereich für Arbeitgeber „Stellenangebot aufgeben“ werden keine persönlichen Da-

ten erfragt, es sei denn die Firmenbezeichnung ist mit dem Namen des Arbeitgebers 

identisch und der Wohnort des Arbeitgebers wäre identisch mit dem Firmensitz.   
 

Weitere, in anderen Stellenmärkten vorkommende, zwingend erforderliche Angaben 

sind:   

- Berufsbiografien   

- bevorzugte Arbeitsorte und Tätigkeitsfelder  

- Deutsch- und Englisch-Kenntnisse  

- allgemeine Fähigkeiten  

- möglicher Eintrittstermin  

- Anschreiben  

- Dokumentenanhänge   

- Arbeitserlaubnis und Referenzen  

-  derzeitiges Gehalt   

- gewünschtes Jahresgehalt  

- bevorzugte Region  

- gewünschtes Arbeits(zeit)modell   

- Reisebereitschaft   

- Verfügbarkeit ab   

Die angeführten festgestellten zwingend erforderlichen Angaben treten nicht alle 

gleichzeitig auf, sondern sind einzeln oder in Kombinationen in unterschiedlicher Rei-

henfolge vorzufinden.   

 

 

f) Welche Inhalte, Funktionen und Gestaltungsmerkmale sind, bezüglich des Effi-

zienzgesichtspunktes, sinnvoll ( wie schnell und mit welchem Aufwand können Be-

werbungen und Stellenanzeigen aufgefunden bzw. inseriert werden ) ?   

Die registrierten Mindesterfordernisse bezüglich zwingend erforderlicher zu betätigen-

der Links zur Ansicht von Stellen- und Bewerberanzeigen war bei jobware.de mit je-

weils 3 Links vorzufinden.   

Die weiteren registrierten zu betätigenden Links zur Ansicht von Stellen- und Bewer-

beranzeigen belaufen sich auf 4-5.   

Das Auffinden von Service- und Informationslinks ist sehr unterschiedlich, da dies 
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abhängig von der jeweiligen Größe und dem Angebotsumfang des Stellenmarktes ab-

hängig ist. Ebenso das Vorhandensein von Helplinks. Die registrierte Anzahl von zu 

betätigenden Links zum Auffinden entsprechender Seiten beträgt 2-4.   

Die Nutzung von Bewerberdatenbanken bei Profit-Stellenmärkten ist mit Log-In-

Prozeduren verbunden, mit vorheriger Anmeldung bzw. zahlungspflichtiger Registrie-

rung.   

 

 

4.3.6.2. Regionale Stellenmärkte   
 

Im Falle regionaler elektronischer Stellenmärkte kann strukturell zwischen internen 

und externen Stellenmärkten unterschieden werden.  

 
� Interne regionale Stellenmärkte   

 

Interne regionale Stellenmärkte befinden sich innerhalb eines elektronischen Stellen-

marktes bzw. werden durch geeignete Suchkriterien in einem größeren Stellenmarkt 

generiert.  

Der spezifische Regionalisierungsgrad ist dabei entweder vorgegeben oder wird mittels 

Auswahlmenus bestimmt.   

Die Stellen- und Serviceangebote regionaler Stellenmärkte innerhalb eines elektroni-

schen Stellenmarktes hängen von der jeweiligen Betriebsstruktur und der Ange-

botsausrichtung des Stellenmarktes ( unterschiedliche allgemeine und branchenspezifi-

sche Angebotsstrukturen ) ab und unterscheiden sich somit prinzipiell nicht von ande-

ren, außer dass sie sich auf eine bestimmte Region/Stadt beziehen. Die Gemeinsam-

keiten mit anderen elektronischen Stellenmärkten bedeuten in diesem Zusammenhang, 

dass die vorgefundenen regionalen Stellenmärkte ebenso über unterschiedliche Ange-

botsstrukturen verfügen können.   

Die Sucheffizienz wird meist erhöht, da man aufgrund der regionalen Einschränkung 

weniger Angebote durchforsten muss und eine bessere Übersicht gegeben ist. Ebenso 

können geänderte vorgegebene Suchkriterien die Effizienz erhöhen.   
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� Externe regionale Stellenmärkte   
 

Externe regionale Stellenmärkte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie über eine eigene 

Internetadresse und eine eigene Homepage verfügen, also als eigenständiger Internet-

auftritt existieren.   

Hierzu zählen auch die regionalen Stellenmärkte der Internetauftritte von regionalen 

Zeitungen, welche zwar über keine explizit eigene Internetadresse verfügen, anderer-

seits aber auch keinem größeren Stellenmarkt untergeordnet sind.   

Eine Ausnahme unter dieser Art von Stellenmärkten ist der Internetauftritt der Agen-

tur für Arbeit, welcher zwar Serviceangebote von Regionaldirektionen anbietet, bei der 

Stellen- und Bewerbersuche aber auf die allgemeinen Suchpages und deren interne Re-

gionalisierungsmöglichkeiten verweist.   

Bezüglich der Stellen- und Serviceangebote, der Angebotsstrukturen und der Sucheffi-

zienz gilt das bereits für interne regionale Stellenmärkte Erwähnte, außer dass man hier 

mitunter noch schneller, d.h. mit weniger Links zu Stellenangeboten gelangen kann, da 

man ohne Umwege den Stellenmarkt direkt aufrufen kann ( verbesserte Sucheffizienz 

).   

 

Die sonstigen Merkmale dieser Stellenmärkte entsprechen denen der bereits behandel-

ten Profit- und Non-Profit-Stellenmärkte.   
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5. Fazit der Untersuchungen und diesbezügliche 

Erkenntnisgewinne  

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse und Erkenntnisgewinne, ausgehend von den 

Leitfragen der Einleitung und den Schwerpunkten, zusammengefasst.   

Dazu zählen neben den Recherchen und Untersuchungen aus Kapitel 4 auch die Er-

gebnisse und Erkenntnisgewinne aus den vorhergehenden Kapiteln, sofern diese zur 

Beantwortung der Leitfragen und ergebnisorientierten Behandlung der Schwerpunkte 

beitragen.   

Bezüglich der bereits behandelten bzw. beantworteten Fragestellungen aus den Kapi-

teln 2 und 3 werden diese nur kurz aufgeführt und gegebenenfalls durch aktualisieren-

de Ergebnisse der Untersuchungen aus Kapitel 4 ergänzt.   

Spannungsfelder und angrenzende Resultate werden basierend auf der allgemeinen 

Ausgangslage aus Kapitel 2.1 im letzten Kapitel diskursiv dahingehend untersucht, 

welche Auswirkungen, Konflikte und Verbesserungen elektronische Stellenmärkte im 

erweiterten Kontext mit sich bringen. Der Diskurs basiert dabei auf den Erkenntnissen 

und Ergebnissen der Expertenbefragungen und Einzelfallanalysen, sowie Literaturbe-

zugnahmen, welche thematisch Bezug nehmen auf die angrenzenden Spannungsfelder.   

 

 

 

 

 

5.1. Allgemeine Fragestellungen ( Leitfragen )  
 

5.1.1. Normative Verortungen    

Die zentralen Fragestellungen bezüglich der normativen Verortung waren:  

Welche arbeitsmarkttheoretischen und ordnungspolitischen Bestandteile sind Grund-

lagen für Arbeitsvermittlung und elektronische Stellenmärkte?  
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Welche rechtlichen Grundlagen sind für die Arbeitsvermittlung, den Persönlichkeits- 

und Datenschutz und elektronische Stellenmärkte relevant?  

Die resultierenden Ergebnisse seien nachfolgend kurz zusammengefasst. Die detaillier-

ten Erläuterungen sind  den jeweiligen Kapiteln ( Kap. 2.2, 2.3 ) zu entnehmen.   

 

 

� Ordnungspolitische Verortung   
 

Im Sinne volkswirtschaftlicher Lehre kann die ordnungspolitische Verortung elektroni-

scher Stellenmärkte und die damit verbundene Arbeitsvermittlung unter drei Aspekten 

vorgenommen werden.  

 

Für die Arbeitsvermittlung und die Stellenmärkte als Räume privatwirtschaftlichen 

Handelns sind hierbei die Vorgaben der rechtlichen Rahmenbedingungen in Form der 

gesetzlichen Bestimmungen relevant.   

Die sozialen Rahmenbedingungen im Sinne dieser Abhandlung beziehen sich hierbei 

primär auf die Arbeitsvermittlung allgemein und die Arbeitsvermittlung durch die Ar-

beitsagentur ( SGB III ).  

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen betreffen hier den freien Wettbewerb. In 

dieser Arbeit ist in diesem Zusammenhang der freie Wettbewerb zwischen verschiede-

nen privaten Personaldienstleistern einerseits und auf der anderen Seite zwischen Per-

sonaldienstleistern und dem Arbeitsamt von Bedeutung.  

 

 

� Prozesspolitische Verortung  
 

Innerhalb des hier behandelten Themas bezieht sich die prozesspolitische Verortung 

zum Beispiel auf den Bereich der Arbeitsvermittlungsmaßnahmen der Arbeitsagentur, 

welche es ab dreimonatiger Arbeitslosigkeit einem Arbeitslosen ermöglicht einen priva-

ten Arbeitsvermittler hinzuzuziehen. Die Entlohnung des privaten Arbeitsvermittlers 

übernimmt bei erfolgreicher Vermittlung das Arbeitsamt, da der Arbeitslose sich dies 

in den meisten Fällen nicht leisten könnte. Andere prozesspolitische Maßnahmen, in 

Bezug auf die angeführte Definition, spielen hier keine maßgebliche Rolle.  

 



 
 

 

235  
 
 
5. Fazit der Untersuchungen und diesbezügliche Erkenntnisgewinne    

 
 
 
 

 
 

 
 

� Arbeitsmarkttheoretische Verortung  
 

Zu diesen Arbeitsmarkttheorien zählen unter anderem die Theorien dualer Arbeits-

märkte und das Theoretische Konzept der Teilarbeitsmarktstrukturen nach Lutz / 

Sengenberger ( Segmentationstheorie ), welches besagt, dass der Arbeitsmarkt in Teil-

strukturen zerteilt ist ( den innerbetrieblichen, den unspezifischen und den fachspezifi-

schen ). Diese Zerteilung ist teilweise auch auf die Stellenmärkte bzw. auf die elektro-

nischen Stellenmärkte übertragbar. Die Ausgangsbasis zur Begründung der Stellen-

marktstruktur im Internet ist jedoch eine andere als bei den Arbeitsmarktstrukturmo-

dellen bzw. –theorien.   

 

 

 

� Gesetzliche Grundlagen    
 

Die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Grundsätze der Arbeitsvermittlung in-

nerhalb der Arbeitsmarktpolitik sind im SGB III ( ebenso im Job-AQUTIV-Gestz, den 

Hartz I- und Hartz II – Regelungen, so wie dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ( 

AÜG )) zu finden und heben diesbezüglich insbesondere den sozialen Charakter und 

den Effizienzgesichtspunkt hervor, sowie Ansprüche gegenüber staatlichen Arbeits-

vermittlungsstellen.  

Die gesetzlichen Regelungen, welche elektronische Stellenmärkte betreffen, dienen den 

Handels- und Vertragsbedingungen sowie dem Persönlichkeits- und Datenschutz.    

 

Im einzelnen zählen dazu die nachfolgenden Gesetze:      

BDSG ( Bundesdatenschutzgesetz ): Dieses Gesetz regelt grundsätzlich, unter welchen 

Bedingungen personenbezogene Daten erhoben, gespeichert und weitergegeben wer-

den dürfen, unter welchen nicht, welche rechtlichen Konsequenzen Zuwiderhandlun-

gen haben und welche Rechte Betroffene haben. Der Zweck des Gesetzes ist es, den 

Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezoge-

nen Daten in seinen Persönlichkeitsrechten beeinträchtigt wird ( § 1 BDSG ).  

Die gesetzlichen Regelungen innerhalb derer Arbeitsvermittlung in elektronischen Stel-

lenmärkten stattfindet, sind im Gesetz zur Regelung der Rahmenbedingungen für Informations- 
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und Kommunikationsdienste60 ( IuKDG ) verankert. Dieses Gesetz enthält 8 Artikel mit 

Änderungen in verschiedenen Gesetzen und drei Artikeln mit neuen Gesetzen. Diese 

sind das Gesetz über die Nutzung von Telediensten ( Teledienstgesetz – TDG ), das 

Gesetz über den Datenschutz bei Telediensten ( TDDSG ), und das Gesetz zur digita-

len Signatur ( Signaturgesetz – SigG ).  

 

 

 

 

5.1.2. Verbessung des Arbeitsvermittlungsprozesses durch elektronische 

Stellenmärkte und Vorteile elektronischer Stellenmä rkte   

 

Die diesbezüglich eingangs generell gestellte Frage lautete:  

Worin bestehen die bisherigen Verbesserungen der elektronischen Arbeitsvermittlung 

für die Stellensuchenden und Stellenanbieter im Einzelnen?  

Die Recherchen in Literatur und Internet haben die nachfolgenden Argumente, welche 

durch die qualitative Expertenbefragung ergänzt werden, ergeben.   

 

Die Frage in der Expertenbefragung zu den Verbesserungen lautete61:   

1)Gibt es, Ihrer Auffassung nach, neben den aufgeführten Argumenten noch weitere 

Aspekte dafür, was elektronische Stellenmärkte generell leisten können ?  

a)ständige Online-Verfügbarkeit  

b)überregionale und transnationale Verbreitung und Abrufbarkeit 

c)kostengünstige Bewerbungsverfahren  

d)Möglichkeit der ausführlichen Selbstdarstellung  

e)sofortige Online-Reaktionen möglich  

 

 

                                                 
60 in der Fassung des Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 13.06.1997 – BT-Drs. 13/7934 vom  
11.06.1997 
61 die nachfolgenden Befragungsergebnisse zu allgemeinen und spezifischen Verbesserungen sind Kapitel 
4.2.3. Auswertung, S.208 f, entnommen.  
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� Allgemeine Verbesserungen  
 

Globalität – international, national,  regional.     

Verfügbarkeit  - räumlich,  zeitlich.    

Unabhängigkeit - räumlich und zeitlich, von Zeitungen und Zeitschriften, von einzel-

nen Anbietern.   

Vielseitigkeit - durch die große Anzahl von Anbietern; durch Angebote in fast allen 

Berufssparten; durch Suche mittels Suchmaschinen und verschiedensten Suchkriterien.  

Zeitersparnis - durch kaum mehr nötiges Durchforsten von Zeitungen und Zeitschrif-

ten; durch Schnelligkeit mit der man zwischen verschieden Stellenmärkten hin und her 

springen kann; durch Suchmaschinen und Suchkriterien.  
 

Befragungsergebnisse:     
Von den erhaltenen Stellungnahmen konnten dem Gesichtspunkt der allgemeinen 

Verbesserungen die nachfolgenden Antworten, welche bislang als Argumente noch 

nicht erwähnt wurden, zugeordnet werden.    
Stellungnahmen:  
- bundesweite Transparenz über Angebot und Nachfrage auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt  
- an einer zentralen Stelle wird das gesamte Angebot an offenen Stellen zusammengeführt.  
- Such- und Bewerbungsprozess werden verkürzt und damit die Ausgleichsprozesse am Arbeits- 
und Ausbildungsmarkt beschleunigt.  
- Zugriffs- und Kommunikationswege sind einfach, schnell  
- automatisierte Verknüpfungen mit anderen Online-Stellenmärkten und -plattformen möglich 
- wesentlich höhere Reichweite als bspw. Anzeigen in Printmedien  
- Aktualität. 
- Multiplikatorenfunktion im Vergleich zur direkten Bewerbung  
- Zeitersparnis (nur eine Bewerbung)  
- konzentriert zusammengefasste Angebotsdarstellung  
- längere Vorhaltungs-/ Wirkungsdauer (in der Regel 4 Wochen)  
- vereinfachter Austausch der Stellenangebote mit anderen (Online-)Stellenbörsen (Kooperations-
vereinbarungen)  
 
 

� Spezifische Verbesserungen   
 

� Stellensuchende   
 

Eingrenzung - Möglichkeit mittels der Suchmaschinen die passenden Stellenanbieter 

aufzuspüren und abzuspeichern.   
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Systematisierung – mittels computergestützter individueller Ordnerstrukturierungs-

möglichkeiten kann man Anbieter, in verschiedene Kategorien klassifiziert, abspei-

chern ( z.B. nach Branchen, Berufen oder Regionen ) und leichter wieder auffinden.    

 

Befragungsergebnisse:   
Von den erhaltenen Stellungnahmen konnten dem Gesichtspunkt der spezifischen 

Verbesserung für Stellensuchende die nachfolgenden Antworten, welche bislang als 

Argumente noch nicht erwähnt wurden, zugeordnet werden:    
Stellungnahmen:  
- weitreichende Durchsuchbarkeit für Bewerber  
- unmittelbare Speicherung  
- Umkehrung des klassischen Bewerbungsprozesses: Firmen "bewerben" sich beim Kandidaten  
- effektive Suchfunktionen mit mehrstufigem Auswahlverfahren  
- Austausch-Foren über Gehälter, arbeitsrechtliche Fragen, usw. – also Interaktion der User. 
- Möglichkeit, Jobs anderen zu empfehlen (send job to a friend Funktionalität)  
- Möglichkeit, ein Such-Profil zu hinterlegen und sich "passende" Jobs zusenden zu lassen  
 
 

� Stellenanbieter   
 

Präsentation und Image – Stellenanbieter können ihre Unternehmung, sowie die ange-

botene Stelle ausführlich und publikumswirksam präsentieren.  

 

Kürzere Bearbeitungszeit - zeitaufwendige Übernahme von Bewerbungsdaten auf Pa-

pier in die Datenbanken von Computern entfällt weitgehend. Möglichkeit durch Such-

kriterien die Bewerberdaten schnell zu finden, die bestimmte Qualifikationsmerkmale 

aufweisen. Dadurch kann der Bewerberkreis schnell auf diejenigen eingeschränkt wer-

den, die den Anforderung am nächsten sind.   

 

Kostenersparnis - dieses Argument ergibt sich, wenn die Voraussetzungen für die kür-

zere Bearbeitungszeit gegeben sind und wenn anstelle von Zeitungs- und Zeitschrif-

tenannoncen nur das Medium Internet genutzt wird.   

 

Rekrutierungsspektrum - jeder der Zugang zum Internet hat kann sich auf nationaler 

und internationaler Ebene nach entsprechenden Stellengesuchen umsehen. Dies ist 

einer der wesentlichen Vorteile für Unternehmen und Organisationen, wenn es um 

höher- und hochqualifizierte Arbeitsplatzbesetzungen geht.   
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Befragungsergebnisse:   

Von den erhaltenen Stellungnahmen konnten dem Gesichtspunkt der spezifischen 

Verbesserung für Stellenanbieter die nachfolgenden Antworten, welche bislang als Ar-

gumente noch nicht erwähnt wurden, zugeordnet werden.    
Stellungnahmen:  
- sofortiges Erkennen geeigneter Kandidaten (Matching)  
- aufgrund vorgefertigter Formulare nur gezielte Informationsabfrage (Informationen, die wirklich von 
Interesse für die Bewerberinnen- und Bewerbervorauswahl)  
- Mögliche enge technische Verknüpfung von Stellenmärkten mit den Recruitingsystemen der Stel-
lenanbieter über Standards wie HR-XML  
- Effizienz beim Erreichen der Zielgruppe.  
- effektive Suchfunktionen mit mehrstufigem Auswahlverfahren  
- Weiterverarbeitung und Auswertung der Bewerberinnen- und Bewerberdaten  
- Möglichkeit, Kandidaten-Daten zu speichern und wiederzuverwenden  
- unmittelbare Speicherung  
- gezielte Zielgruppenansprache über Kooperationen mit Branchenportalen  
 

 

 

 

 

5.1.3. Arten und Strukturen elektronischer Stellenm ärkte  

 

Aufgrund der in Kapitel 3.2.5 und Kapitel 4.3.5  über Arten und Strukturen sowie über 

regionale Stellenmärkte gewonnenen Erkenntnisse lassen sich elektronische Stellen-

märkte grob wie in nachfolgendem Schema ( Diagramm 5 ) strukturieren. Dieses 

Strukturschema wird dann gemäß den Ergebnissen aus Kap. 3.2.5 detaillierter nach 

Betriebszweck und Angebotstruktur aufgegliedert ( Diagramm 6 ).   

 

Zu diesem Themenkomplex zählt auch die eingangs gestellte Frage:   

Welche Berufssparten und Qualifikationen werden über das Internet gesucht?   

Die Recherchen zu den oben angeführten Kapiteln haben ergeben, dass mittlerweile 

alle Berufssparten und Qualifikationen in elektronischen Stellenmärkten vorzufinden sind, ins-

besondere in den elektronischen Stellenmärkten von Zeitungen und dem der Arbeitsagentur.62     

                                                 
62 Beck, 2006: Jobbörsen im Vergleich, S.18; Crosswater Systems Ltd., 2005: Jobbörsen in Deutschland, S. 66   



 

 

 240     
  
5.1. Allgemeine Fragestellungen   

 
 
 

 

 
 

 
 

Erläuterungen zum zweiten Strukturschema aus Diagramm 5:   

Stellenmärkte sind generell bezüglich der örtlichen Ausdehnung so ausgerichtet, dass 

sie zumindest innerhalb Deutschlands aus mehreren Bundesländern Stellenangebote 

und –gesuche anbieten oder gar über internationale Stellenmärkte verfügen.    

 

Im Falle regionaler elektronischer Stellenmärkte kann strukturell zwischen internen 

und externen Stellenmärkten unterschieden werden.  

Interne regionale Stellenmärkte befinden sich innerhalb eines elektronischen 

Stellenmarktes bzw. werden durch geeignete Suchkriterien in einem größeren Stellen-

markt generiert. Der spezifische Regionalisierungsgrad ist dabei entweder vorgegeben 

oder wird mittels Auswahlmenus bestimmt.   

Externe regionale Stellenmärkte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie über eine 

eigene Internetadresse und eine eigene Homepage verfügen, also als eigenständiger 

Internetauftritt existieren. Hierzu zählen auch die regionalen Stellenmärkte der Inter-

netauftritte von regionalen Zeitungen, welche zwar über keine explizit eigene Internet-

adresse verfügen, andererseits aber auch keinem größeren Stellenmarkt untergeordnet 

sind.   
 

Zweites Strukturschema elektronischer Stellenmärkte

Globale Stellenmärkte

Interne Stellenmärkte Externe Stellenmärkte

Regionale Stellenmärkte

Elektronische Stellenmärkte

Diagramm  5 Zweites Strukturschema elektronischer Stellenmärkte   

 

In Anlehnung zu dem entworfenen Strukturmodell ( Diagramm 6 ) lassen sich nun-

mehr einige Aussagen über elektronische Stellenmärkte machen:  

1) In elektronischen Stellenmärkten ( ES ) finden sich alle Berufe und Branchen wie-
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der, die auch in anderen Stellenmärkten existieren.63  

2) Die ES lassen sich strukturell bezüglich Branchen und Berufen grob in die beiden 

Teilstellenmärkte „spezifisch“ und „unspezifisch“ aufteilen ( allgemeine und branchen-

spezifische Angebots- und Nachfragestruktur ).  

3) In beiden Teilstellenmärkten sind Profit und Non-Profit Stellenmärkte vorzufinden, 

wobei sich die Profit-Stellenmärkte in Verleih, Verleih & Vermittlung und Vermittlung 

( auch reine Internetportale ) aufteilen lassen.  

4) Jeder Stellenmarkt beinhaltet eine bestimmte allgemeine und /oder branchenspezifi-

schen Angebots- und Nachfragestruktur.    

5) Alle resultierenden acht Stellenmärkte unterscheiden sich nachweislich nach den 

aufgestellten inhaltlichen Unterscheidungskriterien.   
 

Strukturmodell elektronischer Stellenmärkte

Non - Profit -
Stellenmärkte

( Arbeitsagenturen )

Profit - Stellenmärkte
Verleih & Vermittlung

Profit - Stellenmärkte
Vermittlung

( reine Internetportale
und sonstige )

Profit - Stellenmärkte
Verleih

Allgemeine
unspezifische
Stellenmärkte

Non - Profit
Stellenmärkte

( Arbeitsagenturen,
sonstige )

Profit - Stellenmärkte
Verleih & Vermittlung

Profit - Stellenmärkte
Vermittlung

( reine Internetportale
und sonstige )

Profit - Stellenmärkte
Verleih

Branchen- und
Berufsspezifische

Stellenmärkte

Globale und regionale elektronische Stellenmärkte

Diagramm  6 Strukturmodell elektronischer Stellenmärkte   

                                                 
63 Beck, 2006: Jobbörsen im Vergleich, S.18; Crosswater Systems Ltd., 2005: Jobbörsen in Deutschland, S. 66 
sowie Kapitel 6.3.1.1 und 6.3.1.2 dieser Arbeit   
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5.1.4. Inhaltliche Gestaltungsmerkmale elektronisch er Stellenmärkte   

 

Die diesbezügliche Leitfrage lautete:  

Welche inhaltlichen Gestaltungsmerkmale und Funktionen gibt es in elektronischen 

Stellenmärkten?    

Zu den inhaltlichen Gestaltungsmerkmalen zählen grundsätzlich alle Service- und Hil-

feangebote und -funktionen. Dazu gehören ebenso Kontaktierungsmöglichkeiten, wei-

terführende Links, allgemeine und spezielle Suchfunktionen und -optionen und Einga-

bealternativen bei Online-Bewerbungen.   

Die beiden Aspekte, spezielle Suchfunktionen und Eingabealternativen bei Online-

Bewerbungen, werden im Kapitel der Zusammenfassung zur Effizienz ( Schwerpunkt 

1 ) näher beleuchtet.   

 

� Service- und Hilfeangebote:   

Unter Service wird speziell hier, im Gegensatz zu einigen Stellenmärkten, nicht das 

Anbieten von Stellen verstanden, sondern zusätzliche unentgeltliche Angebote inner-

halb eines Stellenmarktes.   

Grundsätzlich konnte bei den Service- und Hilfefunktionen die Korrelation festgestellt 

werden, dass mit zunehmender Größe eines elektronischen Stellenmarkes bezüglich 

der Stellenangebote, mehr Service- und Hilfefunktionen vorgefunden wurden. Im 

Nachfolgenden wird daher das Maximum an vorgefundenen Funktionen und deren 

Zuordnung aufgeführt.   

• Serviceangebote:   

- Newsletter - mittels Newsletter als E-Mail können z.B. neueste Stellenangebote ge-

mäss entsprechender Vorgaben erhalten werden.  

- Adressenlinks – hiermit können Sites angewählt werden, welche thematisch mit Stel-

lensuche und Arbeitsmärkten zu tun haben.  

- Bewerbungstipps - Anleitungen zum Erstellen von Bewerbungen, Tipps zum gesam-

ten Bewerbungsprozess.   

- Informationen – hierbei werden zahlreiche Informationen rund um Arbeit, Arbeits-

vermittlung und Stellenmärkte angeboten. Insbesondere bietet die Agentur für Arbeit 

aufgrund ihres gesetzlichen Auftrages umfassende Informationen an.   
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Zum Informationspool zählen hierbei vor allem:  

- Arbeitsvermittlung  

- Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ( z.B. IAB )  

- Berufswahl ( Infos über Berufe, Voraussetzungen )  

- finanzielle Angelegenheiten ( Kosten für Bewerbungen, Anzeigenkosten, Ansprüche 

für Arbeitslose, Vermittlungsgutscheine, etc. )  

- Gehaltsvergleiche    

- Karriere ( Infos zu allgemeinen Berufsanforderungen wie z.B. Stressbewältigung, So-

ziale Kompetenz, Zeitmanagement und Karriereumfeld, Manager-Porträts, Potenzial-

Checks ) 

- Qualifizierungen ( Maßnahmen zur Weiterqualifizierung und Erfordernisse )  

- Statistiken ( z.B. über Vermittlungsquoten, Seitenaufrufe, Stellenangebote und –

gesuche, allgemeine und speziell differenzierte Arbeitslosenzahlen, etc. )   

- Veröffentlichungen ( Presse, Literatur, Berichte, etc. )  

- rechtliche Hintergrundinformationen ( z.B. Arbeitsrecht, Vermittlungsgesetz, An-

spruchsgrundlagen finanzieller Transferleistungen, etc. )   

- Kontaktpool – Angaben zu Kontaktierungsmöglichkeiten zu Mitarbeitern eines Stel-

lenmarktes bzw. Personalchefs, Adressen verschiedenster Kontaktadressarten der An-

sprechpartner.  

 
Mehrsprachigkeit:  

Es besteht generell die Möglichkeit Stellenmärkte und Stellenangebote und –gesuche in 

verbreiteten nicht-deutschen Sprachen anzubieten.  
 

Zu diesem Aspekt wurde die nachfolgende Frage in der Expertenbefragung gestellt:  

5)Werden in Ihrem Stellenmarkt Offerten mehrsprachig angeboten?  

Wenn ja, in welchen Sprachen, und wenn nein, weshalb nicht?  
Ja von A. (A: = 100%):      7 =  33%   
Nein von A. (A: = 100%): 14 =  67%  
 
Stellungnahmen zu Ja:  
-  internationaler Ausgleich wird über einen Austausch der Stellenangebote mit dem europäischen 
Portal EURES unterstützt.  
-  Stellen werden in der Sprache ausgeschrieben, die für den Job hauptsächlich erforderlich ist. Das 
sind mit Masse die am weitesten verbreiteten europäischen Sprachen -  Deutsch, Englisch, Spa-
nisch, Französisch, Portugiesisch, Holländisch, Italienisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, aber 
auch Chinesisch  
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-  im internationalen Bereich unseres Stellenmarktes  
-  Sofern in Einzelfällen sehr gute Fremdsprachenkenntnisse für eine zu besetzende Stelle erforder-
lich sind, wäre aber auch ein Stellenangebot in Englisch oder alternativ in der erforderlichen Fremd-
sprache denkbar. 
-  liegt im Ermessen der schaltenden Unternehmen.  
-  vorwiegend englisch, französisch, spanisch; weitere Sprachen sind derzeit. nicht möglich., da alle 
Einträge durch uns redaktionell bearbeitet werden und inhouse keine weiteren Sprachkompetenzen 
vorhanden sind. 
-  französisch, englisch  
 
Stellungnahmen zu Nein:  
-  die Amtssprache ist deutsch und städtische Bewerber müssen deutsch sprechen können.  
-  Internationalität bisher nur in wenigen, ausgewählten Bereichen der Verwaltung erforderlich, gene-
rell werden Deutschkenntnisse vorausgesetzt. 
- momentan nicht - einerseits ist für die Bewerber meist deutsch als Sprache Voraussetzung ande-
rerseits entstünde durch die Übersetzung ein nicht unerheblicher Mehraufwand. 
-  Klientel deutschsprachig  
-  unser Stellenmarkt ist nicht international ausgerichtet. 
 - weil Fokus auf D, CH, A.  
Problematisch ist bei mehrsprachigen Lösungen die Übersetzung von Freitextfeldern, aber auch bei 
Mehrfachwahlfeldern, die unterschiedliche Kategorisierung bei Ausbildungs-Eigenarten des entspre-
chenden Landes. 
-  da hauptsächlich Projekte im deutschsprachigen Raum vergeben werden  
-  Deutschkenntnisse erforderlich  
 

Die Befragten, welche mehrsprachige Stellenmärkte anbieten ( 33% von 100% Ant-

worten ) gaben an, dass Stellen in der Sprache ausgeschrieben werden die für den Job 

erforderlich ist, mehrsprachige Ausschreibungen im internationalen Teil des Stellen-

marktes angeboten werden, die ausschreibenden Unternehmen die Sprache in den Stel-

lenangeboten bestimmen und Angebote in Englisch, Französisch und Spanisch ausge-

schrieben werden.   

Jene Befragten, die mehrsprachige Stellenmärkte nicht anbieten ( 67% von 100% Ant-

worten ) gaben an, dass die Amtssprache deutsch sei ( z.B. städtische Verwaltungen ), 

Deutschkenntnisse unablässig seien, das Klientel deutschsprachig sei, der Stellenmarkt 

nur national ausgerichtet sei, die Übersetzungen in andere Sprachen mit hohem finan-

ziellen Aufwand verbunden seien und die adäquate Übersetzung in andere Sprachen 

inhaltlich gelegentlich problematisch sei.   
 

Resultate der Einzelfallanalysen:   

Mehrsprachige Anzeigen von Stellenanzeigen bzw. Bewerbungen sind die Ausnahme 

und sind gelegentlich bei sehr großen Stellenmärkten anzutreffen, wobei die angebote-
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nen Sprachvarianten vom zu erwartenden Klientel des Stellenmarktes abhängt ( siehe 

z.B. Jobpilot/ Monster.de ). Die überwiegende Mehrheit der Stellenanbieter sowie der 

Stellenmarktbetreiber erwartet ausreichende Deutschkenntnisse.  

 

• Hilfeangebote:   

- Bewerbungshilfen – diese Hilfefunktionen dienen dazu sich formal und inhaltlich mit 

Bewerbungen und Bewerbungsschreiben zurecht zu finden und einen möglichst posi-

tiven Eindruck zu hinterlassen.    

- Eingabehilfen -  diese Hilfen sind vorzufinden bei Online-Bewerbungsformularen 

um Eingabeoptionen zu erläutern.   

- FAQ –  diese Hilfsfunktion bedeutet übersetzt „häufig gestellte Fragen“ und erklärt 

häufig gestellte Fragen bezüglich des jeweiligen Stellenmarktes, der Bewerbungs- und 

Stellenausschreibungsvorgänge und sonstiger und allgemeiner Fragen rund um Arbeit 

und Arbeitssuche und –angebote.    

- Struktogramme -  einige Stellenmärkte ( z.B. stepstone.de ) bieten unter dem Helplink 

ihre gesamte Angebotspalette als strukturierte Auflistung zum Anklicken an.     

- Suchfunktion – bei dieser Hilfe kann unterschieden werden zwischen Stichwortsuche 

und Volltextsuche.  

Bei der Stichwortsuche wird ein Wort bzw. Begriff, der im thematischen Zusammen-

hang mit dem zu suchenden Ziel steht, eingegeben.   

Bei der Volltextsuche hingegen können mehrere Begriffe oder eine Satzteil als Such 

objekt eingegeben werden.       

 

 

 

 

 

5.2. Schwerpunkt 1: Effizienz  
 

Der erste Schwerpunkt setzt ursächlich im ökonomischen Bereich an, indem die Funk-

tionsweise und der Aufbau elektronischer Stellenmärkte auf praxisbezogene Effizienz 

hin durchleuchtet wurde.   
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Die Zusammenfassung des ersten Schwerpunktes erfolgt primär entlang der Leitfra-

gen. Die weiteren ausgewählten Aspekte, die durch Operationalisierung und Vertie-

fung der Leitfragen entstanden, folgen thematisch hierarchisch.   

 

Die Zusammenfassung des erste Schwerpunktes umfasst dabei folgende essentielle 

Aspekte:   

1. Grundlegendes Effizienzspektrum   

2. Effizienz und regionale Stellenmärkte   

3. Effizienz versus Persönlichkeits- und Datenschutz   

4. Einschränkungen des Effizienzspektrums   

 

 

 

5.2.1. Grundlegendes Effizienzspektrum   

 

Die generelle Leitfrage zu diesem Themenkomplex lautete:   

Was können elektronische Stellenmärkte leisten?  

Im Gegensatz zu Kapitel 5.1.2, in dem Verbesserung des Arbeitsvermittlungsprozesses 

durch elektronische Stellenmärkte und Vorteile elektronischer Stellenmärkte aus allge-

meiner Sicht behandelt wurden, steht hier der spezielle Aspekt der Effizienz im Mittel-

punkt. Unter den Effizienzgesichtspunkt fällt dabei insbesondere alles was mit Zeit- 

und Kostenersparnis im engeren wie im weiter gefassten Sinne zu verstehen ist.   

 

Die einzelnen Effizienzgesichtspunkte die hier behandelt werden sind:   

1) Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit  

2) Funktionen als inhaltliche Gestaltungsmerkmale und Sucheffizienz   

3) Aktualität   

4) Transaktionskosten   

Daran haben sich auch die diesbezüglichen Fragen der Expertenbefragung orientiert, 

so wie die Untersuchungsaspekte der Einzelfallanalysen zu diesem Thema. Die Ergeb-

nisse werden nachfolgend im Kontext zusammengefasst.   
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� Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit   

Die zu diesem Aspekt gestellte Frage in der qualitativen Expertenbefragung lautete:  

2)Sehen Sie, hinsichtlich des Effizienzgesichtspunktes, also der Wirtschaftlichkeit, der 

Wirksamkeit und der Leistungsfähigkeit, weitere Verbesserungen gegenüber konven-

tionellen Stellenmärkten, die nachfolgend noch nicht erwähnt wurden?   

a)kostengünstig ( z.B. bezüglich der Kosten einer Annoncierung und Standzeit im In-

ternet )  

b)sofortige Datenverarbeitung von Bewerberdaten möglich  

c)ständige Online-Verfügbarkeit  

d)Zeitersparnis in Bewerbungsverfahren und Datenauswertung  

e)Materialersparnisse  

 

Neben den aufgeführten Aspekten der Effizienzerhöhung wurden noch die nachfol-

genden Stellungnahmen abgegeben:   
 

-  Herstellung von Transparenz über den Arbeits- und Ausbildungsmarkt.  
-  allen Kunden steht eine Anlaufstelle unter einer Web-Adresse in allen Arbeitsmarktfragen zur Ver-
fügung.  
-  über eine spezifische, auf dem internationalen HR-XML-Standard basierende Datenschnittstelle 
wird hier ein schneller, unkomplizierter Austausch von Stellen- und Bewerberangeboten ermöglicht.  
-  die Datenerfassung/-veröffentlichung wird beschleunigt  
-  das gesamte Bewerbungsverfahren kann online - ohne Medienbrüche- abgewickelt werden. 
-  Intelligente Such- und Matchingsysteme sowie der Einsatz eines Job-Agenten verkürzen Such-
aufwand und -wege.  
-  ein Customer-Relationship-Management ermöglicht eine schnelle, flexible Reaktion auf spezifi-
sche Marktbedürfnisse.  
-  neben der reinen Stellenbörsen-Funktion/-vermittlung stehen umfangreiche Informationsangebote, 
portalübergreifende Standarddienste und Hilfefunktionalitäten zur Verfügung.  
-  durch Beschleunigung der Ausgleichsprozesse am Arbeitsmarkt wird der Eintritt von Arbeitslosig-
keit vermieden bzw. die Dauer der Arbeitslosigkeit kann verkürzt werden kann.  
-  Nutzung eines modernen Mediums als Präsentation / Darstellung/ Werbung nach außen. 
-  Transparenz bei Rückfragen (schnellere Reaktionszeiten auf Anfragen)  
-  breitere Streuung der Angebote und Gesuche über die ursprüngliche Online-Stellenbörse hinaus 
(z.B. durch Weitersendung per Email an "friends & family").  
-  Möglichkeit für Stellensuchende Stellenangebote nach bestimmten Kriterien zusammenzustellen 
und per Email-Newsletter zu erhalten.  
-  Stellen können genau so lange als "frei" angezeigt werden, wie gewünscht. In einer Print -
Publikation müssen dagegen bestimmte Veröffentlichungstermine exakt eingehalten werden (meist 
einmal die Woche).  
-  elektronische Zusammenführung von Vergleichskriterien, schnelle Übersicht über Kandidatenprofi-
le  
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Zusammengefasst kann konstatiert werden, dass die Stellungnahmen zusätzlich zu den ange-

führten Aspekten die indirekten Zeitersparnisse hervorheben wie erhöhte Transparenz, zentrale 

Anlaufstellen, Beschleunigung der Ausgleichsprozesse am Arbeitsmarkt, Zusammenstellung 

von Stellenangeboten nach bestimmten Kriterien und die elektronische Zusammenführung von 

Vergleichskriterien.   

 

� Funktionen als inhaltliche Gestaltungsmerkmale und Sucheffizienz  

Da inhaltliche Gestaltungsmerkmale bereits in Kapitel 5.1.4 unter allgemeinem Gesichtspunkt 

behandelt wurden, werden hier die auf die Effizienz bezogenen Aspekte rekapituliert, welche 

nicht direkt von den Einzelfallanalysen erfasst wurden ( indirekte Zeitersparnisse ) und die, 

welche Inhalt der Einzelfallanalysen waren ( direkte Zeitersparnisse ).  

 

• Funktionen als inhaltliche Gestaltungsmerkmale  
 

Die diesbezüglich Frage zur Untersuchung lautete:  

Welche Funktionen und Gestaltungsmerkmale sind, bezüglich des Effizienzgesichts-

punktes, sinnvoll und welche nicht?   
 

Zu den inhaltlichen Gestaltungsmerkmalen, welche primär indirekte Zeitersparnisse an-

sprechen, zählen grundsätzlich alle Service- und Hilfefunktionen. Dazu gehören ebenso 

Kontaktierungsmöglichkeiten, weiterführende Links, allgemeine und spezielle Such-

funktionen und -optionen und Eingabealternativen bei Online-Bewerbungen.    

Grundsätzlich konnte bei den Service- und Hilfefunktionen die Korrelation festgestellt 

werden dass, je größer ein elektronischer Stellenmarkt bezüglich der Stellenangebote 

war, desto mehr Service- und Hilfefunktionen vorgefunden wurden. Im Nachfolgen-

den wird daher das Maximum an vorgefundenen Funktionen und deren Zuordnungen 

aufgeführt.   

Unter Service wird speziell hier, im Gegensatz zu einigen Stellenmärkten, nicht das 

Anbieten von Stellen verstanden, sondern zusätzliche unentgeltliche Angebote inner-

halb eines Stellenmarktes.   

 

Servicefunktionen:   

- Newsletter - mittels Newsletter als E-Mail kann man z.B. neueste Stellenangebote 

gemäss entsprechender Vorgaben erhalten.  
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- Adressenlinks – hiermit können Sites angewählt werden, welche thematisch mit Stel-

lensuche und Arbeitsmärkten zu tun haben.  

- Bewerbungstipps - Anleitungen zum Erstellen von Bewerbungen, Tipps zum gesam-

ten Bewerbungsprozess   

- Kontaktpool – Angaben zu Kontaktierungsmöglichkeiten zu Mitarbeitern eines Stel-

lenmarktes bzw. Personalchefs, Adressen verschiedenster Kontaktadressarten der An-

sprechpartner  

 

Hilfefunktionen:   

- Bewerbungshilfen – diese Hilfefunktionen dienen dazu, sich formal und inhaltlich 

mit Bewerbungen und Bewerbungsschreiben zurecht zu finden und einen möglichst 

positiven Eindruck zu hinterlassen.  

- Eingabehilfen - diese Hilfen sind vorzufinden bei Online-Bewerbungsformularen um 

Eingabeoptionen zu erläutern.   

- FAQ –  diese Hilfsfunktion bedeutet übersetzt „häufig gestellte Fragen“ und erklärt 

häufig gestellte Fragen bezüglich des jeweiligen Stellenmarktes, der Bewerbungs- und 

Stellenausschreibungsvorgänge und sonstiger und allgemeiner Fragen rund um Arbeit 

und Arbeitssuche und –angebote.    

- Struktogramme - einige Stellenmärkte ( z.B. stepstone.de ) bieten unter dem Helplink 

ihre gesamte Angebotspalette als strukturierte Auflistung zum Anklicken an.     

- Suchfunktion – bei dieser Hilfe kann unterschieden werden zwischen Stichwortsuche 

und Volltextsuche.  

Bei der Stichwortsuche wird ein Wort bzw. Begriff, der im thematischen Zusammen-

hang mit dem zu suchenden Ziel steht, eingegeben.   

Bei der Volltextsuche hingegen können mehrere Begriffe oder ein Satzteil als Suchob-

jekt eingegeben werden.   

 

 

• Sucheffizienz ( Einzelfallanalysen )  

 

Der Effizienzgesichtspunkt, welcher primär direkte Zeitersparnisse betrifft, wurde mit in die 

Einzelfallanalysen integriert, da dieser Aspekt am besten empirisch ergründet werden kann.  

Die diesbezüglich Frage zur Untersuchung lautete:   

f) Welche Inhalte, Funktionen und Gestaltungsmerkmale sind, bezüglich des Effi-
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zienzgesichtspunktes, sinnvoll ( wie schnell und mit welchem Aufwand können Be-

werbungen und Stellenanzeigen aufgefunden bzw. inseriert werden ) ?   

 

Die diesbezüglichen Einzelfallanalysen erbrachten nachfolgende Erkenntnisse:   

Die registrierten Mindesterfordernisse bezüglich der zwingend erforderlichen zu betä-

tigender Links zur Ansicht von Stellen- und Bewerberanzeigen waren bei jobware.de 

mit jeweils 3 Links vorzufinden.   

Die weiteren registrierten zu betätigenden Links zur Ansicht von Stellen- und Bewer-

beranzeigen belaufen sich auf 4-5.  

Das Auffinden von Service- und Informationslinks ist sehr unterschiedlich, da dies 

abhängig von der jeweiligen Größe und des Angebotsumfang des Stellenmarktes ist. 

Ebenso das Vorhandensein von Helplinks. Die registrierten Links zum Auffinden ent-

sprechender Seiten umfassen 2-4.   

Die Nutzung von Bewerberdatenbanken bei Profit-Stellenmärkten ist mit Log-In-

Prozeduren verbunden, mit vorheriger Anmeldung bzw. zahlungspflichtiger Registrie-

rung.  

 

 

� Aktualität   

Einer der zentralen Effizienzgesichtpunkte ist die Aktualität von Stellenangeboten und –

gesuchen, da bei nicht mehr aktuellen Stellenangeboten und –gesuchen Stellen- und Bewerber-

suchende sich umsonst bemühen und dabei nicht nur Zeit verlieren, sondern auch unnötige 

Kosten entstehen. Die Responsrate von 95% in der Befragung deutet darauf hin, dass dies auch 

von den Stellenmarktbetreibern als zentral angesehen wird.   

Die diesbezügliche Frage der qualitativen Expertenbefragung lautete:   

 

4)Auf welche Weise wird bei Ihnen die Aktualität des elektronischen Stellenmarktes 

garantiert ( z.B. frühzeitiges Einbringen von offenen Stellen und die rechtzeitige He-

rausnahme nicht mehr aktueller Stellenangebote bzw. Bewerber ) ?  
k. A.   1 =    5 %,  A.     20 =  95%  
 
Stellungnahmen:  
-  durch die Kunden selber eingegeben und verwaltet.  
-  automatische Aktualisierungsfunktion gewährleistet hier, dass nicht aktuelle Angebote rechtzeitig 
deaktiviert werden.  
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-  frühzeitige Einbindung offener Stellen wird durch eine spezifische, auf dem internationalen HR-
XML- Standard basierende Datenschnittstelle unterstützt.  
-  tagesaktuelles Handling durch das Personalamt  
-  über die Bewerbungsfrist. Elektronische Stellenausschreibungen werden nach dieser Frist auto-
matisch entfernt.  
-  tägliche Pflege der eingehenden Bewerbungsdaten  
-  automatisiertes Herausfallen von Stellenausschreibungen nach Bewerbungsschluss  
-  die Eingabe der Stellenangebote erfolgt mit einem Ablaufdatum -> das Stellenangebot wird auto-
matisch nach Ablauf der Bewerbungsfrist gelöscht.  
- Per Arbeitsanweisung: Alle Stellen müssen elektronisch ausgeschrieben sein --> alle Stellen sind 
online verfügbar. 
- Sobald die Stellen besetzt sind, werden sie automatisch geschlossen und von dem Stellenmarkt 
gelöscht. 
- Die Aktualisierung bei Veränderungen bereits veröffentlichter Jobs liegt im Verantwortungsbereich 
des Recruiters - wird aber aus Eigeninteresse gelebt.  
- durch eine dezentrale Eingabe und Löschen der Stellen und einer zusätzlichen zentralen Redakti-
on   
-  eigens zuständige Person   
-  befristet, Personalteam verantwortlich   
- automatisiertes Herausfallen von Stellenausschreibungen nach Bewerbungsschluss  
-  Die Verwaltung der Stellenangebote obliegt dem Kunden, die diese im Eigeninteresse in der Re-
gel aktuell hält. 
-  wenn nach 3 Monaten keine Änderung an Stellengesuchen oder Angeboten erfolgt ist, dann be-
kommt der Benutzer ein Mail, dass er entweder aktualisieren oder löschen soll. Wenn er nach weite-
ren 21 Tagen nichts gemacht hat, wird das Profil deaktiviert und ist nicht mehr sichtbar, bis sich der 
User einmal wieder angemeldet hat.  
-  sortieren in der Ansicht nach letztem Änderungsdatum, so dass die aktuellen Angebote und Ge-
suche immer oben stehen.  
-  mehrfach täglich aktualisieren  
-  Stellenangebote laufen maximal vier Wochen und fallen dann aus der Anzeige heraus. Sie müs-
sen danach manuell vom Stellenanbieter wieder auf aktiv gesetzt werden. Das gleiche bei den 
Stellengesuchen. Bei der Besetzung einer Stelle können die Angebote auch vorher wieder heraus-
genommen werden. 
-  die Inserenten erhalten eigene Zugangsdaten, mit denen sie ihre Angebote selbständig aktualisie-
ren, ändern, löschen können. Somit kann der Inserent sofort reagieren, wenn die Stelle besetzt ist 
oder immer wieder die gleichen Nachfragen zum Angebot kommen.  
-  Ständiger Abgleich mit den Bewerbern und den ausschreibenden Unternehmen;  
erfolgt keine Reaktion, wird das Angebot deaktiviert.  
-  Stellenangebote: Standardveröffentlichungszeitraum ist 4 Wochen, es sei denn es wir vom Stel-
lenanbieter ein Bewerbungsschluss angegeben, dann entsprechend kürzer oder länger.  
Stellengesuche: Standardveröffentlichungszeitraum ist 6 Wochen, die Gesuche können von den 
Jobsuchern nach Ablauf der 6 Wochen um weitere 6 Wochen verlängert werden. Selbstverständlich 
können sowohl Angebote wie Gesuche auch vorzeitig deaktiviert werden. Gerade bei den Stellen-
angeboten kommt das regelmäßig vor, weil bereits viele gute Bewerbungen eingegangen sind oder 
die Stelle tatsächlich schon besetzt werden konnte.  
-  tägliche Soll- Ist-Überprüfung von Zugängen, sowie sich erledigter Stellengesuche.  
-  persönliche Kontrolle, täglich  
-  nach Ablaufdatum erfolgt Entfernung  
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-  durch Personal   
 
Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass nach den gemachten Angaben die 

Aktualität elektronischer Stellenmärkte bezüglich der Stellenangebote und –gesuche 

überwiegend durch manuelle regelmäßige Kontrollen und entsprechende Berichtigun-

gen seitens der Stellenmarktbetreiber oder Kunden gewährleistet wird. Automatisierte 

Löschungen nach einem bestimmten Datum sind die Ausnahme.  

 

• Einzelfallanalysen:   

Die diesbezüglichen Einzelfallanalysen erbrachten nachfolgende Erkenntnisse:   
 

Die Aktualität von Bewerbungen und Stellenanzeigen wird, von vereinzelten Ausnah-

men abgesehen, mindestens mittels der Angabe des Einstelldatums der Anzeige ins 

Internet angezeigt.  

Darüber hinaus sind noch Aktualitätsangaben wie Bewerbungsfristen, Aktualisierungs-

datum, Dauer und Art der Anstellung, Arbeitsbeginndatum, Verfügbarkeitsangabe und 

Bewerbungsfristen vorzufinden.   

 

 

� Transaktionskosten  

Dieser Effizienzaspekt zählt, wie aus der Bezeichnung hervorgeht, zum Bereich der 

Kostenersparnisse. Es sollen diesbezüglich Erkenntnisse ausgelotet werden, inwieweit 

tatsächlich und auf welche Weise Kostenersparnisse auftreten. Da praktische Erkennt-

nisse darüber primär über Befragungen bei den Betroffenen zu ermitteln sind, wurde 

die nachfolgende Frage mit in die qualitative Expertenbefragung integriert:   

 

6)Wie stellt sich, Ihrer Meinung nach, das Verhältnis der Transaktionskosten ( also z.B. 

Kosten für das Setzen von Online-Stellenangeboten, Online-Bewerbungen, Online-

Bewerbungsformularen, etc. ) im Vergleich zu konservativen Stellenmärkten dar?  
k.A. 2 =    9,5  
A.  19 =  90,5  
 
Stellungnahmen:  
-  Ersteinrichtung ist kostenintensiver; der Betrieb erheblich preiswerter  
-  Aufwand und Kosten bei Online-Stellenmärkten sind geringer.  
- Kosten für online - Stellenangebote sind im Vergleich zu Stellenangeboten in Zeitun-
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gen/Zeitschriften erheblich geringer  
-  die meisten Bewerbungen gehen hier im Regelfall per Post ein bzw. es müssen ggf. zusätzliche 
Qualifikationsnachweise angefordert werden, so dass in diesem Bereich kaum Kostenersparnisse 
erzielt werden können.  
-  Online ist deutlich kostengünstiger  
- wir nutzen hauptsächlich unsere eigene Stellenbörse, daher haben wir hier einen klaren Kosten-
vorteil  
-  weitaus günstiger, zeitliche Ersparnis  
-  schnell, effektiv   
-  Aufwand hängt davon ab, ob man mit standardisierten Datensätzen arbeitet oder individuelle Stel-
lenangebotsseiten für den Kunden erstellt.  
-  Online ist schneller, kann aber ein persönliches Gespräch nie ersetzen. Durch einen Online-
Stellenmarkt schaffen Sie (1) Transparenz für die Abwicklung des Bewerbungsprozesses und (2) 
Effizienz, weil Sie schneller sind und kein Papier brauchen.  
-  bei professioneller und konsequenter Anwendung und Durchführung wesentlich schneller und 
günstiger  
-  langfristig günstiger und effektiver, kurzfristig Investitionsmehraufwand  
-  bei quantitativer Anwendung kostengünstiger und effektiver  
 

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass grundsätzlich für die Mehrheit der 

Befragten die Transaktionskosten für Online-Bewerbungen und online gestellte Be-

werbungen und Stellenangebote wesentlich niedriger sind als über konventionelle Wei-

se auf Papier, mittels Dritter und über postalischem Wege.  

Es werden jedoch zwei Einschränkungen dieses Kostenvorteils angeführt:   

1. Der anfängliche technische und finanzielle Einrichtungs- und Investitionsaufwand 

ist hoch, bzw. höher als für eine konventionelle Bewerbungs- und Stellenausschrei-

bungsbearbeitung.  

2. Die Kostenersparnis wird um so höher, je mehr Bewerbungen und Stellenangebote 

konsequent elektronisch abgewickelt werden, da sich damit die e-Recruiting-

Investitionskosten schneller amortisieren und durch automatisierte Bewerber-

Managementsysteme verstärkt Personalkosten eingespart werden.  

 

 

 

5.2.2. Effizienz und regionale Stellenmärkte  

Die diesbezügliche Leitfrage lautete:   

Inwieweit kann die Arbeitsvermittlung in den regionalen Arbeitsmärkten durch elekt-

ronische Stellenmärkte noch weiter verbessert bzw. effizienter werden?   
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Der Aspekt wurde sowohl mit in die Expertenbefragung wie auch in die Fallanalysen 

integriert.   

Die diesbezügliche Frage zur Expertenbefragung wurde wie folgt formuliert:  

7)Welche Meinung vertreten Sie gegenüber der Möglichkeit eigener regionaler elektro-

nischer Stellenmarktverbundnetze ( entweder für alle regional gesuchten vakanten Stel-

len oder spezifische Berufssparten )?   
k.A.  2 =   9,5 %  
A.   19 =  90,5 %  
Befürwortung:  7  =  37 % von A. = 19  
Ablehnung:     8  =   42 % von A. = 19  
Keine eindeutige Haltung:  4  =  21 % von A. = 19  
 

Eine statistische Gewichtung der Befürworter und Ablehner von regionalen Stellen-

märkten macht im Rahmen dieser Untersuchung keinen Sinn, da die Befragung nicht 

quantitativ und repräsentativ ausgelegt ist, sondern inhaltliche Aussagen und Stellung-

nahmen im Mittelpunkt stehen. Die Einteilung wurde vorgenommen, um die Stellung-

nahmen systematischer auswerten und bewerten zu können.     

 
Stellungnahmen Befürworter:  
-  Generell sind Verbundnetze positiv zu bewerten, da sie eher als Einzelportale zur Transparenz auf 
dem Arbeits- bzw. Ausbildungsmarkt beitragen. Ziel sollte allerdings sein, an einer zentralen Anlauf-
stelle das Angebot aller Anbieter am Arbeitsmarkt zusammenzuführen.  
-  Ein Verbund von Stellenmärkten im öffentlichen Dienst würde begrüßt.  
-  Hat den wesentlich Vorteil, dass man gezielter Anbieten und Suchen kann.  
-  Hier liegen die Vorteile eher auf der Seite der Bewerber/innen, denen hierdurch die Stellensuche 
durch bessere Übersicht bzw. schnelleren Zugriff auf diverse Angebote erleichtert wird.  
-  Eine gute Meinung. Wir sind nur regional und auf IT spezialisiert. Damit können wir auch gegen 
die Marktführer bestehen.  
-  Wir sind ja ein Sparten-Stellenmarkt. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, weil das 
Angebot übersichtlich bleibt und die Stellensuche klarer und leichter ist.  
-  Wir halten solche Kooperationen für sehr sinnvoll, da sie zu einer breiteren Streuung bei gleichzei-
tiger inhaltlicher oder regionaler Fokussierung der Annoncen führt.  Wir sind solche Kooperationen 
bereits Eingegangen und wollen diese auch in Zukunft weiter ausbauen. Eine Jobbörse kann z.B. 
ein hervorragender Content-Provider für Betreiber regionaler oder berufsspezifischer Websites sein. 
 
Stellungnahmen Ablehner:  
-  nicht erforderlich, Möglichkeit der gezielten Präsentation der eigenen Verwaltung entfällt  
-  Möglichkeit der direkten Übernahme und Weiterverarbeitung von Bewerberinnen- und Bewerber-
daten nicht ohne weiteres möglich. 
-  Für das Unternehmen haben Verbundnetze aus hiesiger Sicht keine Vorteile. Es besteht im Ge-
genteil eher die Gefahr, dass die eigenen Online-Angebote des Unternehmens dadurch weniger 
genutzt werden, so dass das Image bzw. der Bekanntheitsgrad sinkt  
-  hier bundesweite Bewerbersuche   
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-  Diesen Ansatz hatten wir ergänzend zu unserem bundesweiten Stellenmarkt eine zeitlang ver-
sucht. Dies hat sich aber als Verzettelung und Überdehnung unserer Möglichkeiten herausgestellt.  
-  Dieses Thema ist für uns nicht relevant, da wir auf Zielgruppen und nicht regional spezialisiert sind  
-  nicht wirtschaftlich, da bei uns nicht genügend Angebote vorhanden sind  
-  bei uns nicht sinnvoll, da gesuchte Arbeitskräfte auch von Orten kommen können, welche nicht 
am Ort des Arbeitgebers liegen.  
 
Stellungnahmen ohne eindeutige Ja-Nein-Antwort:   
-  für Fach- und Führungskräfte eher nicht, hier kann man Mobilität voraussetzen  
-  bei gewerblichem Personal, Azubis und bedingt auch bei Studenten sind regionale Konzepte 
denkbar   
-  hängt von Berufen und Nachfrage ab  
-  sinnvoll, wenn es große regionale Branchen gibt in einer Region  
-  wo möglich, gut.  
 
Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die Befürworter regionaler elektroni-

scher Stellenmärkte ( 37% von 90,5% Antworten ) die Vorteile darin sehen, dass eine 

breitere Streuung bei gleichzeitiger inhaltlicher oder regionaler Fokussierung der An-

noncen möglich ist, die regionale Transparenz erhöht wird, eine bessere gezielte Suche 

und Übersicht erreicht werden kann und vor allem regional ansässige Unternehmen 

davon profitieren.  

Die Ablehner regionaler elektronischer Stellenmärkte ( 42% von 90,5% Antworten ) 

argumentieren hingegen damit, dass eine direkte Übernahme und Weiterverarbeitung 

von Bewerberinnen- und Bewerberdaten nicht ohne weiteres möglich wäre, eigene 

Online-Angebote des Unternehmens dadurch weniger genutzt werden würden und 

regionale elektronische Stellenmärkte nicht sinnvoll seien bei Stellenausschreibungen 

für höchstqualifizierte Tätigkeiten.   

Diejenigen Befragten welche keine eindeutige Ja-Nein-Haltung ( 21% von 90,5% Ant-

worten ) einnahmen, vertraten überwiegend die Auffassung, dass der Sinn und Nutzen 

von regionalen Stellenmärkten von der Größe regionaler Branchen abhänge und von 

der Art nachgefragter Berufe bezüglich der Qualifikationen ( je höher die Qualifikation 

desto weniger machen regionale Stellenmärkte einen Sinn, da von Hochqualifizierten 

eher räumliche Flexibilität erwartet wird ).   

 

 

• Einzelfallanalysen:  

 

Die Ergebnisse der Einzelfallanalysen zur Effizienz in Verbindung mit regionalen Stel-
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lenmärkten seien nachfolgend nochmals rekapituliert ( vgl. Kap. 4.3.6.2 ).   
 

Interne regionale Stellenmärkte:    

Interne regionale Stellenmärkte befinden sich innerhalb eines elektronischen Stellen-

marktes bzw. werden durch geeignete Suchkriterien in einem größeren Stellenmarkt 

generiert.  

Der spezifische Regionalisierungsgrad ist dabei entweder vorgegeben oder wird mittels 

Auswahlmenus bestimmt.   

Die Stellen- und Serviceangebote regionaler Stellenmärkte innerhalb eines elektroni-

schen Stellenmarktes hängen von der jeweiligen Betriebsstruktur und der Ange-

botsausrichtung des Stellenmarktes ( unterschiedliche allgemeine und branchenspezifi-

sche Angebotsstrukturen ) ab und unterscheidet sich somit prinzipiell nicht von ande-

ren, außer dass sie sich auf eine bestimmte Region/Stadt beziehen. Die Gemeinsam-

keiten mit anderen elektronischen Stellenmärkten bedeuten in diesem Zusammenhang, 

dass die vorgefundenen regionalen Stellenmärkte ebenso über unterschiedliche Ange-

botsstrukturen verfügen können.   

Die Sucheffizienz wird meist erhöht, da man aufgrund der regionalen Einschränkung 

weniger Angebote durchforsten muss und eine bessere Übersicht gegeben ist. Ebenso 

können geänderte vorgegebene Suchkriterien die Effizienz erhöhen.   
 

Externe regionale Stellenmärkte:   

Externe regionale Stellenmärkte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie über eine eigene 

Internetadresse und eine eigene Homepage verfügen, also als eigenständiger Internet-

auftritt existieren.   

Hierzu zählen auch die regionalen Stellenmärkte der Internetauftritte von regionalen 

Zeitungen, welche zwar über keine explizit eigene Internetadresse verfügen, anderer-

seits aber auch keinem größeren Stellenmarkt untergeordnet sind.   

Eine Ausnahme unter dieser Art von Stellenmärkten ist der Internetauftritt der Agen-

tur für Arbeit, welche zwar Serviceangebote von Regionaldirektionen anbietet, bei der 

Stellen- und Bewerbersuche aber auf die allgemeinen Suchpages und deren interne Re-

gionalisierungsmöglichkeiten verweist.   

Bezüglich der Stellen- und Serviceangebote, der Angebotsstrukturen und der Sucheffi-

zienz gilt das bereits für interne regionale Stellenmärkte Erwähnte, außer dass man hier 

noch schneller, d.h. mit weniger Links zu Stellenangeboten gelangen kann, da man 

mitunter ohne Umwege den Stellenmarkt direkt aufrufen kann ( verbesserte Sucheffi-
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zienz ).   

Die sonstigen Merkmale dieser Stellenmärkte entsprechen denen der bereits behandel-

ten Profit- und Non-Profit-Stellenmärkte.   

 

 

 

 

5.2.3. Effizienz versus Persönlichkeits- und Datens chutz  

 

Die Eingangs gestellte Frage zu diesem Themenaspekt lautete:   

Inwieweit konterkarieren die Anforderungen des Persönlichkeits- und Datenschutzes 

die Effizienz elektronischer Stellenmärkte?   

Da diese Fragestellung primär mittels Stellungnahmen der Betroffenen erörtert werden 

kann, wurde sie in nachfolgendem Wortlaut mit in die Expertenbefragung integriert:   

 

8)Inwieweit widersprechen bzw. verhindern, nach Ihrer Auffassung, die Anforderun-

gen des Persönlichkeits- und Datenschutzes ( Anspruch auf Anonymität und Erhe-

bung und Weitergabe möglichst weniger persönlicher Daten ) die Effizienz elektroni-

scher Stellenmärkte bei online gestellten Bewerbungen und Übersendungen von Onli-

ne-Bewerbungsbogen?   
k.A.  0  =      0 %   
A.    21 =  100 %   
 
Stellungnahmen:  
-  Die Umsetzung des Virtuellen Arbeitsmarkts erfolgt in Abstimmung mit dem Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz. Es wurde ein eigenes, detailliertes Datensicherheitskonzept für den Virtuellen 
Arbeitsmarkt nach den Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik aufge-
setzt.   
Darüber hinaus unterstützt der Virtuelle Arbeitsmarkt die Einstellung anonymisierter Stellen- und 
Bewerberangebote. Nur die jeweils gewünschten Daten werden zwischen Bewerbern und Arbeitge-
bern ausgetauscht. Insofern besteht kein Widerspruch zwischen elektronischen Stellenbörsen und 
den Anforderungen hinsichtlich des Datenschutzes.  
-  Überhaupt nicht, wenn die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.  
-  Für den Bewerbungsvorgang eher negativ, da man persönliche Daten evtl. telefonisch hinterfra-
gen muss.  
-  Der Datenschutz stellt kein Hindernis für die Effizienz elektronischer Stellenmärkte dar. Es werden 
lediglich hohe Anforderungen an das EDV-System gestellt, damit beispielsweise ein unberechtigter 
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Zugriff Dritter verhindert wird. Dadurch steigen wiederum die Kosten für eine entsprechend "sichere" 
Software.  
-  Keine Einschränkungen, da - wenn die Prozesse und das System im Hintergrund die Anforderun-
gen richtig berücksichtigen, man gut elektronisch arbeiten kann. Man muss halt ein paar "Spielre-
geln" einhalten. 
- In meinen Augen kein Widerspruch bzw. große Behinderung  
-  keine Hindernisse   
-  Das kommt darauf an, wie weit dies getrieben wird. Anonymität bei Stellengesuchen ist natürlich 
kein Problem, aber aussagekräftige Qualifikationsprofile müssen schon sein.   
-  solange es alles im Rahmen des Datenschutzgesetzes ist und die User zustimmen ist alles fein. 
Man muss einfach aufpassen, dass man sich in den gesetzlichen Schranken bewegt da in keine 
Falle stolpert.  
-   wenn überhaupt dann die Effizienz der Bewerbungen.  
-  gar nicht.  
-  meiner Ansicht nach würden diese Anforderungen die Effizienz komplett behindern. Wir geben 
jedoch keine Daten weiter, das müssen unsere User schon selbständig machen. Und was unsere 
User in Ihre Profile schreiben, das tun sie freiwillig und in dem Bewusstsein, dass jedermann ihr 
Profil dann im Netz lesen kann.  
-  kein wesentlicher Einfluss; Lösung durch doppelte Datenhaltung (1. personenbezogen, 2. (ano-
nymisierter CV) auf getrennten Servern; im Übrigen veröffentlichen wir Profile mit zu geringem Aus-
sagewert gar nicht erst.  
-  Überhaupt nicht, da in den meisten Fällen die persönlichen Daten eines Bewerbers erst nach des-
sen Einverständnis weiter gegeben werden   
-  bei extensiver Auslegung und Umsetzung des Persönlichkeits- und Datenschutzes gingen mögli-
cherweise notwendige Infos verloren und würden somit die Effizienz und Aussagefähigkeit ein-
schränken.  
-  je nach Art der Beschäftigungsniveaus; höhere Qualif. benötigen weniger Persönlichkeitsdaten  
-  bei zu viel Streichungen von Ps-Daten zu geringe Aussagekraft  
-  persönliche Hindernisse und Behinderungen  
 

 

 

Es kann festgehalten werden, dass die Befragten eindeutig mehrheitlich in den Anfor-

derungen des Persönlichkeits- und Datenschutzes keine Hindernisse der Effizienz e-

lektronischer Stellenmärkte sehen, mit der Ausnahme, dass es gravierende Hindernisse 

und/ oder Behinderungen in der Person des Bewerbers gibt. Diese einhellige Meinung 

ist jedoch an die Bedingung geknüpft, dass der Persönlichkeits- und Datenschutz prak-

tisch umgesetzt wird. Die Befragten sehen die Umsetzung darin, dass nur zwingend 

notwendige persönliche Daten in Online-Bewerbungen angegeben werden müssen 

und online gestellte Bewerbungen anonym veröffentlicht werden können. Daneben 

müssen zwingend erforderliche Angaben zu Qualifikationen und Werdegängen ge-

macht werden welche, je nach Stellenmarkt, quantitativ unterschiedlich sind.  
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Es wird zudem darauf hingewiesen, dass bei einer zu geringen Angabe von Qualifikati-

onen und / oder Angaben in Werdegängen die Aussagekraft für den Personalentschei-

der kaum mehr gegeben ist.    

 

 

 

 

5.2.4. Einschränkungen des Effizienzspektrums   

 

Die diesbezügliche eingangs zum Schwerpunkt 1 aufgeworfene Frage lautete:  

Was können elektronische Stellenmärkte bezüglich des Bewerbungsverfahrens und des 

Arbeitsvermittlungsprozesses nicht leisten?   

Die dazu formulierte Frage beinhaltet bereits Ergebnisse bzw. Erkenntnisse aus der 

Literaturrecherche.   

3)Was können, nach Ihrem Dafürhalten, elektronische Stellenmärkte bezüglich des 

Bewerbungsverfahrens und des Arbeitsvermittlungsprozesses nicht leisten, zusätzlich 

zu den angeführten Punkten?  

a)persönliches Kennenlernen  

b)spontane Kenntnisabfrage  

c)Ermittlung rhetorischer Fähigkeiten  

d)Feststellung des realen Erscheinungsbildes  

e)Feststellung von Verhaltensformen und Auftreten  
k.A. 8 = 38%  
A.  13 = 62%  
 
Stellungnahmen:  
-  keine individuelle Beratungsleistung durch Vermittlungs-/Beratungsfachkräfte ersetzen. Gerade für 
bestimmte Kundengruppen ist eine über die reine Selbstinformation hinausgehende Unterstützungs-
leistung zur Eingliederung ins Berufsleben erforderlich.  
-  Personenkreis, der aufgrund von Barrieren (Behinderung, Sprache etc.) nicht in der Lage ist, das 
Internet zur Stellensuche zu nutzen. 
-  Entgegennahme spezieller Bewerbungsunterlagen, z.B. Werkproben  
-  Die Bewerbungen können im BSI zwar online übersandt werden, das Bewerbungsverfahren wird 
allerdings im herkömmlichen Sinne (sprich persönliches Kennenlernen usw.) durchgeführt. 
-  Verifizierung von Angaben  
- spezielle individuelle Anzeigenformen 
-  sozialverhalten, Idealismusfähikeit 
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-  Feststellung von sozialen Kompetenzen   
-  tatsächliche Qualifikation des Kandidaten; schwierig ist auch die Ausgrenzung von "Fakes"  
-  Aktualität etc.; ist der Bewerber wirklich noch verfügbar bzw. ab wann; dies kann auch durch re-
gelmäßige Befragung der Kandidaten nicht zu 100% gewährleistet werden  
-  Testen von Antwortverhalten und Aggressions- und Belastungsmustern  
-  Testverfahren  
 

 

Nicht leisten können elektronische Stellenmärkte nach den abgegebenen Stellungnah-

men der Befragten ( 62% ), neben den angeführten Aspekten in der Fragestellung, in-

dividuelle Beratungsleistungen für Stellenanbieter sowie Stellensuchende, welche Un-

terstützung zur Eingliederung ins Berufsleben benötigen oder aufgrund persönlicher 

Hindernisse nicht in der Lage sind das Internet zu nutzen.   

Ebenso können bestimmte Angaben nur durch persönliches Vorsprechen bzw. Vorle-

gen von originalen Dokumenten überprüft werden, wie beispielsweise spezielle Bewer-

bungsunterlagen, Werkproben, individuelle Anzeigenformen etc.   

Einer der wesentlichen Aspekte, welche elektronische Stellenmärkte nicht leisten kön-

nen ist die Ermittlung von „social skills“, den sogenannten sozialen Kompetenzen.  

Dazu zählen Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, psychische Belastungsfähigkeit 

und eventuell noch Idealismusfähigkeit sowie Stressabbaustrategien.   
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5.3. Schwerpunkt 2: Persönlichkeits- und Datenschut z  
 

Der zweite Schwerpunkt liegt ursächlich im politikwissenschaftlichen Bereich, nämlich 

durch die Bezugnahme auf GG Artikel 1 und Überprüfung des von GG Artikel 1 ab-

geleiteten Persönlichkeits- und Datenschutzes.    

Der Artikel 1 des Grundgesetzes ( Menschenwürde ) stellt die Ausgangsbasis des Per-

sönlichkeits- und Datenschutzes dar, welcher darauf abzielt individuelle Daten vor 

Missbrauch zu schützen. Gerade die neuere Art von Bewerbungen in Form von Onli-

ne-Bewerbungen und online oder per E-Mail übermittelten Bewerbungen stellen dies-

bezügliche Risikofaktoren dar, welche im negativen Extremfall den weltweit "gläsernen 

Menschen" zur Folge haben könnten.   

 

Die in der Einleitung aufgeworfene generelle Problematisierung dieses Themenkom-

plexes lautete:   

Inwieweit wird der Persönlichkeits- und Datenschutz in Onlinebewerbungen gewähr-

leistet und durch welche Maßnahmen könnte dieser verbessert werden?  

Die dabei angesprochenen möglichen Verbessungen werden im nächsten und letzten 

Kapitel behandelt.  

 

 

Der zweite Schwerpunkt umfasst nach Operationalisierung und Vertiefung der Leitfra-

ge die nachfolgend aufgeführten grundlegenden Aspekte des Persönlichkeits- und Da-

tenschutzes in elektronischen Stellenmärkten:   

 

1. Angabe, Veröffentlichung und Weitergabe von Daten  

2. Maßnahmen zum Persönlichkeit- und Datenschutz  

3. Standardisierung von Qualifikationsdaten  

4. Restriktionen   
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5.3.1. Angabe, Veröffentlichung und Weitergabe von Daten  

 

� Angaben  
 

Die erste diesbezüglich konkrete Fragestellung lautete:   

Welche Daten zählen zum Persönlichkeits- und Datenschutz?  

Eine Teilantwort auf diese Frage wurde bereits in Kapitel 2.2.3 geliefert, welches die 

gesetzlichen Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes ( BDSG ) und der daraus abge-

leiteten Gesetze  des Teledatenschutzgesetzes ( TDSG ) beinhaltet.   

Nach § 3 Abs.1 BDSG zählen Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhält-

nisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zu den Daten des Per-

sönlichkeits- und Datenschutzes.   

Da diese Arbeit praxisorientiert angelegt ist, wurde eine entsprechende Frage an Be-

troffene formuliert, um diesbezügliche Meinungen und Stellungnahmen als Anhalts-

punkt für die praktische Umsetzung der Gesetze näherungsweise zu ergründen.     

Die Frage in der Expertenbefragung lautete:   

1)Welche persönlichen Daten eines Stellensuchenden sehen Sie bei online gestellten 

Bewerbungen, Online-Bewerbungsformularen oder E-Mail-Bewerbungen generell als 

unabdingbar an?  
k. A.  0 =      0%  
A.    21 =  100%   
 
Stellungnahmen:  
-  Relevant für die Vorauswahl des Personals sind in erster Linie die beruflichen nicht die persönli-
chen Daten; hier spielen vor allem Lebenslauf/beruflicher Werdegang, fachliche und soziale Kompe-
tenzen sowie die erworbenen Qualifikationen eine Rolle. Darüber hinaus hat häufig das Alter Rele-
vanz.  
-  Name, Adresse, Geburtsdatum, Zeugnisnoten, Art der Ausbildung, kurzer Lebenslauf  
-  Name, Anschrift, Geburtsdatum sind generell unabdingbar.  
-  Name, E-Mail-Adresse, Berufsausbildung, Berufserfahrung. 
-  Vorname, Name, Adresse (für Schriftwechsel) und grundsätzlich sämtliche Daten, die sich aus 
dem Lebenslauf ergeben (z.B. Qualifikation, Alter, Schwerbehinderung etc.).  
Zudem sollte ersichtlich sein, für welche Tätigkeit bzw. konkrete Stellenausschreibung sich die Be-
werberin/der Bewerber interessiert.  
 - letztendlich alle Daten damit der Bewerber beurteilt werden kann  
-  Geburtsdatum, Anschrift, Erreichbarkeit, persönliche Qualifikationsverläufe  
-  in persönliche Verantwortlichkeit des Inserierenden  
-  Eigene Stellengesuche: Daten zur beruflichen Qualifikation, ansonsten bleibt die Anonymität ge-
wahrt.  
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Anfragen auf Stellengesuche: Persönliche Kontaktdaten sowie mehr oder weniger kurze Angaben 
zur beruflichen Qualifikation.  
-  Name, Vorname, Geburtstag, Adresse, vorherige Arbeitserfahrung mit jeweiliger Aufgabenbe-
schreibung, Ausbildungs-Stationen  
-  (Kurz-)Lebenslauf, Foto  
-  Lebenslauf, Zeugnisse, Fähigkeiten  
-  Name, Vorname, Emailadresse  
-  Zumindest bei Online-Bewerbungen sollten Name, Adresse etc. vorliegen, damit das Profil bei 
Bedarf qualifiziert werden kann und die Zustellung von Angeboten auch bei Nichterreichbarkeit via 
email gewährleistet ist.  
-  Unabdingbar ist eine gültige Emailadresse, diese kann aber (s.o.) "quasi-anonym" gestaltet wer-
den (z.B. jobsucher@ web.de) und kann auf Wunsch zusätzlich nicht offen im Stellengesuch ange-
zeigt werden. Eine Kontaktaufnahme zum Jobsucher ist dann nur über das persönliche Antwort-
Formular direkt unter dem Gesuch möglich. Außerdem muss der Jobsucher einen Titel für sein Ge-
such und eine Qualifikation (als Freitext) angeben.  
-  Name, Alter, Adresse  
-  Bevor oder nachdem er sein ok gegeben hat. Wenn er sich aktiv bei einem Unternehmen bewirbt, 
sollten die Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer) weiter gegeben werden. Findet ein Kontakt über 
eine Datenbank von Seiten des Einstellenden statt, reicht die Qualifikation - Kontaktdaten dann 
nachdem der Bewerber sein o.k. gegeben hat.  
-  Name, Alter  
-  Name, Alter , Adresse, E–Mail  
-  Name, Alter, E-Mail  
 

Bezüglich der erhaltenen Stellungnahmen (100% ) kann festgehalten werden, dass als 

minimale Schnittmenge von zwingend anzugebenden reinen personenbezogenen Da-

ten Vor- und Nachname genannt wurden, gegebenenfalls noch ergänzt durch Alter 

und E-Mail-Adresse.    

Bezüglich der zwingend erforderlichen Angabe von gegebenenfalls erweiterten persön-

lich-sachlichen Verhältnissen und Angabenerfordernissen variieren die Anforderungs-

profile der Befragten. Diese reichen von der Minimalforderung „berufliche Qualifika-

tionen“ bis zu den Kombinationen „Zeugnisse, Lebenslauf, Ausbildungs- und Qualifi-

kationsverläufe, Qualifikationen, sonstige Fähigkeiten ( z.B. social skills ) und Berufser-

fahrung ( siehe auch nächster Punkt: Bestimmung von zu veröffentlichenden Daten).   

 

 

• Einzelfallanalysen:   

 

Die durchgeführten Einzelfallanalysen erbrachten bezüglich der zwingend erforderli-

chen Angaben von reinen persönlichen Daten nachfolgende Ergebnisse.   
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Das registrierte Minimum an erforderlichen Angaben zu persönlichen Daten sind Vor- 

und Nachname und E-Mailadresse ( bei siemens.de, zum Zeitpunkt der Bearbeitung).   

Weitere vorkommende Angabeerfordernisse zu persönlichen Daten sind:  

Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Geschlecht, Telefon, Handy, derzeitiger 

Arbeitsstatus und derzeitiges Gehalt   

Die erforderlichen Daten bei online gestellten Bewerbungen können meistens 

ausgeblendet werden und sind dann für Betrachter nicht einzusehen.   

Für Arbeitgeber ist die Angabe persönlicher Daten nur erforderlich, wenn Firmenna-

me und/oder Sitz der Firma identisch sind mit dem Inhaber der Firma bzw. dessen 

Wohnort.   

 

 

 

� Bestimmung von zu veröffentlichenden Daten  
 

Dieser Einzelaspekt bezieht sich nur auf online gestellte Bewerbungen, welche über 

das Internet für jedermann zugänglich sind.   

Die diesbezügliche Frage der Expertenbefragung lautete:  

4)Haben bei Ihnen Bewerber mit online gesetzten Bewerbungen die Möglichkeit mit 

zu bestimmen, welche Daten ( Qualifikationen ) angegeben bzw. veröffentlicht wer-

den können oder müssen?   

a) Ja- ;   b)Nein-( Begründung? ) 
k.A.   2  =    9,5 % 
A.    19  =  90,5 % 
Ja  =  16  =  84 % von A. = 19  
Nein  =  3  =  16 % von A. = 19  
 
Stellungnahmen zu Ja:  
-  Grundsätzlich entscheiden die Bewerber selber, an wen sie ihre Daten weitergegeben. Über den 
Status ihres Angebotes können sie festlegen, inwieweit auch andere Personen auf das Angebot 
zugreifen können. Ausgenommen sind die Bewerber, die durch uns betreut werden, hier entschei-
den auch die Beratungs- /Vermittlungsfachkräfte.   
-   da der Bewerber seine Bewerbungsunterlagen selber zusammenstellt.  
aa) bei formloser E-Mail bestimmt ausschließlich Bewerberin oder Bewerber den Umfang der Anga-
ben.  
ab) bei formalisierter Bewerbung werden bestimmte Pflichteingaben gefordert. Eine Weitergabe der 
Daten erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch der Bewerberinnen / Bewerber.  
-  Unvollständige und lückenhafte Profile werden nicht veröffentlicht, gewisse Basisdaten müssen 
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angegeben werden, ansonsten kann der Bewerber die Angaben in seinem Profil eigenständig for-
mulieren.  
-   Sie können die Daten aus dem Profil entfernen. Es wird aber immer das komplette Profil freige-
schaltet. 
-  Zusätzlich: Lebensläufe werden durch uns vor Veröffentlichung anonymisiert  
 
Stellungnahmen zu Nein:   
Nein. Es werden keine Daten veröffentlicht, da nur das in den Prozess involvierte und dafür qualifi-
zierte Personal Zugriff auf die personenbezogenen Daten hat.  
Dieses Fachpersonal entscheidet zudem, welche Informationen der Kandidat beizubringen hat, um 
für die Stellenausschreibung berücksichtigt zu werden.  
 

Bezüglich der Stellungnahmen der Befragten, welche die Möglichkeit der Mitbestim-

mung von zu veröffentlichenden Daten bejaht haben ( 84% von 90,5% Antworten ), 

kann festgehalten werden, dass hier mit Ausnahme von „Pflichtdaten“ vom Bewerber 

bestimmt werden kann, welche Daten veröffentlicht werden und ob diese anonym 

veröffentlicht werden sollen.  

Es existieren allerdings, je nach Stellenmarkt, Einschränkungen dieser Möglichkeiten.   

Die Stellungnahme der Ablehnung dieser Möglichkeiten ( 16% von 90,5% Antworten ) 

kann im Rahmen dieser Arbeit nicht zugeordnet werden ( siehe Stellungnahmen oben 

zu Nein ).   

 

 

• Einzelfallanalysen:   

 

Die Einzelfallanalysen zu den Möglichkeiten der (Mit)Bestimmung von Daten für on-

line gestellte Bewerbungen und Stellenanzeigen erbrachte die nachfolgenden Ergebnis-

se.   

Die registrierten Mindesterfordernisse bezüglich der zwingend erforderlich anzuge-

benden sonstigen Bewerbungsangaben in Online-Bewerbungen und online gestellten 

Bewerbungen war bei arbeitsagentur.de vorzufinden.  

Zwingend erforderliche Angaben sind hierbei:   

- Art der Tätigkeit bzw. Ausbildung/ Praktikum welche gesucht wird ( angestrebte Tä-

tigkeit )   

- höchster Bildungsabschluss ( Notendurchschnitt )  

- ausgeübter Beruf/ Tätigkeit und der jeweilige Zeitraum ( Berufserfahrung )  

- Ausbildungsbezeichnung, Ausbildung abgeschlossen Ja/Nein und der Ausbildungs-
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zeitraum   

- Bezeichnung von Qualifikationen, sowie deren Erwerbs- und gegebenenfalls Gültig-

keitsdatum   

Im Bereich für Arbeitgeber „Stellenangebot aufgeben“ werden keine persönlich-

sachlichen Daten erfragt, es sei denn die Firmenbezeichnung ist mit dem Namen des 

Arbeitgebers identisch und der Wohnort des Arbeitgebers wäre identisch mit dem 

Firmensitz.   

 

Weitere, in anderen Stellenmärkten vorkommende, zwingend erforderliche Angaben 

sind:   

- Mindestmaß an persönlichen Daten bei Online-Direktbewerbungen      

- Berufsbiografien   

- bevorzugte Arbeitsorte und Tätigkeitsfelder  

- Deutsch- und Englisch-Kenntnisse  

- allgemeine Fähigkeiten  

- möglicher Eintrittstermin  

- Anschreiben  

- Dokumentenanhänge   

- Arbeitserlaubnis und Referenzen  

-  derzeitiges Gehalt   

- gewünschtes Jahresgehalt  

- bevorzugte Region  

- gewünschtes Arbeits(zeit)modell   

- Reisebereitschaft   

- Verfügbarkeit ab   

 

 

Diese sonstigen angeführten und festgestellten zwingend erforderlichen Angaben tre-

ten nicht alle gleichzeitig auf, sondern sind einzeln oder in Kombinationen in unter-

schiedlicher Reihenfolge und Quantität vorzufinden. Zum Zeitpunkt der Untersu-

chung waren die entsprechenden Anforderungen in quantitativer und qualitativer Art 

sehr unterschiedlich.   

 

 



 
 

 

267  
 
 
5. Fazit der Untersuchungen und diesbezügliche Erkenntnisgewinne    

 
 
 
 

 
 

 
 

� Weitergabe von Daten   
 

Dieser Einzelaspekt berührt insbesondere Profit-Stellenmarktbetreiber, welche entwe-

der Personal verleihen, vermitteln oder eine elektronische Stellenmarktplattform zur 

Verfügung stellen, die diese Daten vermitteln.   

Dieser Einzelaspekt konnte im Rahmen dieser Arbeit nur mittels Befragung nähe-

rungsweise ergründet werden, daher wurde die nachfolgende Frage mit in die Exper-

tenbefragung integriert.  

 

5)Haben bei Ihnen Bewerber mit online gestellten Bewerbungen die Möglichkeit der 

Kontrolle und Mitbestimmung über die Weitergabe der vollständigen Daten an 

potentielle Interessenten?   

a) Ja- 

b) Nein- 

-Wenn ja, wie?  

-Wenn nein, warum nicht?  
k.A.  2  =    9,5 % 
A.   19  =  90,5 % 
Ja   14  =  74 % 
Nein  4  =  21 % 
sonstige 1  =  5 % 
 
Stellungnahmen zu Ja:   
-  Grds. entscheiden auch hier die Bewerber selber, welche Daten sie über den Virtuellen Arbeits-
markt bekannt geben (mit Ausnahme einiger weniger Pflichtfelder). Unabhängig davon haben sie die 
Möglichkeit der anonymisierten Veröffentlichung.  
Bei Bewerbern, die sich in der Betreuung befinden, liegt die Verantwortung für das Bewerberprofil 
bei den Beratungs-/Vermittlungsfachkräften .  
-  Bewerbungen werden direkt und gezielt ans Unternehmen gerichtet und vertraulich behandelt. 
Eine Weitergabe an Dritte –so fern in seltenen Einzelfällen sinnvoll bzw. erforderlich- erfolgt nur bei 
ausdrücklicher vorheriger Zustimmung der Bewerber.  
-  Es erfolgt ein Hinweis in der Datenschutzerklärung, wie die Daten behandelt werden und wer 
Zugriff hat. Der Bewerber entscheidet, ob er dem zustimmt oder die Bewerbung abbricht. Der Be-
werber hat zudem die Möglichkeit, seine Bewerbung jederzeit zurückzuziehen oder sich komplett 
aus unseren Datenbeständen zu löschen  
-  Die meisten Felder müssen nicht notwendigerweise ausgefüllt werden. 
-  Es werden selbstverständlich Sperrvermerke beachtet   
-  Die Bewerber richten ihre Profile über ein Content Management System selbst ein und können so 
bestimmen, was veröffentlicht wird. Sie können auch jederzeit an ihre Daten ran und Veränderungen 
vornehmen. Wir geben die Daten nicht per Mail etc. weiter, sondern veröffentlichen sie auf Aufforde-
rung für jeden sichtbar im Netz. Das wissen/wollen unsere User auch.  
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-  Daten werden grundsätzlich NICHT an Dritte weitergegeben, der Bewerber entscheidet in jedem 
Einzelfall selbst über die Kontaktaufnahme  
-  sie geben ihr Einverständnis ohne das keine Daten weiter gegeben werden.  
-  über eine Optionenangabe bei allen Datenangaben darüber welche Daten an Dritte übermittelt 
werden sollen, im Falle konkreter Nachfragen.  
-  durch Ankreuzen  
-  durch Angabe am Ende eines Bewerbungsformulars  
-  Selbstbestimmung  
 
Stellungnahmen zu Nein:  
-  ist dienstrechtlich ausgeschlossen  
-  Bei online gestellten Bewerbungen die aktiv gesetzt sind können die Bewerber sowieso nur per 
Email kontaktiert werden. Die Adresse wird nicht veröffentlicht. 
Der Bewerber muss dann selbst entscheiden, ob er der Firma seine kompletten Daten (Anschrift, 
Name, usw.) zukommen lässt 
-  Alle angegebenen Daten werden auch veröffentlicht. Ausnahme bildet hier die Emailadresse, die 
auf Wunsch nicht angezeigt werden muss. Pflichtangaben sind ein Gesuchtitel, Qualifikationen und 
eine gültige Emailadresse.   
 
sonstige Stellungnahmen:  
Aus Datenschutzgründen werden keine Bewerbungen an andere Interessenten weitergegeben. 
 

Die überwiegende Mehrheit der Befragten ( 74% ), die geantwortet haben ( 90,5% ) 

bejahten die Möglichkeit der Kontrolle und Mitbestimmung über die Weitergabe der 

vollständigen Daten an potentielle Interessenten.  

Die angeführten konkreten Möglichkeiten bestehen demnach in optionalen Angabe-

möglichkeiten ( z.B. Weglassen von Angabemöglichkeiten, ankreuzen, nicht ankreu-

zen, etc. ), in Sperrvermerken, durch Anonymisierung von Daten, mittels Einverständ-

niserklärung zur Veröffentlichung, durch Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte oder 

entsprechende Vermerke am Ende eines Bewerbungsformulars.    

 

Diejenigen Befragten, die geantwortet haben ( 90,5% ) und welche die Möglichkeit der 

Kontrolle und Mitbestimmung über die Weitergabe der vollständigen Daten an poten-

tielle Interessenten ablehnend beantworteten ( 9,5% ) beriefen sich darauf, dass Be-

werber nur per E-Mail kontaktiert und Adressen nicht veröffentlicht würden und ein 

Bewerber dann entscheiden könne ob Adressdaten an eine Firma weitergeleitet wer-

den. Des weiteren argumentierten sie damit, dass alle anzugebenden „Pflichtdaten“ 

auch veröffentlicht würden, mit Ausnahme der E-Mail-Adresse.   
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5.3.2. Maßnahmen zum Persönlichkeits- und Datenschu tz  

 

Dieser Aspekt resultiert insbesondere aus ungeklärten Handhabungsformen von per-

sönlichen Daten, welche im Verlauf der Recherchen zu Tage getreten sind, sowie 

explorativ-praktischem Erkenntnisstreben.    

 

Die diesbezügliche Frage in der Expertenbefragung lautete:   

3)Welche Maßnahmen werden bei Ihnen ergriffen um einen möglichst hohen Persön-

lichkeits- und Datenschutz gewährleisten zu können ( insbesondere bei 

Datenübermittlungen und –archivierungen, Schutz gegen Einsicht Dritter bei 

vertraulichen Daten )?  
k.A.  0  =     0 % 
A.   21  = 100 % 
 
Stellungnahmen:   
-  Siehe Antwort zu Frage a) 8)   
-  Verschlüsselung durch SSL Verfahren und Regelungen des öffentlichen Dienstrechts.   
-  Verschlüsselungsmöglichkeiten und entsprechender Umgang der Bewerbungsunterlagen.  
-  SSL-Verschlüsselung,  interne Archivierung hinter Firewall   
-  keine Weiterleitung der Bewerbung an Dritte ohne ausdrückliche Zustimmung, Vernichtung bzw. 
Löschung der Bewerbungsunterlagen nach 4 Wochen (ab Absage), Zugriff auf (online-
)Bewerbungen ist nur für einen eingeschränkten Mitarbeiterkreis möglich.  
-  Online-Bewerbung über HTTPS. Email-Bewerbung ist zwar auch möglich, wird aber nicht empfoh-
len und es wird in der Datenschutz-Erklärung hingewiesen, dass diese unverschlüsselt ist.  
Ansonsten hat nur qualifiziertes Fachpersonal Zugriff (ebenfalls über HTTPS) auf die Bewerbungen 
und - im Einzelfall - die zukünftige Führungskraft.  
Nach 12 Monaten werden die Bewerberdaten anonymisiert.  
 - in unserem Unternehmen werden alle Personbezogenen Daten nach dem neuesten Stand der 
Technik gegen Missbrauch gesichert   
-  Schutzmechanismen, Herausnahme von Erhalt in separate Bewerberdatenbank, Löschung der 
Daten nach Ende des Bewerberverfahrens   
-  Chiffre, löschen, Fire-Wall   
-  SSL-Verschlüsselung wie bei Konto- oder Kreditkartendaten erscheint uns hier übertrieben, an-
sonsten übliche Maßnahmen zur Serversicherheit.  
-  SSL-Verschlüsselung. Passwort-Schutz ist Standard.  
Wenn Sie unsere Internetseiten aufrufen, können Sie sich in der Regel darin bewegen, ohne dabei 
irgendwelche Angaben über Ihre Person zu machen. Werden Ihr Name, Ihre Anschrift oder sonstige 
persönlichen Daten benötigt, so werden Sie im Einzelfall von uns darum gebeten, diese einzutragen. 
Wenn Sie uns persönliche Daten überlassen, damit z. B. Korrespondenz abgewickelt oder die 
Kommunikation zu Geschäftspartnern aufgebaut werden kann, so werden wir mit diesen Daten nach 
den strengen Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sorgfältig umgehen.  
Weitergabe personenbezogener Daten:   
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Grundsätzlich werden wir Ihre personenbezogenen Daten niemals ohne Ihre Einwilligung an Dritte 
weiterleiten. Überlassen Sie uns allerdings Ihren Lebenslauf zum Zwecke der Arbeitsvermittlung, 
entnehmen wir daraus automatisch Ihre Einwilligung, diesen Lebenslauf an interessierte Unterneh-
men zum o. g. Zweck weiterzureichen. Sperrvermerke werden dabei selbstverständlich genau be-
achtet. Eine Weitergabe Ihrer Daten zu Werbezwecken erfolgt nicht. Personenbezogene Daten 
(Name, Anschrift und Kommunikationsdaten) werden keinesfalls über die Website (Competence-
Lounge) veröffentlicht. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Veröffentlichung bzw. Weiterleitung 
Ihrer Daten durch Löschung zu unterbinden.  
Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten:  
Durch die Aufrufe unserer Internetseiten erhalten wir Nutzungsdaten. Wir werten diese Daten aus, 
um Trends zu erkennen und Statistiken aufzustellen, beachten jedoch bei allen Maßnahmen die 
hohen Sicherheitsstandards des Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG) und der Datenschutzver-
ordnung für Telekommunikationsunternehmen (TDSV). Hierdurch ist ausgeschlossen, dass Nut-
zungsdaten oder Nutzungsprofile mit persönlichen Daten in Verbindung gebracht werden können 
und so ein "gläserner Nutzer" entsteht. Um diese Daten zu erhalten, verwenden wir Cookies. Diese 
dienen allein dem Zweck, unsere Webseiten für Sie noch weiter zu optimieren. Selbstverständlich 
können Sie unsere Seiten auch ohne Cookies nutzen.  
Sicherheit, Verschlüsselung:  
Die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten von Ihrem Computer über das Internet zum Ser-
ver erfolgt mit Hilfe einer dem Stand der Technik entsprechenden 128-Bit-Verschlüsselung und kann 
damit - nach heutigen Kriterien - als sicher bezeichnet werden. Sollten Sie einen älteren Browser 
verwenden, der noch keine 128-Bit-Verschlüsselung akzeptiert, wird automatisch ein 40- oder 56-
Bit-Schlüssel verwendet. Um ein Maximum an Datensicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir 
Ihnen in diesem Fall, ein Update Ihres Browsers vorzunehmen.  
 
-  Die Bewerber tragen die Daten freiwillig ein und können die Veröffentlichung/Freischaltung zur 
Suche aktivieren oder deaktivieren.  
Die Bewerber müssen selbst nur eine Email-Adressen angeben, um sich frei zuschalten und in den 
Stellen zu suchen   
-  Wir erfüllen die üblichen Datenschutz-Auflagen (keine Weitergabe jeglicher persönlicher Daten an 
Dritte, sorgfältige und verschlüsselte Aufbewahrung von Backups usw.) Die Profile erstellen unsere 
User selbst und entscheiden damit selbst, welche persönlichen Daten sie preisgeben möchten und 
welche nicht. Wir haben keine "Online-Bewerbungsfunktion“ in unserem Stellenmarkt. Und man 
muss als User auch kein Profil von sich einrichten, wenn man das nicht will. Das ist optional.  
- Datenhaltung auf getrennten Servern, pers. Daten nur im Intranet verfügbar, Archivbänder gesi-
chert aufbewahrt,  https-Technologie in Vorbereitung   
-  Wir bemühen uns, Daten, die uns anvertraut wurden, so weit es uns möglich ist, vor unbefugtem 
Zugriff zu schützen. Die Skripte, die unsere Seiten erzeugen, sind mit sehr viel Bedacht gegen das 
Ausspionieren oder das unbefugte Ändern von Datensätzen programmiert worden.  
Die größte Schwachstelle ist sicherlich die Datenübertragung selbst - diese erfolgt unverschlüsselt. 
Allerdings sehen wir dies nicht als Problem, da alle von den Jobsuchenden übermittelten Daten mit 
Ausnahme der (optional) ausgeblendeten Email-Adresse ohnehin für jedermann zugänglich im Netz 
veröffentlicht werden.  
Dies ist unseren BenutzerInnen bewusst und jeder hat die Möglichkeit durch die entsprechende 
Abfassung des Gesuchs, sein Persönlichkeitsrecht selbst zu schützen. Über eine Email-Adresse, 
die keinen Rückschluss auf die Person zulässt (also z.B. jobsucher@web.de statt matthi-
as.mueller@web.de), kann das Angebot unseres Erachtens komplett anonymisiert werden, so dass 
selbst ein unbefugter Zugriff auf den kompletten Datensatz unproblematisch wäre. Um personenbe-
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zogene Daten dennoch zusätzlich zu schützen, löschen wir alte Datensätze, die ohnehin nicht mehr 
angezeigt werden, circa alle 6 Monate vom Server. Diese sind dann lediglich noch offline auf Back-
up - Medien gespeichert.  
-  vertrauliche Daten werden nur dann weiter gegeben, wenn das ausdrückliche Einverständnis des 
Profilinhabers vorliegt.   
-  Verschlüsselungen, Passwortgeschützte Archivierungen, Vieren- und Antispysoftware gegen Ha-
ckerübergriffe. 
-  Verschlüsselung 
-  Sicherheitscheck durch Virenprogramme, Verschlüsselte Übermittlung 
-  Verschlüsselung, Virenblocker 
 

Die hohe Responsrate ( 100%) und die quantitativ umfangreichsten Angaben in der 

Expertenbefragung deuten darauf hin, dass dieser Aspekt bei den Betreibern und Ver-

antwortlichen von elektronischen Stellenmärkten als hoch sensibel angesehen wird.  

Die Befragten gaben zu den Maßnahmen zum Persönlichkeits- und Datenschutz an, 

dass dieser gewährleistet wäre durch SSL-Verschlüsselung von Daten, mittels Sicher-

heitsverbindungen ( https-Verbindung ), durch separate und geschützte Bewerberda-

tenbanken, mittels passwortgeschützten Zugriffsrechten, mittels passwortgeschützter 

Archivierung, durch getrennte Speicherung von Nutzungs- und Persönlichkeitsdaten, 

durch Freistellung oder Sperrung von Daten durch die Bewerber selbst, durch anony-

misierte E-Mailsendungen und –adressen und flankiert durch Viren- und Antispysoft-

ware.   

Welche der subsummiertem Maßnahmen in welcher Kombination oder einzeln ange-

wandt wird, hängt von der jeweiligen Sicherheitsphilosophie, den technischen und fi-

nanziellen Möglichkeiten und der Größenordnung eines Stellenmarktes ab ( siehe auch 

nachfolgend in den Einzelfallanalysen ).   

 

 

• Einzelfallanalysen:   

 

Die Einzelfallanalysen ergaben unter dem Gesichtspunkt der Angaben und Maßnah-

men zum Persönlichkeits- und Datenschutz:   

 

Die erforderlichen Angaben und Informationen zum Persönlichkeits- und Daten-

schutz sowie zu den Benutzerbedingungen sind bei allen untersuchten Stellenmärkten 

gegeben. Falls Benutzerbedingungen vorhanden sind, muss diesen zugestimmt werden, 

um einen Service nutzen zu können.  
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Als diesbezügliche Maßnahme ist https-Verschlüsselung bei der Übermittlung von On-

line-Bewerbungen und auf persönlichen Konten und Benutzersites Standard. Ebenso 

Benutzername und Kennwort für eingerichtete persönliche Konten und Daten.        

 

 

 

 

5.3.3. Standardisierung von Qualifikationsdaten  

Bereits zu Beginn der Arbeit wurde der Gedanke aufgeworfen, mögliche Rationalisie-

rungseffekte und eine höhere Anonymität zur besseren Wahrung des Persönlichkeits- 

und Datenschutzes mittels Standardisierungen von Qualifikationsdaten erzielen zu 

können.   

Die diesbezüglich grundsätzliche Fragestellung der Einleitung lautete:     

Kann mit Hilfe von Standardisierung und Registrierung von Qualifikationsmerkmalen 

und –bausteinen eine höhere Anonymität auf Anbieter- und Nachfragerseite und ein 

weitgehender Verzicht auf Berufsbiographien erreicht werden ?  

 

Die dazu aufgestellten Arbeitshypothesen sollen nunmehr überprüft werden, anhand 

der bisherigen Erkenntnisse und der Stellungnahmen zur entsprechenden Frage in der 

Expertenbefragung zu diesem Aspekt.    

Die Frage in der Expertenbefragung zu diesem Aspekt lautete:   

2)Welche Meinung vertreten Sie gegenüber einer möglichen Standardisierung von 

Qualifikationsmerkmalen in einfacheren Berufen und einer Registrierung von Qualifi-

kationsbestandteilen in hochqualifizierten Berufen ( Ingeneure, akadem. Berufe etc. ) 

zur Erhöhung der Anonymität in Online-Bewerbungen durch einen damit verbunde-

nen weitgehenden Verzicht auf vollständige Berufsbiographien?   
k. A.  2  =    9,5 %  
A.    19  =  90,5 %  
Befürworter:  5  =  26 % von A. = 19  
Ablehner:   11  =  58 % von A. = 19  
Keine eindeutige Meinung:  3  =  16 % von A. = 19   
 
Stellungnahmen Befürworter:  
- Sinnvoll und zunächst - für eine Vorauswahl ausreichend. Weitergehende Informationen können 
abgefragt werden, wenn konkretes Interesse an einer Bewerberin / einem Bewerber besteht.  
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-  durchaus sinnvoll. Wie bereits oben erwähnt, zählen zunächst nur die "Hard Facts", welche mög-
lichst anonym und sachlich aufbereitet (personenunabhängig) zur Vorauswahl dienen sollten. Je 
mehr da standardisiert werden kann, desto einfacher ist das Abfragen und desto besser und schnel-
ler kann die Vorauswahl durchgeführt werden. Allerdings stelle ich mir die Umsetzung schwierig vor 
- man müsste ja weltweite Standards einführen.  
-  ja  
-  in bestimmten räumlichen Regionen kann dies Sinn machen, es ist jedoch berücksichtigen dass 
häufig auch bei einfacheren Tätigkeiten spezielle Erfahrungen gefordert werden.  
-  bei einfacheren Qualifikationen möglicherweise sinnvoll, da effektive Suche möglich.  
 
Stellungnahmen Ablehner:  
-  Negativ - da das Interesse an einem Bewerber erst durch Berufsbiographien geweckt wird.  
-  damit wäre eine detaillierte Bewertung des Bewerbers nicht mehr möglich  
-  keine Befürwortung  
-  Das würde von den meisten Personalentscheidern sicher als deutlicher Verlust an Aussagekraft 
betrachtet werden.  
-  Je mehr man von sich preis gibt, desto besser kann einen ein anderer einschätzen.  
-  Wer sich ernsthaft bewirbt, muss auch "online" nicht anonym bleiben!  
-  Von Standardisierung halte ich wenig.  
-  Da halte ich nichts von, weil ich über die Individualität der Gestaltung einer Vita schon sehr viel 
über die Person erfahre. Mehr Standardisierung würde dieses Merkmal aufheben. 
-  Nichts: "der Mensch ist ein krummes Holz"; gerade bei höheren Qualifizierungen ist die Persön-
lichkeitsstruktur mitentscheidend.  
-  Eine Standardisierung von Bewerberqualifikationen halten wir für nicht sinnvoll, da unserer Mei-
nung nach sich die entweder breitgefächerten oder sehr speziellen Qualifikationen "unserer" Bewer-
ber in kein Schema pressen ließen.  
Standardisierung bietet aus unserer Sicht - wenn überhaupt - den Vorteil, dass sich Datensätze 
einfacher nach bestimmten (vorgegebenen) Kriterien filtern lassen. Da wir solch eine Funktion nicht 
anbieten, sehen wir keinen Vorteil in der Standardisierung.  
-  kaum durchführbar   
Stellungnahmen ohne eindeutige Ja-Nein-Antwort:  
-  Für die Zusammenführung von Stellen- und Bewerberangeboten, also den Ausgleich von Angebot 
und Nachfrage auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt wird, sind Qualifikationsmerkmale eine ge-
eignete Basis. Im Rahmen des Virtuellen Arbeitsmarkts wird dieser Ausgleich durch ausgereifte und 
umfangreiche Matchingtechnologien unterstützt, die insbesondere auf den Qualifikationsmerkmalen, 
d.h. Hard- und Softskills, basieren, die im Profil hinterlegt werden. Darüber hinaus ist es dem Be-
werber auch möglich sein, seinen Werdegang im System abzubilden; dieser wird allerdings nicht in 
das Matching einbezogen, kann dem Arbeitgeber aber über die Detailansicht des Bewerbers ange-
zeigt werden. Nichtsdestotrotz liefert der Werdegang wichtige Hinweise zu dem Bewerber, die Quali-
fikationsmerkmale nicht hergeben, insbes. Faktoren wie häufiger Arbeitsplatzwechsel, kurze Be-
schäftigungsverhältnisse, lückenhafter Lebenslauf können für die Personauswahl entscheidungsre-
levant sein.  
-  Eine vollständige Biographie und ihre Bestandteile, sowie ihr Aufbau geben Auskunft über einen 
Menschen und sind daher m.E. unverzichtbar, während gewisse Standards ok sind, um die Suche 
für ausschreibende Unternehmen zu vereinfachen.  
-  nur bei großen Massen sinnvoll  
- Wenn ein Bewerber nicht möchte, dass er (evtl. durch seinen derzeitigen Arbeitgeber) anhand 
seines detaillierten Qualifikationsprofils identifiziert werden kann, hat er die Möglichkeit, das Profil 
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entsprechend allgemein zu halten oder auch bestimmte Qualifikationsmerkmale wegzulassen.  
 

Die Befragten, welche eine Standardisierung von Qualifikationsmerkmalen befürwor-

ten ( 26% von 90,5% Antworten ) gaben an, dass dies für eine Vorauswahl sinnvoll 

wäre, das Abfragen dieser Merkmale einfacher und schneller wäre, dies von räumlichen 

Regionen abhänge und diese bei einfacheren Qualifikationen sinnvoll wäre.    

Diejenigen Befragten, die eine Standardisierung von Qualifikationsmerkmalen 

ablehnten ( 58% von 90,5% Antworten ) gaben an, dass die Aussagekraft einer Bewer-

bung verloren ginge, eine detaillierte Bewertung kaum möglich sei, das Interesse an 

einem Bewerber durch fehlende Berufsbiographie möglicherweise nicht geweckt wer-

den würde, die Aussage der Individualität der Gestaltung verloren ginge und die Quali-

fikationsanforderungen sich nicht mit einem generellen Standardschema erfassen las-

sen würden.   

Jene Befragten, welche keine eindeutige Befürwortung und /oder keine eindeutige Ab-

lehnung einer Standardisierung von Qualifikationsmerkmalen vertraten ( 16% von 

90,5% Antworten ) gaben an, dass Qualifikationsmerkmale und –biographien bzw. 

Werdegänge für potentielle Arbeitgeber von Bedeutung sind, der Bewerber jedoch 

nicht alles anzugeben braucht, gewisse Standards akzeptabel wären, damit Unterneh-

men die Suche vereinfacht wird und Qualifikationsstandards nur bei großen Mengen 

von Bewerbungen einen Sinn ergäben.   
 

Die eingangs aufgestellte Arbeitshypothese zu diesem Aspekt lautete:    

• 1. Je höher die Standardisierung von Qualifikationsmerkmalen in Online-

Bewerbungen, desto mehr werden diesbezügliche persönliche Daten überflüssig 

und die Anonymität von Bewerbern kann somit erhöht werden.  

• 2. Je höher und spezieller eine Qualifikationsanforderung, desto schwieriger wird 

eine Standardisierung und desto mehr muss auf eine Registrierung von Qualifika-

tionsbestandteilen übergegangen werden.   

• 3. Mittels Standardisierung und Registrierung von Qualifikationsmerkmalen las-

sen sich Anonymität und Datenschutz für einzelne Online-Stellenbewerber, aber 

auch für Online-Stellenanbieter erheblich erhöhen.   

• 4. Je mehr sonstige persönliche Daten auf das nur unbedingt notwendige Maß 

reduziert und entpersonalisiert werden, desto größer wird der Persönlichkeits- 

und Datenschutz.  
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• 5. Je mehr Firmen und Organisationen im Internet mit Stellenangeboten und 

Online-Bewerbungsmöglichkeiten vertreten sind, desto mehr nutzen 

Stellensuchende diese direkte Möglichkeit der Bewerbung, um nicht persönliche 

Daten an Dritte weitergeben zu müssen. ( Ausnahme: Vermittlungsinstanz Ar-

beitsagentur ).   

Zu 1.:  

Die erste Arbeitshypothese kann objektiv verifiziert werden, da sie eindeutig nachvoll-

ziehbar und konsistent ist.    

Zu 2.:  

Die zweite Arbeitshypothese wird im ersten Teil der Aussage „Je höher und spezieller 

eine Qualifikationsanforderung, desto schwieriger wird eine Standardisierung.....“ von 

den Befragungsergebnissen der Ablehner einer Standardisierung gestützt. Der zweite 

Teil der Aussage „..... und je mehr muss auf eine Registrierung von Qualifikationsbe-

standteilen übergegangen werden.“ kann nicht aufrecht erhalten werden, da nach dem 

Dafürhalten der Ablehner einer Standardisierung in der Befragung ganz spezifische 

und sich wandelnde Qualifikationsanforderungen auf hohem Niveau praktisch kaum 

erfasst und registriert werden können. Der diesbezügliche Verwaltungsaufwand wäre 

zudem unangemessen hoch.    

Der zweite Teil der Aussage wird daher fallen gelassen. Die zweite Arbeitshypothese 

lautet nunmehr:  

Je höher und spezieller eine Qualifikationsanforderung, desto schwieriger wird eine 

Standardisierung.   
 

Zu 3.:  

Die dritte Arbeitshypothese kann objektiv verifiziert werden, da sie eindeutig nachvoll-

ziehbar und konsistent ist, ungeachtet der vorangegangenen Kritiken.  
 

Zu 4.:  

Ebenso kann die vierte Arbeitshypothese objektiv verifiziert werden, da sie eindeutig 

nachvollziehbar und konsistent ist, ungeachtet der vorangegangenen Kritiken.  
 

Zu 5.:  

Die fünfte Hypothese kann bezüglich des ersten Teiles der Aussage „Je mehr Firmen 

und Organisationen im Internet mit Stellenangeboten und Online-Bewerbungs-

möglichkeiten vertreten sind, desto mehr nutzen Stellensuchende diese direkte Mög-
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lichkeit der Bewerbung,.....“ indirekt verifiziert werden durch eine Studie der Universi-

tät Frankfurt und der Personaldienstleistungsfirma Monster. Hierbei wurden 2000 Un-

ternehmen bezüglich der eingehenden Bewerbungsmethoden bundesweit befragt. 

Demnach hat sich der Anteil von Online-Bewerbungen von 30% im Jahr 2002 auf 

38% im Jahr 2003 erhöht und lag im Jahr 2004 bei 43%, mit weiter steigender Ten-

denz. In der Pressemitteilung wird zudem erwähnt, dass es sich dabei um die Einstel-

lungspraxis direkt bei den Unternehmen handelt, nach denen sich die Bewerber richten 

( siehe Abb. 174).  
 

 
Abb. 174 Auszug Pressemitteilung monster.de, 14.10.2004  

 

Ob nun die Motivation der Bewerber ist, dabei nicht persönliche Daten über Dritte 

weiterleiten zu müssen kann in diesem Zusammenhang nicht eindeutig geklärt werden. 

Da der zweite Teil der Aussage der Arbeitshypothese 5, „... um nicht persönliche Da-

ten an Dritte weitergeben zu müssen ( Ausnahme: Vermittlungsinstanz Arbeitsagentur 

)“, nicht eindeutig verifiziert werden kann, wird diese weggelassen.    
 

Die fünfte Arbeitshypothese lautet nunmehr:   

Je mehr Firmen und Organisationen im Internet mit Stellenangeboten und Online-

Bewerbungsmöglichkeiten vertreten sind, desto mehr nutzen Stellensuchende diese 

direkte Möglichkeit der Bewerbung.   
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Die aufgrund der Befragungsergebnisse geänderten Arbeitshypothesen zu diesem As-

pekt lauten nunmehr:    

• 1. Je höher die Standardisierung von Qualifikationsmerkmalen in Online-

Bewerbungen, desto mehr werden diesbezügliche persönliche Daten überflüssig 

und die Anonymität von Bewerbern kann somit erhöht werden.  

• 2. Je höher und spezieller eine Qualifikationsanforderung, desto schwieriger wird 

eine Standardisierung.  

• 3. Mittels Standardisierung und Registrierung von Qualifikationsmerkmalen las-

sen sich Anonymität und Datenschutz für einzelne Online-Stellenbewerber, aber 

auch für Online-Stellenanbieter erheblich erhöhen.   

• 4. Je mehr sonstige persönliche Daten auf das nur unbedingt notwendige Maß 

reduziert und entpersonalisiert werden, desto größer wird der Persönlichkeits- 

und Datenschutz.  

• 5. Je mehr Firmen und Organisationen im Internet mit Stellenangeboten und 

Online-Bewerbungsmöglichkeiten vertreten sind, desto mehr nutzen 

Stellensuchende diese direkte Möglichkeit der Bewerbung.     
 

Inwieweit sich aus den modifizierten Arbeitshypothesen Konsequenzen für die Praxis 

ergeben, hängt von der Beurteilungsperspektive und gegebenenfalls der Machbarkeit 

der sich aus den Hypothesen ergebenden technischen Anforderungen ab.   

Der maßgebliche Teilaspekt für eine Nichtanwendung von möglichen Standardisierun-

gen von Qualifikationsmerkmalen dürfte, nach den Stellungnahmen der Befragten, der 

unzureichende Informationsgehalt und die dürftige Aussagefähigkeit von entsprechen-

den Bewerbungen sein.  

Dieser Teilaspekt wird im Kapitel über Kritiken und Verbesserungsvorschlage weiter 

behandelt.   

 

 

 

5.3.4. Restriktionen  

 

Bezugspunkt dieses Aspektes und gleichzeitig Ausgangspunkt für weitere Überlegun-
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gen ist die Eingangs gestellte und nachfolgend zitierte prinzipielle Fragestellung:   

Inwieweit ist der Datenschutz gewährleistet und wie weit dürfen Abfragen von persön-

lichen Daten gehen, bezüglich der Einhaltung des Persönlichkeitsschutzes?   

Mögliche Restriktionen des Persönlichkeits- und Datenschutzes können dabei aus a-

nonymisierten online gestellten Bewerbungen und den damit verbundenen Angaben 

resultieren, welche entweder gemacht werden müssen oder können. Dabei ist insbe-

sondere nicht immer eindeutig geklärt, welche und wie viel persönliche Daten angege-

ben werden sollen oder müssen, ohne dabei persönlichkeits- und datenschutzrechtliche 

Ansprüche zu verletzen. In diesem Zusammenhang kann es unter Umständen Bewer-

bergruppen geben, bei denen diese Ansprüche oder aber auch zu wenig gemachte An-

gaben  vermittlungshindernd wären.   

Aus diesem Hintergrund wurde die nachfolgende Frage mit in die Expertenbefragung 

integriert:   

6)Kann es, nach Ihrer Auffassung, Bewerbergruppen oder sonstige Gründe geben, 

aufgrund derer ein Persönlichkeits- und Datenschutz vermittlungshindernd wäre?  

a) Ja- 

b) Nein- 

Begründung: ( z.B. wenn ja, welche Bewerbergruppe (n) und weshalb bzw. sonstige 

Gründe )  
K.A.   2  =    9,5 %  
A.     19  =  90,5 %  
 
Ja      5  =  26 % von A. = 19  
Nein 14  =  74 % von A. = 19  
sonstige 0  =  0 % 
 
Stellungnahmen zu Ja:   
-  z.B. interne Bewerber  
-  jeder muss entscheiden, wie viel er von sich preisgeben will um einen Job zu bekommen. Generell 
ist es natürlich in unserer Branche sowieso leicht, viel über eine Person zu erfahren. Da muss man 
nur den Namen der betreffenden Person bei Google eingeben und schon weiß man einiges, denn 
wir arbeiten ja öffentlich und es wird über unsere Arbeit öffentlich berichtet.  
-  wenn es besonders schnell gehen muss und der Bewerber nicht erreichbar ist.  
-  besonders Hochqualifizierte, besonders niedrig Qualifizierte und bei Behinderten.  
-  Behinderte, Bewerber mit Mankos  
 
Stellungnahmen zu Nein:    
-   Die Vorauswahl des Personals ist auch unter Einhaltung von Persönlichkeits- und Datenschutz-
richtlinien ohne weiteres möglich.  
-  Wenn die Prozesse und das System adäquat aufgesetzt sind, ist Persönlichkeits- oder Daten-
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schutz nicht hinderlich. Im Gegenteil: es wird eine gute Vertrauensbasis geschaffen  
-  alle Gruppen berücksichtigt   
-  Verweis auf Chiffre   
-  Da wir - wie oben beschrieben - die Möglichkeit bieten, Daten praktisch komplett anonymisiert 
einzugeben, sehen wir das für unsere Jobbörse als irrelevant.   
( Nur in extremen, Fällen, in denen die Personengruppe so klein ist, dass ein Rückschluss auf die 
Person auch durch noch so gute Anonymisierung nicht zu erreichen wäre, ist ein Problem vorstell-
bar ("Vier-Sterne-General mit 20 Jahren Berufserfahrung möchte sich neu orientieren und sucht 
Stelle in der Friedensbewegung"). Wie gesagt: Wir halten das für einen eher theoretischen Fall.)   
-  da persönliche Datenveröffentlichungsauswahl   
 

 

Jene Befragten, die es für möglich gehalten haben, dass der Persönlichkeits- und Da-

tenschutz vermittlungshindernd sein kann ( 26% von 90,5% Antworten ) gaben an, 

dass dies der Fall sein kann bei internen Bewerbern ( z.B. firmen- oder stadtverwal-

tungsinternen Ausschreibungen ), da die persönlichen Daten bei öffentlich bekannten 

Personen bereits geläufig sind ( z.B. Schauspieler ), bei terminlich brisanten Bewerbun-

gen, bei besonders hoch und niedrig qualifizierten Personen und bei Personen mit Be-

hinderung oder Mankos.   

Die Befragten, welche es nicht für möglich gehalten haben, dass der Persönlichkeits- 

und Datenschutz vermittlungshindernd sein kann ( 74% von 90,5% Antworten ) gaben 

an, dass eine Vorauswahl von Personal auch unter Einhaltung des Persönlichkeits- und 

Datenschutzes möglich ist, dass die Möglichkeit der Chiffre-Bewerbung besteht, dass 

eine Bewerbung auch komplett anonymisiert gesetzt werden kann, dass Bewerber auch 

die Möglichkeit haben Daten wegzulassen bzw. eine Datenveröffentlichungsauswahl 

besteht.   

 

Die vermittlungshindernden Argumente der Stellungnahmen der Befragung legen den 

Schluss nahe, dass es auf den Einzelfall ankommt, ob der Persönlichkeits- und Daten-

schutz eingehalten werden kann oder eine Ausnahmesituation besteht und derselbige 

gelockert werden sollte.   
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5.4. Untersuchungsbezogene Kritiken und Verbesserun gsan-
sätze   
 

Wie der Pressemitteilung aus Abb. 174, „Anteil der Online-Bewerbungen steigt konti-

nuierlich“, zu entnehmen ist, nimmt die Nutzung elektronischer Stellenmärkte weiter 

zu. Ungeachtet dessen, gibt es aufgrund des relativ neuen Phänomens und der damit 

verbundenen geringeren Erfahrungswerte Gründe zur Kritik und zu Verbesserungs-

vorschlägen, welche nachfolgend erörtert werden.    

Ausgangspunkt für die untersuchungsbezogenen Kritiken sind logische Widersprüche 

zwischen normativen Gesichtspunkten und den erhaltenen Antworten zur Experten-

befragung bzw. den Resultaten der Einzelfallanalysen zu den einzelnen Aspekten des 

letzten Kapitels, sowie diesbezüglich festgestellte Missstände. Des weiteren ist kriti-

scher Ansatzpunkt, die Kontroverse zwischen wissenschaftlicher Beurteilung aus neut-

raler Sicht versus meinungsbezogener Beurteilung aus ökonomischer Sicht bzw. aus 

der Sicht persönlicher und betrieblicher Vorteilsnahme.   

Die Verbesserungsansätze resultieren aus den Erfahrungen, welche durch die intensive 

Beschäftigung mit den Einzelaspekten und Analysen gewonnen wurden in Kombinati-

on mit den Erkenntnisgewinnen des letzten Kapitels und durch Reflektion der Kriti-

ken an den Kenntnissen und Erkenntnisgewinnen.   

Ein weiteres Spektrum von Aspekten wird im Kapitel 6, bezüglich übergeordneter Re-

sultate und angrenzender Spannungsfelder, behandelt.   

 

 

 

 

5.4.1.  Kritiken  

 

Die aufgefundenen kritikwürdigen Sachverhalte werden nachfolgend nach der Eintei-

lung der Kapitel 5.1 bis 5.3 ( allgemeine Fragestellungen, Effizienz, Persönlichkeits- 

und Datenschutz ) aufgeführt, sofern auf das jeweilige Kapitel bezogene Aspekte vor-

handen sind.    
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� Effizienz   
 

 

Aktualität:     
 

Bezüglich der im Kapitel 5.2.1. unter Effizienz angeführten Aktualität von Stellenan-

geboten wie –gesuchen, ist insbesondere kritisch anzumerken, dass Datumsangaben 

recht unterschiedlich ausfallen. Alleine das Einstellungsdatum einer Anzeige ins Inter-

net, das bei fast allen Stellenmärkten vorzufinden ist, ist deshalb mehr als dürftig, da 

aus diesem Datum nicht hervorgeht ab wann und bis zu welchen Datum man sich be-

werben kann.64 Dies kann dazu führen, dass sich eine Person bewirbt, obwohl die Stel-

le noch gar nicht frei ist oder im anderen Fall die Stelle bereits besetzt ist bzw. die in-

terne Bewerbungsfrist bereits abgelaufen ist. In beiden Fällen wäre eine Bewerbung 

umsonst verfasst, mit dem damit verbundenen Geld- und Zeitverlust.   

Ebenso fehlen gelegentlich Angaben über die Beschäftigungsdauer, also ob befristet 

oder unbefristet, sowie die Beschäftigungsart ( z.B. Teil- oder Vollzeit, Gleitzeit, etc. ) 

und Arbeitsbeginndatum.   

Bezüglich der Herausnahme nicht mehr aktueller Stellenanzeigen ist kritisch anzumer-

ken dass gelegentlich nicht nachvollzogen werden kann ob eine ausgeschriebene Posi-

tion, welche ein länger zurückliegendes Einstelldatum ins Internet vorweist, noch va-

kant ist65. In eben genannter Situation und bei nicht eindeutigen Datumsangaben oder 

unklaren Datumsangaben ist in jedem Fall eine telephonische Anfrage auf Vakanz der 

Stelle empfehlenswert.    

 

 

Regionale Stellenmärkte:   
 

Die in der Zusammenfassung in Kapitel 5.2.2. behandelten und vorgefundenen regio-

nalen Stellenmärkte sind allesamt keine regionalen Stellenmärkte, im Sinne eines Ge-

samtangebotes aller vakanten Stellen in einer Region.  

Die vorgefundenen internen regionalen Stellenmärkte leiden unter dem Mangel, dass 

nur die Stellenangebote und –gesuche vorhanden sind, welche im Angebot des jeweili-

                                                 
64 Siehe, Abb. 58, als Referenzbeispiel  
65 Siehe Abb. 252, Abb. 253, als Referenzbeispiel  
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gen Stellenmarktbetreibers in einer Region zur Verfügung stehen.    

Stellenmarktbetreiber, welche externe regionale Stellenmärkte anbieten, verfügen in 

den vorgefundenen Fällen ebenso nur über die ihnen zugekommenen freien Stellen, 

gegebenenfalls noch versehen mit Links oder Verweisen zur Bundesagentur für Arbeit 

bzw. mit der Integration von freien Stellen der Arbeitsagentur und/oder von vereinzel-

ten Partnerfirmen.66    

 

 

� Persönlichkeits- und Datenschutz   
 

Direkte versus indirekte Online-Bewerbungen:   
 

Eine exemplarische Fragestellung in der Einleitung dieser Abhandlung, die eine Prob-

lematik anspricht, welche einen kritischen Aspekt zwischen Online ( gestellten )-

Bewerbungen, der Archivierung von persönlichen Daten und dem Persönlichkeits- 

und Datenschutz betrifft und der nicht in der Zusammenfassung behandelt wurde, war 

die nachfolgende Frage:   

Ist der Persönlichkeits- und Datenschutz durch eine direkte Online (gestellte )-

Bewerbung bei einem Stellenanbieter mehr gewährleistet als durch eine Online-

Bewerbung bei einer Personalservicefirma ( auch reine Internetportale ) als Zwischen-

glied.    

Nach den gewonnenen Erkenntnissen aus den Befragungen kann diese Frage im Zwei-

felsfall, also wenn man sich über die Seriosität einer Personalservicefirma oder der Ar-

beitsagentur nicht sicher ist, bejaht werden.  

Begründung:   

Trotz aller Beteuerungen in den Stellungnahmen der Befragung zu den Angaben und 

Maßnahmen zur Einhaltung des Persönlichkeits- und Datenschutzes und der Weiter-

gabe persönlicher Daten, kann nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden, 

dass Bewerberdaten missbräuchlich verwendet werden.   

Es lässt sich zwar, wenn bereits eine Online-Bewerbung über eine Drittstelle abgege-

ben wurde und ein begründeter Verdacht auf einen Datenmissbrauch gegen jene Stelle 

vorhanden ist, ein Datenschutzbeauftragter einschalten, bis jener aber tätig wird und 

                                                 
66 Siehe Abb. 160 als Referenzbeispiel   
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wenn dieser sich noch bei der betreffenden Firma anzumelden hat, wurden mögli-

cherweise bereits Daten weitergegeben oder anderweitig archiviert oder vernichtet. In 

jedem Fall ist es ein hoher und nicht ganz einfacher und zeitraubender Aufwand die 

tatsächliche Einhaltung des Persönlichkeits- und Datenschutzes zu überprüfen.   

Daher ist, im Sinne der Fragestellung, eine direkte Bewerbung, dort wo die vakante 

Stelle vergeben wird, in jedem Fall vorzuziehen, da hier die Wahrscheinlichkeit einer 

Datenweitergabe geringer ist. Sie ist deshalb geringer, weil im Normalfall eine solche 

Firma oder Organisation etc. kein Interesse daran hat derartige Daten weiterzugeben, 

da der Betriebszweck nicht in der Stellenvermittlung oder im Arbeitnehmerverleih 

liegt, also keine diesbezüglichen wirtschaftlichen Interessen oder Gewinnerzielungsaus-

sichten vorliegen.    

 

 

Weitergabe von Daten:    
 

Hinsichtlich der in Kapitel 5.3.1. behandelten Weitergabe von Daten von online über-

mittelten Bewerbungen bzw. online gestellten Bewerbungen und Gesuchen wurden 

zwar eine Reihe von konkreten Möglichkeiten und Maßnahmen der Kontrolle und 

Mitbestimmungsmöglichkeiten genannt, inwieweit diese jedoch tatsächlich angewandt 

werden hängt von der jeweiligen Seriosität des Stellenmarktbetreibers ab. Das bedeu-

tet, es kann nicht völlig ausgeschlossen werden dass Bewerberdaten missbräuchlich 

verwendet werden.  

Es gilt auch hier, wie im vorangegangenen Aspekt, die erwähnten Einwände zu be-

rücksichtigen und Vorsicht walten zu lassen und im Zweifelsfall eine Bewerbung bzw. 

ein Gesuch über einen Profitstellenmarkt nicht laufen zu lassen, wenn aus irgendwel-

chen Gründen Zweifel an der Seriosität bestehen.   

 

 

Maßnahmen zum Persönlichkeits- und Datenschutz:   
 

Die in Kapitel 5.3.2. behandelten Maßnahmen von Stellenmarktbetreibern zum Per-

sönlichkeits- und Datenschutz sind bezüglich der durch den User nachprüfbaren Maß-

nahmen, wie SSL-Verschlüsselung von Daten, Sicherheitsverbindungen ( https-

Verbindung ), passwortgeschützten Zugriffsrechten, passwortgeschützter Archivie-
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rung, anonymisierte E-Mailsendungen und –adressen, durchaus glaubhaft und seriosi-

tätserweckend67.  

 

Die in der diesbezüglichen Frage der Befragung erhaltenen Angaben zu Maßnahmen, 

wie separate und geschützte Bewerberdatenbanken, getrennte Speicherung von Nut-

zungs- und Persönlichkeitsdaten, Freistellung oder Sperrung von Daten durch die Be-

werber selbst, Anwendung von Viren- und Antispysoftware, können jedoch vom User 

nicht konkret nachgeprüft werden.  

Sollte ein Stellenmarktbetreiber nur Maßnahmen aus dem eben aufgeführten Reper-

toire angeben oder keine Angaben über Datenschutzmaßnahmen machen und keine 

Maßnahmen ausführen, ist in jedem Fall Vorsicht geboten und wie in den beiden vo-

rangegangenen Aspekten sollte im Zweifelsfall auf eine Nutzung eines solchen Stel-

lenmarktes verzichtet werden.   

 

 

Standardisierung von Qualifikationsmerkmalen:   
 

Der in Kapitel 5.3.3. zusammengefasste Aspekt einer möglichen Standardisierung von 

Qualifikationsmerkmalen bedarf einer kritischen Beleuchtung in Bezug auf das Ver-

hältnis von wissenschaftlicher Erkenntnis und Objektivität einerseits und auf der ande-

ren Seite meinungsbezogenen ökonomisch-sachlichen Argumenten.   

Die Argumente der Stellungnahmen in der Befragung haben zumeist subjektiven, sach-

lich-ökonomischen Charakter, sowohl bei den Befürwortern wie Ablehnern. Da die 

Fragen explorativer und qualitativer Natur waren konnte auch keine zu starke Ein-

grenzung der Antwortoptionen vorgenommen werde.   

 

Die kritikwürdige Sicht besteht nunmehr darin, dass der Blickwinkel der Befragten, in 

Bezug auf die gestellte Frage, sich an deren sachlich-ökonomischen Wünschen und 

Vorstellungen orientierte, während aus wissenschaftlicher Sicht bei diesem Aspekt rein 

die möglichst wertneutrale mögliche Verbesserung des Persönlichkeits- und 

Datenschutzes steht, ohne dass eine Wertung von sachlich-ökonomischen 

Argumenten und Zwängen vorgenommen wird.   

                                                 
67 siehe Stellungnahmen, Kap. 5.3.2  
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Die Befragten haben in der Mehrzahl die aus ihrer praxisbezogenen Sicht in Frage 

kommenden Argumente gewählt, was aus jener Sicht durchaus Sinn macht.  

 

Dieser eher prinzipielle Konflikt mündet letztendlich in unterschiedlichen Ergebnissen 

durch fundamental unterschiedliche Betrachtungsweise bezüglich dieses Aspektes. 

Während die überwiegende Mehrheit der Befragten ( 58 % ), welche die Frage aus pra-

xisbezogener Sicht beantwortet haben, eine mögliche Standardisierung ablehnt68, kann 

diese Ablehnung aus wissenschaftlicher Sicht so nicht geteilt werden. Aus wissen-

schaftlicher Sicht erhöht eine mögliche Standardisierung eindeutig den Persönlichkeits- 

und Datenschutz, wobei der Einfluss von Wertungen weitgehend ausbleibt69.   

In der Praxis wird dennoch bis auf weiteres weiterhin die gängige Methode der Quali-

fikationsangaben angewandt werden, da die diesbezüglichen Anforderungen in Online-

Bewerbungen von Stellenmarktbetreibern, Firmen und Organisationen noch maßgeb-

lich sind.  Aus diesem praxisbezogenen Grund wurden die Ergebnisse dieser Frage der 

Befragung auch mit in die modifizierten Hypothesen übernommen.   

 

 

 

 

 

5.4.2. Verbesserungsansätze   

Die nachfolgend aufgeführten Verbesserungsansätze orientieren sich inhaltlich an den 

Aspekten der Zusammenfassung und den Kritiken und formal an der Gliederung der 

Kapitel 5.1 bis 5.3 ( allgemeine Fragestellungen, Effizienz, Persönlichkeits- und Daten-

schutz ).   

Es wird versucht die untersuchungsbezogenen Vorschläge auf normativer und praxis-

bezogener Ebene zu generieren und dabei eine neutrale d.h. wissenschaftliche Sicht 

nicht zu verlieren. Dies bedeutet beispielsweise, dass ein Verbesserungsvorschlag für 

eine weitere Verbesserung der Effizienz für Stellenmarktbetreiber nicht zu lasten des 

Persönlichkeits- und Datenschutzes der Bewerber und Stellenanbieter gehen dürfte.  

                                                 
68 siehe Kap.  5.3.3  
69 Siehe modifizierte Arbeitshypothesen  Kap. 5.3.3 f  
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� Effizienz   
 

Zum Themenschwerpunkt Effizienz wurde in der Einleitung die nachfolgend grundle-

gende Frage bezüglich möglicher Verbesserungsansätze gestellt:     

Welche weitere Verbesserungen sind mit welcher Begründung anzuraten und möglich 

um die Effizienz der Arbeitsvermittlung durch elektronische Stellenmärkte weiter zu 

erhöhen, bei gleichzeitiger Einhaltung des Persönlichkeits- und Datenschutzes ?   

Der Gesichtspunkt der möglichen Verbesserung der Effizienz der Arbeitsvermittlung 

ist im Folgenden ein Teilaspekt. Der Effizienzgesichtspunkt wird hier auf das untersu-

chungsbezogene Gesamtspektrum „Elektronische Stellenmärkte“ ausgedehnt, da sich 

die verschiedenen Teilaspekte der Effizienz bei der Formulierung von Verbesserungs-

ansätzen inhaltlich überschneiden und mischen würden.   

 

 

Aktualität:   
 

Hinsichtlich der kritischen Anmerkungen in Kapitel 5.4.1, über die teils recht unter-

schiedlichen Aktualitätsformen und –angaben, wäre ein Mindeststandard an Angaben 

über die Aktualität von Stellenangeboten und –gesuchen ratsam.    

 

Stellenangebote:  

Hier ist es grundsätzlich unabdingbar nicht nur das Einstelldatum in das Internet an-

zugeben, sondern mindestens noch die Bewerbungsfrist und den frühest möglichen 

Beschäftigungsbeginn.  

 

Stellengesuche:  

Personen, welche ein Stellengesuch aufgeben, sollten zumindest angeben, ab wann sie 

verfügbar sind und einen frühesten und einen spätesten Termin für einen Beschäfti-

gungsbeginn. Darüber hinaus wäre auch hier die Angabe der gewünschten oder mögli-

chen Beschäftigungsart angebracht.    

Wären die angegebenen Aktualitätsformen in allen elektronischen Stellenmärkten in 

gleicher Weise umgesetzt, wäre auch die Herausnahme nicht mehr aktueller Stellenan-

gebote kein Problem, da man sofort sähe ob ein Angebot tatsächlich noch aktuell ist.   

Personen, die ein Stellengesuch über einen elektronischen Stellenmarkt laufen 
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lassen, müssten allerdings nach Erhalt einer Beschäftigungszusage weiterhin schnellst-

möglich den Stellenmarktbetreiber darüber informieren und dieser müsste dann auch 

sofort das entsprechende Gesuch entfernen, falls dieser nicht automatisch von der Be-

schäftigungszusage in Kenntnis gesetzt wird.  

Falls ein Stellengesuch vom Bewerber selbst verwaltet werden kann ( wie z.B. bei der  

Arbeitsagentur ), müsste dieser dann selbst für unverzügliche Entfernung des Gesu-

ches sorgen, sobald er eine sichere Stellenzusage hat.   

 

 

Transaktionskosten.   
 

Bezüglich des in der Zusammenfassung in Kapitel 5.2.1. aufgeführten Aspektes der 

Transaktionskosten wäre es eine Verbesserung, wenn für kleine und mittlere Unter-

nehmen und Organisationen preisgünstige Softwarepakete für automatisierte Bewer-

bungsverfahren und -weiterbearbeitung angeboten werden würden ( elektronische Be-

werbungsformulare, https-Verbindungen etc. ).  

Da, wie in Kapitel 5.2.1. erwähnt, die Anfangsinvestitionen relativ hoch sind und die 

Amortisation erst mit zunehmender Bewerberzahl erfolgt, wäre dies ein möglicher Zu-

gang zu weiteren Kostenersparnissen für kleine und mittlere Unternehmungen und 

Selbstständige.   

 

Alternativ dazu existieren zwar bereits die privaten Personalservicefirmen, welche für 

Unternehmen Stellenanzeigen setzen und Bewerbungsabläufe und -weiterverarbeitung 

übernehmen, jedoch für entsprechendes Honorar. Genau dieses aber kann für manch 

kleine Unternehmen und insbesondere für Selbstständige zu hoch sein, besonders bei 

länger laufenden Verträgen mit Personalservicefirmen.    

 

 

 

 

Regionale Stellenmärkte:   
 

Die in Kapitel 6.1.2. aufgeführte Kritik an sogenannten derzeit vorwiegend existieren-

den elektronischen regionalen Stellenmärkten bezog sich vor allem darauf, dass diese 
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keine vollständigen und daher keine tatsächlichen regionalen Stellenmärkte waren, da 

in den vorgefundenen „regionalen Stellenmärkten“ nur partielle Ausschnitte des Ge-

samtangebotes einer Region zu finden waren. Dies konnte und kann man dadurch 

feststellen, dass beispielsweise Stellenangebote bei privaten Personaldienstleistern nicht 

bei der Arbeitsagentur und auch nicht in elektronischen Stellenmärkten von Zeitungen, 

bezogen auf eine Region, gefunden wurden. Selbst der unentgeltliche elektronische 

Stellenmarkt der Arbeitsagentur kann nur das präsentieren was im gemeldet wird. Be-

sonders höher qualifizierte Stellensuchende suchen oft erst gar nicht bei der Arbeits-

agentur, da diesbezügliche Stellen dort häufig nicht inseriert werden. Es verteilen sich 

vakante Stellen einer Region daher über verschiedenste Stellenmarktanbieter bzw. Stel-

lenanbieter.   

 

Anzudenken wäre daher die Gründung von vollständigen regionalen Stellenmärkten 

bzw. Stellenmarktverbundnetzen in Form eines Stellenmarktes für jeweils eine Region 

mit einer Internetadresse. Vollständig wäre ein regionaler Stellenmarkt insbesondere 

dann, wenn sämtliche auffindbaren freien Stellen einer Region zusammengefasst wer-

den könnten. Freie Stellen, welche von privaten Personalservicefirmen eingestellt wer-

den, könnten anonym erscheinen und mit einem Link auf ihre Web-Site versehen wer-

den. Freie Stellen der Arbeitsagentur und sonstige freie Stellen könnten original er-

scheinen oder wahlweise mit Links zu den jeweiligen Stellenanbietern.    

Organisatorisch könnten derartige regionalen Stellenmärkte von der Arbeits-

agentur geleitet und arrangiert werden oder von einer privaten Firma, welche aus-

schließlich als Stellenmarktverbundnetz agiert und sich die Informationen von den 

verschiedenen Stellen holt bzw. Anlaufstelle ist für alle regionalen Stellenangebote in 

einer Region.   

Die Finanzierung im möglichen Falle der Organisation über die Bundesagentur für 

Arbeit würde über den jeweiligen Haushalt der Agentur laufen. Für den Fall der Orga-

nisation über eine Privatfirma könnte im Rahmen eines Stellenmarktverbundnetzes ein 

geringes Entgeld für eine Stellenanzeige erhoben werden und ein allgemeiner Zuschuss 

der Arbeitsagentur geleistet werden, in Abhängigkeit von der jeweiligen Größe des re-

gionalen Stellenmarktes ( flächenmäßige Größe der Region ) und der Anzahl durch-

schnittlich im Monat eingestellter Stellenanzeigen und der Anzahl an festangestellten 

Mitarbeitern. Ein Entgeld für eine Stellenanzeige sollte jedoch konkurrenzlos niedrig 

sein, damit sich möglichst alle Stellenanbieter einer Region beteiligen.   
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Es wäre in diesem Zusammenhang zudem sinnvoll, Regionen geografisch von der 

Größe und Lage her einheitlich zu definieren, indem man entweder vorhandene 

Einteilungen, wie beispielsweise Regierungsbezirke, Landkreise und Städte übernimmt, 

oder neue Einteilungen anhand von beispielsweise Beschäftigungs- oder Bevölke-

rungsdichte erstellt.    

 

Eben angeführte Verbesserungsansätze könnten die wohl gravierendsten noch zu täti-

genden strukturellen Verbesserungen im Bereich elektronischer Stellenmärkte sein, da 

sich durch die Komprimierung von vakanten Stellen einer Region in einem Über-

sichtsstellenmarkt die Effizienz für alle Beteiligten erheblich erhöhen würde. Dies wä-

ren konkret insbesondere die Such- und Vermittlungseffizienz im Sinne erheblicher 

Zeit- und damit verbundenen Kostenersparnisse. Zudem würde sich die Chance erhö-

hen, für eine schwierig zu besetzende Stelle möglichst schnell einen passenden Bewer-

ber zu finden.    

 

 

 

 

� Persönlichkeits- und Datenschutz   
 

Direkte versus indirekte Online-Bewerbungen:   
 

Da, wie in Kapitel 6.1.3. aufgeführt, im Zweifelsfall eine direkte Bewerbung bei dem 

der tatsächlich eine Stelle anbietet, aus datenschutzrechtlicher Sicht sicherer ist, wäre es 

sinnvoll, wenn in elektronischen Stellenmärkten in einer übergeordneten Ansicht so-

fort, durch ein Symbol, ersichtlich wäre ob hier eine direkte ( Online- ) Bewerbung 

möglich ist.   

Eine derartige Maßnahme lässt sich natürlich auch in bereits bestehende elektronische 

Stellenmärkte integrieren.   

 

 

Angaben:   
 

Bezüglich des in Kapitel 5.3.1. zusammengefassten Aspektes der Angabe von persönli-
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chen und personenbezogenen Daten, existieren zwar bereits einige vorbildliche Stel-

lenmärkte, aber eben nur einige.   

Es wäre daher ratsam, in Bezug auf die Mindestangaben zur Person und personenbe-

zogene Daten, ein einheitliches Mindestspektrum zu definieren.  

Dies könnte bei rein persönlichen Daten der Name, Vorname, Geburtsdatum und die 

E-Mailadresse sein.  

Hinsichtlich persönlich-sachbezogener Daten könnten diese aus der Angabe der 

höchsten allgemeinen Bildung, der höchsten beruflich / universitären Ausbildung und 

sonstiger bewerbungsbezogener Qualifikationen und Kenntnisse bestehen, welche für 

eine Vorauswahl ausreichend sind.  

 

 

 

Maßnahmen zum Persönlichkeits- und Datenschutz:   
 

In Anlehnung an die vorangegangenen Verbesserungsansätze könnten auch hier die in 

Kapitel 6.1.3. kritisierten Maßnahmen zum Persönlichkeits- und Datenschutz durch 

eindeutig nachvollziehbare und –prüfbare Maßnahmen das Vertrauen und den Daten-

schutz erhöhen, insbesondere in elektronischen Stellenmärkten in denen dies nicht 

oder nicht in ausreichendem Maße der Fall ist ( bei elektronischen Stellenmärkten mit 

Online-Bewerbungsmöglichkeiten ).   

Die diesbezüglichen Maßnahmen sind bekannt ( wie SSL-Verschlüsselung von Daten, 

Sicherheitsverbindungen ( https-Verbindung ), passwortgeschützte Zugriffsrechten, 

passwortgeschützte Archivierung, anonymisierte E-Mailsendungen und -adressen, etc. 

), sollten jedoch in jeder Soft- und Hardware für die Installation und Implementierung 

eines elektronischen Stellenmarktes enthalten sein.   

Des weiteren sollte es gesetzlich vorgeschrieben sein, Online-Bewerbungssysteme nur 

mit entsprechenden Sicherheitsfunktionen betreiben zu dürfen und ein Missbrauch 

unkompliziert geahndet werden können. Auf diese Weise wäre der Datenschutz für 

jedermann ersichtlich und nachprüfbar.   
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Standardisierung von Qualifikationsmerkmalen:   
 

Ungeachtet der kritischen Anmerkungen in Kapitel 6.1.3 bezüglich des Konfliktes von 

wissenschaftlicher Erkenntnis und praktisch-opportuner Anwendung in der Praxis, 

wäre ein Kompromiss beider Welten denkbar.   

Dieser könnte der Gestalt sein, dass Qualifikationsstandards in nieder- und mittel qua-

lifizierten Tätigkeiten und Berufssegmenten erhoben und eingeführt werden.   

In höher- und hochqualifizierten Tätigkeiten und Berufssegmenten, beispielsweise ab 

Fachhochschulausbildung, könnten weiterhin individuellen Profile und Angaben ge-

macht werden.  

Die detaillierte Ausgestaltung, Klassifizierung und Formulierung der Qualifikations-

standards könnte dabei die Bundesagentur für Arbeit übernehmen.  

Bei Online-Bewerbungsbögen wäre es vorstellbar, dass über entsprechende Pull-Down 

Menus dann die jeweilige Qualifikation oder die Qualifikationen mittels Mehrfachaus-

wahl angegeben werden können und zwar einheitlich auf Bundesebene.   

 

Bei diesem Aspekt sollte dabei das Ziel, eine eindeutige Erhöhung des Persönlichkeits-

schutzes zu erreichen, konsequent beachtet und verfolgt werden, unter Berücksichti-

gung der oben angeführten Ausnahmen bei hochqualifizierten Tätigkeiten. Ein Ne-

beneffekt könnte auch sein, dass die Effizienz der Dateneingabe und -verarbeitung 

erhöht wird, da durch einheitliche Standards keine eigenformulierten Qualifikations-

profile erstellt und angegeben werden müssten.   

 

 

 

Restriktionen:   
 

Bezüglich des in Kapitel 5.3.4. zusammengefassten Aspektes von Restriktionen des 

Persönlichkeits- und Datenschutzes in anonymisierten Bewerbungen in Hinsicht auf 

Personen bei denen zu wenig gemachte Angaben vermittlungshindernd wären, könn-

ten nachfolgende Ansätze eine Verbesserung bewirken.   

 

Zu gering erscheinende Angaben in anonymisierten Online-Bewerbungen könnten 

dadurch wett gemacht werden, dass eine solche als Vorauswahlbewerbung behandelt 
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wird. Sollte der entsprechende Bewerber in die nähere Auswahl kommen bzw. als rela-

tiv sicherer Kandidat feststehen, kann dieser gebeten werden, bestimmte Angaben 

schriftlich-postalisch oder elektronisch ( per Fax oder E-Mail ) direkt an den eigentli-

chen Stellenanbieter nach zu reichen bzw. bei einer persönlichen Vorsprache mitzu-

bringen.   

 

Für Bewerber mit Handicaps sollte es in Online-Bewerbungsformularen eine eigene 

Kategorie bzw. einen eigenen Unterpunkt geben, indem diese diesbezügliche Angaben 

machen können, über die Art und den Umfang des Handicaps ( z.B. Art und Grad 

einer Behinderung, Berufswiedereinsteiger, etc. ) und damit verbundenen möglichen 

Folgen ( z.B. zeitliche oder räumliche Einschränkungen oder Einschränkungen hin-

sichtlich des vorgesehenen Einsatzes in qualitativer wie quantitativer Hinsicht, etc. ).    
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6. Resultate und Spannungsfelder  

 

Nachfolgend werden Resultate verschiedener Studien vorgestellt und angrenzende 

Spannungsfelder und Resultate, basierend auf der allgemeinen Ausgangslage aus Kapi-

tel 2.1, dahingehend untersucht, welche Auswirkungen, Konflikte und Verbesserungen 

elektronische Stellenmärkte im erweiterten Kontext mit sich bringen. Der Diskurs ba-

siert dabei auf den Erkenntnissen und Ergebnissen der Expertenbefragungen und Ein-

zelfallanalysen, sowie Literaturbezugnahmen, welche thematisch bezug nehmen auf 

Resultate und angrenzenden Spannungsfelder.   

Die Behandlung der einzelnen Bereiche erfolgt nach der systematischen Einteilung in 

Kapitel 2.1. Demnach fallen in den thematischen Einzugsbereich in entsprechender 

Reihenfolge die Bereiche, direkt Betroffene, Politik, volkswirtschaftliche Relevanz und 

Privatwirtschaft.     

 

Da in den nachfolgenden Kapiteln zur Darstellung der Entwicklung von Online-

Stellenangeboten immer wieder auf den sogenannten „Monster Employment Index“ 

zurückgegriffen wird, sei dieser nachfolgend erläutert.   

 

 

� Monster Employment Index:70  
 

Die Erfassung von Online-Stellenmarktangeboten und -aktivitäten auf partiell interna-

tionalen, nationalen und regionalen Ebenen bezüglich der Nutzung ist derzeit primär 

der Firma Monster Worldwide Inc., mit Sitz in Maynard, Massachusette, USA, mög-

lich. Jene Firma ist zum einen bis dato die einzige bekannte Online-Jobbörse mit ei-

nem weltweiten Netz an nationalen Jobbörsen, welches es ermöglicht Entwicklungen 

auf globalerer Ebene aufzuzeigen, darunter auch die Entwicklung der europäischen 

Nutzung von virtuellen Jobbörsen, insbesondere auch der eigenen.  

Zum Zweck der statistischen Erfassung von Online-Stellenmarktangeboten hat die 

Firma Monster Worldwide Inc. im Jahr 2004 den Monster Employment Index einge-

                                                 
70 MEI – Jahresbericht 2005, S.5   
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führt. Der europäische Index wird dabei gebildet aus den Daten von Online-

Stellenanzeigen von 1400 Job-Boards ( Plattformen ) und Unternehmenssites der Län-

der Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande und Schweden.   

Die analysierten Unternehmen sind dabei in vier Kategorien eingeteilt: Marktführer mit 

mehr als 2.500 Mitarbeitern, Unternehmen mit über 500 Beschäftigen, über 100 Be-

schäftigen oder Kleinbetriebe mit weniger als 100 Mitarbeitern. Freie Stellen für Prak-

tika und Lehrstellen finden hier keine Berücksichtigung. Gleichzeitig umfassen die Un-

ternehmen alle vorkommenden Berufssparten. Somit ist der Index nicht auf bestimmte 

Branchen begrenzt und damit auch als Indikator für gesamtwirtschaftliche Angebots- 

und Nachfragebewegungen tauglich. Als Einschränkung dieses Indikators muss dabei 

derzeit angeführt werden, dass noch Überlaufprozesse von den Print-Medien hin zu 

Online-Anzeigen stattfinden. Ein starkes Wachstum an Online-Stellenanzeigen und –

aktivitäten ist derzeit also noch kein eindeutiger Indikator für einen wirtschaftlichen 

Aufschwung.  

Der Monster Employment Index Europa wurde im Juni 2004 eingeführt. Die diesbe-

zügliche erste Jahresstatistik beinhaltet den Zeitraum von einschließlich Dezember 

2004 bis einschließlich Dezember 2005.  

 

 

 

� Bedeutsamkeit elektronischer Stellenmärkte  
 

Jene Bedeutsamkeit beinhaltet auch eine Sicht über den nationalen Horizont hinaus, 

also zumindest auch die Bedeutsamkeit auf europäischer Ebene.   

 

� Deutsche Stellenmärkte 2005:  
 

Aus nationaler Sicht kann besonders vom Zeitraum 2004 bis Anfang 2006 ein star-
kes Wachstum der Nutzung elektronischer Stellenmärkte festgestellt werden.71 Dies 
bezieht sich gleichermaßen auf Stellensuchende, Arbeitgeber und Stellenvermittler. 
Die maßgeblichen diesbezüglichen Resultate für die jeweilige Gruppe werden in den 
nachfolgenden Kapiteln vorgestellt und erläutert.    

                                                 
71 siehe König, 2006: Bewrbungspraxis 2005, S.9 f   
siehe Beck, 2006: Blitzlicht-Untersuchung, S. 5 f  
siehe Crosswater-systems.com, 2006: Marktstudie Jobbörsen 2005 S.11 f  
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Insbesondere ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass im gleichen Zeitraum 
der Anteil der Nutzung der Print-Medien als Stellenmarktportal drastisch zurückge-
gangen ist. Der Anteil von Print-Medien lag im Jahr 2005 nur noch bei 37% , wobei 
auch Print-Stellenanzeigen oft gleichzeitig im Internet veröffentlicht werden. 72 
Demnach werden Stellenanzeigen auf Print-Medien hauptsächlich noch aus Image- 
und Prestigegründen geschaltet und bei Führungspositionen. Es ist hierbei allerdings 
zu erwähnen, dass bereits auch Zeitungen über ihre jeweiligen Internet-Portale Stel-
lenanzeigen veröffentlichen. 73  
Die Gründe für diese eindeutige Entwicklung wurden im Rahmen dieser Arbeit be-
reits ausführlich herausgestellt.74  

 

� Europäische Stellenmärkte 2005   
 

Der MEI EU Index stieg im Zeitraum 12.2004 bis 12.2005 von 83 auf 112 Punkte. 
Ausgehend vom Zeitpunkt Dezember 2004 mit einem Index-Wert von 83 Punkten ( 
für die genannten Länder in Europa als MEI EU Index ), stieg dieser auf 112 Punkte 
im Dezember 2005. Dieser Anstieg um 29 Punkte bzw. um 35 % bedeutet, dass die 
Online-Stellenangebote innerhalb von 12 Monaten stark angestiegen sind. Dieser 
Anstieg beruht jedoch nicht allein auf der zunehmenden Nutzung des elektronischen 
Mediums zur Personal-Rekrutierung, sondern enthält auch Komponenten eines Wirt-
schaftswachstums bzw. von wirtschaftlichen Aktivitäten bezüglich der Personalbe-
schaffung. In der folgenden Grafik sind die einzelnen Wachstumsraten der Länder 
des Index aufgeführt. Es kann dabei festgehalten werden, dass sich die Wachstums-
raten auf annähernd gleich hohem Niveau befinden, also in allen Ländern eine starke 
Zunahme an Online-Stellenanzeigen stattgefunden hat.    
 

 

Abb. 175 MEI Europa        Stand 03.2006  

                                                 
72 siehe crosswater-systems, 2006: Jobbörsen in Deutschland, S. 4, S. 11 f  
73 siehe Kap. 4.3. Einzelfallanalysen, Kap. 4.3.5. Regionale elektronische Stellenmärkte  
74 vgl. Kap. 3.1. Bisherige Verbesserung der Arbeitsvermittlung und Kap. 5.1.2.  
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6.1. Elektronische Stellenmärkte und direkt Betroff ene  
 
Direkt Betroffene im Zusammenhang mit elektronischen Stellenmärkten sind natur-

gemäß Stellensuchende und Stellenanbieter. Stellenanbieter können wiederum direkt 

Arbeitgeber sein oder Stellenvermittler, wie reine Stellenbörsen. Unter direkte Arbeit-

geber fallen auch Personal-Leasing-Firmen, da die dort weiter vermittelten Personen 

im Auftrag der Leih-Firma tätig werden und von dieser auch ihren Lohn beziehen.    

Alle drei Gruppen, also Stellensuchende, Arbeitgeber und Stellenvermittler bzw. 

–börsen sind gleichermaßen betroffen von der zunehmenden Bedeutsamkeit elektroni-

scher Stellenmärkte.   

 

6.1.1. Stellensuchende  

6.1.1.1. Resultate   
 

� Nutzung und Akzeptanz:  
 
Die allgemeine Nutzung von Jobbörsen und Unternehmensites zur Stellensuche hat 

nach einer Befragung des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Johann-Wolfgang-

Goethe-Universität in Frankfurt stark zugenommen.75 Die 10.000 Teilnehmer jener 

Studie waren zu 50% männlich bzw. 50% weiblich, 44 % hatten eine Universitäts- oder 

FH – ausbildung und 24% eine Berufsausbildung.    

Danach hat sich der Anteil derer die mindestens auch das Internet und diesbezügliche 

Stellenbörsen nutzen, von 75% im Jahr 2004 auf 86% im Jahr 2005 erhöht. 60% gaben 

an, auch unternehmenseigene Sites zur Stellensuche zu durchforsten.   

Das Verhalten der Stellensuchenden bezüglich der Wahl des Recherche- und Bewer-

bungsmediums wird dabei bestimmt von den Vorteilen der Online-Stellenanzeigen 

und Online-Bewerbungsmöglichkeiten,76sowie von dem Umstand dass immer mehr 

Unternehmen und Stellenvermittler ihre Offerten ins Internet stellen.77    

                                                 
75 König, 2005: Bewerbungspraxis 2005, S. 7 f  
76 siehe Kapitel 5.1 und 5.2   
77 siehe Kapitel 6.1.2 und 6.1.3    
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Die Akzeptanz von Online-Bewerbungen ist bis dato ( 2006 ) am schlechtesten bei 

Aspiranten für Manager-Jobs.78 Im Jahr 2005 bewarben sich nur 33% jener Aspiranten 

mittels Online-Bewerbungsmöglichkeiten. Gleichzeitig waren die diesbezüglichen On-

line-Bewerbungen qualitativ schlechter als postalisch zugesandte Bewerbungen ( bezo-

gen auf Online-Bewerbungen mittels frei gestaltbaren E-Mail-Bewerbungen ).     

 

 

 

� Online gestellte Bewerbungen:   
 

Die mitunter in dieser Arbeit behandelte Möglichkeit für Stellensuchende, auf allen 

Jobbörsen, dem VAM der Arbeitsagentur und auf zahlreichen Jobportalen von Groß-

unternehmen sowie großen Organisationen, Bewerbungen online zu stellen, wird bis 

dato von Unternehmen nur sehr spärlich genutzt.79 Personalberater sowie Mitarbeiter 

von Jobbörsen hingegen nutzen bis zu 50% online gestellte Bewerbungen bei der Per-

sonalsuche. Insgesamt ist die diesbezügliche Nutzung noch recht gering.          

 

 

 

� Matching-Qualitäten:   
 

Unter Matching wird in diesem Zusammenhang die Möglichkeit verstanden, durch 

Eingabe einer Stellenbezeichnung / Tätigkeit eine „Treffer- bzw. Ergebnisliste“ mit 

den entsprechenden Stellenausschreibungen angezeigt zu bekommen.80 Die Passgenau-

igkeit wird dann mit 1 bewertet, wenn die ausgeschriebene Stelle mit dem eingegebe-

nen Tätigkeitsbild zu 100% übereinstimmt.   

Ein Vergleich zwischen den 5 größten privaten Profit-Jobbörsen in Deutschland ergab 

eine Passgenauigkeit eines Matchings zwischen 86% und 62%.      

                                                 
78 Buchhorn, 2005: S. 2 
79 Buchhorn, 2005: S. 3  
80 Beck, 2006: Jobbörsen im Vergleich, S. 22 
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Abb. 176 Matching-Qualitäten der „Schnellsuche bei Jobbörsen81    Stand: 2005  

 

Die beste Matching-Qualität mit 100% Passgenauigkeit wurde auf der inzwischen ver-

besserten Suchmaske der Arbeitsagentur im Jahr 2005 registriert.82   

 

Weitere Resultate, welche die Stellensuchenden betreffen, wurden bereits in den Kapi-

teln 3.1.1 und 3.1.2 zu den allgemeinen und spezifischen Verbesserungen der Arbeits-

vermittlung durch virtuelle Stellenmärkte, sowie in den untersuchungsbezogenen Er-

kenntnisgewinnen in Kapitel 5, aufgeführt.    

 

 

� Trends:   
 

Aufgrund der in dieser Arbeit festgestellten und in den Untersuchungen ermittelten 

Vorteile elektronischer Stellenmärkte für Stellensuchende, kann mit an Sicherheit gren-

                                                 
81 Quelle: Beck, 2006: Jobbörsen im Vergleich, S. 22-24   
82 siehe Crosswater-System, 2005: Beitrag vom 2.06.2005, S. 3   
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zender Wahrscheinlichkeit prognostiziert werden, dass die diesbezügliche Nutzung bis 

zum natürlichen Sättigungsgrad ansteigen wird. Sämtliche wissenschaftliche Studien 

und Studien von Privatfirmen zu diesem Thema weisen ebenso in diese Richtung, so 

dass dieser Trend manifest ist.83  

Der natürliche Sättigungsgrad, in diesem Zusammenhang, ist dann erreicht, wenn alle 

Stellensuchenden die über Computer und Internetanschluss verfügen, diese auch zur 

Stellensuche benutzen und Online-Bewerbungsmöglichkeiten anwenden. Ein grenzen-

loses Wachstum bzw. nicht vorhersehbare Wachstumsgrenzen gibt es daher in diesem 

Bereich nicht. Eine exakte Festlegung oder Prognose dieser Wachstumsgrenze dürfte 

schwierig sein, da dies von verschiedenen Faktoren abhängt. Zum einen von der An-

zahl der Internet-User, dem Wachstum oder der Schrumpfung der Bevölkerung und 

der Volkswirtschaft sowie der jeweiligen temporären wirtschaftlichen Lage. Erschwe-

rend kommt hinzu, dass alle Faktoren dynamisch sind und voneinander abhängen.         

 

 

 

 

6.1.1.2. Spannungsfelder   
 

� Matching-Qualitäten:   
 

Die teilweise ungenauen Suchergebnisse in Jobbörsen basieren auf einer bis dato meist 

unzureichenden Umsetzung von Taxonomie-Grundregeln in Software-Analyse-

Programmen von Suchmaschinen-Software.84 Diese Regeln betreffen die Klassifizie-

rung von Daten mittels methodischer Unterscheidungen durch Attribute und Attri-

butwerte ( z.B. Attribut: Farbe, Attributwert: blau ). Dies kann mit der bisherigen In-

ternet-Sprache HTML nicht bewältigt werden, wofür die Arbeitsagentur in ihrem vir-

tuellen Arbeitsmarkt dafür auch die neuere HR-XML-Sprache einsetzt. Mittels dieser 

„Human Resources – Extended Mark-Up Language“ lässt sich auch ein methodisches 

Klassifikationssystem in Bezug auf Dokumente und deren Inhalte umsetzen. Aus die-

sem Grund liegt die Trefferquote bzw. Passgenauigkeit im VAM der Arbeitsagentur 

                                                 
83 vgl. Beck, 2006: Recruiting Trends 2005, Kapitel 1   
84 siehe Crosswater-Systems, 2005:  Beitrag vom 02.06.2005, S. 7 f   
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bei nahezu 100% bzw. 1.  

Um HR-XML zu installieren und zu standardisieren wurde ein HR-XML-Consortium 

Europe gegründet, mittels dessen Unterstützung bereits Standards entwickelt wurden ( 

SEP – Staffing Exchange Protocol und SIDES – Staffing Industry Data Exchange 

Standards ). Diese unterstützen bereits das Posting von Stellenausschreibungen zu 

Jobbörsen und Unternehmens-Webseiten sowie den Austausch von Bewerber-Details 

zwischen verschiedenen IT-Systemen.   

Es ist also lediglich eine Frage der Zeit bis diese Standards in gängige E-Recruiting-

Software mit integriert werden und die Matching-Qualitäten damit maximiert werden 

können.  

 

 

� Mehrfach-Indizierungen:      
 

Mehrfach-Indizierungen können entstehen, wenn der Betreiber einer Jobbörse eine 

Stellenanzeige nach mehreren Kriterien indiziert, die sich eigentlich gegenseitig aus-

schließen sollten. Dadurch können innerhalb der Datenbank mehrere, zusätzliche 

Duplikate von Stellenanzeigen entstehen, die in der Gesamtanzahl der Stellenanzeigen 

mit gezählt werden, weil sie in der Regel nicht in jedem Einzelfall als Mehrfach-

Indizierung erkannt werden. Beispiel: Eine Stellenanzeige wird als „Vertriebstätigkeit“ 

und gleichzeitig als „Management-Tätigkeit“ gekennzeichnet85.   

Ein genereller Lösungsansatz für jene Problematik existiert nicht, da es den Personal-

sachbearbeitern obliegt, welche und wie viele Indizierungen sie für eine Stellenaus-

schreibung verwenden. Eine Erleichterung wäre denkbar durch die Angabe von Priori-

täten im Sinne eines geschlossenen Präferenzsystems.        

 

 

 

� Online-Bewerbungsqualitäten:   
 

Unter Bewerbungsqualität wird hier die Präsentation und inhaltliche Aufmachung von 

Online-Bewerbungen verstanden, welche ganz oder teilweise frei gestaltet werden kön-

nen, also ähnlich denen die auf Papier verfasst werden.   

                                                 
85 vgl. Crosswater-Systems, 2006: Jobbörsen in Deutschland,  S. 81  
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In einer Studie aus dem Jahr 2004 wurden verschiedenste Unternehmen zu den Onli-

ne-Bewerbungsqualitäten im Vergleich zu konventionellen Papierbewerbungen be-

fragt86. Die Unternehmen gaben dabei an, dass nur ca. 30% der Online-Bewerbungen 

qualitativ denen von Papierbewerbungen entsprächen.     

Zu einem ähnliche Ergebnis kommt eine Analyse der Königsteiner Agentur für Per-

sonalberatung aus dem Jahr 2004.87 Hierbei wurden 10 zu besetzende Positionen bei 

acht der großen deutschen Jobbörsen geschaltet und die Ergebnisse im einzelnen aus-

gewertet. Bei dieser Aktion sind insgesamt 195 Bewerbungen eingegangen, die dann 

anschließend nach qualitativen Gesichtspunkten untersucht wurden. 67% der einge-

gangenen Online-Bewerbungen wurden hier als qualitativ ungeeignet bewertet.  

 In Bezug auf E-Mail-Bewerbungen muss allerdings festgehalten werden, dass 

beim Verfassen von Bewerbungen auf HTML-Basis nicht alle Schrift- und Schreib-

funktionen zur Verfügung stehen, wie sie z.B. im Textprogramm Word verfügbar sind, 

weshalb auch bis dato die Präsentation nicht so gut ausfallen kann. Zudem muss man 

über gewisse HTML-Spezialkenntnisse verfügen um z.B. besondere grafische Effekte 

und Gestaltungen mit einbauen zu können.   

Die Bewerbungsqualitäten bezüglich der Präsentation in E-Mail-Bewerbungen ist da-

her zu einem großen Teil eine Softwarefrage bezüglich der zur Verfügung stehenden 

HTML-Standards. Wünschenswert wäre daher eine erweiterte HTML-Version mit 

mehr Schrift- und Schreibfunktionen.    

Da Online-Bewerbungen im Allgemeinen noch ein relativ neues Phänomen sind, wird 

auch noch ein Lernprozess stattfinden mit dem Ziel der qualitativen Optimierung von 

Bewerbungspräsentationen und inhaltlichen Gestaltungsstrukturen.      

 

 

 

� Aktualität:   
 

In den Einzelfallanalysen in Kap. 4.3 sowie in der Zusammenfassung in Kap. 5.2 dieser 

Arbeit wurde dieser Aspekt bereits eingehend behandelt und in Kap 5.4 Kritiken und 

Lösungsansätze zur Vermeidung unklarer Aktualitätsangaben unterbreitet, insbesonde-

re Standards für Mindestangaben und die Herausnahme nicht mehr aktueller vakanter 

                                                 
86 siehe Beck, 2005: Recruiting Trends 2005, S 70 f  
87 Crosswater-Systems, 2006: Jobbörsen in Deutschland, S. 51 f    
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Stellenanzeigen.    

 

 

� Persönlichkeits- und Datenschutz:   
 

Der Persönlichkeits- und Datenschutz wurde in dieser Arbeit zwar bereits in der Ex-

pertenbefragung, den Einzelfallanalysen und darauf folgend eingehend behandelt, ein 

übergeordnetes Spannungsfeld jedoch besteht noch hinsichtlich der Kontroverse zwi-

schen politischer Absicht der entsprechenden Gesetze und der Umsetzung bzw. der 

realen Handhabung mit persönlichen Daten.  

Jener Aspekt betrifft zwar Stellensuchende und Stellenmarktbetreiber gleichermaßen, 

wird jedoch aufgrund der erwähnten primären intentionalen Verortung nachfolgend 

im Kapitel 6.2, welches Politik im Zusammenhang mit elektronischen Stellenmärkten 

zum Inhalt hat, näher untersucht.          

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Arbeitgeber  

Arbeitgeber werden eigens angeführt, da es sich hier gemäß dem in dieser Arbeit ent-

wickelten Strukturmodell um berufsspezifische Non-Profit-Stellenmärkte handelt und 

somit die Zielrichtung und Motivation eines solchen Stellenportales eine andere ist als 

bei Profit-Stellenbörsen. Insbesondere ist der Ansatzpunkt des Aspektes der Nutzung 

und Akzeptanz von Online-Stellenmärkten und Online-Bewerbungen ein völlig ande-

rer als bei Profit-Stellenmärkten.88 Nutzung und Akzeptanz beziehen sich bei Arbeit-

gebern auf diese selbst, während sie sich bei Profit-Stellenbörsen auf dritte beziehen.     

 

                                                 
88 vergleiche Kap. 6.1.2 zu Kap. 6.1.3   
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6.1.2.1. Resultate  
 

� Akzeptanz und Nutzung:   
 

Die Akzeptanz und Nutzung von Online-Stellenmarktportalen und Online-

Bewerbungen in Arbeitgeberportalen haben insgesamt stark zugenommen, wie nach-

folgend die Ergebnisse der Studie „Recruiting Trends 2006“ veranschaulichen.89    

 

• 75,8% der Stellenangebote von Großunternehmen werden über unternehmenseigene 

Websites und Job-Portale veröffentlicht   

• 54,1% (+5% in 2005) der freien Stellen werden auf Job-Portalen beworben   

• 86% der Unternehmen haben bereits mindestens einmal mit professionellen Jobbör-

sen zusammengearbeitet     

• 77% (3 von 4 Befragten) sind der Meinung, dass das E-Recruiting ihren Einstel-

lungsprozess erleichtert hat   

• 57,6% sind mit E-Recruiting-Prozessen zufrieden   

• 31,4% vertreten die Auffassung, dass das E-Recruiting sich positiv auf die Qualität 

der Bewerbungen auswirkt   

• Bund, Länder und Gemeinden ( Städte ) nutzen Online-Bewerbungsmöglichkeiten 

bis dato nur spärlich90      

 

 

� Nutzung online gestellter Bewerbungen   
 

Wie im vorherigen Kapitel erwähnt, nutzen Arbeitgeber online gestellte Bewerbungen, 

im Gegensatz zu Personaldienstleistern, bis dato kaum zur Suche nach Personal.  

Die Gründe dafür liegen darin, dass Arbeitgeber durch Einsatz von Personal zur Be-

werbersuche weitere Kosten zu tragen hätten, neben den Kosten welche eine Stellen-

anzeige auf der unternehmenseigenen Site und / oder bei Jobbörsen bzw. Printmedien 

bereits verursacht. Zudem dürfte es für Arbeitgeber wenig Sinn ergeben, wenn neben 

mehrfacher Anzeigenschaltung noch zusätzlich aktiv nach Personal gesucht werden 

würde. Die Kosten für eine aktive Bewerbersuche hängen zudem von der Größe des 
                                                 
89 König, 2006: Recruiting Trends 2006; in monster employment Index 2006, S. 7 f   
90 Untersuchungsbezogene Ergebnisse der Internet-Recherchen zu Kapitel 3   
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Unternehmens ab und der Fluktuationsrate der Mitarbeiter. Ein Unternehmen welches 

aufgrund seiner Größe über eine eigene Personalabteilung verfügt, könnte es sich po-

tentiell eher leisten aktiv nach Personal zu suchen als Kleinbetriebe und Selbstständige.      

 

 

 

� Untersuchungsbezogene Resultate:    
 

Bezüglich der Ergebnisse der Untersuchungen dieser Arbeit hinsichtlich der Aspekte 

Effizienz ( Kosten-Nutzen-Relation und Transaktionskostenverhältnisse ) und Persön-

lichkeits- und Datenschutz, welche ebenso Arbeitgeber tangieren, sei auf die Kapitel 

5.2 bis 5.4 hingewiesen.      

 

 

 

� Trends:   
 

Der bereits hohe Prozentsatz von Stellenausschreibungen auf Unternehmenssites von 

Großunternehmen wird sich weiter erhöhen.91 Auch der Mittelstand wird vermehrt 

unternehmenseigene Sites zur Stellenausschreibung und für Online-Bewerbungen nut-

zen.  

Laut „Recruiting Trends 2005“ soll auch die Nutzung von Bewerberdatenbanken 

durch Unternehmen zunehmen92.   

Kleinbetriebe und Selbstständige werden noch stärker als bislang Profit-Jobbörsen 

oder den VAM der Arbeitsagentur in Anspruch nehmen, um vakante Stellen zu offe-

rieren.   

Die Nutzung von Print-Medien zur Stellenanzeigenschaltung für Unternehmen wird 

weiter zurückgehen. Stellenanzeigen welche an Print-Medien in Auftrag gegeben wer-

den, sofern zukünftig noch nennenswerte Anzahlen davon existieren sollten, werden 

gegebenenfalls auf den Internetsites von Zeitungen veröffentlicht.         

 

 

                                                 
91 siehe Crosswater Marktstudie, 2006:  S. 11 f   
92 vgl. König 2005: Recruiting Trends 2005, S. 23 f    
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6.1.2.2. Spannungsfelder   
 

 

� Aktualität:   
 

Die im Rahmen der Untersuchungen dieser Arbeit festgestellten und von dritter Seite 

bestätigten gelegentlichen Mängel bezüglich der Aktualitätsangaben und der Heraus-

nahme nicht mehr aktueller Stellenanzeigen betreffen ebenso Sites von Arbeitgebern. 

Wegen diesbezüglicher Verbesserungsansätze sei hier auf das Kapitel 5.4.2 verwiesen.    

 

 

 

� Kennzeichnung von Online- Stellenanzeigen:   
 

Arbeitgeber welche Online-Stellenanzeigen bei Profit-Stellenbörsen oder im VAM der 

Arbeitsagentur aufgeben, sollten dabei Vorsicht bei der Kennzeichnung der Stellenan-

zeigen walten lassen.   

Die diesbezügliche Problematik liegt in der Mehrfachkennzeichnung oder nicht zutref-

fenden Kennzeichnung von Stellen, Tätigkeiten, Branchen oder Regionen in Auftrags-

formularen der beauftragten Jobbörse. Diese wiederum nimmt die Angaben und setzt 

diese in die Suchfilter bzw. Suchkategorien von Suchmaschinensoftware. Werden dabei 

zu viele verschiedene oder nicht ganz zutreffende Tätigkeiten, Berufsfelder, Branchen 

oder Regionen eingegeben, so kann es leicht passieren dass sich niemand oder die fal-

schen Bewerber auf die Stellenanzeige melden, da die Bewerber bei der Eingabe von 

Suchbegriffen in Suchmaschinen möglicherweise eine Tätigkeit gefunden haben von 

der sie denken diese sei passend. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um eine andere 

Tätigkeit als die, die in der Suchfunktion als Ergebnis erscheint. Auf diese Problematik 

hat auch ein Herr Schönweitz in einem Beitrag auf monster.de hingewiesen.93      

Es ist daher Arbeitgebern und Unternehmen sehr zu empfehlen, vakante Stellen so 

präzise als möglich zu beschreiben und Mehrfachkennzeichnungen so weit als möglich 

einzuschränken. Das selbe gilt auch für räumliche Angaben, falls eine Stelle an mehre-

ren Orten angetreten werden kann, bzw. mehrere Filialen oder Zeigstellen existieren. 

Es sollte dabei der Ort als Bewerbungsreferenz angegeben werden, von dem die Stel-

                                                 
93 siehe Schönweitz, 2003: Beitrag in Personal-Journal von monster.de vom 20.11.2203   
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lenausschreibung auch abgegeben wurde.         

 

 

� Bewerber-Management-Systeme:   
 

Große Unternehmen und Konzerne verwenden bereits seit einigen Jahren spezielle 

Software, sogenannte Bewerber-Management-Systeme, um beispielsweise mittels Onli-

ne-Bewerbungsformularen Bewerberdaten strukturiert zu erhalten und um diese dann 

auch systematisch weiterbearbeiten und –verwenden zu können. Diese Systeme sind 

jedoch gerade im Mittelstand noch nicht ausreichend vorhanden.94   

Wie in Kapitel 5. 4, Kritiken und Verbesserungsansätze, angeführt, wäre es gerade für 

den Mittelstand und für kleinere Betriebe sinnvoll, wenn es preiswerte und leicht zu 

bedienende Bewerber-Management-Systeme gäbe, welche zumindest über alle not-

wendigen Funktionen verfügen um Online-Bewerbungen mittels einfacherer elektroni-

scher Formulare anbieten zu können. Natürlich spielt auch hier die Größe des Unter-

nehmens und die Fluktuationsrate der Mitarbeiter eine entscheidende Rolle.    

 

 

 

 

6.1.3. Stellenvermittler   

6.1.3.1. Resultate   
 

� Akzeptanz und Nutzung von Profit-Jobbörsen und dem VAM der Arbeitsagen-
tur:   

 
Profit-Jobbörsen:95   

• 52% der Stellenausschreibungen in der Bundesrepublik wurden im Jahr 2005 auf 

den Seiten einer Jobbörse veröffentlicht.   

• 86% der Stellensuchenden nutzten 2005 auch Online-Profit-Stellenmärkte zur Job-

                                                 
94 König, 2004: Recruiting Trends 2004,  S. 113 f   
95 Crosswater-Systems, 2006: S. 11 ff   
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suche.96   

• Print-Medien verloren von 2000 bis 2005 69% Marktanteil im Bereich Stellenanzei-

gen, aufgrund der Kosten- und Effizienzvorteile elektronischer Stellenmärkte, wel-

che in dieser Arbeit ermittelt und dargelegt wurden. 97  

• Ende des Jahres 2005 existierten 459 registrierte Profit-Jobbörsen.98   

• 56% der Profit-Jobbörsen im Jahr 2005 waren allgemeine Jobbörsen, also ohne 

eine spezifische Ausrichtung in irgendeiner Art. Die restlichen 44% der Profit-

Jobbörsen waren spezialisiert in den Bereichen Beruf/ Branche, Regionalität, Kar-

rierephase und Sonstiges.  

• Es existieren in der Gesamtheit der Profit-Jobbörsen alle Berufe, Berufsfelder und 

Branchen.99 In Anlehnung an die jeweilig in einem Profit-Stellenmarkt angebotenen 

Stellen, richtet sich auch die Zielgruppe der Beworbenen. Hiermit wird das in dieser 

Arbeit verfasste Strukturmodell verifiziert.        
 

VAM der Arbeitsagentur:      

Der Anteil der über das VAM laufenden Stellenanzeigen sank von 59% zu Beginn des 

Jahres 2002 auf 46% zum Ende des Jahres 2005.100 Im VAM sind, wie in den Profit-

Stellenbörsen, alle Berufe und Branchen vorzufinden.101 Eine eingehende Behandlung 

des VAM erfolgt im nächsten Kapitel über Politik und elektronische Stellenmärkte.     

 

 

� Preisgestaltung von Profit-Jobbörsen im Vergleich zu Stellenanzeigen bei Print-
Medien  

 

1. Preispolitik und Preise von Profit-Jobbörsen:102   
 

Die Preisgestaltung für Online-Stellenanzeigen wird bestimmt von der Dauer der Inse-

                                                 
96 siehe König, 2005: Bewerbungspraxis 2005, S. 7 f   
97 siehe Kapitel 5: Untersuchungsbezogene Ergebnisse bezüglich der Effizienz – Kap. 5.2    
98 laut Jobbörsen-Branchendienst Crosswater Sytems Ltd., 2005, Eigenbericht vom 02.03.2005  
99 vgl. monster employment index, 2005: Jahresbericht 2005, S. 5 und 13 f    
 sowie Beck, 2006: Jobbörsen im Vergleich, S. 13 f    
100 Crosswater-Systems, 2005: Beitrag vom 15.03.2006 unter crosswater-systems. com   
101 Crosswater-Systems, 2005: Jobbörsen in Deutschland, S. 66 f   
102 eigene Recherchen anhand von 5 Profit-Jobörsen: Jobpilot-Monster, Jobware, Stepstone, Worldwidejobs 
und Jobscout24.    
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rierung einer Stellenanzeige, nach  Gestaltung oder reinem Text-Layout einer Stellen-

anzeige, nach Preis-per-Click, nach Preis-per-Size ( Unternehmensgröße ) oder nach 

Kombi-Preisen ( Veröffentlichung von einer Stellenanzeige bei mehreren Jobbörsen). 

Für eine Stellenanzeige wurden zum Zeitpunkt 05.2006 die folgenden Mindest- und 

Höchstpreisspannen ermittelt:  

Mindestpreisspanne:  ca. 600.-€ -  1500.-€   

Höchstpreisspanne:  ca. 1500.-€ -  3000.-€    

In einigen Profit-Stellenbörsen besteht für Arbeitgeber auch die entgeltliche Möglich-

keit der Abfrage von Bewerberdatenbanken. Die diesbezügliche Preisgestaltung richtet 

sich nach der Dauer der Nutzung und teilweise nach der Anzahl der Bewerber die pro 

jeweiliger Dauer abgerufen werden können. Dass nicht in allen Profit-Jobbörsen Be-

werberdatenbanken existieren liegt darin begründet, dass diese zusätzliche Soft- und 

Hardware benötigen und zudem Pflege und Wartung, was wiederum mit höheren ein-

maligen und dauerhaften Kosten verbunden ist. Diese höheren Kosten können wie-

derum nur Profit-Stellenmärkte ab einem gewissen Umsatz und einer bestimmten 

Größenordnung auf sich nehmen.     

Von den 5 untersuchten Profit-Stellenmärkten boten 3 Bewerberdatenbanken an. Um 

einen Vergleich für einen Mindestpreis erhalten zu können, wurde zum Zeitpunkt 

05.2006 die Option 30 Tage Nutzung und einmal beschränkte und einmal unbe-

schränkte Bewerberanzahl gewählt.     

Mindestpreisspanne für 30 Tage und beschränkte Bewerberzahl:  

ca. 1000.-€ -  2500.-€   

Mindestpreisspanne für 30 Tage und unbeschränkte Bewerberzahl:  

ca. 1200.-€ -  3000.-€   

 

2. Preispolitik und Preise von Print-Medien:103   
 

Die Preispolitik von Print-Medien wird bestimmt von der Anzahl der Leser, dem regi-

onalen Verbreitungsraum, dem Bekanntheitsgrad und Ansehen, dem durchschnittli-

chen Niveau der Leserschaft ( Bildungsgrad ) und gegebenenfalls dem Grad der natio-

nalen und internationalen Verbreitung.   

Des weiteren hängt der Preis für eine Stellenanzeige von der Anzahl der Buchstaben 

                                                 
103 eigene Recherchen anhand von 5 ausgewählten Zeitungen: Augsburger Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung ( FAZ ), Rheinische Post und Berliner Morgenpost.    
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(mm-Größenordnung ), des Größenformates, der zusätzlichen Farbauswahl und dem 

Veröffentlichungszeitpunkt ( also Wochenendausgabe oder Ausgabe zwischen Mo.-Fr. 

) ab.  

Für eine Stellenanzeige mit 6 cm Breite, fünf Zeilen und ohne Farbauswahl wurden für 

die jeweiligen Hauptausgaben der Zeitungen am Wochenende ( Samstagsausgaben ), 

zum Zeitpunkt 05.2006, die folgenden Mindest- und Höchstpreisspannen ermittelt:  

Mindestpreisspanne: ca. 900.-€  -  2700.-€      

Höchstpreisspanne:  ca. 3000.-€  -  4800.-€    

 

3. Fazit  

 

Wie unschwer festzustellen ist, sind Stellenanzeigen in Print-Medien bis zu 800% teu-

rer als Online-Stellenanzeigen bei Profit-Jobbörsen. Hinzu kommt noch, dass eine On-

line-Stellenanzeige eine ganze oder auch mehrere ganze Din A-4 Seiten umfassen kann, 

ohne dass dabei der Preis höher liegt. Es ist jedoch bei beiden Anzeigenformen zu be-

achten, dass die Preispolitik und –gestaltung bisweilen recht verworren und unüber-

sichtlich ist, bezüglich diverser Rabatte und Sonderangebote für bestimmte Anzeigen-

formen und –kombinationen und hinsichtlich der Anzahl und Setzungsdauer von An-

zeigen. So können, je nach aktueller Preisgestaltung, auch die hier festgestellten Min-

destpreise in den angeführten Bereichen unterboten werden.   

 

 

� Online gestellte Bewerbungen   
 

Wie bereits im vorherigen Kapitel angeführt, sind die Mitarbeiter von Profit-

Stellenmärkten diejenigen, welche online gestellte Bewerbungen am häufigsten durch-

forsten. Dies ist auch logisch, da sie damit schneller potentielle Bewerber für Arbeitge-

ber finden, welche bei ihnen einen Auftrag zur Stellenbesetzung abgeschlossen haben.     

 

 

� Trends:   
 

• Die Anzahl der Stellenanzeigen über Profit-Stellenmärkte wird weiter zunehmen, 
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jedoch nicht die Anzahl der Profit-Jobbörsen.104   

• Der Trend zu Spezialjobbörsen wird sich verstärken, insbesondere bezüglich der 

Berufsbranchen und Regionen.105   

• Eine gewisse Konzentrations- und Konsolidierungswelle wird die ca. 500 Profit-

Jobbörsen in Deutschland erfassen.       

• Jobbörsen werden vermehrt Kooperationen und Franchising mit Medienportalen 

betreiben, um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern und um für potentielle Stellensu-

chende schneller und einfacher verfügbar zu sein.   

• Print-Medien werden gegenüber Profit-Jobbörsen weiter an Marktanteilen verlie-

ren.    

 

� Sonstiges:     
 

Bezüglich weiterer Resultate, insbesondere bezüglich spezifischer Effizienzgesichts-

punkte, sei hier auf das Kapitel 5 dieser Arbeit verwiesen.      

 

 

 

6.1.3.2. Spannungsfelder   
 

� Persönlichkeits- und Datenschutz:   
 

Dieser Aspekt, der insbesondere Profit-Stellenmärkte betrifft, wurde ausführlich in 

dieser Arbeit behandelt. Bezüglich der untersuchungsbezogenen Zusammenfassung 

und Ergebnisse sei daher auf Kapitel 5 verwiesen. Übergeordnete Spannungsfelder zu 

diesem Aspekt, wie das Spannungsfeld zwischen politischer Intention eines Gesetzes 

und dessen Auswirkung bzw. Anwendung, werden im nächsten Kapitel behandelt, da 

der Persönlichkeits- und Datenschutz vom Gesetzgeber initiiert wurde und deshalb 

systematisch im politischen Bereich verortet ist.       

                                                 
104 Crosswater-Systems, 2005: Jobbörsen in Deutschland, S. 12 f   
105siehe König, 2006: Recruiting Trends 2005, S. 15 f   
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� Sonstiges:   
 

Hinsichtlich der Matching-Qualitäten von Suchergebnissen und der Aktualität von 

Stellenanzeigen gilt auch bei Profit-Stellenmärkten das bisher diesbezüglich Angeführ-

te. Die grundsätzliche Kontroverse zischen Profit-Stellenmärkten und dem VAM der 

Arbeitsagentur wird im nächsten Kapitel behandelt, da jener VAM mitunter zu den 

Instrumentarien der Arbeitsmarktpolitik des Staates zählt und aufgrund dieser Veror-

tung auch dort thematisiert wird.        

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Politik und elektronische Stellenmärkte   
 

In Ahnlehnung an Kapitel 2.1, die allgemeine Ausgangslage, wird nachfolgend der 

prinzipiellen Frage nachgegangen, inwieweit die Intentionen von Gesetzen und sonsti-

gen staatlichen Maßnahmen und Einrichtungen im Zusammenhang mit elektronischen 

Stellenmärkten umgesetzt wurden und welche Wirkungen in welchem Ausmaß und 

welcher Richtung diese aufweisen oder auch nicht.        

Es werden daher nachfolgend die drei zentralen Bereiche, GG Artikel 1, StWG und 

GG Artikel 20, und die Arbeitsmarktpolitik, ergebnisbezogen durchleuchtet und dies-

bezügliche Spannungsfelder erörtert.      

 

6.2.1. GG Artikel 1 und elektronische Stellenmärkte   

Die vom Grundgesetz Artikel 1, der den Schutz der Menschenwürde zum Inhalt hat, 

abgeleiteten Gesetze manifestieren sich in den nachfolgenden Regelungswerken.   

Die gesetzlichen Regelungen innerhalb derer Arbeitsvermittlung in elektronischen Stel-
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lenmärkten stattfindet, ist das Gesetz zur Regelung der Rahmenbedingungen für Informations- 

und Kommunikationsdienste106 ( IuKDG ). Dieses Gesetz enthält 8 Artikel mit Änderun-

gen in verschiedenen Gesetzen und drei Artikel mit neue Gesetze. Diese sind das Ge-

setz über die Nutzung von Telediensten ( Teledienstgesetz – TDG ), das Gesetz über 

den Datenschutz bei Telediensten ( TDDSG ), und das Gesetz zur digitalen Signatur ( 

Signaturgesetz – SigG ).  

Im Zentrum der hier zu betrachtenden übergeordneten Resultate und angrenzenden 

Spannungsfelder liegt die Frage, inwieweit die Intentionen der Politik, die Angabe und 

Weitergabe von persönlichen Daten auf das unbedingt Notwendige einzuschränken 

sowie den Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern, erreicht wurden. Neben der 

Analyse diesbezüglicher Gesetze sind hier besonders die Resultate der Expertenbefra-

gung und Einzelfallanalysen dieser Arbeit von Bedeutung.     

 

 

 

6.2.1.1. Resultate   
 

Zunächst sei kurz angeführt, welche zentralen Paragrafen den Persönlichkeits- und 

Datenschutz in elektronischen Stellenmärkten bei online gestellten Bewerbungen und 

der Online-Übermittlung von Bewerberdaten bestimmen. Daran anschließend werden 

kurz gefasst die Resultate der Expertenbefragung und Einzelfallanalysen angeführt. In 

der Zusammenfassung wird schließlich darauf eingegangen in welchem Maße der Per-

sönlichkeits- und Datenschutz durch die diesbezüglichen Gesetzesregelungen und in 

Verbindung mit den Erkenntnissen der Untersuchung gewährleistet werden kann.     

 

� Gesetzliche Ausgangslage   
 

� Bundesdatenschutzgesetz ( BDSG ):   
 

Zunächst ist festzuhalten, dass Erhebung, Verarbeitung und Nutzung persönlicher 

Daten zulässig ist, wenn  der Betroffene eingewilligt hat ( § 4 Abs. 1 BDSG )  und dies 

                                                 
106 in der Fassung des Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 13.06.1997 – BT-Drs. 13/7934 vom 
   11.06.1997 
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im Rahmen der Erfüllung eigener Geschäftszwecke des Teledienstleisters bzw. ge-

schäftsmäßiger Zwecke und berechtigter Interessen eines Dritten geschieht, oder kein 

Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an 

dem Ausschluss der Speicherung, Veränderung oder Übermittlung hat.107    

• Von besonderer Bedeutung ist dabei die Definition des Begriffes „Personenbezo-

gene Daten“. Dies sind nach § 3 Abs.1 BDSG Einzelangaben über persönliche 

und sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Per-

son.   

Nach § 5 TDG trägt der Teledienstleister die Verantwortung über die von ihm 

angebotenen Inhalte. Dies bezieht sich zunächst, nach einer Übermittlung persönlicher 

Daten auf die Wahrung des Datengeheimnisses.   

• Das Datengeheimnis nach § 5 BDSG besagt, dass es den bei der Datenverarbei-

tung beschäftigten Personen untersagt ist, personenbezogene Daten unbefugt zu 

verarbeiten oder zu nutzen. Dies gilt für jene Personen auch dann, wenn sie diese 

Tätigkeit nicht mehr inne haben.  

Die Rechte des Betroffenen entsprechend § 6 BDSG beinhalten das Recht des Betrof-

fenen nach Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Sperrung der entsprechenden per-

sönlichen Daten. Dieses Recht kann nicht durch ein Rechtsgeschäft ausgeschlossen 

oder beschränkt werden. Sind die Daten in einer zentralen staatlichen Stelle gespei-

chert, so muss dem Betroffenen die entsprechende Stelle genannt werden.    

 

� Teledatenschutzgesetz ( TDDSG ):   
 

Die in diesem Gesetz bestimmten Paragraphen sind dafür gedacht personenbezogene 

Daten, die für eine Nutzungsberechtigung von Telediensten möglicherweise angegeben wer-

den müssen, zu schützen. Dieses Gesetz bezieht sich also nicht auf den Persönlich-

keits- und Datenschutz in Online-Bewerbungen und bei Stellenangeboten. Dies wird, 

wie nachfolgend erläutert, im Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit dem Tele-

dienstgesetz geregelt.  

Entsprechend § 3 dieses Gesetzes dürfen personenbezogene Daten nur erhoben, ver-

arbeitet und genutzt werden, wenn es dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift 

erlaubt oder der Nutzer einwilligt. Dies gilt auch für die Verwendung persönlicher Da-

                                                 
107 siehe BDSG § 28 Abs.1 Nr.1und 2, Abs.2 Nr.1a; § 29 Abs.1 Nr.1, Abs.2 Nr.2; § 30 Abs.2 Nr.2 
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ten für andere Zwecke. Ebenso ist die Erbringung von Telediensten nicht von der 

Einwilligung des Nutzers abhängig zu machen, wenn der entsprechende Teledienst 

eine Monopolstellung inne hat. Darüber hinaus muss der Nutzer über die Art, den 

Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung persönlicher Da-

ten unterrichtet werden.  

Gleichzeitig dürfen laut § 5 persönliche Daten erhoben, verarbeitet und genutzt wer-

den, wenn dies zur Begründung eines Vertragsverhältnisses notwendig ist. Auch hier 

gilt die Einwilligung des Nutzers für die Verwendung der Daten für andere Zwecke.  

In § 4 werden die datenschutzrechtlichen Pflichten des Dienstanbieters geregelt, wobei 

als besonders bedeutend hervorzuheben ist, dass insbesondere die Nutzung von Tele-

diensten anonym zu ermöglichen ist und dass der Nutzer Teledienste gegen eine 

Kenntnisnahme Dritter geschützt in Anspruch nehmen kann.  

Für die Nutzungs- und Abrechnungsdaten gelten vom Prinzip her die Grundsätze für 

die Verarbeitung persönlicher Daten aus § 3.   
 

 

� Angabe von persönlichen Daten    
 

� Befragung:  
 

Bezüglich der erhaltenen Stellungnahmen (100% ) kann festgehalten werden, dass als 

minimale Schnittmenge von zwingend anzugebenden reinen personenbezogenen Da-

ten Vor- und Nachname genannt wurden, gegebenenfalls noch ergänzt durch Alter 

und E-Mail-Adresse.    

Bezüglich der zwingend erforderlichen Angabe von gegebenenfalls erweiterten persön-

lich-sachlichen Verhältnissen und Angabenerfordernissen variieren die Anforderungs-

profile der Befragten. Diese reichen von der Minimalforderung „berufliche Qualifika-

tionen“ bis zu den Kombinationen „Zeugnisse, Lebenslauf, Ausbildungs- und Qualifi-

kationsverläufe, Qualifikationen, sonstige Fähigkeiten ( z.B. social skills ) und Berufser-

fahrung ( siehe auch nächster Punkt: Bestimmung von zu veröffentlichenden Daten).   

 

� Einzelfallanalysen:      
 

Die durchgeführten Einzelfallanalysen erbrachten bezüglich der zwingend erforderli-
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chen Angaben von reinen persönlichen Daten nachfolgende Ergebnisse.   

Das registrierte Minimum an erforderlichen Angaben zu persönlichen Daten sind Vor- 

und Nachname und E-Mailadresse ( bei siemens.de, zum Zeitpunkt der Bearbeitung).   

Weitere vorkommende Angabeerfordernisse zu persönlichen Daten sind:  

Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Geschlecht, Telefon, Handy, derzeitiger 

Arbeitsstatus und derzeitiges Gehalt.   

Die erforderlichen Daten bei online gestellten Bewerbungen können meistens 

ausgeblendet werden und sind dann für Betrachter nicht einzusehen.   

Für Arbeitgeber ist die Angabe persönlicher Daten nur erforderlich, wenn Firmenna-

me und/oder Sitz der Firma identisch sind mit dem Inhaber der Firma bzw. dessen 

Wohnort.    

 

 

� Bestimmung von zu veröffentlichenden Daten 
 

� Befragung   
 

Bezüglich der Stellungnahmen der Befragten, welche die Möglichkeit der Mitbestim-

mung von zu veröffentlichenden Daten bejaht haben ( 84% von 90,5% Antworten ), 

kann festgehalten werden, dass hier mit Ausnahme von „Pflichtdaten“ vom Bewerber 

bestimmt werden kann, welche Daten veröffentlicht werden und ob diese anonym 

veröffentlicht werden sollen.  

Es existieren allerdings, je nach Stellenmarkt, Einschränkungen dieser Möglichkeiten.   

Die Stellungnahmen der Ablehnung dieser Möglichkeiten ( 16% von 90,5% Antworten 

) kann im Rahmen dieser Arbeit nicht zugeordnet werden ( siehe Stellungnahmen oben 

zu Nein ).   

 

 

� Einzelfallanalysen:    
 

Die Einzelfallanalysen zu den Möglichkeiten der (Mit)Bestimmung von Daten für on-

line gestellte Bewerbungen und Stellenanzeigen erbrachte die nachfolgenden Ergebnis-

se.   

Die registrierten Mindesterfordernisse bezüglich der zwingend erforderlich anzuge-
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benden sonstigen Bewerbungsangaben in Online-Bewerbungen und online gestellten 

Bewerbungen war bei arbeitsagentur.de vorzufinden.  

Zwingend erforderliche Angaben sind hierbei:   

- Art der Tätigkeit bzw. Ausbildung/ Praktikum welche gesucht wird ( angestrebte Tä-

tigkeit )   

- höchster Bildungsabschluss ( Notendurchschnitt )  

- ausgeübter Beruf/ Tätigkeit und der jeweilige Zeitraum ( Berufserfahrung )  

- Ausbildungsbezeichnung, Ausbildung abgeschlossen Ja/Nein und der Ausbildungs-

zeitraum   

- Bezeichnung von Qualifikationen, sowie deren Erwerbs- und gegebenenfalls Gültig-

keitsdatum   

Im Bereich für Arbeitgeber „Stellenangebot aufgeben“ werden keine persönlich-

sachlichen Daten erfragt, es sei denn die Firmenbezeichnung ist mit dem Namen des 

Arbeitgebers identisch und der Wohnort des Arbeitgebers wäre identisch mit dem 

Firmensitz.   

 

 

� Weitergabe von Daten  
 

� Befragung:   
 

Die überwiegende Mehrheit der Befragten ( 74% ), die geantwortet haben ( 90,5% ) 

bejahten die Möglichkeit der Kontrolle und Mitbestimmung über die Weitergabe der 

vollständigen Daten an potentielle Interessenten.  

Die angeführten konkreten Möglichkeiten bestehen demnach in optionalen Angabe-

möglichkeiten ( z.B. Weglassen von Angabemöglichkeiten, ankreuzen, nicht ankreu-

zen, etc. ), in Sperrvermerken, durch Anonymisierung von Daten, mittels Einverständ-

niserklärung zur Veröffentlichung, durch Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte oder 

entsprechende Vermerke am Ende eines Bewerbungsformulars.    

Diejenigen Befragten, die geantwortet haben ( 90,5% ) und welche die Möglichkeit der 

Kontrolle und Mitbestimmung über die Weitergabe der vollständigen Daten an poten-

tielle Interessenten ablehnend beantworteten ( 9,5% ) beriefen sich darauf, dass Be-

werber nur per E-Mail kontaktiert und Adressen nicht veröffentlicht würden und ein 

Bewerber dann entscheiden könne ob Adressdaten an eine Firma weitergeleitet wer-
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den. Des weiteren argumentierten sie damit, dass alle anzugebenden „Pflichtdaten“ 

auch veröffentlicht würden, mit Ausnahme der E-Mail-Adresse.   

 

 

� Maßnahmen zum Persönlichkeits- und Datenschutz   
 

� Befragung:   
 

Die Befragten gaben zu den Maßnahmen zum Persönlichkeits- und Datenschutz an, 

dass dieser gewährleistet wäre durch SSL-Verschlüsselung von Daten, mittels Sicher-

heitsverbindungen ( https-Verbindung ), durch separate und geschützte Bewerberda-

tenbanken, mittels passwortgeschützten Zugriffsrechten, mittels passwortgeschützter 

Archivierung, durch getrennte Speicherung von Nutzungs- und Persönlichkeitsdaten, 

durch Freistellung oder Sperrung von Daten durch die Bewerber selbst, durch anony-

misierte E-Mailsendungen und –adressen und flankiert durch Viren- und Antispysoft-

ware.   

Welche der subsummiertem Maßnahmen in welcher Kombination oder einzeln ange-

wandt wird, hängt von der jeweiligen Sicherheitsphilosophie, den technischen und fi-

nanziellen Möglichkeiten und der Größenordnung eines Stellenmarktes ab ( siehe auch 

nachfolgend in den Einzelfallanalysen ).   

 

� Einzelfallanalysen:  
 

Die Einzelfallanalysen ergaben unter dem Gesichtspunkt der Angaben und Maßnah-

men zum Persönlichkeits- und Datenschutz:   

Die erforderlichen Angaben und Informationen zum Persönlichkeits- und Daten-

schutz sowie zu den Benutzerbedingungen sind bei allen untersuchten Stellenmärkten 

gegeben. Falls Benutzerbedingungen vorhanden sind, muss diesen zugestimmt werden, 

um einen Service nutzen zu können.  

Als diesbezügliche Maßnahme ist https-Verschlüsselung bei der Übermittlung von On-

line-Bewerbungen und auf persönlichen Konten und Benutzersites Standard. Ebenso 

Benutzername und Kennwort für eingerichtete persönliche Konten und Daten.        
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� Zusammenfassung   
 

Gesetzliche Regelungen:   

Nachdem was grundsätzlich im BDSG, im TDG und im TDDSG an Vorschriften 

vorzufinden ist, kann festgehalten werden dass grundsätzlich aber im Detail nur be-

dingt der Persönlichkeits- und Datenschutz gewährleistet ist. Es liegt dabei an den je-

weiligen Vertragsbedingungen und / oder Geschäftsbedingungen, die Stellensuchende 

bei Online-Bewerbungen oder online gestellten Bewerbungen zu akzeptieren haben, 

welche und in welchem Umfang persönliche Daten ins Internet gestellt werden bzw. 

bei Online-Bewerbungen übermittelt werden. Maßgeblich verantwortlich für jenen 

Umstand sind die § 4 Abs. 1 BDSG und §§ 3 und 5 TDDSG.   

Im nächsten Unterkapitel über angrenzende Spannungsfelder wird ausgelotet, inwie-

weit möglicherweise gesetzliche Änderungen die Situation für diejenigen verbessern 

könnten, welche Vertragsbedingungen zu akzeptieren haben, also in diesem Fall die 

Stellensuchenden.      

 

Untersuchungen:    

Bezüglich der Angabe von persönlichen Daten bzw. der Mitbestimmungsmöglichkei-

ten von zu veröffentlichenden Daten variieren die Anforderungen relativ stark. Ein-

heitliche Mindeststandards oder Standards bezüglich der Angabeform existieren nicht.   

 Bezüglich der Kontrolle und Mitbestimmung über die Weitergabe der vollstän-

digen Daten an potentielle Interessenten wurde dies von den Befragten mit überwie-

gender Mehrheit bejaht. Eine tatsächliche Kontrollmöglichkeit für Stellensuchende 

existiert jedoch nicht.   

Hinsichtlich der Maßnahmen zum Persönlichkeits- und Datenschutz ergaben Befra-

gung und Einzelfallanalysen, dass dieser bezüglich Übermittlung, Speicherung und In-

formationsangaben zum Datenschutz überwiegend gewährleistet zu sein scheint.       

Da persönliche Daten in Online-Bewerbungen und Online-Stellenangeboten prinzi-

piell weltweit von jedem eingesehen werden können, der über einen Internetanschluss 

verfügt, ist grundsätzlich darauf zu achten welche persönlichen Daten man veröffent-

licht.  

Gerade vor diesem Hintergrund wäre eine Reduktion persönlicher Daten auf das not-

wendigste, eine Standardisierung und Registrierung von Qualifikationsmerkmalen und 

eine Anonymisierung von Online-Bewerbungen und –Lebensläufen und –
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Stellenangeboten ratsam, sofern möglich und durchsetzbar.   

 

Fazit:   

Die Intentionen der Politik, durch die gesetzlichen Regelungen die Angabe und Wei-

tergabe von persönlichen Daten auf das unbedingt Notwendige einzuschränken, den 

Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern und eine tatsächliche Kontrolle über 

angegebene Daten durch den Stellensuchenden zu erhalten ist in der Praxis nur partiell 

und bedingt gegeben. Die Wahrung des Persönlichkeits- und Datenschutzes in der 

Praxis, insbesondere bei Profit-Jobbörsen, ist damit eng mit der Seriosität eines Unter-

nehmens verbunden und bis dato somit mitunter Vertrauenssache.  

Die Wirkung von Mängeln in den aufgeführten Aspekten auf Stellensuchende und 

Bewerber kann darin bestehen, dass diese geforderte Angaben unwahr oder lückenhaft 

angeben oder sich erst gar nicht einer Online-Bewerbung bedienen, sondern auf posta-

lischem Wege sich bewerben, auch wenn dies nicht erwünscht ist. Derartige Auswir-

kungen dürften vor allem dann auftreten, wenn sich in Online-Stellenmärkten Mängel 

häufen.     

 

 

 

 

6.2.1.2. Spannungsfelder   
 

� Wirkungsspektrum der Gesetze   
 

In Anlehnung an obiges Resultat ist zu hinterfragen, welches Wirkungsspektrum die 

gesetzlichen Regelungen zum Persönlichkeits- und Datenschutz haben bzw. generell 

überhaupt haben können.  

Zunächst sei erwähnt, dass nach § 1 Absatz 1 AGB108 und § 3 TDG109 alle relevanten 

                                                 
108 Dieser Paragraf bestimmt, dass bei Vertragsabschluss zwei legitime Vertragsparteien vorhanden sein müs-
sen. Diese wiederum müssen Geschäftsfähigkeit nach § 104 BGB sein.  
109 Dieser Paragraf legt fest, dass zum Vertragsabschluss eine Vertragspartei ein zugelassener Dienstanbieter in 
Form einer natürlichen oder juristischen Person oder Personenvereinigung und die andere Vertragspartei Nut-
zer ( User ) in Form einer natürlichen oder juristischen Person oder Personenvereinigung sein muss, welche 
geschäftsfähig sind.    
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Gruppen erfasst sind welche von Geschäftsbedingungen und einem Vertragsverhältnis 

zu Online-Bewerbungen mittelbar und unmittelbar betroffen sind und somit dem Wir-

kungsspektrum aus dieser Perspektive nichts entgegensteht.   

Bezüglich der technischen und formalen Umsetzung des Persönlichkeits- und Daten-

schutzes kann aufgrund der Resultate festgehalten werden, dass die Maßnahmen zum 

Datenschutz und Informationen zu den Maßnahmen und zum Datenschutz allgemein 

auf diesbezüglichen Internet-Portalen ausreichend gegeben erscheinen und damit auch 

hier die Wirkung der Gesetze sich entfaltet.   

Eine Einschränkung des Wirkungsspektrums dieser Gesetze kann jedoch dahingehend 

festgemacht werden, dass die Vertragsfreiheit nach § 1 Absatz 1 AGB110 in Verbindung 

mit § 4 Absatz 1 BDSG111 und damit verbunden die Geschäfts- und Vertragsbedin-

gungen in Internet-Portalen dem Persönlichkeitsschutz entgegenstehen und ihn aushe-

beln und somit wirkungslos machen können.    

Die Auswirkung dieses Dilemmas auf Bewerber ist eine de facto Untergrabung des 

Persönlichkeits- und Datenschutzes für den Betroffenen, da dieser bei entsprechender 

Vertragsformulierung dennoch mehr als notwendige persönliche Daten preisgeben 

muss um die Bewerbung elektronisch absenden zu können. Dem Betroffenen bleibt, 

wenn er nicht mit den Vertragsbedingungen einverstanden ist, nur die Möglichkeit sich 

dann eben nicht über jene Jobbörse zu bewerben. Falls das vermehrt auftritt hat dies 

dann einen Rückgang von Online-Bewerbungen zur Folge.         

 

 

 

 

� Gesetzliche Änderungen   
 

Aufgrund des dargestellten eingeschränkten Wirkungsspektrums der gesetzlichen Re-

gelungen zum Persönlichkeits- und Datenschutz und der damit mangelnden Umset-

zung der diesbezüglichen Intentionen der Politik wäre gegebenenfalls eine Änderung 

einzelner Bestimmungen von Paragrafen sinnvoll.   

Zunächst ist festzuhalten, dass nach § 9 Absatz 1 AGB Bestimmungen in allgemeinen 
                                                 
110 § 1 Abs. 1 AGB gibt mitunter an, dass der Verwender eines Vertrages, in diesem Fall z. B. eine Jobbörse, 
vorformulierte Vertragsbedingungen bestimmen kann, mitunter eben auch die Erhebung persönlicher Daten.    
111 Dieser Absatz besagt, dass nach einer Erhebung persönlicher Daten deren Verarbeitung und Nutzung zuläs-
sig ist, wenn dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift diese erlaubt und der Betroffene eingewilligt hat.     
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Geschäftsbedingungen unwirksam sind, „wenn sie den Vertragspartner des Verwen-

ders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen.“ 

Ebenso bestimmt § 157 BGB, dass Verträge so auszulegen sind ,“ wie Treu und Glau-

ben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.“    

Bei den dargestellten Paragrafen ist Voraussetzung, dass der Stellensuchende durch 

Geschäfts- und Vertragsbedingungen in Online-Bewerbungen unangemessen benach-

teiligt wird und er dies nicht annimmt oder vermutet. Eine unvermutete Benachteili-

gung läge dann vor, wenn der Stellensuchende unverhältnismäßig viel persönliche Da-

ten angeben sollte, er keine Kontrolle über die Verwendung der Daten hätte und er 

dies stillschweigend durch Vertragsabschluß annehmen würde.   

Zudem weist § 9 AGB Absatz 2 Punkt 1 darauf hin, dass eine unangemessene Benach-

teiligung im Zweifel anzunehmen ist, „ wenn ein Bestimmung 1. mit wesentlichen 

Grundgedanken der gesetzlichen Regelung von der abgewichen wird, nicht zu verein-

baren ist.“ Eine Abweichung von gesetzlichen Regelungen würde z.B. vorliegen, wenn 

in Geschäfts- und Vertragsbedingungen für Stellensuchende in Online-Bewerbungen 

gesetzliche Bestimmungen des Persönlichkeits- und Datenschutzes nicht oder nicht in 

vollem Umfang eingehalten würden.   

Unabhängig davon ob die angeführte Argumentationskette allgemein oder in Einzelfäl-

len zutrifft, kann festgehalten werden, dass die gesetzlichen Regelungen nicht immer 

eindeutig sind und Interpretationsspielräume bestehen und zudem der Nachweis einer 

unangemessenen Benachteiligung nach Treu und Glauben nicht leicht sein dürfte.   
 

Da, wie im Wirkungsspektrum der Gesetze dargelegt, das BDSG, TDG und TDDSG 

selbst vertragsbedingte Einschränkungen des Datenschutzes bis dato zulassen, wäre 

anzudenken inwieweit nicht eine Änderung einzelner gesetzlicher Bestimmungen sinn-

voll wäre, um einen effektiveren Schutz vor Erhebung und Missbrauch persönlicher 

Daten zu erreichen.   

Möglicherweise wäre eine Ergänzung des § 4 BDSG, welcher die Datenverarbeitung 

und –nutzung regelt, dahingehend sinnvoll, dass generell die Datenverarbeitung und –

nutzung von online gestellten Bewerbungen durch Dritte untersagt wird und der Stel-

lensuchende seine Daten und Korrespondenz selbst zu verwalten hat. Teilweise wird 

dies zum Beispiel bereits, ohne gesetzlichen Zwang, im VAM der Arbeitsagentur prak-

tiziert.112   

                                                 
112 Siehe auch Einzelfallanalysen, Kapitel 4.3.1,  Beispiel: Bundesagentur für Arbeit     
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Ein weiterer Ansatzpunkt wären entsprechende Änderungen der gesetzlichen Regelun-

gen im TDDSG und TDG. Auch wäre anzudenken inwieweit nicht auch im AGB ent-

sprechende Änderungen vorgenommen werden könnten, beispielsweise eine Ergän-

zung der Klauselverbote in § 9 AGB durch ein grundsätzliches Verbot der Erhebung 

und Verarbeitung umfangreicher personenbezogener Daten.   

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass jenes Spannungsfeld auch weiterhin bestehen wird, 

da auch eine mögliche gesetzliche Verbesserung die Angabe von persönlichen Daten 

nicht vollständig verhindern kann. Denn zum einen muss eine Bewerbung noch aussa-

gekräftig sein – und dies erfordert gewisse Mindestangaben von persönlichen Daten – 

und andererseits bleibt auch noch die Kontroverse zwischen grundsätzlicher Vertrags-

freiheit und dem Schutz der persönlichen Sphäre. Für einen praxisnahen Lösungsan-

satz wären hierbei natürlich spezialisierte Juristen gefragt. In diesem Diskurs wurde 

diesbezüglich primär auf grundsätzliche Konflikte und Lösungsansätze hingewiesen.       

Es soll in diesem Zusammenhang noch einmal hervorgehoben werden, dass der 

Mangel an effektivem Persönlichkeits- und Datenschutz, insbesondere für Online-

Bewerbungen und online gestellte Bewerbungen bei der Vermittlungstätigkeit über 

Dritte zu Tage tritt, also bei Profit-Jobbörsen und dem VAM der Arbeitsagentur, da 

hier eine Weitergabe von Daten vorgesehen ist und bei online gestellten Bewerbungen 

zusätzlich grundsätzlich jeder diese einsehen kann.      

 

 

� Standardisierung von Qualifikationsmerkmalen  
 

Eine weitere Möglichkeit die Intention der Politik zur Wahrung des Artikel 1 GG be-

stünde in einer Standardisierung von Qualifikationsmerkmalen in Online-

Bewerbungen und online gestellten Bewebungen.      

Bereits zu Beginn der Arbeit wurde daher der Gedanke aufgeworfen, mögliche Ratio-

nalisierungseffekte und eine höhere Anonymität zur besseren Wahrung des Persön-

lichkeits- und Datenschutzes mittels Standardisierungen von Qualifikationsdaten erzie-

len zu können. Es sei daher zu diesem Spannungsfeld nochmals kurz das Resultat der 

aufgrund der Expertenbefragung überarbeiteten Arbeitshypothesen dargestellt.    

Die diesbezüglich grundsätzliche Fragestellung der Einleitung lautete:     

Kann mit Hilfe von Standardisierung und Registrierung von Qualifikationsmerkmalen 

und –bausteinen eine höhere Anonymität auf Anbieter- und Nachfragerseite und ein 



 
 

 

323  
 
 
 6.2. Politik und elektronische Stellenmärkte   

 
 
 
 

 
 

 
 

weitgehender Verzicht auf Berufsbiographien erreicht werden ?  

 

Die aufgrund der Befragungsergebnisse geänderten Arbeitshypothesen zu diesem As-

pekt lauten:    

• 1. Je höher die Standardisierung von Qualifikationsmerkmalen in Online-

Bewerbungen, desto mehr werden diesbezügliche persönliche Daten überflüssig 

und die Anonymität von Bewerbern kann somit erhöht werden.  

• 2. Je höher und spezieller eine Qualifikationsanforderung, desto schwieriger wird 

eine Standardisierung.  

• 3. Mittels Standardisierung und Registrierung von Qualifikationsmerkmalen las-

sen sich Anonymität und Datenschutz für einzelne Online-Stellenbewerber, aber 

auch für Online-Stellenanbieter erheblich erhöhen.   

• 4. Je mehr sonstige persönliche Daten auf das nur unbedingt notwendige Maß 

reduziert und entpersonalisiert werden, desto größer wird der Persönlichkeits- 

und Datenschutz.  

• 5. Je mehr Firmen und Organisationen im Internet mit Stellenangeboten und On-

line-Bewerbungsmöglichkeiten vertreten sind, desto mehr nutzen Stellensuchende 

diese direkte Möglichkeit der Bewerbung.   

 

 

� Restriktionen  
 

Mögliche Restriktionen des Persönlichkeits- und Datenschutzes und somit auch der 

diesbezüglichen Intentionen der Politik können aus anonymisierten, online gestellten 

Bewerbungen und den damit verbundenen Angaben resultieren, welche entweder ge-

macht werden müssen oder können. Dabei ist insbesondere nicht immer eindeutig 

geklärt, welche und wie viel persönliche Daten angegeben werden sollen oder müssen, 

ohne dabei persönlichkeits- und datenschutzrechtliche Ansprüche zu verletzen. In die-

sem Zusammenhang kann es unter Umständen Bewerbergruppen geben, bei denen 

diese Ansprüche oder aber auch zu wenig gemachte Angaben vermittlungshindernd 

wären.   

Dieser Aspekt wurde zwar bereits in den untersuchungsbezogenen Ergebnissen ange-

führt, da dieser sich jedoch mit dem hier behandelten Spannungsfeld überschneidet 
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und von Relevanz ist, seien die diesbezüglichen Ergebnisse der Expertenbefragung 

nochmals aufgeführt.  

Jene Befragten, die es für möglich gehalten haben, dass der Persönlichkeits- und Da-

tenschutz vermittlungshindernd sein kann ( 26% von 90,5% Antworten ) gaben an, 

dass dies der Fall sein kann bei internen Bewerbern ( z.B. firmen- oder stadtverwal-

tungsinternen Ausschreibungen ), da die persönlichen Daten bei öffentlich bekannten 

Personen bereits geläufig sind ( z.B. Schauspieler ), bei terminlich brisanten Bewerbun-

gen, bei besonders hoch und niedrig qualifizierten Personen und bei Personen mit Be-

hinderung oder Mankos.   

Die Befragten, welche es nicht für möglich gehalten haben, dass der Persönlichkeits- 

und Datenschutz vermittlungshindernd sein kann ( 74% von 90,5% Antworten ) gaben 

an, dass eine Vorauswahl von Personal auch unter Einhaltung des Persönlichkeits- und 

Datenschutzes möglich ist, dass die Möglichkeit der Chiffre-Bewerbung besteht, dass 

eine Bewerbung auch komplett anonymisiert gesetzt werden kann, dass Bewerber auch 

die Möglichkeit haben Daten wegzulassen bzw. eine Datenveröffentlichungsauswahl 

besteht.   

Die vermittlungshindernden Argumente der Stellungnahmen der Befragung legen den 

Schluss nahe, dass es unter Umständen auf den Einzelfall ankommt, ob der Persön-

lichkeits- und Datenschutz eingehalten werden kann oder eine Ausnahmesituation be-

steht und derselbige gelockert werden sollte.   

 

 

 

 

 

� Zusammenfassung   
 

Die Intention der Politik durch Persönlichkeits- und Datenschutzrechte den vom GG 

Artikel 1 Absatz 1 und 2 hergeleiteten Schutz der persönlichen Sphäre sicherzustellen 

ist in seinem Wirkungsspektrum eingeschränkt.113 Zum einen durch den Grundsatz der 

Vertragsfreiheit in Verträgen und Geschäftsbedingungen und andererseits durch den 

Zweck der Datenerhebung, nämlich demjenigen der Bewerbung mit der Erfordernis 

                                                 
113 GG Art. 1 Abs. 1:  Schutz der Menschenwürde;  GG Art. 1 Abs. 2: Anerkennung und Wahrung der Men-
schenrechte   
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der Mindestangabe von persönlichen Daten.  

Um den Persönlichkeits- und Datenschutz noch weiter zu verbessern und effektiver zu 

gestalten, können einige Lösungsansätze dienlich sein. Einmal bestünde die Möglich-

keit einige Gesetzespassagen in den relevanten Gesetzen dahingehend zu modifizieren, 

dass die Vertragsfreiheit diesbezüglich eingeschränkt wird und / oder der Schutz per-

sönlicher Daten verstärkt wird. Zum zweiten wäre die Möglichkeit in Betracht zu zie-

hen Qualifikationsmerkmale zu standardisieren und somit die Anonymität von Stellen-

suchenden und Bewerbern zu erhöhen, was wiederum im Sinne der Erhöhung des 

Persönlichkeits- und Datenschutzes ist.   

Inwieweit mehr oder weniger offensichtliche Mängel des Schutzes persönlicher Daten 

Auswirkungen auf das Verhalten von Stellensuchenden und / oder die Qualität der 

Bewerbungen haben kann bis dato nur vermutet werden, da es darüber bislang keine 

Studie gibt. Es liegt jedoch nahe, dass Bewerber in Online-Bewerbungen und online 

gestellten Bewerbungen im Zweifelsfall eher weniger persönliche Daten preisgeben als 

erwünscht oder bei offensichtlichen Datenschutzmängeln erst gar keine Online-

Bewerbung aufgeben.     

Neben den dargestellten Einschränkungen des Wirkungsspektrums existieren noch 

potentielle Restriktionen des Schutzes der persönlichen Sphäre welche in der Person 

des Bewerbers liegen, wenn dieser besondere persönliche Merkmale aufweist, welche 

die Gesundheit, den Lebensverlauf oder die Lebenssituation betreffen. In diesen Fällen 

ist je nach Einzelsituation abzuwägen, inwieweit der Persönlichkeits- und Datenschutz 

gelockert werden sollte.   

Als Fazit kann festgehalten werden, dass auch weiterhin ein gewisses Spannungsfeld 

zwischen der diesbezüglichen Intention der Politik und den Sachverhalten, Umständen 

und Erfordernissen der Praxis bleibt.           
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6.2.2. StWG ( Stabilitäts- und Wachstumsgesetz ), G G Artikel 20 und elektro-

nische Stellenmärkte   

 

Das StWG manifestiert den Willen dass die politischen Akteure aktiv die Stabilität und 

das Wachstum der Wirtschaft unterstützen.114    

Insbesondere ist im Zusammenhang mit elektronischen Stellenmärkten von Bedeu-

tung, dass nach § 1 Satz2 StWG Bund und Länder gegebenenfalls Maßnahmen zu er-

greifen haben, welche unter anderem zu einem hohen Beschäftigungsstand und ange-

messenem Wirtschaftswachstum beitragen.    

Als abgeleitet und in Verbindung mit den eben angeführten Grundsätzen politischen 

Handelns kann das SGB III, Arbeitsförderung, gesehen werden, in dem ebenso in § 1 

Absatz 1 Satz 1 ein hoher Beschäftigungsstand als Finalziel angeführt wird. Träger und 

Instrumentarium der Arbeitsförderung ist nach Maßgabe des § 367 Satz 1 die Bundes-

agentur für Arbeit. Diese wiederum ist nach § 4 Absatz 1 dazu angehalten die Vermitt-

lung in Arbeit vorrangig zu betreiben und soll gemäß § 1 Absatz 2 Punkt 1 und 2 den 

Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt unter-

stützen und die zügige Besetzung von offenen Stellen ermöglichen. Als Instrumentari-

um der Maßgaben von §§ 4 Absatz 1 und 1 Absatz 2 Punkt 1 und 2 ist wiederum der 

virtuelle Arbeitsmarkt ( VAM ) der Agentur für Arbeit zu sehen.   

Es sei in diesem Zusammenhang auch erwähnt, dass die Begründung für eine 

staatliche und aktive Arbeitsmarktpolitik auch vom Sozialstaatsprinzip des Grundge-

setzes hergeleitet werden kann.115 Jenes Prinzip beinhaltet den Auftrag an die Politik 

zur Wahrung der sozialen Gerechtigkeit, des sozialen Friedens und der sozialen Si-

cherheit.116   

 

 

6.2.2.1. Resultate   
 

Die oben dargestellte Kausalkette zeigt, dass der VAM der Arbeitsagentur seine Da-

                                                 
114 StWG § 1 f in der Fassung vom 26.02.1993 
115 GG Artikel 20 Absatz 1: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat   
116 vgl. Lampert, 1991: S. 26 f   
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seinsberechtigung unter anderem durch § 1 Satz 1 StWG erfährt, da mit ihm der Auf-

trag des Gesetzgebers, und somit der Politik, an die Arbeitsagentur, eine effiziente 

Vermittlung in Arbeit und damit die Aufrechterhaltung und Förderung eines möglichst 

hohen Beschäftigungsstandes zu erreichen, im Rahmen der Spielräume potentiell mög-

lich ist. Das Besondere der Begründung durch das StWG liegt darin, dass es sich hier 

nicht um ein normales Gesetz für konkrete Alltagssituationen handelt, sondern um 

Grundsätze und Leitlinien der Politik für den Bereich der Wirtschaft.      

Dies ist insbesondere von eminenter Bedeutung, da gerade von Seiten privater Jobbör-

sen zum Teil heftige Kritik am VAM und dessen Existenz geübt wurde und wird.117 

Die mitunter dort geäußerte Kritik, die Betreiber des VAM würden sich bezüglich des-

sen Existenzberechtigung nur auf eine Durchführung von Gesetzesregelungen des 

SGB III stützen, trifft wie oben dargestellt, so nicht zu. Es sei dabei noch erwähnt, 

dass die Grundsätze und Leitlinien der Politik für den Bereich der Wirtschaft, wie sie 

im StWG festgeschrieben wurden, für alle demokratischen Parteien der Bundesrepu-

blik ihre Gültigkeit haben. Dies bedeutet wiederum, dass jede Regierung, unabhängig 

von ihrer parteipolitischen Zusammensetzung, an diesen Grundsätzen festhält und sie 

umzusetzen versucht.     

Ebenso stellt das GG Artikel 20, Absatz 1, eine Beauftragung an die Politik dar, unter 

anderem sozialen Frieden und soziale Gerechtigkeit zu wahren bzw. herzustellen. Da-

zu trägt hier der virtuelle Arbeitsmarkt als Instrumentarium der Arbeitsmarktpolitik 

bei, da damit Menschen schneller und passgenau wieder in Arbeitsverhältnisse vermit-

telt werden sollen und somit wieder soziale Sicherheit für die Betroffen hergestellt wird 

und sozialem Unfrieden vorgebeugt wird.   

Eine weitere Auseinadersetzung mit dem Aspekt VAM kontra Profit-Jobbörsen erfolgt 

im anschließenden Kapitel. Insbesondere ist dabei auszuloten, inwieweit es politisch-

volkswirtschaftlich-gesellschaftliche Gründe gibt, eine staatliche Jobbörse anzubieten.        

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 crosswater-systems. com, 2005: Beitrag vom 02.03.2005  u.a.   
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6.2.3. Arbeitsmarktpolitik und elektronische Stelle nmärkte   

 

Im Politikfeld der Arbeitsmarktpolitik ist, unabhängig von der jeweiligen Regierungs-

konstellation, die Intention der Politik klar im StWG118 und SGB III grundsätzlich, 

sowie im Detail beschrieben und aufgeführt.    

Zu einer aktiven Arbeitsmarktpolitik zählt dabei die im SGB III119 festgehaltene Ab-

sicht der Politik, die Arbeitsvermittlung arbeitslos gewordener Menschen so zügig und 

effizient wie möglich zu betreiben. Insbesondere sollen die Leistungen der Arbeitsför-

derung darauf hinwirken einen Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem 

Arbeitsmarkt zu unterstützen.120   

Ein anderer zentraler Gesichtspunkt in diesem Zusammenhang, stellt das permanente 

und grundsätzliche Bemühen der Politik dar, die Arbeitslosigkeit zu verringern und 

Arbeitsplätze, im Rahmen der Möglichkeiten, zu schaffen.    

Inwieweit die angeführten Ziele mit Hilfe elektronischer Stellenmärkte ( hier mit Hilfe 

des virtuellen Arbeitsmarktes – VAM – der Arbeitsagentur ) besser erreicht werden 

können und welche bedeutenden Spannungsfelder in diesem Zusammenhang auszu-

machen sind, wird nachfolgend dargestellt und erörtert.      

 

 

6.2.3.1. Resultate   
 

� Vermittlungsprozess und elektronische Stellenmärkte   
 

Die Arbeitsvermittlung ist das wichtigste, wirksamste und kostengünstigste Instrument 

der Arbeitsmarktpolitik. Eine möglichst schnelle und passgenaue Vermittlung trägt 

nicht nur dazu bei, dass der Fachkräftebedarf in den Unternehmen gedeckt und das 

Wachstumspotenzial der Wirtschaft ausgeschöpft wird. Sie verhindert auch Langzeit-

arbeitslosigkeit und die Entwertung bzw. den Verlust von sozialer Kompetenz und 

beruflicher Qualifikation.    

Aufgrund dieser zentralen Bedeutung der Arbeitsvermittlung innerhalb der staatlichen 

                                                 
118 StWG, § 1   
119 SGB III, § 1 und § 35 f  
120 SGB III, § 1 Abs.2 Punkt 1  
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Arbeitsmarktpolitik wurde 1997 erstmals ein Stellen-Informations-Service ( SIS ) über 

das Internet angeboten.121 Seit dieser Zeit wuchs die Nutzung und somit die Bedeu-

tung elektronischer Stellenvermittlung mittels SIS und AIS ( Arbeitgeber-

Informations-Service ) ständig, wobei im Laufe der Zeit eine Reihe berufsspezifischer 

Teilbörsen mit in das staatliche Stellenvermittlungsportal integriert wurden.122 Jenes 

Portal umfasste zeitweise 350.000 Stellenangebote und verzeichnete durchschnittlich 

60 Mio. Besuche monatlich.123     

Die Vorteile der Arbeitsvermittlung mittels virtueller Stellenmärkte wurden in dieser 

Arbeit bereits eingehend behandelt. Zum einen wurden in Kapitel 3.1 die bisher be-

kannten Vorteile allgemeiner und spezifischer Art aufgeführt, zum anderen wurden in 

der Expertenbefragung weitere besondere Gründe für die Nutzung elektronischer Stel-

lenvermittlung erfragt und in Kapitel 5.1.2  zusammengefasst dargestellt. Von Bedeu-

tung ist dabei insbesondere auch der Aspekt der Grenzen elektronischer Stellenver-

mittlungsprozesse, d.h. das was Online-Bewerbungen bezüglich des Vermittlungspro-

zesses nicht leisten können.124   

 

 

� VAM der Arbeitsagentur   
 

Am 1.12.2003 wurde das neue Portal „arbeitsagentur.de“ mit dem dazugehörigen vir-

tuellen Arbeitsmarkt ( VAM ) eingeführt. Die Gründe für die Installation eines neuen 

Job-Portals liegen in der veralteten Technik des bisherigen IT-Systems mit nur einge-

schränkten Möglichkeiten für Stellensuchende und aufwendigen Bestimmungen für 

Suchkriterien in Berufsfeldern mit Berufskennziffern.125       

Die formalen Zielsetzungen des VAM sind:126    

• Markttransparenz herzustellen   

• Ausgleichsprozesse auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu beschleunigen   

                                                 
121 siehe Bundesregierung, 2006: Bericht 2005 der Bundesregierung......, S. 71    
122 entsprechende nachweisführende Darstellungen dazu sind im Anhang zu finden, unter Non-Profit-
Stellenmärkte – Arbeitsamt   
123 siehe Bundesregierung, 2006: Bericht 2005 der Bundesregierung......, S. 71    
124 siehe Kapitel 5.2.4  Einschränkungen des Effizienzspektrums   
125 Siehe auch im Anhang über Nachweise der Strukturen und Online-Bewerbungsmöglicheiten: Arbeitsagen-
tur  bzw. Arbeitsamt   
126 siehe Bundesregierung, 2006: Bericht 2005 der Bundesregierung........,  S. 69  
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• Vermittler und Berater zu entlasten, damit sie sich auf das Kerngeschäft konzent-

rieren können.   

• Den selbsttätigen Marktausgleich von Kunden zu aktivieren, indem verstärkt 

Selbstinformations- und Selbstbedienungsoptionen angeboten werden.    

• Den Kunden soll der volle Service der Bundesagentur geboten werden, ohne dass 

diese eine Agentur aufsuchen müssen.     

 

� Bestandteile und Struktur des VAM:   
 

Das VAM besteht aus vier Funktionseinheiten, wovon zwei der externen Nutzung und 

zwei der internen Nutzung dienen.   

Die beiden externen Funktionseinheiten für Kunden beinhalten zum einen das „Onli-

ne-Portal“, das den gesamten Informationsservice der Bundesagentur zur Verfügung 

stellt und andererseits die  im Online-Portal befindliche „Job-Börse“, die mit einer 

Reihe von Selbstbedienungsfunktionen für die Stellen- und Bewerbersuche ausgestattet 

ist.   

Die beiden Funktionseinheiten für Mitarbeiter der Arbeitsagentur beinhalten erstens 

den „Job-Roboter“, der es den Mitarbeitern ermöglicht mittels jener Suchmaschine 

Stellenangebote auf Internetseiten von Unternehmen und Verwaltungen zu finden die 

nicht in die Job-Börse eingegeben wurden und zweitens das „VerBIS“ , ein Vermitt-

lungs-, Beratungs- und Informations-System mit dem die Mitarbeiter mittels verschie-

dener Handlungsprogramme aufgabenbezogene Arbeitsabläufe bewältigen.    

 
 

� Vorteile und untersuchungsbezogene Resultate bezüglich des VAM für Stellen-
suchende und Arbeitgeber:   

 

Neben optischen und bedienungsfunktionalen Modernisierungen sowie einer verän-

derten Seitenstruktur aufgrund der neuen Software ist die besondere Verbesserung 

gegenüber dem alten System vor allem die Möglichkeit Stellenbewerbungen und –

angebote selbst online eingeben zu können und diese mittels passwortgeschütztem 

Zugriff auch selbst verwalten und aktualisieren zu können. Ebenso können mittels E-

Mail Stellensuchende wie –anbieter über entsprechende Nachfragen und Angebote 

informiert werden.       
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Untersuchungsbezogene Resultate:   

Eine ausführliche Einzelfallanalyse der Job-Börse des VAM wurde in dieser Arbeit in 

Kapitel 4.3.1 mit den nachfolgenden Untersuchungskriterien vorgenommen:  

a) Aktualität von Bewerbungen und Stellenanzeigen  

b) Mehrsprachigkeit  

c) Angabe welcher persönlicher Daten  

d) Angaben und Maßnahmen zum Persönlichkeits- und Datenschutz  

e) Möglichkeiten der (Mit)Bestimmung von Daten für online gestellte Bewerbungen 

und Stellenanzeigen  

f) Funktionen und Gestaltungsmerkmale bezüglich des Effizienzgesichtspunktes, ( wie 

schnell und mit welchem Aufwand Bewerbungen und Stellenanzeigen aufgefunden 

bzw. inseriert werden können )  

 

Nahezu ideal für Stellensuchende sind die Aktualitätsangaben die den Stellenangeboten 

in der Job-Börse beigefügt sind.127     

Eine Mehrsprachigkeit wird nicht angeboten, da erwartet wird dass Arbeitssuchende 

ein Mindestmaß an Deutschkenntnissen aufweisen sollten.128   

Entsprechend den Ergebnissen der Einzelfallanalysen sind die Angaben und Maßnah-

men zum Persönlichkeits- und Datenschutz vorbildlich sowie die Angabeoptionen bei 

der Erstellung von Bewerberprofilen aus persönlichkeits- und datenschutzbezogener 

Sicht als positiv zu bewerten, da als „Muss-Angaben“ nur die notwendigsten Angaben 

erforderlich sind.129   

Der Punkt f) der Einzelfallanalyse kann als problematisch bezeichnet werden und wird 

nachfolgend nochmals aufgegriffen ( unter: Problembereiche des VAM ).     

 

 

� Nutzung und Akzeptanz der Arbeitsagentur und des VAM im Jahr 2005 nach in-
fas-Erhebung130   

 

• Der Anteil der über das VAM laufenden Stellenanzeigen sank von 59% zu Beginn 

                                                 
127 siehe Nachweise Kapitel 4.3.1:  Arbeitsagentur        
128 siehe Ergebnisse Expertenbefragung Kapitel  5.1.4     
129 siehe Ergebnisse Kapitel  5.1.4 f       
130 siehe Bundesregierung, 2006: Bericht 2005 der Bundesregierung........,  S. 25 f     
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des Jahres 2002 auf 46% zum Ende des Jahres 2005.131   

• 40% der Betriebe nahmen aus eigener Initiative Kontakt zur Arbeitsagentur auf   

• Kontakte auf Initiative der Arbeitsagentur kamen bei 8% der Betriebe vor   

•  40,5% der Betriebe waren mit der Bearbeitung ihrer Anliegen zufrieden  

• Die Zufriedenheit unter allen Arbeitnehmergruppen lag im Bereich von 55 – 65%   

• 37% der arbeitslos gemeldeten Arbeitnehmer bewerteten virtuelle Bewerberprofile 

in der Job-Börse des VAM positiv.     
 

In einer Stichprobe zur Nutzung der Job-Börse des VAM zum Zeitpunkt Mai 2005 

konnten die folgenden Daten ermittelt werden: 

• täglich 7 Mio. Suchprozesse   

• 370.000 Stellenangebote   

• 2,4 Mio. Bewerberprofile   

• Im Juni 2005 wurden durch den internen Job-Roboter für Mitarbeiter der BA 

310.000  Arbeitsstellen und 94.000 Ausbildungsstellen angeboten   
 

Arbeits- und Ausbildungsplätze sind mit 58% und 27% die häufigsten Stellenanzeigen 

im VAM. ( siehe Abb. )  

 
Abbildung 177 Anzahl der Stellenanzeigen im VAM nach Tätigkeitsart   Stand 2005  

                                                 
131 Crosswater-Systems, 2005: Beitrag vom 15.03.2006 unter crosswater-systems. com   
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� Bestehende Problembereiche des VAM:        
 

Nach dem Stand von Ende 2005 und Anfang 2006 sind noch einige bekannte sowie 

untersuchungsbezogene Problembereiche des VAM auszumachen.      

In dem im Januar 2006 veröffentlichten „Bericht 2005 der Bundesregierung zur Wir-

kung der Umsetzung der Vorschläge der Kommission Moderne Dienstleistungen am 

Arbeitsmarkt“ wurden bezüglich des VAM einige Probleme benannt.    

 

Diese sind:  

•  Die begrenzte Benutzungsfreundlichkeit durch Probleme der Bedienung und 

technische Probleme  

• eine unzulängliche Daten-Qualität ( lückenhaft, redundant, inhomogen )    

• ein schlechtes Image der Job-Börse bei den Beschäftigten aufgrund eines unklaren 

internen Stellenwertes     

• die einseitige Fokussierung auf technikversierte Marktkunden  

• die zum Teil weinig nachvollziehbaren und akzeptablen Suchergebnisse   

• bislang nur spärliche Entlastungseffekte am Arbeitsmarkt durch die neue Job-Börse    

• nur sehr geringe Nutzung des Job-Roboters durch die Mitarbeiter zum Auffinden 

nicht gemeldeter vakanter Stellen. Der Grund dafür liege in der Einarbeitung in ei-

ne weitere Software, der relativ zeitaufwendigen Auswertung der Darlegung der 

Ergebnisse gegenüber den Kunden und Zeit- und Personalmangel.    

• das zentrale Teilsystem VerBIS ist noch nicht vollständig technisch integriert und 

weist bis dato starke Mängel auf. Dazu zählen Mängel bei der Navigation und Da-

teneingabe des Arbeitspaketes sowie der zeitaufwendigen Auswertung von Sucher-

gebnissen welche darüber hinaus personaler Expertisen bedürfen. VerBIS ist zu-

dem noch nicht vollständig auf die realen Arbeitsbedingungen ausgerichtet.    

 

Die Bewertung des VAM durch Arbeitnehmerkunden ist bis dato schlechter als die der 

Vorgänger SIS und AIS ( Ausbildungs-Informations-System ).132 Der Bekanntheitsgrad 

und der Nutzungsanteil sind gegenüber den Vorgängersystemen dagegen gleich geblie-

ben    

 

                                                 
132 siehe Bundesregierung, 2006: Bericht 2005 der Bundesregierung........,  S. 21 f  , 30   
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Untersuchungsbezogene Resultate von Problembereichen der Job-Börse des VAM:     
 

Die Einzelfallanalyse der Job-Börse des VAM wurde in dieser Arbeit in Kapitel 4.3.1 

behandelt, darunter auch die Eingabeoptionen bei der Erstellung von Bewerberprofi-

len unter dem Aspekt der Mitbestimmungsmöglichkeiten bei der Dateneingabe. Dabei 

konnte nebenbei festgestellt werden dass, ausgehend von der Startseite der Eingabe 

eines Bewerberprofils, sich die einzelnen Schritte zur Erstellung eines Bewerberprofils 

und die damit verbundenen Eingabeoptionen und –schritte äußerst unübersichtlich 

verzweigen und die Erstellung geraume Zeit in Anspruch nimmt. Ebenso umständlich 

und zeitraubend ist dann auch die Wiederauffindbarkeit von Eingabeoptionen, falls 

diese irgendwann geändert werden müssten. Jene umständliche und zeitaufwendige 

Profilerstellung für online gestellte Bewerbungen ist jedoch nicht naturgegeben, son-

dern könnte auch auf vier oder fünf parallelen Pages ohne jede Verzweigung erfolgen.  

Die Arbeitsagentur bzw. das verantwortliche Team zur inhaltlichen Gestaltung 

der Job-Börse der BA könnte sich dabei an der Job-Börse der Siemens AG orientieren, 

welche unter diesem Aspekt ein nahezu ideales Online-Bewerbungsformular bietet.133          

 

 

� Trends     
 

Die Trends bezüglich der Nutzung elektronischer Stellenmärkte durch Stellensuchen-

de, Arbeitgeber und Stellenvermittler in Kapitel 6.1 zeigen, dass auf allen Ebenen und 

in allen Bereichen elektronischer Stellenmärkte ein weiteres Wachstum erwartet wird. 

Online-Stellenangebote stiegen in Deutschland innerhalb des Zeitraumes 12.2004 bis 

12.2005 um ca. 33%.134 Da sich innerhalb dieses Zeitraumes der Stellenmarktanteil der 

Job-Börse des VAM von ca. 46% kaum verändert hat, trifft dieses Wachstum auch auf 

den VAM zu. Da eine weitere Zunahme an Online-Stellenangeboten prognostiziert 

wird, ebenso wie eine steigende Nutzung durch Stellensuchende, wird dies auch die 

Job-Börse des VAM betreffen.  

Somit kann zusammengefasst werden, dass auch die Job-Börse des VAM der Arbeits-

agentur eine weitere Steigerung der Nutzung durch Stellensuchende wie Stellenanbieter 

erfahren wird.  

                                                 
133 siehe Kapitel  4.3.2      
134 siehe monster employement index, Jahresbericht 2005, S. 11  
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Nach einer reibungslosen Integration der Teilkomponente VerBIS in den VAM und 

nach der Behebung einiger Problembereiche innerhalb des VAM und der Job - Börse, 

dürfte mit einer weiteren Steigerung der Akzeptanz und somit auch der Nutzung des 

VAM und der Job-Börse zu rechnen sein.    

Bezüglich des Images der Arbeitsagentur hinsichtlich der Qualität an Stellenangeboten 

und Bewerbern, welche ebenso Einfluss auf die Akzeptanz und Nutzung der Job-

Börse haben, sind allerdings Maßnahmen in anderen Bereichen und Imagepflege von 

Nöten, welche nicht Inhalt dieser Abhandlung sind. Gelingt es, hier eine Verbesserung 

zu erreichen, wird sich dies auch auf die Akzeptanz und Nutzung der Job-Börse posi-

tiv auswirken.    

 

 

� Beschäftigungseffekte durch den Einsatz von elektronischen Stellen-

märkten      
 

Das Ziel der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik jeder Regierung ist unter anderem, 

den Beschäftigungsstand zu halten und dazu beizutragen, dass dieser gegebenenfalls 

erhöht wird. Wirtschaftspolitik verwendet unter anderem Fiskal-, Konjunktur- und 

Wachstumspolitik in Form von Subventionen, Investitionen  und steuerlichen Maß-

nahmen, um die Konjunktur und den Beschäftigungsstand zu erhalten und zu fördern. 

Die Arbeitsmarktpolitik hingegen versucht mit den vergleichbaren Zielsetzungen den 

Ausgleichsprozess auf dem Arbeitsmarkt zu beschleunigen, effizienter zu gestalten und 

die Qualifikation von Arbeitslosen wenn nötig zu verbessern um deren Chance auf 

dem Arbeitsmarkt zu erhöhen.  

Die Frage unter dem Gesichtspunkt des VAM als Instrumentarium der Arbeitsmarkt-

politik ist nunmehr, inwieweit dieser positive Beschäftigungseffekte bewirken kann 

und gegebenenfalls in welchem Umfang. Wie in der Überschrift angedeutet, liegt das 

Augenmerk hierbei auf Beschäftigungseffekten durch die Wirkung der Verwendung 

von Job-Börsen, also nicht die Beschäftigungseffekte durch Implementierung und 

Schaffung von Job-Börsen.      
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� Verkürzung der Arbeitslosendauer    
 

Wie aus der Expertenbefragung bezüglich der weiteren Vorteile elektronischer Stel-

lenmärkte und des Effizienzgesichtspunktes hervorgeht, kann die Dauer der Arbeitslo-

sigkeit dadurch verkürzt werden, dass der Betroffene in Online-Job-Börsen aufgrund 

der dauernden Verfügbarkeit des Mediums wesentlich schneller eine Stelle finden kann 

und sich, falls vorhanden, auch sofort online, mittels Online-Bewerbungsformularen 

oder per E-Mail, bewerben kann. Ebenso kann auf Arbeitgeberseite innerhalb kürzes-

ter Zeit eine Antwort auf eine Bewerbung erfolgen, sei es eine Einstellung, ein Bewer-

bungsgesprächstermin oder aber auch eine Absage. Im Falle einer Absage kann der 

Betroffene dann sofort wieder sich auf elektronische Suche machen etc.    

Es verkürzt sich im Normalfall die Arbeitslosendauer, so dass der und die Betroffenen 

früher aus der Arbeitslosenstatistik entnommen werden können und zudem auch keine 

Arbeitslosenunterstützung mehr bezahlt werden muss. Damit verringert sich die Ar-

beitslosenzahl schneller als in Zeiten als die Möglichkeiten elektronischer Stellenmärkte 

noch nicht bestanden.  

 

 

� Positive Folgeeffekte in Unternehmen und Instituten     
 

In Fällen in denen zur Abwicklung größerer Aufträge in Unternehmen bestimmte 

Fachkräfte benötigt werden oder im Entwicklungs- und Forschungsbereich von Fir-

men und Instituten spezialisierte Akademiker gesucht werden, ist es meist von Nöten 

diese möglichst schnell und passgenau zu finden. Dass dies mit Hilfe virtueller Stel-

lenmärkte wesentlich besser möglich ist als über konservative Wege mittels Print-

Medien, wurde in dieser Arbeit hinlänglich nachgewiesen. Wenn entsprechende Fach-

leute für Firmen und Institute gefunden werden, können diese ihre Aufträge fristge-

recht und zur Zufriedenheit ihrer Kunden abwickeln bzw. Forschungen zweckgemäß 

und ohne Aufschub und Stillstand durchgeführt werden. Wenn wiederum Auftragge-

ber von Firmen und Instituten zufrieden sind erteilen diese auch wieder Folgeaufträge, 

so dass die Beschäftigtenzahl gehalten werden kann bzw. auch Neueinstellungen erfol-

gen können. Der dargestellte positive Beschäftigungseffekt basiert natürlich auf Ideal-

annahmen bezüglich des Verhaltens von Unternehmen.  

Im umgekehrten Falle, also wenn Fachkräfte und sonstige Spezialisten nicht oder nicht 



 
 

 

337  
 
 
 6.2. Politik und elektronische Stellenmärkte   

 
 
 
 

 
 

 
 

rechtzeitig gefunden werden können, ist in jedem Fall mit negativen Folgen für die 

betroffenen Unternehmen zu rechnen. Diese können den Verlust eines aktuellen Auf-

trages beinhalten oder den von Folgeaufträgen bzw. Umsatzeinbußen wegen mangeln-

der Kapazität an Fachkräften und Spezialisten. Diese negativen Effekte können, wenn 

potentiell Fachleute vorhanden wären, mittels virtueller Stellenmärkte eher vermieden 

werden.        

 

Der mögliche Umstand, dass trotz der genannten Effekte die Arbeitslosenrate weiter 

auf hohem Niveau verharrt oder steigt, hat dabei allerdings Ursachen welche nichts mit 

der Effizienz und den Vorteilen elektronischer Stellenmärkte und der damit verbunde-

nen Verbesserung der Arbeitsvermittlung zu tun haben.  

Jene Ursachen liegen in verschiedensten Bereichen der wirtschaftlichen bzw. volks-

wirtschaftlichen Konstellation eines Landes, also der Infrastrukturen, der konjunkturel-

len Situation, der demografischen Konstellation und Entwicklung, der Wettbewerbssi-

tuation auf nationaler und internationaler Ebene, der Entwicklung des technologischen 

Standes der Wirtschaft ( Stichwort Innovationen ) und Forschung, der Verfügbarkeit 

von Spezialisten und Facharbeitern und natürlich den finanziellen bzw. fiskalischen 

Belastungen von privaten Unternehmen insbesondere in Zeiten mit möglicher globaler 

Konkurrenz, um nur einige grob anzuführen.   

Hinzu kommt ebenso der altbekannte Umstand, dass bezüglich der Struktur der Ar-

beitslosen, jene am längsten arbeitslos sind, welche über ungenügend oder keine Quali-

fikationen besitzen oder keinen Beruf erlernt haben bzw. über keine akademische 

Ausbildung verfügen und /oder bei Eintritt in die Arbeitslosigkeit ein gewisses Alter 

überschritten haben.   

 

 

6.2.3.2. Spannungsfelder   
 

� Profit-Stellenmärkte versus VAM der Arbeitsagentur   
 

In der Öffentlichkeit, wie auch in Fachkreisen und durch private Unternehmen, wurde 

und wird teils heftige Kritik an der Implementierung, der Existenz und Funktionsfä-

higkeit des VAM geübt.  
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Diese Kritiken beinhalten prinzipielle sowie praxisorientierte Ansätze.   

Die kritischen Ansätze prinzipieller Natur bestehen mitunter darin, dass dem Staat und 

der Bundesagentur vorgeworfen wird dass sie den Wettbewerb gefährden und mit 

Steuergeldern der Privatwirtschaft Konkurrenz machen wollen.135    

Die prinzipielle Kritik kann wie folgt zusammengefasst werden:136  
„Die Marktanteile der Jobbörsen sind ungleichmäßig verteilt. Der Virtuelle Arbeitsmarkt der Bundes-
agentur für Arbeit dominiert mengenmäßig, viele Spezialisten und Nischenanbieter sind unterhalb 
der kritischen Masse in bezug auf ertragsbringende Stellenanzeigen.   
Nach wie vor dominiert die staatliche Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit (Virtueller Arbeits-
markt) unter quantitativen Aspekten den Markt der Jobbörsen in Deutschland. Mit einem Marktanteil 
von 46% bei den Stellenanzeigen nimmt die BA eine marktbeherrschende Position ein. Diese Quasi-
Monopol-Stellung ist unter anderem durch die de facto noch nicht liberalisierte Arbeitsvermittlung 
begründet. 
Nach wie vor erbringt die Bundesagentur für Arbeit unter dem Deckmantel des „gesetzlichen Auf-
trags zum Abbau der Arbeitslosigkeit“ kostenlose Dienstleistungen wie die Veröffentlichung von 
Stellenanzeigen unabhängig davon, ob in der Folge ein Arbeitsverhältnis mit einem Arbeitslosen 
oder mit einem derzeit beschäftigten Arbeitnehmer zustande kommt“. 
 

Hinsichtlich der praxisbezogenen Aspekte wurde im öffentlichen Diskurs insbesonde-

re Nachfolgendes kritisiert:   

Kurz nach dem Start des VAM im Dezember 2003 standen insbesondere einige Fehl-

funktionen im Mittelpunkt der Kritik. Dazu zählten falsche und nicht korrekte Sucher-

gebnisse, Abstürze, nicht-funktionale Bewerberprofile hinsichtlich der Anzeige sowie 

unzureichende Möglichkeiten und Optionen für die Eingabe und Gestaltung.137 Zu 

erwähnen sind hierbei auch die bereits genannten untersuchungsbezogenen Feststel-

lungen zur inhaltlichen Gestaltung der Bewerbungsprofilerstellung, wie Unübersicht-

lichkeit der Eingabeoptionen und zahlreiche unübersichtliche und verwirrende Ver-

zweigungen.      

 

In Bezug auf die kritischen Ansätze prinzipieller Natur kann folgendes festgehalten 

werden:       

Der Kritik, der VAM der Arbeitsagentur würde nur unter dem Deckmantel von Ge-

setzen betrieben werden, steht gegenüber dass die Inhalte und Ziele der Politik, welche 

                                                 
135 siehe wdr.de, Beitrag von Annika Frank vom 28.02.2006: Viele Klicks, ungewisser Erfolg    
136 Crosswater-Systems, Jobbörsen in Deutschland, 2005: S. 17  

sowie Beck, 2006, Jobbörsen im Vergleich: S. 22    
137 siehe wdr.de, Beitrag von Annika Frank vom 28.02.2006: Viele Klicks, ungewisser Erfolg    

sowie Presse-Infos der BA unter arbeitsagentur.de vom:  14.12.04, 24.02.05 und 11.03.05   
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im GG Artikel 20 und im StWG manifestiert wurden, gerade auch in dem gesellschaft-

lich so wichtigen Bereich der Arbeitsmarktpolitik liegen.       

Als generalisierte Zielsetzung der Arbeitsmarktpolitik ist dabei, neben der vom GG 

Artikel 20 Absatz 1 abgeleiteten Zielsetzung des Strebens nach sozialer Gerechtigkeit 

und Wahrung des sozialen inneren Friedens, auch die generelle Ausrichtung der Bun-

desrepublik auf einen sozialen Staat nach GG Artikel 20 Absatz 1 zu nennen.      

Daraus ergibt sich konkret, dass der Staat einen gesellschaftlich so wichtigen Bereich 

wie den der Arbeitsmarktpolitik und damit der Arbeitsvermittlung nicht allein privaten 

Firmen überlassen kann, da die Risiken für Ungerechtigkeiten zu groß sind und nicht 

behebbare Arbeitsmarktungleichgewichte zu sozialen Spannungen führen und die Ar-

beitslosigkeit und damit verbundene Kosten weiter erhöhen.    

Ungerechtigkeiten sind dann fest zu machen wenn z.B. Arbeitgeber sich private Onli-

ne-Jobanzeigen nicht leisten können und diese dann, wenn kein VAM existieren wür-

de, ihre vakanten Stellen nur schwer oder mit Zeitverzögerung besetzen könnten, wo-

hingegen finanziell potente Arbeitgeber damit kein Problem hätten. Ebenso ungerecht 

ist es, wenn private Jobbörsen bestimmte Stellensuchende inoffiziell nicht annehmen 

oder nicht vermitteln würden, wegen zu geringer Aussicht auf Einstellungschancen.   

 Nicht behebbare Arbeitsmarktungleichgewichte ergeben sich, wenn am Ar-

beitsmarkt zu viele Stellensuchende keine oder die „falschen“ Qualifikationen haben 

und so nicht vermittelt werden können und / oder das Alter problematisch für Arbeit-

geber ist. Ebenso können wirtschaftliche Entwicklungen generell zu Marktungleichge-

wichten führen, wenn es dadurch einfach zu viele Stellensuchende gibt und damit kein 

Marktausgleich erfolgen kann oder umgekehrt, wenn es einen Mangel an Arbeitskräf-

ten, Facharbeitern oder Spezialisten gibt. Es kann auch partielle Arbeitsmarktungleich-

gewichte geben, wenn auf der einen Seite Fachkräfte fehlen und andererseits eine hohe 

Arbeitslosigkeit bei gering Qualifizierten herrscht.   

Für diejenigen, welche von eben angeführten Ungerechtigkeiten und nicht behebbaren 

Arbeitsmarktungleichgewichten betroffen sind und über private Jobbörsen nicht 

vermittelt werden oder werden können, ist ein Handeln der Politik unumgänglich. 

Genau dies geschieht mittels des VAM als Instrument der Arbeitsmarktpolitik mit den 

damit verbundenen generellen Handlungsmaximen und Zielen.        

 

Der Kritikpunkt der Monopolstellung und marktbeherrschenden Stellung des VAM 

wird im nächsten Kapitel behandelt, da dieses explizit die volkswirtschaftlichen Aspek-
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te elektronischer Stellenmärkte zum Inhalt hat.      

Bezug nehmend auf die kritischen praxisbezogenen Aspekte kann festgehalten werden, 

dass die BA vom Startzeitpunkt des VAM am 01.12.03 bis Anfang 2006 erheblich 

nachgebessert hat.  

Im Laufe der Jahre 2004 und 2005 wurden die Technik und Hardware optimiert, die 

Benutzerfreundlichkeit durch verbesserte und neue Funktionen im Bereich des Bewer-

ber- Bewerbungsmanagement, der Suchmöglichkeiten und Servicefunktionen erhöht, 

die Matching-Qualität verbessert und das VerBIS-Teilsystem integriert.138  

Die untersuchungsbezogen festgestellte Unübersichtlichkeit bei der Bewerberprofiler-

stellung und deren umständliche Such- und Eingabeoptionen sind jedoch noch verbes-

serungswürdig. Da es sich hierbei um Softwareänderungen handelt, dürften diesbezüg-

liche Nachbesserungen möglich sein.     

 

 

� Staatliche versus private Arbeitsvermittlung   
 

Eng mit der Kontroverse zwischen dem VAM der Arbeitsagentur und den Profit-

Jobbörsen ist auch die generelle Auseinandersetzung zwischen staatlicher versus priva-

ter Arbeitsvermittlung verbunden.    

Letztere wurde bereits in Kapitel 2.3.4 behandelt. Aufgrund der thematischen Zusam-

menhänge und Wichtigkeit  sei das Fazit des Diskurses kurz wiedergegeben  

 

Als Fazit könnte man festhalten, dass beide Formen der Arbeitsvermittlung, also priva-

te und staatliche, sinnvoll sind und sich sogar dahingehend ergänzen, dass das Ar-

beitsamt bei weniger schwer vermittelbaren Arbeitssuchenden und Arbeitslosen durch 

private Arbeitsvermittlung finanziell und personell entlastet werden kann. Das Ar-

beitsamt könnte sich in diesem Sinne bei einer weiteren Verstärkung der privaten Ar-

beitsvermittlung intensiver um schwieriger und schwer vermittelbare Arbeitslose 

kümmern, mit all den zur Verfügung stehenden Instrumenten, insbesondere im Hin-

blick auf Eingliederungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. Dies ist besonders wichtig, 

da der Anteil von niederqualifizierten Tätigkeiten stetig abnimmt, der Anteil niederqua-

lifizierter Arbeitsloser unter allen Arbeitslosen jedoch bei ca. 40 % liegt und weiter im 

                                                 
138 Presse-Infos der BA unter arbeitsagentur.de vom:  14.12.04, 24.02.05, 11.03.05 und 23.06.05   
sowie wdr.de, Beitrag von Annika Frank vom 28.02.2006: Viele Klicks, ungewisser Erfolg    
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Steigen begriffen ist139.   

In Anlehnung an das vorherige Spannungsfeld, Profit-Stellenmärkte versus VAM der 

Arbeitsagentur, ist noch hervorzuheben, dass Profit-Jobbörsen Stellensuchende nicht 

zwangsläufig vermitteln müssen, ebenso wie Arbeitnehmerverleihfirmen nicht alle 

Klientel aufzunehmen brauchen. Demgegenüber haben arbeitslose Stellensuchende 

gegenüber der Arbeitsagentur einen gesetzlichen Anspruch auf Vermittlung und gege-

benenfalls Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen.140   

Es sei in diesem Zusammenhang auch erwähnt, dass es Behörden, Stadtverwaltungen 

und Universitäten gibt, welche kein oder nur ein geringes Budget für Stellenanzeigen 

oder Bewerbungsmaßnahmen zur Verfügung haben und somit quasi auf den VAM 

und die Bundesagentur für Arbeit angewiesen sind, falls nicht über eine eigene Home-

page und darin verortete Stellenanzeigen passende Kandidaten gefunden werden.   

Es existieren zudem Selbstständige und Kleinbetriebe welche, wie in Kapitel 

6.4.2.2 noch näher erläutert wird, durch die Größenordnung und finanziellen Disposi-

tionsmöglichkeiten Nachteile im Zusammenhang mit elektronischen Stellenmärkten 

und diesbezüglichen Stellenausschreibungs- und Bewerbungsverfahren erfahren und 

deshalb ebenso den VAM dringend benötigen.    

Ergänzend zu diesem Fazit kann als Argument für die Arbeitsagentur noch die in Ka-

pitel 6.2.2 angeführte Begründung staatlicher Arbeitsmarktpolitik durch StWG und 

GG Artikel 20 angeführt werden.          

 

 

                                                 
139 Arbeitslosenstatistik Arbeitsamt, 2003   
140 vgl. SGB III, § 3 Leistungen der Arbeitsförderung      
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6.3. Volkswirtschaftliche Aspekte elektronischer St ellenmärkte  
 

Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang zunächst die Marktverhältnisse, also 

die Marktkonzentration und die Marktanteile. Des weiteren sind die Zielgruppen von 

elektronischen Stellenmärkten von volkswirtschaftlicher Relevanz, insbesondere im 

Hinblick auf das Spektrum an Branchen, Berufsfeldern und Qualifikationen, welche 

wiederum die Angebots- und Nachfragestruktur bestimmen. Ebenso ist von Interesse 

inwieweit Typologisierungen anhand welcher Kriterien vorgenommen werden können.   

Bezüglich des Aspektes einer volkswirtschaftlich relevanten Struktur ist das in 

dieser Arbeit entwickelte Strukturmodell von Bedeutung.   

Ebenso zählt zum volkswirtschaftlichen Bereich, inwieweit die Entstehung und Imp-

lementierung von Profit-Jobbörsen und integrierten Job-Sites von Firmen, Organisati-

onen und Verwaltungen etc. Beschäftigungseffekte aufweisen und gegebenenfalls in 

welchem Umfang.    

 

 

6.3.1. Resultate    

 

6.3.1.1. Marktanteile und Marktkonzentration    
 

Neben dem reinen Informationsgehalt der Statistiken zu Marktkonzentrationen und –

anteilen über die einzelnen Firmen und Organisationen, ist von besonderer Bedeutung 

inwieweit damit Monopolstrukturen oder enge Oligopole auszumachen sind. Generell 

besteht insbesondere bei engen Oligopolen die Gefahr der Kartellierung und Preisab-

sprachen unter den Marktführern. Enge Oligopole liegen vor, wenn ca. 3-5 Unterneh-

men ein bestimmtes Marktsegment eindeutig dominieren.141      

Ein Blick auf die Marktkonzentration macht deutlich, dass die staatliche Jobbörse der 

BA und die größten 20 privaten Jobbörsen insgesamt 79% des Marktvolumens (ge-

messen an den Stellenanzeigen ) auf sich vereinen. Die restlichen Marktteilnehmer ( ca. 

500 private Jobbörsen ) repräsentieren 21% des Marktvolumens.   
                                                 
141 siehe Hanusch, 1995:  S. 97   
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Abb.  178 Marktkonzentration elektronischer Stellenmärkte in Deutschland142  Stand 2005  

 

Hinsichtlich der Marktkonzentration ist, wie auch schon vorher bekannt war, der 

VAM der BA in einer marktbeherrschenden Monopolstellung. Pro und Kontra bezüg-

lich dieser Situation wird aus überwiegend volkswirtschaftlicher Sicht nachfolgend im 

Punkt Spannungsfelder erörtert.            
 

Betrachtet man ausschließlich den Sektor der privaten Profit-Jobbörsen, so ist ersicht-

lich, dass bis dato keine der Jobbörsen eine dominante bzw. marktbeherrschende Posi-

tion erreicht hat und somit hier keine Monopolkonstellation vorliegt. Die TOP-20 

Jobbörsen repräsentieren insgesamt 61% des Marktvolumens der privaten Jobbörsen.   

 

 

                                                 
142 Crosswater Systems Ltd., 2005:  Jobbörsen in Deutschland, S. 18     
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Abb. 179 Marktverteilung Profit-Jobbörsen Top 20 und Rest143   Stand 2005  

 

6.3.1.2. Zielgruppen, Berufsfelder und Typologien   
 

� Zielgruppen   
 

Die Definition von sogenannten Zielgruppen in den vorgefundenen Analysen und 

Studien ist unterschiedlich. Während der private Branchendienst Crosswater Systems 

die gesamte Ausrichtung einer Profit-Jobbörse als Maßstab nimmt, verwendet Ch. 

                                                 
143 Quelle:  Crosswater Systems Ltd., 2005:  Jobbörsen in Deutschland, S. 19   
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Beck von der FH Koblenz angebotene Berufsnischen der jeweiligen Profit-Jobbörsen 

als Definitionsgrundlage.       
 

 
Abb. 180 Zielgruppenorientierung privater Jobbörsen144     Stand 2005   

 

In Bezug auf die Definition von Crosswater Systems können folgende Resultate fest-

gehalten werden:     

Die Analyse der Zielgruppenorientierung der privaten Jobbörsen zeigt, dass 56% des 

Marktvolumens von allgemeinen Jobbörsen ohne besondere Spezialisierung auf gewis-

se Branchen, Berufe, Karrierephasen (Jobbörsen mit Spezialisierung auf Praktikanten, 

Studenten, Zeitarbeiter usw.) oder Regionen entfallen.    

Jobbörsen mit einer Zielgruppenspezialisierung auf bestimmte Branchen oder Berufe 

repräsentieren 17% des Marktvolumens. Jobbörsen, die auf spezifische Phasen in der 

Karriere-Entwicklung von Arbeitnehmern (z.B. AZUBI, Praktika, Hochschulabsolven-

ten, Führungskräfte) spezialisiert sind, vereinigen 10% des Marktvolumens. 

Von besonderem Interesse ist die Marktstellung der regionalen Jobbörsen. Hierbei 

                                                 
144 Crosswater Systems Ltd., 2005:  Jobbörsen in Deutschland, S. 20   
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kann zwischen regionalen Medienportalen ( Jobbörsen der Zeitungsverlage mit regio-

naler Leserschaft ) und unabhängigen regionalen Jobbörsen unterschieden werden. 

Beide Gruppen repräsentieren insgesamt 13% des Marktvolumens.    
 

Hinsichtlich der Definition von Zielgruppen nach Berufsnischen ( CH. Beck ) sind die 

Resultate einer Studie über 600 Stellenanzeigen bei 6 ausgewählten Profit-Jobbörsen 

verfügbar. Das Ziel jener Studie war Transparenz über die Zielgruppen der 

Stellenanzeigen bei kommerziellen Jobbörsen zu gewinnen ( siehe Abb. 181 ).   
 

 
Abb. 181 Zielgruppenverteilung ausgewählter Profit-Jobbörsen  Quelle: Beck, 2006145 
 

Der Anteil der Stellenanzeigen für Führungskräfte war bei Jobware mit 20,17% am 

Höchsten. Es folgte Jobscout24 mit einem Anteil von 19,0%.  

Der Anteil der Stellenanzeigen für Spezialisten / Professionals war bei Jobware am 

Größten, und zwar mit mehr als die Hälfte aller Anzeigen (54%). Es folgte StepStone 

mit 34,83% und Monster mit 28,17%.   

Der Anteil der Stellenanzeigen für Sachbearbeiter war bei Stellenanzeigen.de mit 

49,67% am Höchsten. Es folgte Jobscout24 mit einem Anteil von 36,83%.   

Der Anteil der Stellenanzeigen für Fachbearbeiter war bei Stellenanzeigen.de mit 

11,83% am Höchsten. Die wenigsten Stellenanzeigen für diese Zielgruppe wurden bei 

Jobware (1,67%) und bei Jobpilot (2,0%) gefunden.   

Der Anteil der Stellenanzeigen für Freie Mitarbeiter, Ausbildungsplätze und Trainee-

                                                 
145 Beck, 2006: Jobbörsen im Vergleich, S. 18   
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Stellen war bei allen Jobbörsen sehr gering. Die Höchstwerte waren dabei 2,17% für 

Freie Mitarbeiter (bei Monster), 3,83% für Ausbildungsplätze ( bei Monster ) und 

4,33% für Trainee-Stellen ( bei Jobscout24 ).   

Praktikanten-Stellen wurden 28% bei Jobpilot ausgeschrieben.   
 

 
Abb. 182 Berufranglistenvergleich VAM und Profit-Jobbörsen146 
 

Ein Vergleich der am häufigsten gesuchten Berufe und Tätigkeiten bei den privatwirt-

schaftlichen Jobbörsen und der BA ( siehe Abb. 182 ) macht ersichtlich, dass bei den 

Top-20 Profit-Jobbörsen anteilsmäßig wesentlich mehr Akademiker nachgefragt wer-

den als bei der BA. Dies bestätigt wiederum den Ruf der BA, überwiegend geringer 

qualifizierte Arbeitskräfte anzubieten.    

 

 

 

 

                                                 
146 Crosswater Systems Ltd., 2005:  Jobbörsen in Deutschland, S. 66   
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� Berufsfelder   
 

Wie in den Untersuchungen zum Nachweis des Strukturmodells ( Kap. 3 ) aufgezeigt 

wurde, werden mittlerweile alle Branchen und Berufsfelder in Online-Jobbörsen und 

auf Firmen-Portalen angeboten.    

Die quantitative Verteilung der am häufigsten angebotenen Berufsfelder in Jobbörsen 

ist dabei besonders von Interesse für Stellenmarktbetreiber, da diese aus Konkurrenz-

gründen wissen möchten was bei anderen angeboten wird. Darüber hinaus ist dies 

auch von wissenschaftlichem Interesse.  

Nachfolgend werden daher zwei Statistiken von zwei unterschiedlichen Quellen vorge-

stellt ( Quellenbezug ist in der Fußnote aufgeführt ). Jene Statistiken unterscheiden 

sich dabei in der Bezugnahme auf Berufsfelder. Die erste Statistik zeigt die Verteilung 

von Berufsfeldern in 6 ausgewählten nicht spezialisierten Jobbörsen, während die zwei-

te Statistik Berufsfelder nach der Spezialisierung von Jobbörsen darstellt.    
 

 
Abb. 183 Berufsfelder in ausgewählten Profit-Jobbörsen   Quelle: Beck, 2006147 

Bezüglich der ersten Statistik über die Verteilung von Berufsfeldern in 6 ausgewählten 

nicht spezialisierten Jobbörsen kann festgehalten werden:  

Die meisten Stellenzeigen im Bereich der Technischen Berufe und des Ingenieurwesen 

hat Jobware mit einem Anteil von 34,5% zu verzeichnen, gefolgt von Stellenzeigen.de 

mit einem Anteil von 32,0% und Stepstone mit 25,67%.  

                                                 
147 Beck, 2006: Jobbörsen im Vergleich, S. 14   
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Für die Berufsfelder im Bereich der Informationstechnologie und der Telekommunika-

tion hat die Jobbörse StepStone mit 18,67% die meisten Stellenanzeigen, gefolgt von 

Jobware mit 13,67% und Jobpilot mit 13,33%.  

26,17% der Stellenanzeigen bei Jobpilot sind für die Berufsfelder im Bereich Vertrieb / 

Marketing / Medien ausgeschrieben. Bei Stellenanzeigen.de sind es 25,17%, und bei 

Jobscout24 22,0%.  

Die Berufsfelder Business Administration sind bei Jobscout24 mit 28,17% und bei 

Jobpilot mit 23,5% am häufigsten. Die Stellenanzeigen für den Bereich der Finanz-

dienstleistungen sind bei Monster mit 9,5% am häufigsten vertreten, gefolgt von 

Stepstone mit 7,67%.  

Für die Berufsfelder im Bereich Consulting / Training / Ausbildung hat die Jobbörse 

Jobscout24 mit 12,00% die meisten Stellenanzeigen, gefolgt von Jobware mit 10,67%. 

 

 

Hinsichtlich der zweiten Statistik, welche Berufsfelder nach der Spezialisierung von 

Jobbörsen darstellt, kann Folgendes zusammengefasst werden:148   

Eine Reihe von Jobbörsen hat sich darauf spezialisiert, Stellenangebote und Stellenge-

suche für spezifische Branchen oder Berufe in den Mittelpunkt ihrer Geschäftsmodelle 

zu stellen.  

Unter den TOP-20 Branchen und Berufen dieses Marktsegmentes befinden sich die IT 

Branche, gefolgt von Ingenieuren, Berufe aus dem Gesundheitswesen ( Ärzte, Kran-

kenpflege-Berufe usw. ) sowie die Branche der Hotel- und Gastronomie-Betriebe.   

Diese Spezialbörsen haben aufgrund ihrer Zielgruppenspezialisierung eine besondere 

Marktposition inne. Einige dieser Jobbörsen sind Bestandteil von Berufs- oder Bran-

chenverbänden und haben deshalb eine hohe Zielgruppenaffinität und Zielgruppen-

bindung, was sich letztlich in niedrigeren Aufwendungen für Marketing, Akquisition 

von Stellenanzeigen und ähnlichen Vertriebsaktivitäten niederschlägt.   

In der Hotel- und Gastronomiebranche werden Erfolgsfaktoren dieser Spezialbörsen 

erkennbar, da gerade diese Branche durch einen hohen Anteil an saisonalen, temporä-

ren Jobs mit teilweise hoher Mobilität der Arbeitnehmer gekennzeichnet ist.   
 

                                                 
148 siehe exakte Aufschlüsselung in Abb. 184   
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Abb. 184 Verteilung der Stellenanzeigen in Profit-Spezial-Jobbörsen nach Branchen/Berufen149 – 2005 

 
 
 
 

                                                 
149 Crosswater Systems Ltd., 2005:  Jobbörsen in Deutschland, S. 21   
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� Typologisierungsversuche     
 

Die Zuordnung elektronischer Stellenmärkte aufgrund einer umfassenden Gesamtheit 

von Merkmalen zu einer Grundform, also einem bestimmten Typ, ist teilweise ein ris-

kantes und schwieriges Unterfangen, da sich viele Stellenbörsen aufgrund unspezifi-

scher Ausrichtung und multipler Betriebsstrategien nicht einfach typologisieren lassen 

bzw. diese mehrere Teiltypologien enthalten bzw. Mischformen von sogenannten Ty-

pologien bestehen und eine Definition einer Typologie recht willkürlich gesetzt werden 

kann. Der unabhängige Branchendienst für Online-Jobbörsen Crosswater Systems Ltd. 

hat in seiner Marktstudie von 2005 dennoch einen solchen Typologisierungsversuch 

unternommen, welcher nachfolgend kurz dargestellt und erläutert wird.150   
 

 
Abb. 185 Typologisierungsbeispiel von Jobbörsen   Quelle: Crosswater Systems151 

 

Die Jobbörsen unterscheiden sich hinsichtlich Positionierung, Marktbreite, Funktions-

umfang und Angebotsmerkmalen und Umfang des Dienstleistungsangebots.  

Differenzierungsmerkmale sind u.a.:   

• Umfang der Online-Funktionalität   

                                                 
150 Crosswater Systems Ltd., 2005:  Jobbörsen in Deutschland, S. 18 ff   
151 Crosswater Systems Ltd., 2005:  Jobbörsen in Deutschland, S. 24   
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• Umfang der Datenbank-Selektionsmöglichkeit   

• Positionierung hinsichtlich geographischer Zielgebiete   

• Positionierung hinsichtlich spezifischer Branchen   

• Positionierung hinsichtlich spezifischer Berufsgruppen   

• Schwerpunkte des Informationsangebots   

• Integrationsgrad der Recruiting-Prozesse zwischen Jobbörsen und Arbeitgeber bzw. 

Arbeitnehmer   

Diese, auch von Crosswater Systems genannten Differenzierungskriterien von Jobbör-

sen decken sich weitgehend mit den Differenzierungskriterien, welche in dieser Arbeit 

zur Entwicklung und zum Nachweis des Strukturmodells angewandt wurden, und veri-

fizieren somit die Richtigkeit der gewählten Kriterien sowie das daraus resultierte 

Strukturmodell.    

Keine Online-Jobbörsen im eigentlichen Sinn sind:   

Jobrobots (Suchmaschinen) und Wiederverwerter ( Traffic-Partnerships ) sind demzu-

folge keine eigenständigen Jobbörsen, da diese Angebote bzw. Gesuche bereits in einer 

anderen Jobbörse im Internet erschienen sind.  

Jobbörsen können bilaterale Stellenmärkte (Angebote und Gesuche) oder unilaterale 

Stellenmärkte (entweder Angebote oder Gesuche) sein, je nach Betriebsmodell der 

betreffenden Jobbörse.   

HR-Portale mit allgemeinen Informationen zu Bewerbungstips und Arbeitsmarkt sind 

mangels spezifischer Stellenangeboten oder Stellengesuche keine Jobbörsen im Sinne 

dieser Definition.   

Ebenso sind Arbeitgeber-Stellenportale, auf denen Stellenanzeigen veröffentlicht wer-

den, keine Jobbörse, da diese Arbeitgeber-Stellenmärkte ausschließlich Stellenangebote 

für die eigene Firma und nicht von Dritten veröffentlichen.  
 

Die Jobbörsen in Deutschland sind je nach Zielgruppen, Service-Umfang und Ge-

schäftsmodell zu unterscheiden und bieten insgesamt ein heterogenes Gesamtbild.   

Unterscheidungsmerkmale können sich richten nach privatwirtschaftlich bzw. staatlich 

betriebenen Jobbörsen, weiterhin sind Karriere-Portale mit einem umfassenden Funk-

tionsumfang und breiter Zielgruppen-Orientierung hinsichtlich Berufsgruppen, Bran-

chen und Regionen als Typus der allgemeinen Jobbörsen unterscheidbar.  

Den allgemeinen Karriere-Jobbörsen stehen Spezial-Jobbörsen gegenüber, die sich auf 

einzelne Regionen, Branchen, Berufsgruppen oder Karriere-Phasen (Praktikanten, 
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Hochschulabsolventen, Führungskräfte) spezialisiert haben. Eine Reihe von Sonder-

formen bilden zusammen mit den klassischen Jobbörsen ein insgesamt diffuses Bild.  

Nachfolgend seien einige Typologisierungsversuche kurz erläutert.   
 

• 1. Karriere-Portale:   

Einige Jobbörsen positionieren sich als Karriereportal und sind mit einem umfassen-

den „Full-Service"-Konzept von branchen-, regionalen und berufsgruppen-

spezifischen Zielgruppen unabhängig ausgerichtet. Diese Jobbörsen entsprechen mit 

ihrem umfassenden Geschäftsmodell dem nahezu idealen Stellenmarkt. Sie bieten ei-

nen „Full-Service“ sowohl für Bewerber als auch für Arbeitgeber, zeichnen sich durch 

ein umfassendes zusätzliches Informationsangebot zu vielfältigen Themen des Ar-

beitsmarktes und der Bewerbungsverfahren aus und verfügen über eine 

hochentwickelte, weitestgehend automatisierte Abwicklung aller Prozess-Schritte. Der 

Mittelpunkt der Karriereportale ist die hochentwickelte und umfangreiche Datenbank, 

die mit ausgefeilten Suchtechniken und Matching-Verfahren benutzt werden kann. 

Automatische Mitteilungsdienste, Karriere-Informationen oder Online-Beratung 

runden das Serviceangebot ab.  

Die Karriereportale haben in der Regel ebenfalls ein Netzwerk internationaler Nieder-

lassungen aufgebaut. Typische Repräsentanten dieser Karriereportale sind jobpilot, 

Monster oder StepStone bzw. im nationalen Rahmen Jobware.   

Sonderformen sind dabei:  Robots / Spider, Firmen-HR-Portale, Traffic-Partner, Dub-

letten, Arbeitgeber-Jobbörse ( Pool ) und Personalvermittler.   
 

• 2. Medien-Portale:   

Medientransformatoren sind Jobbörsen, die insbesondere von Zeitungen und Zeit-

schriftenverlagen betrieben werden und Stellenanzeigen sowohl Online als auch in ge-

druckter Form veröffentlichen.  

Klassische Print-Medien transformieren Stellenanzeigen oder Stellengesuche in elekt-

ronische Jobbörsen. Einige Verlage als Herausgeber von Printmedien wie Tageszeitun-

gen, Fachzeitschriften, und regionale Stellenanzeigen-Blätter haben den Internet-Trend 

zu den elektronischen Jobbörsen frühzeitig erkannt und reagierten auf die neue Me-

dien-Konkurrenz mit einem eigenen Online-Stellenmarkt. 

Typische Vertreter dieser Medien-Transformatoren sind u.a. Süddeutsche Zeitung, 

Münchner Merkur Online, Die Welt oder FR-aktuell. Die Frankfurter Allgemeine Zei-
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tung hat bisher einen seltenen Mittelweg konsequent verfolgt: Der FAZ-Online-

Stellenmarkt bietet zwar einen Überblick über die in den Printausgaben verfügbaren 

Stellenanzeigen, die genauen Details bleiben jedoch der Printausgabe vorbehalten.   
 

• 3. Multiplikator:   

Multiplikatoren sammeln per Such-Robot Stellenanzeigen von Arbeitgeber-Portalen, 

um sie dann unter eigenem Branding im Internet bereitzustellen. Multiplikator sind 

daher elektronische Jobbörsen, die bereits einmal veröffentlichte Stellenanzeigen oder 

Stellengesuche zusammenfassen und in einer gemeinsamen Datenbank unter einem 

einheitlichen Portal im Internet zur Verfügung stellen.   
 

• 4. Franchise-Börsen:   

Als Franchise-Betreiber gelten Jobbörsen, die nach dem Franchising-Prinzip organi-

siert und vermarktet werden. Der Betreiber vergibt eine Lizenz zum Betrieb von Job-

börsen und Einzelunternehmer betreiben jeweils eine Untermenge der Jobbörse in 

einem spezifischen Marktsegment. 

Sie sind Jobbörsen, die im Rahmen eines Franchise-Konzepts dezentrale / regionale 

Arbeitsvermittlungen unter einem einheitlichen Web-Auftritt anbieten. Franchise-

Nehmer sind in der Regel kleine und mittelgroße Personalvermittler, die im wesentli-

chen in regionalen Bereichen tätig sind. Diese haben sich unter einer „Dachmarke“ 

zusammengeschlossen und können somit Skaleneffekte nutzen.   

Beispiel: Personal-Total, Personal-Express.   
 

• 5. Unilaterale Jobbörse:   

Dieser Typ bedient nur eine Seite des Jobmarktes, also entweder Stellenangebote oder 

Stellengesuche. Traditionell bedienen unilaterale Jobbörsen beispielsweise Hochschul-

absolventen oder Praktikumsbörsen. Beispiele: alma mater, Job-Pages. 
 

• 6. Regionale Jobbörsen:   

Ausrichtung der Zielgruppe auf eine spezifische, klar abgegrenzte Region. Beispiele: 

KJS Kölner JobStellenmarkt, Berlin-Job. 
 

• 7. Spezialisten für Karriere-Phasen:   

Die Zielgruppe jener Spezialisten sind Personen mit bestimmten Karriere-Phasen bzw. 

Berufspositionen. Diese Karrierephasen umfassen beispielsweise:   
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• Schüler, Studenten, Praktikanten für Nebenjobs  

• Hochschulabsolventen  

• Young Professionals  

• Leitende Angestellte / Management  

• Out-Placement-Kandidaten bei betrieblich bedingtem Stellenabbau  

• Arbeitslose  

• Zivildienstleistende  
 

• 8. Traffic-Partnership:     

Als Traffic-Partner treten Web-Portale mit starker Besucherfrequentierung auf und 

bieten Mehrfachveröffentlichungen von Stellenanzeigen an.  

Traffic-Partnerships sind betriebswirtschaftlich gesehen Vertriebskooperationen von 

Jobbörsen mit hoch frequentierten oder spezialisierten Web-Portals und dienen den 

Jobbörsen zur Reichweiten-Steigerung und den Web-Portalen zur Verbesserung des 

inhaltlichen Angebote.   
 

• 9. HR-Portal:   

Web-Portale für allgemeine Themen der Personalbeschaffung, Orientierungshilfen bei 

Bewerbungen, Arbeitsrecht, Gehaltsvergleichen etc. ohne eigentliche aktive Jobange-

bote.   
 

• 10. Dubletten-Jobbörsen:   

Doubletten-Betreiber veröffentlichen jeweils die gleichen Stellenanzeigen unter einer 

anderen Internet-Jobbörsen-Marke.  

Dubletten-Jobbörsen sind Jobbörsen, die eine bereits bestehende Datenbank unter 

einem anderen Namen im Web verfügbar machen. Eine solche doppelte Positionie-

rung einer Jobbörsen-Datenbank kann zur Verwirrung für die Benutzer beitragen.   

Beispiele für Dubletten-Jobbörsen sind:   

• Vertriebsjobs.de (Duplikat von Stellenanzeigen.de) 

• PKO Management (Duplikat von Jobjet.de) 

• Kribus, Facharzt-Jobs, Jobfuchs (diese waren bis vor kurzem als Duplikate aktiv am 

Markt, ehe sie mit in die Jobbörse medizinische-berufe.de integriert wurden).  
 

• 11. Job-Suchmaschinen:    

Spezifische Suchmaschinen, die viele Jobbörsen automatisch durchsuchen und Stellen-
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angebote im Datenbankindex für Abfragen abspeichern. Typische Beispiele sind die 

Jobsuchmaschine der ZEIT, Jobworld. 
 

• 12. Personalvermittler:   

Personalvermittler betreiben häufig auch eine Art Jobbörse – jedoch unterscheiden sie 

sich von den herkömmlichen Jobbörsen durch ein unterschiedliches Gebühren-

Modell. Jobbörsen erzielen ihre Erlöse in der Regel durch die Preise für publizierte 

Stellenanzeigen, während Personalvermittler ihr Honorar abhängig vom Einkommen 

des Stellensuchenden machen.   
 

• 13. Staatliche Quasi-Monopolisten:   

Jobbörsen, die von staatlichen Behörden (z.B. Bundesagentur für Arbeit / Arbeitsamt) 

mit staatlicher Finanzierung betrieben werden. Hierzu zählen auch Jobbörsen, die von 

öffentlichen Einrichtungen mit Stellenangeboten bzw. Stellengesuchen für Dritte be-

trieben werden, so z.B. einige Jobbörsen von Universitäten. 

In Deutschland betreibt die Bundesanstalt für Arbeit als Bundesbehörde den Virtuel-

len Arbeitsmarkt und gilt aufgrund ihres arbeitsmarktpolitischen Auftrags hier als Qua-

si-Monopolist.   

 

Fazit:  

Die Kenntnis von unterschiedlichen Typen kann unter Umständen für das Verständnis 

des Jobbörsenmarktes hilfreich sein.   

Jedoch die mehrfache Platzierung von Stellenanzeigen in Dubletten-Jobbörsen oder 

die zahlreichen Traffic-Partner Kooperationsvereinbarungen führen letztlich zu einer 

Verwässerung des Zielgruppenprofils. Nachteilig wirken sich dann Streuverluste bei 

der Platzierung von Stellenanzeigen oder auch ein höherer Zeitaufwand bei der Stel-

lensuche aus.  

Wie eingangs erwähnt überschneiden und mischen sich einige der dargestellten Typo-

logien. Beispielsweise beinhaltet jobpilot.de die Typologien des HR-Portales, der regi-

onalen Jobbörsen, der Karriere-Portale und Spezialisten für Karriere-Phasen.   

Wie in den Nachweisen zum Strukturmodell ( siehe Anhang ) und in den Einzelfallana-

lysen nachzusehen ist, beinhalten nicht reine Online- Jobbörsen wie z.B. Persona Ser-

vice ebenso mehrere Typologien im Sinne der hier aufgeführten Definitionen. Dazu 

zählen Personal-Leasing, Personalvermittlung für Stellensuchende, Stellenanzeigen, 
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Karriere-Portale im Online-Auftritt, sowie real vorhandene regionale Zweigstellen.    

Des weiteren ist die hier angeführte Typologie der Medien-Portale als Vertreter von 

Zeitungen auch gleichzeitig regionale Jobbörse. Online-Zeitungen beinhalten nach den 

hier aufgeführten Definitionen demnach mindestens jene 2 Typologien.        

 

 

 

6.3.1.3. Strukturmodell     
 

Das in dieser Arbeit entwickelte Strukturmodell zählt ebenso zu den volkswirtschaftli-

chen Aspekten elektronischer Stellenmärkte, da es auf ausdifferenzierten Angebots- 

und Nachfragestrukturen beruht, sowie auf betriebswirtschaftlicher Differenzierung.   

Die diesbezüglichen Resultate werden hier nochmals komprimiert angeführt und mit 

zusätzlichen Verifizierungen versehen.152    

 

Aufgrund der in Kapitel 3.2 und Kapitel 4.3.5  über Arten und Strukturen sowie über 

regionale Stellenmärkte gewonnenen Erkenntnisse lassen sich elektronische Stellen-

märkte grob wie in nachfolgendem Schema strukturieren. Dieses Strukturschema ist 

gemäß den Ergebnissen aus Kap. 3.2 detaillierter nach Betriebszweck und Angebot-

struktur aufgegliedert.    

 

Zu diesem Themenkomplex zählt auch die eingangs gestellte Frage:   

Welche Berufssparten und Qualifikationen werden über das Internet gesucht?   

Die Recherchen zu den oben angeführten Kapiteln sowie die Resultate zu den Ziel-

gruppen und Berufsfeldern in Kapitel 6.3.1.2 haben ergeben, dass mittlerweile alle Be-

rufssparten und Qualifikationen in elektronischen Stellenmärkten vorzufinden sind, insbeson-

dere in den elektronischen Stellenmärkten von Zeitungen und dem der Arbeitsagentur.153     

 

Erläuterungen zum zweiten Strukturschema:   

Stellenmärkte sind generell bezüglich der örtlichen Ausdehnung so ausgerichtet, dass 

sie zumindest innerhalb Deutschlands aus mehreren Bundesländern Stellenangebote 

                                                 
152 für die präzise und ausführliche Herleitung und Darstellung sei auf Kapitel 3.2 verwiesen   
153 siehe Kap. 3.2, 4.3.5.2 sowie 6.3.1.2   
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und –gesuche anbieten oder gar über internationale Stellenmärkte verfügen.    

 

Im Falle regionaler elektronischer Stellenmärkte kann strukturell zwischen internen 

und externen Stellenmärkten unterschieden werden.  

Interne regionale Stellenmärkte befinden sich innerhalb eines elektronischen 

Stellenmarktes bzw. werden durch geeignete Suchkriterien in einem größeren Stellen-

markt generiert. Der spezifische Regionalisierungsgrad ist dabei entweder vorgegeben 

oder wird mittels Auswahlmenus bestimmt.   

Externe regionale Stellenmärkte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie über eine 

eigene Internetadresse und eine eigene Homepage verfügen, also als eigenständiger 

Internetauftritt existieren. Hierzu zählen auch die regionalen Stellenmärkte der Inter-

netauftritte von regionalen Zeitungen, welche zwar über keine explizit eigene Internet-

adresse verfügen, andererseits aber auch keinem größeren Stellenmarkt untergeordnet 

sind.   

 

Zweites Strukturschema elektronischer Stellenmärkte

Globale Stellenmärkte

Interne Stellenmärkte Externe Stellenmärkte

Regionale Stellenmärkte

Elektronische Stellenmärkte

Abb. 186  Zweites Strukturschema elektronischer Stellenmärkte   

 

In Anlehnung an das entworfenen Strukturmodell lassen sich nunmehr einige Aussa-

gen über elektronische Stellenmärkte machen:  

1) In elektronischen Stellenmärkten ( ES ) finden sich alle Berufe und Branchen wie-

der, die auch in anderen Stellenmärkten existieren.154  

                                                 
154 siehe Nachweise in Kapitel 6.3.1.2   
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2) Die ES lassen sich strukturell bezüglich Branchen und Berufen grob in die beiden 

Teilstellenmärkte „spezifisch“ und „unspezifisch“ aufteilen ( allgemeine und branchen-

spezifische Angebots- und Nachfragestruktur ).  

3) In beiden Teilstellenmärkten sind Profit und Non-Profit Stellenmärkte vorzufinden, 

wobei sich die Profit-Stellenmärkte in Verleih, Verleih & Vermittlung und Vermittlung 

( auch reine Internetportale ) aufteilen lassen.  

4) Jeder Stellenmarkt beinhaltet eine bestimmte allgemeine und /oder branchenspezifi-

sche Angebots- und Nachfragestruktur.    

5) Alle resultierenden acht Stellenmärkte unterscheiden sich nachweislich nach den 

aufgestellten inhaltlichen Unterscheidungskriterien.   

 

 

Strukturmodell elektronischer Stellenmärkte

Non - Profit -
Stellenmärkte

( Arbeitsagenturen )

Profit - Stellenmärkte
Verleih & Vermittlung

Profit - Stellenmärkte
Vermittlung

( reine Internetportale
und sonstige )

Profit - Stellenmärkte
Verleih

Allgemeine
unspezifische
Stellenmärkte

Non - Profit
Stellenmärkte

( Arbeitsagenturen,
sonstige )

Profit - Stellenmärkte
Verleih & Vermittlung

Profit - Stellenmärkte
Vermittlung

( reine Internetportale
und sonstige )

Profit - Stellenmärkte
Verleih

Branchen- und
Berufsspezifische

Stellenmärkte

Globale und regionale elektronische Stellenmärkte

Abb. 187  Strukturmodell elektronischer Stellenmärkte   
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� Ergänzende Verifizierungen   
 

Die in der Einleitung gestellte Frage, welche Berufssparten und Qualifikationen über das 

Internet gesucht werden, wird zusätzlich zu den eigenen Recherchen zu Kapitel 3 und 4 in Ka-

pitel 6.3.1.2 beantwortet. Dabei sind besonders die beiden Statistiken der Zielgruppenvertei-

lung ausgewählter Profit-Jobbörsen ( Abb. 181 ), sowie der  Berufranglistenvergleich 

zwischen VAM und Profit-Jobbörsen ( Abb. 182 ) von Bedeutung.       

Insbesondere wird in Kapitel 6.3.1.2 durch die Statistik der Zielgruppenorientierung 

privater Jobbörsen ( Abb. 180 ) das Strukturmodell nachhaltig verifiziert und zwar 

nicht nur bezüglich der Existenz regionaler und berufsspezifischer Jobbörsen, sondern 

auch dahingehend dass diese nicht nur marginale Erscheinungsformen von Jobbörsen 

sind. Nach jener statistischen Erhebung beläuft sich der Anteil branchen- und berufs-

spezifischer Jobbörsen auf 17% und der von regionalen Jobbörsen auf 13%.       

Die Statistik der Zielgruppenverteilung ausgewählter Profit-Jobbörsen ( Abb. 181 ) in 

Kapitel 6.3.1.2 verifiziert zusätzlich, dass auch freie Mitarbeiter, Ausbildungsplätze und 

Praktika über Online-Jobbörsen angeboten werden.    

 

Trends: 155  

Dass die Struktur des Strukturmodells, hinsichtlich der regionalen und berufs- und 

branchenspezifischen Jobbörsen, nicht nur eine temporäre Erscheinungsform ist, wird 

durch die Aussagen zu Trends bezüglich des Marktes elektronischer Stellenmärkte be-

stärkt.    

Demnach ist für regionale sowie berufs- und branchenspezifische Jobbörsen festzuhal-

ten, dass der Trend zur „Jobbörse Nische“ weiter anhält. Neben den etablierten gro-

ßen Karriereportalen besteht eine Reihe von Spezial-Jobbörsen für klar umgrenzte 

Branchen, Berufe oder Regionen. Diese Jobbörsen verfügen in der Regel über eine 

hohe Zielgruppenaffinität, d.h. ihre Kunden ( Arbeitgeber ) und Besucher ( Stellensu-

chende ) gehören zu spezifischen Branchen- oder Berufsgruppe und Regionen.   

Es kann zudem eine Segmentierungs- und Nischenstrategie diverser Online-

Jobbörsenmarktteilnehmer ausgemacht werden. Da die Markt-Einstiegskosten für spe-

zialisierte Jobbörsen relativ niedrig sind, entwickeln sich zahlreiche Nischenanbieter, 

sofern eine hohe Kundenbindung bzw. Zielgruppenaffinität schon vorhanden ist.    

 

                                                 
155 Crosswater Systems Ltd., 2005:  Jobbörsen in Deutschland, S. 8 ff    
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6.3.1.4. Beschäftigungseffekte   
 

Im Gegensatz zu den in Kapitel 6.2.3.1 bereits behandelten Beschäftigungseffekten 

durch den Einsatz von elektronischen Stellenmärkten, wird nunmehr versucht unter 

volkswirtschaftlicher Sicht Beschäftigungseffekte darzustellen.   

Unter dem volkswirtschaftlichen Blickwinkel stehen daher Beschäftigungseffekte der 

Gründung, Implementierung und Erweiterung von Online-Profit-Jobbörsen sowie 

sonstigen elektronischen Stellenmärkten in Firmen, Organisationen, Instituten und 

Verwaltungen ( z.B. Stadtverwaltungen ).    

Zunächst kann der Beschäftigungseffekt angeführt werden, der Eintritt wenn private 

Jobbörsen gegründet und personell erweitert werden. Die diesbezüglichen Investitio-

nen umfassen nicht nur die Einstellung von Personal zur Bearbeitung von Aufträgen, 

sondern auch die Beauftragung bzw. Einstellung von Web-Designern zur Gestaltung 

und Veränderung des Internet-Auftrittes, sowie Investitionen in mehr oder weniger 

umfangreiche Soft- und Hardware, je nach Größenordnung der zu gründenden Firma.   

Als zweites ist der ebenso unschwer nachvollziehbare Beschäftigungseffekt der Imp-

lementierung von Online-Stellenbörsen zu nennen. Hierbei fallen insbesondere Inves-

titionen im Bereich der Soft- und Hardware an, sowie gegebenenfalls die Einstellung 

von zusätzlichem Personal zur Bearbeitung der Aufgaben und Web-Designer, je nach 

Größe der Firma und Fluktuationsgrad der Arbeitskräfte. In diesen Fällen ist jedoch 

hervorzuheben, dass die jeweilige Unternehmung durch Online- Stellenmärkte Kosten 

einsparen möchte, so dass diese Investitionen eher als Rationalisierungsmaßnahmen zu 

sehen sind, im mindesten Fall durch Einsparungen bei Print-Stellenanzeigen.  

 

 

� Multiplikator-Effekte        
 

Im Bereich der nachfrageorientierten Makroökonomik existieren einige Multiplikator-

Modelle, welche darauf beruhen dass getätigte Ausgaben, und dazu zählen auch Inves-

titionen, vielfache positive Einkommenseffekte und letztlich auch positive Beschäfti-

gungseffekte hervorrufen.    

In diesem Fall liegt der Effekt des Investitionsmultiplikators in Form des Multiplika-

tor-Akzelerator-Modells vor. Die Wirkungsweise sei an einem relevanten Beispiel er-

läutert: 
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Angenommen, ein Unternehmen investiert netto 1 Mio. € in die Implementierung ei-

nes Online-Stellenmarktes in seinem Unternehmen. Dies führt dazu, dass das Ein-

kommen im Investitionssektor um 1 Mio. € steigt. Beträgt die Konsumneigung 75% so 

werden 750.000 € wieder ausgegeben. Dies erhöht das Einkommen an anderer Stelle 

um genau diesen Betrag, wobei davon wieder 75% ausgegeben werden, also 562.500 €, 

und so weiter.  Der summierte Zuwachs des Volkseinkommens lässt sich dann als ap-

proximativ unendliche geometrische Reihe darstellen, da immer 75% des jeweils ent-

standenen Einkommens summiert werden.  

Für den Fall einer zeitlichen Betrachtung einer hohen Investition auf zwei Jahre also t 

= 2, ergibt sich nachfolgendes mathematisches und wirkungsbezogenes Bild.     

 

 
Abb. 188 Multiplikator-Ansatz     Quelle: Welzel, 1997156  

 

Die dargestellte Wirkung in der nachfolgenden Abbildung zeigt, dass die Wirkung im 

Zeitverlauf gemäß einer abnehmenden Sinuskurve sinkt.        

                                                 
156 Welzel, 1997: Einfürung in die Wirtschaftspolitik, Kap. 2 Grundlagen praktischer Wirtschaftspolitik S. 9   
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Abb. 189 Multiplikator-Ansatz     Quelle: Welzel, 1997157 

 

Der Einkommens- und insbesondere der Beschäftigungseffekt der Gründung von Pro-

fit-Jobbörsen, der Implementierung von Online-Jobbörsen sowie deren Aufrechterhal-

tung nach dem Multiplikator-Modell ist zwar von seiner grundsätzlichen Wirkung her 

wissenschaftlich gesichert, der Wirkungsumfang in der Praxis hängt jedoch maßgeblich 

von vier Faktoren ab:   

Zum einen von der Höhe der jeweiligen Einzelinvestitionen, von der Anzahl der getä-

tigten Investitionen und drittens von der Dauer der Investition und Dauer und Um-

fang der Aufrechterhaltung der Investition ( also hier der Dauer und des Umfangs der 

Aufrechterhaltung eines Online-Stellenmarktes ). Viertens ist hinsichtlich globalisierter 

Märkte von nationalvolkswirtschaftlicher Bedeutung, wo die neuen Einkommen die 

von Investitionen induziert werden, entstehen, also im Inland oder Ausland. Falls die 

Mehrzahl der Investitionen ins Ausland fließen bewirken sie natürlich im nationalen 

Binnenmarkt keine Multiplikatoreffekte.       

 

 
                                                 
157 Welzel, 1997: Einfürung in die Wirtschaftspolitik, Kap. 2 Grundlagen praktischer Wirtschaftspolitik S. 10   
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6.3.2. Spannungsfelder    

 

 

6.3.2.1. Marktkonzentration und Wettbewerb   
 

� Marktkonzentration und Monopol   
 

Wie in Kapitel 6.2.3.2 angeführt wurde, wird dem VAM der Arbeitsagentur als zentra-

lem Kritikpunkt vorgeworfen Monopolist oder Quasimonopolist zu sein.  

Aus volkswirtschaftlich-wissenschaftlicher Sicht ist der VAM jedoch kein Monopolist 

im Sinne der diesbezüglichen Definitionen von Monopolisten und der damit verbun-

denen Marktstruktur.   

Begründung:   

1. Definition Monopol und Monopolmarkt:   

Als Monopol und Monopolmarkt bezeichnet man eine Situation und einen Markt, auf 

dem es einen Anbieter und viele Nachfrager gibt und der Monopolist sich auf diesem 

Markt der gesamten Nachfrage der Konsumenten gegenüber sieht.158   

Der VAM ist jedoch nicht der einzige Anbieter auf dem Online-Stellenmarkt. Mit ca. 

46% Marktanteil Anfang 2006 hat er zwar eine dominierende Stellung unter den pro-

fessionellen Stellenmärkten, es sei jedoch erwähnt dass bereits jede größere Firma, Or-

ganisation etc., über einen eigenen mehr oder weniger großen Online-Stellenmarkt ver-

fügt. Somit ist bezüglich dieser Definition der VAM kein Monopolist.   

 

2. Preisbildung auf dem Monopolmarkt:  

Zu den volkswirtschaftlichen Annahmen über einen Monopolisten und eine Monopol-

situation gehört ebenso die Preisbildung auf einem diesbezüglichen Markt. Obschon 

allgemein bekannt ist, dass der Zugang zum Stellenmarkt des VAM unentgeltlich ist, 

sei dieser Aspekt hier kurz angeführt, da aus volkswirtschaftlicher Sicht zu einer Mo-

nopolstellung auch das Phänomen der Preisbildung zählt.      

Mikroökonomisch betrachtet vollzieht sich die Preisbildung wie in der unten darge-

stellten Abbildung und sei in Anlehnung an diese kurz erläutert:   
                                                 
158 siehe Hanusch, 1995: Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, S. 96    
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Die gewinnmaximale Menge x* des Monopolisten, die gleichzeitig die Gleichge-

wichtsmenge auf dem Monopolmarkt ist, wird durch den Schnittpunkt A von 

Grenzerlös- und Grenzkostenkurve bestimmt. Der zur Menge x* zugehörige 

Monopolpreis ergibt sich auf der Nachfragekurve im Punkt C.   
 

 
Abb. 190  Preisbildung Monopolmarkt   Quelle: Hanusch, 1995159 

 

Auf einem vergleichbaren Konkurrenzmarkt mit aggregierter Angebotsfunktion würde 

sich das Marktgleichgewicht in Punkt B einstellen und zu einem niedrigeren Gleichge-

wichtspreis und einer größeren Gleichgewichtsmenge führen.    

Auch bezüglich des mikroökonomischen Preisbildungsmechanismus kann der VAM 

nicht als Monopolist bezeichnet werden, da es zwar Kosten für den VAM gibt aber 

keinen Preis für die Kunden. Selbst wenn der VAM über 90% des Online-

Stellenmarktes inne hätte, könnte er aus dieser Perspektive nicht als Monopolist be-

zeichnet werden.       

 

 

 

                                                 
159 siehe Hanusch, 1995: Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, S. 438 ff    
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� Marktkonzentration und Wettbewerb   
 

Ein weiterer, die volkswirtschaftliche Sichtweise betreffender Vorwurf gegen den 

VAM lautet, dass die ihm vorgeworfene Quasi-Monopol-Stellung unter anderem durch 

die de facto noch nicht liberalisierte Arbeitsvermittlung begründet ist, also kein oder 

nur zu vernachlässigender Wettbewerb zwischen dem VAM und den Profit-Online-

Stellenbörsen stattfindet.160   

Wie in Kapitel 6.2.3.2 dargestellt, liegt das Interesse des VAM nicht in der Gewinner-

zielung wie bei Profit-Stellenbörsen, sondern in politisch-ideellem Auftrag. Darüber 

hinaus kann, wie oben dargestellt, der VAM nicht pauschal als Monopolist bezeichnet 

werden.  

Nun könnte man auf die Idee kommen bezüglich der Wettbewerbssituation ein Ent-

geld für Online-Stellenanzeigen im VAM einzuführen. Das Problem dabei wäre jedoch 

sicherlich die Höhe eines solchen Preises und nach welchen Kriterien die Höhe und 

eine mögliche Preisdifferenzierung erfolgen könnte. Sollte aus sozialpolitischen Grün-

den ein Preis nach der Große oder finanziellen Situation einer Unternehmung festge-

setzt werden oder wertungsneutral ein Preis bestimmt oder eine Gebühr erhoben wer-

den? Wie bereits erwähnt, steht diesen Überlegungen die grundsätzliche politisch-

ideelle Ausrichtung des VAM entgegen.   

 

Ungeachtet dieser Konfliktsituation kann es jedoch bereits jetzt eine Art Wettbewerb 

zwischen dem VAM und den Profit-Jobbörsen geben bezüglich der Qualität von Stel-

lenanzeigen und Bewerbern der jeweiligen Online-Stellenbörsen.   

Eine diesbezügliche Modellvorstellung illustrierte der private Branchendienst für Onli-

ne-Jobbörsen Crosswater Systems Ltd., in seinem Marktbericht von 2005 ( siehe nach-

folgende Abbildung ).   

Darin stehen die Profit-Jobbörsen im Qualitätswettbewerb mit dem VAM bezüglich 

der Bewerber und Stellenanzeigen, wobei Unternehmen, private Vermittler und Zeit-

arbeitsfirmen über die Platzierung ihrer Stellenanzeigen entscheiden.   

 

 

                                                 
160 Crosswater-Systems, 2005: Jobbörsen in Deutschland, S. 17  sowie Beck, 2006, Jobbörsen im Vergleich:  
S. 22    
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Abb. 191 Marktmodell Heterogenität und Qualitätswettbewerb161      

 

Die Idee des Qualitätswettbewerbs ist jedoch nicht zur Gänze durchdacht. Damit ein 

Qualitätswettbewerb als solcher bezeichnet werden kann, müssten die Voraussetzun-

gen dafür auf beiden Seiten gegeben sein. Es liegen jedoch ungleiche Wettbewerbsvor-

aussetzungen vor, da der VAM der Arbeitsagentur jeden Bewerber und jeden Stellen-

anbieter aufgrund ideeller und gesetzlicher Vorgaben annehmen muss. Dies hat zur 

Folge, dass der VAM besonders von Arbeitgebern in Anspruch genommen wird, wel-

che schnell und billig bzw. unentgeltlich Arbeitskräfte suchen. Dies sind dann meist 

Firmen für einfach auszuführende Tätigkeiten und Dienstleistungen, welche 

diesbezügliche Arbeitskräfte meist für temporäre und befristete Arbeitsverhältnisse 

suchen. Ebenso sammeln sich im VAM auch alle diejenigen Stellensuchenden und 

Arbeitslosen an, welche schwer vermittelbar sind.   

Die Profit-Online-Stellenbörsen hingegen können sich mehr oder weniger ihr Klientel 

aussuchen und müssen nicht jeden Bewerber und Stellenanbieter annehmen. Zudem 

sind jene Stellenmärkte für Stellenanbieter kostenpflichtig und bei Beauftragung eines 

Vermittlungsauftrages eines Stellensuchenden auch für diesen.        

 

                                                 
161 Crosswater Systems Ltd., 2005:  Jobbörsen in Deutschland, S. 65   
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6.3.2.2. Freier versus eingeschränkter Marktzugang   
 

Aufgrund der politisch-ideellen Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik und der damit 

verbundenen gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen ist bis dato der Zugang zum 

VAM der Arbeitsagentur für Stellensuchende und Stellenanbieter frei.   

Hinsichtlich der politisch-ideellen Ausrichtung des VAM ist der gewollte freie Markt-

zugang aus volkswirtschaftlich-wissenschaftlicher Sicht ein „reines öffentliches Gut“ 

im Gegensatz zu anderen „öffentlichen Gütern“, „gemischten öffentlichen Gütern“  

und „privaten Güter“.162  

Um die mit den inhaltlichen Unterschieden der Definitionen verbundenen Konse-

quenzen aufzeigen zu können, seien diese kurz erläutert und auf den Zusammenhang 

mit dem Gut „Marktzugang zum VAM“ hin reflektiert.   

Zur besseren Übersicht über die Zusammenhänge dient die nachfolgende Abbildung 

der Klassifikation der Güter aus volkswirtschaftlicher Perspektive.   

Der Grad der Öffentlichkeit wird durch die beiden Kriterien „Rivalität im Konsum“ 

und „Ausschließbarkeit potentieller Nutzer“ bestimmt.        
 

 
Abb. 192 Güterklassifikation   

 

Ein „reines öffentliches Gut“ wird durch die beiden Kriterien „Nichtrivalität im Kon-

                                                 
162 vgl. zur Klassifikation der Güter: Hanusch, 1995: Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, S. 10 ff und 103 ff  
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sum“ und „Nichtausschließbarkeit“ charakterisiert.   

„Nichtrivalität im Konsum“ bedeutet, dass ein bestimmtes Gut von allen Individuen 

genutzt werden kann, ohne dass sich diese in ihren Konsummöglichkeiten gegenseitig 

beeinträchtigen.   

„Nichtausschließbarkeit“ bedeutet, dass niemand vom Konsum ausgeschlossen wer-

den kann, weil dies technisch nicht möglich ist oder es ökonomisch unsinnig wäre, da 

die Kosten des Ausschlusses in keinem Verhältnis stünden zu den Kosten für die Be-

reitstellung des öffentlichen Gutes. Typische Beispiele dafür sind Infrastrukturen für 

Verkehr und Bildung.       

Das Gut „Marktzugang zum VAM“ im Sinne des Zugang und der Nutzung des VAM 

ist somit ein „reines öffentliches Gut“.   

Ein öffentliches Gut stellen nach diesen Definitionen alle Non-Profit-Stellenmärkte, 

wie Firmen, Organisationen, Verwaltungen etc. und regionale Non-Profit-

Stellenmärkte dar, da bei diesen keine Kostenpflicht für Stellensuchende vorherrscht. 

Des weiteren ist auch keine grundsätzliche Rivalität im Konsum auszumachen, da alle 

Zugang haben. Die Einschränkung besteht jedoch darin dass die Stellenanzeigen auf 

den jeweiligen Betriebszweck der Unternehmung zugeschnitten sind und somit nur 

bestimmte Nutzer bzw. potentiell passende Stellensuchende in Frage kommen.         

 

Ein „Alimendegut“ ist ebenso ein öffentliches Gut, jedoch mit der Einschränkung, 

dass dieses nicht von allen Individuen gleichzeitig in Anspruch genommen werden 

kann, also eine Rivalität im Konsum besteht.   

Wären beispielsweise die Kapazitäten für den Zugang zum VAM aus technischen 

Gründen beschränkt, so dass pro Stunde nur eine bestimmte Anzahl von Nutzern Zu-

gang hätten, wäre der VAM ein Alimendegut.   

 

Ein „Mautgut“ kann ein gemischtes öffentliches Gut oder ein von privater Seite zur 

Verfügung gestelltes öffentliches Gut sein. Bei einem gemischten öffentlichen Gut, wie 

beispielsweise Busse und Straßenbahnen, besteht zwar grundsätzlich keine Rivalität im 

Konsum, jedoch wird der Zugang zu einem Gut durch einen direkt zu bezahlenden 

Preis bestimmt, so dass ein Ausschluss von Nutzern möglich ist. Bei einem von priva-

ter Seite zur Verfügung gestellten öffentlichen Gut, wie beispielsweise einem privatfi-

nanzierten öffentlichen Schwimmbad oder einer privatfinanzierten Mautstraße, besteht 

ebenso grundsätzlich keine Rivalität im Konsum, jedoch wird der Zugang zu einem 



 

 

 370     
  
6. Resultate und Spannungsfelder      

 
 
 

 

 
 

 
 

Gut durch einen direkt zu bezahlenden Preis bestimmt, so dass ein Ausschluss von 

Nutzern möglich ist.   

Der VAM der Arbeitsagentur ist derzeit kein Mautgut, aber er wäre ein Mautgut, wenn 

dieser für Stellenanbieter und / oder Stellensuchende kostenpflichtig wäre und keine 

Rivalität hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeit vorherrschen würde.   

Der Zugang und die Nutzung von berufs- und branchenunspezifisch sowie nicht regi-

onal orientierten Profit-Jobbörsen sind ein von privater Seite zur Verfügung gestelltes 

öffentliches Mautgut, da Stellenanzeigen kostenpflichtig sind, also ein Ausschlussprin-

zip unter den Anbietern vorhanden ist, und grundsätzlich keine Rivalität hinsichtlich 

der Nutzungsmöglichkeit für Stellensuchende vorherrscht.    

 

Bei einem reinen privaten Gut existiert Rivalität im Konsum und der Ausschluss ande-

rer Nutzer durch Bezahlung eines Preises. Ein privates Gut kann daher grundsätzlich 

nur von einer Person konsumiert werden nachdem es den Preis dafür bezahlt hat und 

es in seinen Besitz übergegangen ist. Typische Beispiele dafür sind die Gebrauchsgüter 

des Alltags und Nahrungsmittel.        

Der VAM ist kein privates Gut, da grundsätzlich keine Rivalität in den Nutzungsmög-

lichkeiten vorherrscht und zusätzlich bis dato auch kein Ausschluss mittels einer Ge-

bühr oder eines Kostenbeitrages gegeben ist. Selbst wenn ein Kostenbeitrag erhoben 

werden würde, wäre der VAM kein privates Gut.   

Der Zugang und die Nutzung von berufs- und branchenspezifischen oder rein 

regionalen Profit-Jobbörsen können als quasi-privates Gut bezeichnet werden, da nur 

ganz bestimmte Nutzer angesprochen und zugelassen werden, und zumindest 

Stellenanzeigen kostenpflichtig sind, also ein Ausschlussprinzip unter den Anbietern 

vorhanden ist.   

 

Fazit:    

Neben den bislang angeführten Begründungen für ein Existenzrecht des VAM in sei-

ner bisherigen Form kann auch das Charakteristikum eines „reinen öffentlichen Gu-

tes“ aus volkswirtschaftlicher Sicht für Begründung und Aufrechterhaltung des VAM 

der Arbeitsagentur herangezogen werden.   

Die Begründung für mindestens einen allgemeinen professionellen Non-Profit-

Stellenmarkt als „reines öffentliches Gut“ liegt aus volkswirtschaftlicher Sicht darin, 

dass es ein eindeutiger volkswirtschaftlicher Schaden wäre, wenn Zugang und Nutzung 
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für alle professionellen Online-Stellenmärkte nach dem Ausschlussprinzip „Kostenbei-

trag“ gehandhabt werden würden.  

Eine gewisse Anzahl an stellensuchenden Arbeitslosen könnten dann entweder keine 

Stellen suchen, wenn dies für sie kostenpflichtig wäre oder könnten bestimmte Stellen 

nicht auffinden, da einige Arbeitgeber aus finanziellen Gründen nicht inserieren könn-

ten, was wiederum die Arbeitslosendauer und somit die Kosten der Arbeitslosigkeit 

erhöhen würde.  

Auf der Seiten der potentiellen Arbeitgeber, welche durch eine Kostenpflichtigkeit 

nicht inserieren könnten, entstünden Ausfälle oder Hemmnisse bezüglich der Produk-

tions- oder Dienstleistungskapazität, was sich wiederum auf den Umsatz und die Fir-

menperspektive und –entwicklung und die finanzielle Situation negativ auswirken wür-

de und dies zudem zu geringeren Steuereinnahmen bezüglich des zu besteuernden Un-

ternehmens führen würde.   

Die Summe der negativen volkswirtschaftlichen Auswirkungen eines möglichen einge-

schränkten Marktzugangs zu allen professionellen Online-Stellenbörsen legt den 

Schluss nahe, dass es volkswirtschaftlich sinnvoller ist, wenn mindestens ein allgemei-

ner professioneller Non-Profit-Stellenmarkt existiert.        

 

Die Differenzierung von Online-Stellenmärkten nach Güterkriterien verdeutlich zu-

sätzlich die Unterschiede der verschiedenen Stellenmarktkategorien und Charakteristi-

ka im Vergleich mit den Wirkungen für die Nutzer, also Stellenanbieter und –

suchende.      
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6.4. Elektronische Stellenmärkte und Privatwirtscha ft   
 

Die separate Anführung der Privatwirtschaft als Subsystem der Volkswirtschaft insge-

samt, in Verbindung mit ES, gründet unter anderem darauf, dass diese aufgrund des 

privatwirtschaftlichen Betriebscharakters besonders starke Kosteneinsparungs- und 

Gewinnerzielungsabsichten und -strategien verfolgt.   

Des weiteren existieren insbesondere in größeren Firmen ( aber auch großen nicht-

privatwirtschaftlichen Organisationen und Verwaltungen ) und in Konzernen mit eige-

nen Personalabteilungen häufig Spezialabteilungen, welche sich ausschließlich mit Per-

sonalmarketing befassen. Diese wiederum haben unter anderem die Aufgabe der Per-

sonalbeschaffung und -werbung, wobei gerade mittels des Mediums Internet nicht nur 

vakante Stellen ausgeschrieben werden können, sondern mittels e-Recruiting verfahren 

nahezu der gesamte Bewerbungsablauf bewältigt werden kann und auch ausführliche 

Darstellungen des Unternehmens und der angebotenen Tätigkeit erfolgen können.163     

 

 

 

 

6.4.1. Resultate   

Hinsichtlich der Situation privatwirtschaftlicher Akteure in elektronischen Stellenmärk-

ten sei auf die Kapitel 6.1.2 und 6.1.3 verwiesen, welche die Resultate und Spannungs-

felder in Bezug auf Arbeitgeber und Online-Stellenvermittler zum Inhalt haben.    

 

6.4.1.1. Spezifische Effizienz   
 

Wie oben erwähnt haben Unternehmen mit privatwirtschaftlichem Betriebscharakter 

besonders starke Kosteneinsparungs- und Gewinnerzielungsabsichten und –strategien.   

Dies führt zu der Frage, worin nun spezifische Effizienzvorteile elektronischer Stel-

lenmärkte und damit verbundener Bewerbungsverfahren liegen.    

                                                 
163 vgl. Fries, 1997: S.2   
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Dieser spezielle Aspekt wurde in der Expertenbefragung dieser Arbeit mit berücksich-

tigt und in zwei Fragen thematisiert. Bezugnehmend auf die ausführliche Darstellung 

der Ergebnisse in Kapitel 5.2.1 seien diese hier aus thematischem Anlass nochmals 

kurz aufgeführt.    

 

     

� Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit   
 

Die zu diesem Aspekt gestellte Frage in der qualitativen Expertenbefragung lautete:  

2)Sehen Sie, hinsichtlich des Effizienzgesichtspunktes, also der Wirtschaftlichkeit, der 

Wirksamkeit und der Leistungsfähigkeit, weitere Verbesserungen gegenüber konven-

tionellen Stellenmärkten, die nachfolgend noch nicht erwähnt wurden?   

a)kostengünstig ( z.B. bezüglich der Kosten einer Annoncierung und Standzeit im In-

ternet )  

b)sofortige Datenverarbeitung von Bewerberdaten möglich  

c)ständige Online-Verfügbarkeit  

d)Zeitersparnis in Bewerbungsverfahren und Datenauswertung  

e)Materialersparnisse  

 

Neben den aufgeführten Aspekten der Effizienzerhöhung wurden noch die nachfol-

genden Stellungnahmen abgegeben:   
 

-  Herstellung von Transparenz über den Arbeits- und Ausbildungsmarkt.  
 
-  allen Kunden steht eine Anlaufstelle unter einer Web-Adresse in allen Arbeitsmarktfragen zur Ver-
fügung.  
 
-  über eine spezifische, auf dem internationalen HR-XML-Standard basierende Datenschnittstelle 
wird hier ein schneller, unkomplizierter Austausch von Stellen- und Bewerberangeboten ermöglicht.   
 
-  die Datenerfassung/-veröffentlichung wird beschleunigt  
-  das gesamte Bewerbungsverfahren kann online - ohne Medienbrüche- abgewickelt werden. 
 
-  Intelligente Such- und Matchingsysteme sowie der Einsatz eines Job-Agenten verkürzen Such-
aufwand und -wege.  
 
-  ein Customer-Relationship-Management ermöglicht eine schnelle, flexible Reaktion auf spezifi-
sche Marktbedürfnisse.  
 
-  neben der reinen Stellenbörsen-Funktion/-vermittlung stehen umfangreiche Informationsangebote, 
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portalübergreifende Standarddienste und Hilfefunktionalitäten zur Verfügung.  
 
-  durch Beschleunigung der Ausgleichsprozesse am Arbeitsmarkt wird der Eintritt von Arbeitslosig-
keit vermieden bzw. die Dauer der Arbeitslosigkeit kann verkürzt werden   
 
-  Nutzung eines modernen Mediums als Präsentation / Darstellung/ Werbung nach außen. 
-  Transparenz bei Rückfragen (schnellere Reaktionszeiten auf Anfragen)  
 
-  breitere Streuung der Angebote und Gesuche über die ursprüngliche Online-Stellenbörse hinaus 
(z.B. durch Weitersendung per Email an "friends & family").  
 
-  Möglichkeit für Stellensuchende Stellenangebote nach bestimmten Kriterien zusammenzustellen 
und per E-Mail-Newsletter zu erhalten.  
 
-  Stellen können genau so lange als "frei" angezeigt werden, wie gewünscht. In einer Print -
Publikation müssen dagegen bestimmte Veröffentlichungstermine exakt eingehalten werden (meist 
einmal die Woche).  
 
-  elektronische Zusammenführung von Vergleichskriterien, schnelle Übersicht über Kandidatenprofi-
le  
 

 

� Transaktionskosten  
 

Dieser Effizienzaspekt zählt, wie aus der Bezeichnung hervorgeht, zum Bereich der 

Kostenersparnisse. Es sollen diesbezüglich Erkenntnisse ausgelotet werden, inwieweit 

tatsächlich und auf welche Weise Kostenersparnisse auftreten. Da praktische Erkennt-

nisse darüber primär über Befragungen bei den Betroffenen zu ermitteln sind, wurde 

die nachfolgende Frage mit in die qualitative Expertenbefragung integriert:   

 

6)Wie stellt sich, Ihrer Meinung nach, das Verhältnis der Transaktionskosten ( also z.B. 

Kosten für das Setzen von Online-Stellenangeboten, Online-Bewerbungen, Online-

Bewerbungsformularen, etc. ) im Vergleich zu konservativen Stellenmärkten dar?  
 
Stellungnahmen:  
 
-  Ersteinrichtung ist kostenintensiver; der Betrieb erheblich preiswerter  
-  Aufwand und Kosten bei Online-Stellenmärkten sind geringer.  
 
- Kosten für online - Stellenangebote sind im Vergleich zu Stellenangeboten in Zeitun-
gen/Zeitschriften erheblich geringer  
 
-  die meisten Bewerbungen gehen hier im Regelfall per Post ein bzw. es müssen ggf. zusätzliche 
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Qualifikationsnachweise angefordert werden, so dass in diesem Bereich kaum Kostenersparnisse 
erzielt werden können.  
 
-  Online ist deutlich kostengünstiger  
 
- wir nutzen hauptsächlich unsere eigene Stellenbörse, daher haben wir hier einen klaren Kosten-
vorteil  
 
-  weitaus günstiger, zeitliche Ersparnis  
-  schnell, effektiv   
 
-  Aufwand hängt davon ab, ob man mit standardisierten Datensätzen arbeitet oder individuelle Stel-
lenangebotsseiten für den Kunden erstellt.  
 
-  Online ist schneller, kann aber ein persönliches Gespräch nie ersetzen. Durch einen Online-
Stellenmarkt schaffen Sie (1) Transparenz und für die Abwicklung des Bewerbungsprozesses und 
(2) Effizienz, weil Sie schneller sind und kein Papier brauchen.  
 
-  bei professioneller und konsequenter Anwendung und Durchführung wesentlich schneller und 
günstiger  
 
-  langfristig günstiger und effektiver, kurzfristig Investitionsmehraufwand  
-  bei quantitativer Anwendung kostengünstiger und effektiver  
 

 

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass grundsätzlich für die Mehrheit der 

Befragten die Transaktionskosten für Online-Bewerbungen und online gestellte Be-

werbungen und Stellenangebote wesentlich niedriger sind als über konventionelle Wei-

se auf Papier, mittels Dritter und über postalischem Wege.  

Es werden jedoch zwei Einschränkungen dieses Kostenvorteils angeführt:   

1. Der anfängliche technische und finanzielle Einrichtungs- und Investitionsaufwand 

ist hoch, bzw. höher als für eine konventionelle Bewerbungs- und Stellenausschrei-

bungsbearbeitung.  

2. Die Kostenersparnis wird um so höher, je mehr Bewerbungen und Stellenangebote 

konsequent elektronisch abgewickelt werden.  

 

 

6.4.1.2. E - Recruiting   
 

Der Aspekt des Personalmarketing im Sinne des E-Recruiting, also der betriebswirt-
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schaftlich strukturierten elektronischen Stellenausschreibung und des Bewerbungsma-

nagements ist in der wissenschaftlichen Behandlung am häufigsten vertreten, insbe-

sondere in betriebswirtschaftlichen Fakultäten und Lehrstühlen von Universitäten.   

In der nachfolgenden Abbildung ist der Zusammenhang zwischen konventionellem 

Personalmarketing und dem E-Recruiting bezüglich der Aktionsfelder dargestellt. E-

Recruiting läuft demnach innerhalb des Systems „Personalmarketing“ über die unter-

nehmenseigene HR-Seite oder externe Internet-Jobbörsen ab.   
 

 

 
Abb. 193  E-Recruiting im System Personalmarketing  Quelle: crosswater, 2005   

 
 

� Definitionen des Personalmarketing:     
 

In der Literatur findet man unterschiedliche Definitionen von Personalmarketing. En-

gere Definitionen beschränken Personalmarketing auf alle Aktivitäten, die der Einstel-

lung von Mitarbeitern im externen Arbeitsmarkt vorausgehen. Dieser Ansatz sieht also 

das Personalmarketing als reines Rekrutierungsinstrument auf dem externen Arbeits-
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markt.164 Personalmarketing ist jedoch ein weit umfangreicheres Konzept des Perso-

nalmanagements und „  wird als Querschnittsfunktion verstanden, welche zielgrup-

penbezogen auf die Instrumente und Inhalte aller personalwirtschaftlichen Funktionen 

zurückgreift und die integrative Sicht über alle Schnittstellen hinweg fördert. Somit 

können von allen Bereichen des Personalmanagements Attraktivitätswirkungen für 

vorhandene (intern) und potenzielle Mitarbeiter (extern) ausgehen.“165
 Das primäre Ziel 

dieser Querschnittsfunktion liegt in der Schaffung von günstigen Voraussetzungen zur 

Erhöhung der Attraktivität eines Arbeitgebers auf dem internen und externen Ar-

beitsmarkt. Personalmarketing bedeutet demzufolge die inhaltliche Ausweitung der 

betriebswirtschaftlichen Funktion Marketing auf das Personalmanagement.166    

 

 

� Definition e-Recruiting  
 

E-Recruiting stellt die Personalbeschaffung auf elektronischem Wege im Bereich des 

Personalmarketing dar. Dabei wird im Idealfall der gesamte Bewerbungsprozess, von 

der Stellenanzeige bis zum Bewerbungsgespräch, mittels Internet und softwarebasier-

ten automatisierten Bewerbermanagementsystemen durchgeführt.  

 

 

� Prozessintegration im E-Recruiting 167 
 

Die Prozessintegration verfolgt mittels softbasierten Bewerber-Managementsystemen 

das Ziel, durch ein möglichst nahtloses Abwicklungsverfahren die Kette der Arbeits-

schritte im E-Recruiting weitgehend zu automatisieren und dadurch kostengünstiger zu 

gestalten.   

Zu diesen Arbeitsschritten gehören zum Beispiel:  

1. Online-Erfassung und Gestaltung von Stellenanzeigen  

2. Automatische Erstellung von Stellenanforderungsprofilen  

3. Online-Erfassung von Bewerberlebensläufen und Bewerbungen  

4. Erfassung von Bewerberprofilen  

                                                 
164 vgl. Herrmann, 1995: S. 13   
165 Zaugg, 1996: S. 33   
166 Bühner, 1994: S. 62   
167 vgl. Crosswater Systems Ltd.,2005: Jobbörsen in Deutschland,  Seite 55 ff   
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5. Matching der Stellen- und Bewerberprofile  

6. Mitteilung der Trefferliste an Bewerber  

7. Bewerbermanagement  

 

Die Profit-Jobbörse Stepstone hat beispielsweise die klassische Strategie und Funktio-

nalität einer Jobbörse ergänzt und bietet zusätzlich Dienstleistungen zur Prozessinteg-

ration im e-Recruiting an. Mit Hilfe von zwei verschiedenen Software-Lösungen wird 

die Abwicklung der e-Recruiting-Prozesse auf der Basis ASP ( Application Service 

Provider ) dem Kunden angeboten. Dadurch sollen zeitintensive Teilbereiche ausgela-

gert werden.  

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Jobware und bietet Groß- und international agieren-

den Unternehmen mit MrTed TalentLink ein mehrsprachiges, webbasiertes Talent-

Management-System, das alle wesentlichen Prozesse der internen und externen Per-

sonalbeschaffung sowie des Personalmarketings auf einer zentralen Plattform zusam-

menfasst.   

Die Prozessintegration bietet Arbeitgebern und Stellensuchenden einen höheren Servi-

cegrad, schnellere Abwicklung des e-Recruitung-Prozesses und bessere Transparenz 

der Ergebnisse.  

 

 

� Qualitätswettbewerb im e-Recruiting168  
 

Der Qualitätswettbewerb im e-Recruiting zielt darauf ab, eine möglichst geringe An-

zahl von gut bis sehr gut geeigneten Bewerbern zu erreichen, bei einem geringen 

Streuverlust der Platzierung von Stellenanzeigen. Bei einer hohen Streuung einer Stel-

lenanzeige sind entsprechende Streuverluste durch Ansprache einer indifferenten Ziel-

gruppe zu erwarten. Dies jedoch führt zu einer höheren Anzahl von eher ungeeigneten 

Bewerbungen. Diese sind insofern kostentreibend, da diese zeitintensiv bearbeitet 

werden müssen, bis hin zum Absage-Schreiben an den Bewerber.   
 

                                                 
168 vgl. Crosswater Systems Ltd.,2005: Jobbörsen in Deutschland,  Seite 58 ff   
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Abb. 194  Bewerberqualität und Streuverlust   Quelle: crosswater, 2005169 

 

 

Bei der Schaltung von Stellenanzeigen ist die Zielgruppenpositionierung ein entschei-

dender Erfolgsfaktor. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Umfang der Streuung einer 

Stellenanzeige in Jobbörsen, die nicht unbedingt der Zielgruppe der gesuchten Bewer-

ber entsprechen. Diese Streuung kann beispielsweise durch Schaltung der Stellenanzei-

gen in mehreren Online-Stellenmärkten, eventuell sogar kombiniert mit Printmedien 

nach diversen Kombi-Schaltprogrammen erfolgen. 

Andererseits erfolgt durch die Weitergabe von Stellenanzeigen an andere Jobbörsen 

oder die Indexierung in Suchmaschinen eine weitere, unbeabsichtigte Streuung. Hier 

kann ein Streuverlust einsetzen, der zur Folge hat, dass Bewerbungen nicht nur von 

Kandidaten der engeren Zielgruppe sondern auch von anderen, weniger geeigneten 

Bewerbern erfolgen. Dies kann jedoch für die involvierten Personalabteilungen in einer 

zeit- und kostenintensiven Bearbeitung einer höheren Absagequote resultieren als es 

bei einer eng umgrenzten Zielgruppen-Konstellation der Fall wäre.    

 

 

 

 

                                                 
169 vgl. Crosswater Systems Ltd.,2005: Jobbörsen in Deutschland,  Seite 58   



 

 

 380     
  
6. Resultate und Spannungsfelder      

 
 
 

 

 
 

 
 

6.4.2. Spannungsfelder   

 

6.4.2.1. Restriktionen des Effizienzspektrums    
 

Die angeführten Vorteile und Effizienzgewinne elektronischer Stellenmärkte sowie die 

automatisierten e-Recruitingverfahren haben jedoch auch ihre Grenzen hinsichtlich der 

Bewerberbeurteilung in Bewerbungsverfahren, insbesondere wenn z.B. Fähigkeiten 

wie „social skills“ also soziale Kompetenzen gefragt sind.  

Unter anderem aus diesem Grund wurde eine entsprechende Frage mit in die Exper-

tenbefragung dieser Arbeit integriert. Die Ergebnisse seien aus gegebenem Anlass hier 

nochmals kurz dargestellt.   

 

Die dazu formulierte Frage der Expertenbefragung beinhaltet bereits Ergebnisse bzw. 

Erkenntnisse aus der Literaturrecherche.   

 

Was können, nach Ihrem Dafürhalten, elektronische Stellenmärkte bezüglich des Be-

werbungsverfahrens und des Arbeitsvermittlungsprozesses nicht leisten, zusätzlich 

zu den angeführten Punkten?  

a)persönliches Kennenlernen  

b)spontane Kenntnisabfrage  

c)Ermittlung rhetorischer Fähigkeiten  

d)Feststellung des realen Erscheinungsbildes  

e)Feststellung von Verhaltensformen und Auftreten  
 
Alle inhaltlich nicht identischen Stellungnahmen seien aufgrund der Bedeutsamkeit 

nachfolgend aufgeführt und kommentiert:  
 
-  keine individuelle Beratungsleistung durch Vermittlungs-/Beratungsfachkräfte ersetzen. Gerade für 
bestimmte Kundengruppen ist eine über die reine Selbstinformation hinausgehende Unterstützungs-
leistung zur Eingliederung ins Berufsleben erforderlich.  
 
-  Personenkreis, der aufgrund von Barrieren (Behinderung, Sprache etc.) nicht in der Lage ist, das 
Internet zur Stellensuche zu nutzen.  
 
-  Entgegennahme spezieller Bewerbungsunterlagen, z.B. Werkproben  
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-  Die Bewerbungen können im BSI zwar online übersandt werden, das Bewerbungsverfahren wird 
allerdings im herkömmlichen Sinne (sprich persönliches Kennenlernen usw.) durchgeführt. 
 
-  Verifizierung von Angaben  
 
- spezielle individuelle Anzeigenformen 
 
-  sozialverhalten, Idealismusfähikeit 
 
-  Feststellung von sozialen Kompetenzen 
 
-  tatsächliche Qualifikation des Kandidaten; schwierig ist auch die Ausgrenzung von "Fakes"  
 
-  Aktualität etc.; ist der Bewerber wirklich noch verfügbar bzw. ab wann; dies kann auch durch re-
gelmäßige Befragung der Kandidaten nicht zu 100% gewährleistet werden  
 
-  Testen von Antwortverhalten und Aggressions- und Belastungsmustern  
 
-  Testverfahren  
 

 

Nicht leisten können elektronische Stellenmärkte nach den abgegebenen Stellungnah-

men der Befragten ( 62% ), neben den angeführten Aspekten in der Frage, individuelle 

Beratungsleistungen für Stellenanbieter sowie Stellensuchende, welche Unterstützung 

zur Eingliederung ins Berufsleben benötigen oder aufgrund persönlicher Hindernisse 

nicht in der Lage sind das Internet zu nutzen.   

Ebenso können bestimmte Angaben nur durch persönliches Vorsprechen bzw. Vorle-

gen von originalen Dokumenten überprüft werden, wie beispielsweise spezielle Bewer-

bungsunterlagen, Werkproben, individuelle Anzeigenformen etc.   

Einer der wesentlichen Aspekte, welche elektronische Stellenmärkte nicht leisten kön-

nen ist die Ermittlung von „social skills“, den sogenannten sozialen Kompetenzen.  

Dazu zählen Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, psychische Belastungsfähigkeit 

und eventuell noch Idealismusfähigkeit sowie Stressbewältigungsstrategien.   
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6.4.2.2. Selbstständige und Kleinbetriebe    
 

Die separate Anführung von Selbstständigen und Kleinbetrieben beruht auf dem 

Sachverhalt der Größenordnung und der damit häufig verbundenen besonderen finan-

ziellen Lage und diesbezüglicher Dispositionsmöglichkeiten. Es existieren natürlich 

auch Selbstständige und Kleinbetriebe, welche hohe Gewinnmargen erzielen und des-

halb durch den Sachverhalt der Größenordnung keine signifikanten Nachteile in der 

Praxis erfahren.        

Die nachfolgende Behandlung von Spannungsfeldern bezieht sich daher auf diejenigen 

Fälle von Selbstständigen und Kleinbetrieben, welche durch die Größenordnung und 

ihre finanziellen Dispositionsmöglichkeiten Nachteile im Zusammenhang mit elektro-

nischen Stellenmärkten und diesbezüglichen Stellenausschreibungs- und Bewerbungs-

verfahren erfahren.   

 

 

� Folgen und Auswirkungen der Größenordnung   
 

Als diesbezügliche Folge ist zunächst festzuhalten, dass Selbstständige und Kleinbe-

triebe bis dato so gut wie in keiner Statistik über deren Anteil in Profit-Jobbörsen oder 

dem VAM der Arbeitsagentur auftauchen. Es wurden bis dato lediglich Berufe aufge-

führt die man möglicherweise Kleinbetrieben im Handwerk, der Gastronomie oder 

sonstigen kleinen Dienstleistungsbetrieben zuordnen kann. Bis dato existiert also keine 

eindeutig festzumachende statistische Positionierung der Selbstständigen und Kleinbe-

triebe  in professionellen Online-Jobbörsen.   

 

Eine Folge und gleichzeitig Auswirkung der Größenordnung ist, dass sich eine eigene 

Homepage bzw. ein eigener Online-Stellenmarkt nicht lohnt, da die Mitarbeiterfluktua-

tion aufgrund des relativ geringen Umsatzes zu niedrig ist.  Dies hat zur Folge, dass 

sich die meisten Selbstständigen und Kleinbetriebe im Falle der Mitarbeitersuche für 

Neueinstellungen professioneller Online-Jobbörsen bedienen oder Anzeigen in Zei-

tungen aufgeben müssen. Die Betonung liegt dabei auf dem „muss“, da in diesen Fäl-

len keine eigenen Online-Anzeigen bzw. Online-Bewerbungsmöglichkeiten existieren.   

 

Eine weitere Folge ist, dass sich die Selbstständigen und Kleinbetriebe überhaupt nicht 
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oder nicht in der Form im Internet präsentieren können wie beispielsweise Großun-

ternehmen, was sich auch auf den Bekanntheitsgrad in der jeweiligen Region auswirken 

kann. Sie sind diesbezüglich auf Kleinanzeigen im Internet oder in Zeitungen angewie-

sen.   

 

 

� Folgen und Auswirkungen der finanziellen Dispositionsmöglichkeiten   
 

Wie oben erläutert sind viele Selbstständige und Kleinbetriebe bezüglich der Mietarbei-

tersuche auf professionelle Online-Jobbörsen oder Zeitungen angewiesen. In Kapitel 

6.1.3.1 wurde aufgeführt, dass sich die minimalen Kosten für eine Online-

Stellenanzeige auf ca. 600.-€ belaufen. Sollten mehrere solcher Anzeigen geschaltet 

werden und gegebenenfalls eine Zeitungsannonce hinzukommen, entstünden somit 

Kosten in Höhe von mehreren tausend Euro.   

Wenn die betroffenen Selbstständigen und Kleinbetriebe nicht spontan aus der Porto-

kasse diese Beträge zur Verfügung hätten, würde es für diese bezüglich der Mitarbei-

tersuche düster aussehen, wenn es nicht den VAM der Arbeitsagentur gäbe. Ohne die 

unentgeltliche Nutzung des VAM wäre es für eine Anzahl von  Selbstständigen und 

Kleinbetriebe oft nicht oder nur erschwert möglich neue temporäre oder langfristige 

Arbeitsverhältnisse innerhalb kürzerer Zeit zu begründen.   

Es sei in diesem Zusammenhang auch erwähnt, dass es Behörden, Stadtverwaltungen 

und Universitäten gibt, welche kein oder nur ein geringes Budget für Stellenanzeigen 

oder Bewerbungsmaßnahmen zur Verfügung haben und somit quasi auf den VAM 

und die Bundesagentur für Arbeit angewiesen sind, falls nicht über eine eigene Home-

page und darin verortete Stellenanzeigen passende Kandidaten gefunden werden.   

Die angeführte Argumentation zeigt nochmals, dass mindestens ein professio-

neller Online-Stellenmarkt auch von Seiten bestimmter Arbeitgeber sinnvoll ist, auch 

wenn im konkreten Fall des VAM der Arbeitsagentur der Vorwurf einer marktbeherr-

schenden Stellung aufrechterhalten wird. Eine Situation ohne einen unentgeltlichen 

Online-Stellenmarkt wäre für den Arbeitsmarkt und die Volkswirtschaft schädlicher, 

hier im konkreten Fall für regionale Arbeitsmärkte für Selbstständige und Kleinbetrie-

be, als mit dem VAM.             

 

Für den Fall dass sich Kleinbetriebe die sich auf dem Expansionspfad befinden zu ei-
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nem Online-Auftritt und damit verbunden einem Online-Stellenmarkt entschließen, ist 

zu beachten dass hinsichtlich der Einmalinvestition und des Unterhaltes von Servern 

auch Kosten für Web-Designer und gegebenenfalls Programmierer anfallen, ebenso 

wie gegebenenfalls für Software für Bewerbermanagement-Systeme. Für einen Klein-

betrieb der nicht über gute Gewinnmargen verfügt, bedeutet dies eine Risikoinvestition 

mit ungewisser Amortisationsperspektive. Dies wiederum bedingt eine Kosten- und 

Nutzenanalyse, welche selbst mit Kosten verbunden ist, um diesbezügliche Risiken zu 

minimieren.      

 

 

� Fazit    
 

Selbstständige und Kleinbetriebe, mit durch die Größenordnung und die damit häufig 

verbundene besonders schwierige finanziellen Lage und diesbezüglichen Dispositi-

onsmöglichkeiten, sind nahezu auf einen unentgeltlichen Online-Stellenmarkt angewie-

sen oder investieren unter besonderem finanziellen Risiko in Online-Auftritte und e-

Recruiting–Soft- und Hardware für den Fall dass sich ein Kleinbetrieb auf einem Ex-

pansionspfad befindet.   

Um gerade das nicht exakt kalkulierbare finanzielle Risiko abzufedern wären mögli-

cherweise steuerliche Vergünstigungen oder staatliche Zuschüsse für derartige Investi-

tionen anzudenken, um die diesbezügliche Chancengleichheit gegenüber mittelständi-

schen Unternehmen und Großunternehmen zu fördern und zu verbessern.     
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Anhang  

Nachweisführung der Online-Bewerbungsmöglichkeiten,  
der verschiedenen Arten elektronischer Stellenmärkt e und 
inhaltliche Darstellung  
 
 

1. Non-Profit-Stellenmärkte  

 
� Arbeitsamt  

 
Wie Abb. 195 darstellt, verfügt die Bundesanstalt für Arbeit über den wohl am breites-

ten angelegten Stellenmarkt. Die wichtigsten diesbezüglichen internen Stellenmärkte 

die nachfolgend dargestellt werden sind:  

Der „sis“ ( = Stellen-Informations-Service für Stellensuchende ), der „ais“ ( = Arbeit-

geber-Informations-Service ), der „asis“ ( = Ausbildungs-Stellen-Informations-Service 

), die Praktikumbörse, die Job-Vermittlungsbörse und der Stellenmarkt für Green 

Card-Aspiranten.   

 

• „sis“: Im ersten Abschnitt wird nach der gesuchten Tätigkeit, den Arbeitszeiten 

und der zeitlich zurückliegenden Stellenaktualität gefragt. Die beiden letzten 

Punkte sind eindeutig einzugeben. Gibt man hingegen im ersten Punkt mehrere 

Tätigkeiten und Berufe ein und betätigt man die Suchfunktion, so erhält man eine 

Liste von Näherungsberufen und –tätigkeiten zu den Eingaben.    
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Abb. 195 Arbeitsamt-Online, sis-Stellenmarkt    Stand 02.2003  

 

Gibt man beispielsweise die Berufe Physiker, Psychologe, Organisator, Volkswirt, Ö-

konom und Sozialwissenschaftler ein, so erhält man die in Abb. 196 ersichtliche Liste 

von Berufen. Aus diesen werden dann die gewünschten Berufe angekreuzt und mittels 

der Funktion „Übernahme“ in den Suchbereich übernommen. Auf der sis-Seite kön-

nen des Weiteren die Wirtschaftsräume in Form von Bundesländern, Ballungszentren 

und Regionen eingegeben werden.  

Nach dem Betätigen der Suchfunktion erhält man dann die Berufs- und Tätigkeitsan-

gebote entsprechend der getätigten Voreingaben.   
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Abb. 196 Arbeitsamt-Online, sis-Stellenmarkt, Berufeauswahl   Stand 02.2003  

 

Als Beispielergebnis für die dargestellten Funktionen sei hier ein Stellenangebot aufge-

führt, welches durch die obige Suchkategorien ermittelt wurde.  

Als einheitliche Kategorie für alle ausgeschrieben Stellen werden angeführt:  

Übergeordnet: Stellenbeschreibung und Kontakt.  
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Im Einzelnen: Anforderungen, Betriebsart, Arbeitsort, Arbeitszeit, Gehalt, Beset-

zungszeitpunkt, Beschäftigungsdauer, Führerscheinwunsch, gewünschtes Alter, Stel-

lenzahl und Berufskennziffer. Als Kontaktierungsmöglichkeit wird entweder, wie im 

Beispiel, die Adresse des Arbeitgebers aufgeführt oder die Adresse oder Telefonnum-

mer eines Arbeitsamtes, falls der Arbeitgeber anonym bleiben möchte. Zudem ist unter 

Rückfragen eine Person aufgeführt, welche vor oder nach der Bewerbung kontaktiert 

werden kann. Unter Telefon wird schließlich angegeben auf welche Weise die Bewer-

bung erwünscht ist. Wenn an dieser Stelle eine Telefonnummer angegeben ist, wird 

eine telefonische Bewerbungsanfrage erwünscht, ansonsten eine schriftliche Bewer-

bung.   

 
Abb. 197 Suchergebnis im sis, Stellenangebote, Arbeitsamt-Online  Stand 02.2003  

• „ais“ : Das Arbeitgeber-Informations-System ist von der Angebotsbreite her we-

sentlich umfangreicher als das sis.  

Die ais-Seite ist in drei Bereiche unterteilt:  

Zum Ersten in einen Teil für Arbeitssuchende mit der Unterteilung in aktuelle Be-

werberangebote, Teilnehmer an beruflichen Bildungsmaßnahmen, Ingenieuren und 
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IT-Fachkräften.  

Im zweiten Teil für Ausbildungssuchende sind aktuelle diesbezügliche Bewerber-

angebote und Bewerber zur Übernahme aus außerbetrieblichen Ausbildungen zu 

finden.  

Der dritte Bereich ist für Arbeitgeber vorgesehen, welche Ausbildungsstellenange-

bote und sonstige Stellenangebote aufgeben möchten und Mitteilungen zu machen 

haben.  

 
Abb. 198  Arbeitsamt-Online, ais Masterpage    Stand 02.2003  

 

Die inhaltliche Ausgestaltung der Suchkategorien des Bereiches Arbeitsuchende 

ist, mit Ausnahme der IT-Fachkräfte, identisch mit der von sis. Die entsprechend 

den Suchkriterien erhaltenen Online-Bewerberangebote werden später in Einzel-

fallanalysen nach bestimmten Kriterien näher analysiert. Ebenso die Bewerberan-

gebote derer die einen Ausbildungsplatz suchen, die Angebote von Arbeitgebern 

und IT-Fachkräfteangebote.   

Als Beispiel eines Suchergebnisses sei hier das Ergebnis einer Suche nach einem 

Physiker angeführt. Die übergeordnete Einteilung besteht aus persönlichen Da-

ten, Qualifikationen und Kontaktierungsmöglichkeiten.   



 
 

 

 400     
 
 
1. Non-Profit-Stellenmärkte        

 
 
 
 

 
 

 
 

In den einzelnen Kategorien sind wiederum enthalten:  

Gewünschte Tätigkeit, Wohnort, Geschlecht, Alter, gewünschte Arbeitszeit, 

PKW-Besitz, gewünschte Arbeitsregion, Kenntnisse, Aus- und Weiterbildung, 

Berufspraxis, Führerscheinklasse und als Kontaktierungsmöglichkeit das zustän-

dige Arbeitsamt mit Telefon- und Faxnummer und für schriftliche Nachfragen 

eine Chiffre-Nummer.   
 

 
Abb. 199 Suchergebnis im ais, Arbeitssuchende, Arbeitsamt-Online  Stand 02.2003   

 

Die inhaltliche Darstellung der Suchmodi für Bewerberangebote für Ausbil-

dungssuchende und Bewerber zur Übernahme aus außerbetrieblicher Ausbildung 

ist naturgemäß anders ausgerichtet. Anstelle des Berufes wird nach dem gesuch-

ten Ausbildungsberuf gefragt. Des weiteren können optional Suchangaben ge-

macht werden zu „eigenem PKW“, Ausbildungsbeginn, Schulabschluss, ge-

wünschten Fähigkeiten und Kenntnissen. Die darunter liegenden Angabenoptio-
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nen entsprechen denen im sis.  
 

 
Abb. 200 Suchseite für Arbeitgeber von Bewerberangeboten, ais  Stand 02.2003  

 
Als Beispiel für die Eingabe der Suche nach Lehrstellensuchenden bei Elektrikern 

ist hier eines von vielen Angeboten exemplarisch dargestellt.  
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Abb. 201 Suchergebnis im ais, Ausbildungssuchende, Arbeitsamt-Online Stand 02.2003  

 

 

Die wesentliche Einteilung von einzelnen Bewerberangeboten auf dem Lehrstel-

lenmarkt, aber auch auf anderen Stellenmärkten des Online-Arbeitsamtes, besteht 

aus knappen persönlichen Daten und Qualifikationsangaben. Die Kontaktierung 

läuft in dem dargestellten Beispiel über das Arbeitsamt.   

 

Neben den Suchfunktionen für Arbeitgeber existieren noch die Möglichkeiten der 

Online-Eingabe von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen.   
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Abb. 202 Online-Eingabe von Ausbildungsstellenangeboten im ais, Arbeitsamt-Online   Stand 02.2003 
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Die grundsätzliche Einteilung für Ausbildungs- und Stellenangebotseingaben be-

steht aus einem Bereich für Auftraggeber, einem für die Stellenbeschreibung und 

einem für ergänzende Angaben. Die einzelnen Eingaben entsprechen den in Abb. 

199 und Abb. 208 exemplarisch abgelichteten und beschriebenen Angeboten.  
 

 
Abb. 203 Online-Eingabe von Stellenangeboten im ais, Arbeitsamt-Online Stand 02.2003  
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Abb. 204 Online-Eingabe von Stellenangeboten im ais, Arbeitsamt-Online Stand 02.2003 
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• „asis“ : Die inhaltliche Darstellung des Ausbildungs-Stellen-Informations-

Services beinhaltet betriebliche und schulische Ausbildungsangebote, Ausbil-

dungsstellen in Österreich und Südtirol, eine Praktikantenbörse, Nutzungshinwei-

se und Kontaktaufnahmemöglichkeiten. Betätigt man die Links zu Ausbildungs-

stellen in Österreich und Südtirol so gelangt man zu den diesbezüglichen Home-

pages des jeweiligen Landes.   

 
Abb. 205 Ausbildungsstellenmarkt des Arbeitsamtes-Online   Stand 02.2003  

 

 Der Link für betriebliche Ausbildungsstellen führt zu einer weiteren übergeordne-

ten Suchseite. Über die „Freie Suche“ gelangt man zur entsprechenden Seite.   
 

 
Abb. 206 Aus- und Weiterbildungsstellenmarkt des Arbeitsamtes-Online Stand 02.2003  
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Abb. 207 Stellenmarkt für betriebl. Ausbildungsberufe im asis    Stand 02.2003 

 

Wie aus Abb. 207 ersichtlich ist, ist der Unterschied zu den Eingaben im sis, die 

Angabe von Ausbildungsberufen und das Ausbildungsjahr. Die weitere Eingabe- 

und Suchprozedur entspricht der im sis.  

 

Exemplarisch für die betriebliche Ausbildungsberufssuche sei hier das Ergebnis ei-

ner Suche nach Kommunikationselektronikern aufgeführt, wobei die inhaltliche 

Systematik der Kategorien bei allen Darstellungen von Ausbildungsberufen die sel-

be ist. Die grundsätzliche Unterteilung besteht aus der Stellenbeschreibung und 

dem Kontakt.  

Die Stellenbeschreibung ist ihrerseits in inhaltliche Merkmale unterteilt. Diese sind: 

Voraussetzungen, Betriebsart, Ausbildungsort, Ausbildungsbeginn, Stellenzahl und 
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Beschreibung.    

Die inhaltlichen Merkmale der Kategorie Kontakt sind: Ausbildungsbetrieb, Be-

werbungsanschrift, Bewerbung, Rückfragen an:, Telefon und Internet-Adresse. Das 

Merkmal Bewerbung ist wiederum unterteilt in: Bewerbungsart, Bewerbungstermin 

und Bewerbungsunterlagen.  
 

 
Abb. 208 Betriebliches Ausbildungsstellenangebot im asis   Stand 02.2003  

 

Der schulische Ausbildungsstellenmarkt beinhaltet alle gängigen schulischen Aus-

bildungsarten sowie Weiterbildungslehrgänge und schulische Umschulungen. Zu-

dem sind noch Eingabeoptionen für schulische Bildungsmöglichkeiten in Rehabili-

tationen und in Justizvollzugsanstalten vorhanden. Als weitere Suchbegriffe sind 

Bildungsziel, Veranstalter und Veranstaltungsort anzugeben. Zwischen den, nach 

betätigen der Suchfunktion, erhaltenen Angeboten kann dann weiter ausgewählt 

werden.   
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Abb. 209 Aus- und Weiterbildungsstellenmarkt im asis   Stand 02.2003  

 

Als Beispiel für die inhaltliche Darstellung des Stellenmarktes für Weiterbildungen 

und schulische Berufsausbildungen bzw. Umschulungen sei hier eine entsprechen-

de Suche im Raum Hamburg exemplarisch dargestellt. Es sei darüber hinaus ange-

merkt, dass die beruflichen Berufsausbildungen und Umschulungen meist unter 

staatlicher Leitung und / oder Durchführung stattfinden, dies also keine privatwirt-

schaftlichen Ausbildungsverhältnisse sind.  

Nach den entsprechenden Eingaben auf der in Abb. 209 dargestellten Seite erhält 

man die in Abb. 210 zu sehende Seite von Umschulungs- und Weiterbildungsmaß-

nahmen im Raum Hamburg, wobei die gezeigte Seite nicht alle Angebote enthält. 

Aus diesen Angeboten wiederum wurde das für Mediengestalter mit der Ausrich-

tung Mediendesign ausgewählt ( Abb. 211 ).   
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Abb. 210 Zwischenergebnis der Suche im Aus- und Weiterbildungsstellenmarkt           Stand 02.2003  

 

Die Kategorienhierarchie besteht aus folgenden inhaltlichen Merkmalen:  

Veranstaltungsinformationen, Region, Grunddaten, Dauer/Termine, Kos-

ten/Gebühren, Zugang und Inhalt/Sonstiges.  

Zur Kategorie Veranstaltungsinformationen zählen die Merkmale Bildungsziel, Syste-

matik und Bildungsart.  

Die Kategorie Region beinhaltet das Bundesland und den Ort in dem die Maßnahme 

stattfindet.   
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Abb. 211 Schulisches Berufsausbildungsangebot im asis   Stand 02.2003  
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Im übergeordneten Punkt Grunddaten sind die Unterrichtsform und der Veranstal-

ter enthalten.  

In der darauffolgenden Gruppe Dauer/Termine ist der Beginn der Veranstaltung, 

die Dauer und Hinweise zur Dauer und den Terminen enthalten.  

In der Kategorie Kosten/Gebühren ist das Selbige aufgeführt.  

Die anschließende Gruppe Zugang enthält die Zugangsvoraussetzungsmerkmale 

Schulbildung, Berufsausbildung, Berufspraxis, Andere Zugangsvoraussetzungen 

und Auswahlverfahren.  

Die letzte Kategorie Inhalt/Sonstiges besteht aus den Merkmalen Inhalte, welches 

in Abb. 211 nur als Überschrift abgebildet wurde da es zu umfangreich war, Prakti-

ka, Abschlussart, Abschlussbezeichnung, Prüfende Stelle und Hinweise zur Ein-

richtung.  

 

    * * * * *  

 

Als zweites Beispiel für den Weiterbildungs- und Umschulungsstellenmarkt des 

Arbeitsamtes-Online, sei eine nichtbetriebliche, also rein schulische Weiterbildung 

angeführt. Zu den diesbezüglichen Angeboten gelangt man, indem man in der in 

Abb. 209 gezeigten Seite den Link für Allgemeinbildung und berufliche Grundbil-

dung tätigt. Als Bundesland und Veranstaltungsort wurde wieder Hamburg ge-

wählt.  

Als Suchergebnis erhält man allgemeinbildende Weiterbildungsformen die in der 

Kategorie Bildungsziele zusammengefasst sind und im Bundesland Hamburg 62 

Einträge umfasst.  

Es umfasst das Nachholen aller allgemeinbildender Schularten, angefangen vom 

nachträglichen Erwerb eines Hauptschulabschlusses bis zum Nachholen des allge-

meinen Abiturs. Auszugsweise sind in Abb. 215 die ersten 25 Angebote aufgeführt.  

Betätigt man den Link für die Anzeige einer bestimmten Angebotsausrichtung, so 

erhält man zunächst die entsprechenden Einzelangebote in Kurzform. Jede Kurz-

form enthält die Merkmale Kursbezeichnung, Veranstalter, Beginn, Dauer, Form, 

Veranstaltungsort und Land. Hat man näheres und konkretes Interesse an dem in 

Kurzform dargestellten Angebot, so gelangt man mittels der Anzeigefunktion zur 

ausführlichen Beschreibung des Weiterbildungsangebotes.   
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Abb. 212 Suchergebnis für schulische Weiterbildungsangebote im asis  Stand 02.2003  
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Abb. 213 Kurzformdarstellung eines schulischen Weiterbildungsangebotes im asis         Stand 02.2003  

 

Die detaillierte Darstellung von schulischen Weiterbildungsangeboten umfasst die 

Kategorien Veranstaltungsinformationen, Region, Grunddaten, Dauer/Termine, 

Kosten/Gebühren, Zugang und Inhalt/Sonstiges.  

Zur Kategorie Veranstaltungsinformationen zählen die Merkmale Bildungsziel, Sys-

tematik, Bildungsart und allgemeine Regelungen, auf welche durch einen eigenen 

Link zugegriffen werden kann.  

Die Kategorie Region beinhaltet das Bundesland und den Ort der Veranstaltung.  

In der Gruppe Grunddaten ist die Unterrichtsform, der Veranstalter und weitere 

Adressen zu finden, wobei letztere über einen Link zu erreichen sind.  

Die nächste Gruppe, Dauer/Termine, enthält die Veranstaltungsdauer, die Unter-

richtszeiten, den Beginn der Veranstaltung und Hinweise zu Dauer/Termine.  

Im Feld Kosten/Gebühren sind die selbigen aufgeführt.  

In der Kategorie Zugang befinden sich die Merkmale Schulbildung, Berufsausbil-

dung, Berufspraxis, Andere Zugangsvoraussetzungen, Vorausgesetztes Alter, Aus-

wahlverfahren, Aufnahmeprüfung und Wartelisten.   
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Abb. 214 Detaillierte Darstellung von schulischen Weiterbildungsangeboten im asis      Stand 02.2003  
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Abb. 215 Detaillierte Darstellung von schulischen Weiterbildungsangeboten im asis       Stand 02.2003 

 

 Die letzte Kategorie mit der Bezeichnung Inhalte/Sonstiges enthält die Merkmale 

Lehrinhalte, Abschlussart, Abschlussbezeichnung, Zusatzqualifikation, Prüfende 

Stelle, Erworbene Berechtigung und Hinweise zur Einrichtung.   

 

 

• „Praktikumsbörse“: Der Stellenmarkt für Praktikum- und Praktikantensuchen-

de des Arbeitsamtes-Online beinhaltet neben den Suchfunktionen für beide 

Klientel auch die Möglichkeit der Online-Eingabe von Bewerberangeboten und 

Praktikumsangeboten, wobei beide Angebote nur gemacht werden können, wenn 

man sich vorher registrieren hat lassen und einen Benutzernamen und ein Pass-

wort bestimmt hat.   
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Abb. 216 Praktikumsstellenmarkt 
des Arbeitsamtes-Online ( A-O ) 
 Stand 02.2003  

Inhalt und Aufbau der Seite für 

Praktikums- sowie Praktikanten-

suche ist identisch.     

Zunächst gibt es die Möglichkeit 

verschiedene Schlagworte, welche 

den Praktikumsbereich umschrei-

ben, einzugeben. Des weiteren 

kann ausgewählt werden, in wel-

cher Branche und Einsatzbereich 

das Praktikum stattfinden soll und 

zu welchem Personenkreis der 

Praktumssuchende gehört bzw. 

welchen Personenbereich der 

Praktikantensuchende wünscht. Als nächste grundsätzliche Eingabe kann das Aktuali-

tätsspektrum der erhaltenen Suchergebnisse bestimmt werden.  

Spezielle Eingabeoptionen existieren in der regionalen Bestimmung der Praktikumsor-

te. So kann entweder eine Eingabe für ganz Deutschland erfolgen oder nur für be-

Abb. 217 Praktikums- / Praktikantensuche im  A-O
   Stand 02.2003  
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stimmte Regionen. Darüber hinaus 

kann der Suchmodus auf EU-

Länder und Länder außerhalb der 

EU erweitert werden.      

 

 

Als Beispiel zur inhaltlichen 

Darstellung einer Praktikanten-

stelle in jenem elektronischen 

Stellenmarkt wurden exempla-

risch Stellen im Bereich Bankwe-

sen auf Bundesebene ermittelt.  

Als Zwischenergebnis einer ent-

sprechenden Suche erhält man 

die angebotenen Praktikumsstel-

len als Kurzform. Das einzelne 

Kurzformstellenangebot bein-

haltet die laufende Nummer des 

Angebotes, eine Kurzbeschrei-

bung der Stelle, das Eingabeda-

tum, die Tätigkeitsbranchen und 

den Ort des Praktikums.   

 

Abb. 218  Praktikums- / Praktikantensuche 

im A-O  Stand 02.2003  
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Abb. 219 Kurzformstellenangebot im Stellenmarkt für Praktika des A-O Stand 03.2003  

 
Ist man an einem speziellen Angebot näher interessiert, so kann man über einen 

Link der durch den Text der Stellenbeschreibung repräsentiert wird, zur ausführli-

chen Darstellung der Praktikumsstelle gelangen.  

Im hier vorliegenden Beispiel, dargestellt in Abb. 219 und Abb. 220, handelt es sich 

um eine Praktikumsstelle im Finanzdienstleitungssektor.  

Der allen Angeboten zugrunde liegende inhaltliche Aufbau der Angebotsdarstel-

lung ist nicht in Kategorien unterteilt, sondern wird von Einzelmerkmalen be-

stimmt.   

Im Einzelnen sind nachfolgende Merkmale vorzufinden:   

Die Stellenbeschreibung, die Anzahl der Praktikumsplätze, der in Frage kommende 

Personenkreis von Praktikanten, die Branche, der Einsatzbereich, die Postleitzahl 

des Praktikumsortes, der Ort des Praktikums, das Land, die Vergütung, die Dauer 

und der Zeitraum des Praktikums und die Firmendaten. Unter Firmendaten wird 

hierbei die Postanschrift, der Ansprechpartner und die elektronische Erreichbarkeit 

verstanden.   

 



 
 

 

 420     
 
 
1. Non-Profit-Stellenmärkte        

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Abb. 220 Ausführliche Darstellung einer Praktikumsstelle im A-O  Stand 03.2003  

 

Neben der Praktikumssuche besteht, wie vorangegangen erwähnt, die Möglichkeit 

der Suche nach Praktikanten in einem eigens dafür vorgesehenen elektronischen 

Stellenmarkt.   

Die grundsätzliche Darstellung und Vorgehensweise der Suche ist die selbe wie die 

für die Praktikumssuche.   

Auch hier erhält man nach der Eingabe der Suchkriterien zunächst eine Kurzform-

darstellung des Stellengesuches.   
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Abb. 221 Kurzformstellengesuch im Stellenmarkt für Praktikanten des A-O Stand 03.2003    
 

 Die Kurzform des Stellengesuches enthält die fortlaufende Nummerierung, ein 

kurzes Stellengesuch mit Einsatzbereichen, das Eingabedatum und den Wohnort 

des Praktikumstellensuchenden, hier am Beispiel der fortlaufenden Nummer 1.  
 



 
 

 

 422     
 
 
1. Non-Profit-Stellenmärkte        

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Abb. 222 Ausführliche Darstellung eines Praktikantenangebotes im A-O Stand 03.2003  

Zum ausführlicheren Stellengesuch gelangt man über einen Link, der durch den 

Text der Stellengesuchsüberschrift des jeweiligen Bewerbers repräsentiert wird.  

Der Aufbau der inhaltlichen Darstellung der Stellengesuche ist nicht in Kategorien 
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unterteilt, sondern wird von Einzelmerkmalen bestimmt.  

Dieses sind: Gewünschtes Praktikum ( für welchen Zweck? ), die in Frage kom-

menden Branchen, der Einsatzbereich, die Region in Deutschland, Sonstige Orts-

wünsche, EU-Länder, Dauer und Zeitraum, Kenntnisse, Status, Hochschule, Se-

mesterzahl, Fachrichtung, Alter, Bewerberdaten.    

 

• „Job-Vermittlungsbörse“: Dieser Stellenmarkt widmet sich speziell denjenigen, 

welche eine Teilzeitstelle suchen bzw. eine Teilzeitstelle anzubieten haben. Der 

strukturelle Aufbau dieses Stellenmarktes ist nahezu identisch mit dem der Prak-

tikumsbörse. Im Gegensatz zu „sis“ oder „ais“ können hier Stellen- und Bewer-

berangebote von den jeweiligen Interessenten selbst eingegeben werden. Um dies 

tun zu können muss vorher eine Anmeldung mit Angabe eines Benutzer- und 

Passwortes erfolgen. Da die dort gemachten Eingaben mit den Angaben in den 

Merkmalen der jeweiligen ausführlichen Einzelangebote übereinstimmen, wird 

hier auf eine Darstellung der Eingabeseite verzichtet.   

 

 

 
Abb. 223 Stellenmarkt für Nebentätigkeiten im Arbeitsamt-Online  Stand 03,2003  
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 Zum Aufsuchen von Jobangeboten 

betätigt man den Link „Job su-

chen“. Die darauf angezeigte Such-

seite, enthält eine Reihe von Merk-

malen. Da diese Suchseite für Stel-

lensucher wie –anbieter identisch 

ist, wird auf eine zweifache Darstel-

lung verzichtet.    

Die Merkmale dieser Suchseite sind: 

Schlagwortsuche für den Fall dass 

man einen bestimmten Beruf oder 

eine bestimmte Branche sucht, wel-

che nicht unter dem Merkmal Bran-

che aufgeführt ist, darunter der Ar-

beitsort, die Postleitzahl, das Land, 

die gewünschte oder gesuchte Bran-

che, das Eingabedatum des Angebo-

tes. Darauf folgt die Möglichkeit der 

genauen zeitlichen Angaben für die 

eine Nebentätigkeit gewünscht oder 

gesucht wird. Die Suche kann je-

doch auch ohne die Eingabe von 

Arbeitszeiten gestartet werden.  

 

 

 

 

 

 

Abb. 224 Suchseite für Nebentätigkeiten im A– O
   Stand 03.2003   

Die inhaltliche Darstellung eines Stellengesuches erfolgt in zwei Schritten. Nach 

der erfolgreichen Eingabe der Suchmerkmale erhält man nach dem Betätigen des 

Links „Suche starten“ zunächst eine Liste von Bewerbern.    



 
 
 

 

425  
 
Anhang:    
Nachweisführung der Online-Bewerbungsmöglichkeiten, der verschiedenen Arten elektronischer Stel-
lenmärkte und inhaltliche Darstellung        

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Abb. 225 Bewerberliste des Job-Stellenmarktes des A-O   Stand 03.2003  

 

Diese Bewerberliste ist wiederum wie folgt vertikal eingeteilt:  

Auf der linken Seite ist die fortlaufende Nummer des Angebotes angebracht, daran 

schließt sich ein kurzes Bewerberprofil an, gefolgt von dem möglichen Eintrittsda-

tum. Auf der äußersten rechten Seite ist dann noch das Datum zu finden, an wel-

chem die Bewerbung eingegeben wurde.   

 

In Anlehnung an den funktionalen Aufbau der Praktikumsbörse erfolgt auch hier 

der Zugriff zur ausführlicheren Bewerberbeschreibung über den Profiltext der als 

Link fungiert.  

Die einzelnen Merkmale sind dabei:   

Persönliche Daten, wobei dieses Merkmal auch als anonym gekennzeichnet werden 

kann. Als nächstes folgt ein Link mit der Bezeichnung Kontakt. Wird dieser betä-

tigt, so gelangt man auf eine Seite auf der der Suchende seine Adresse und eine 
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Nachricht eingeben und diese an den Bewerber schicken kann. Darauf folgt die 

gewünschte Tätigkeit, die dem Profil der vorherigen Seite entspricht. Das anschlie-

ßende Merkmal Branche beinhaltet die Tätigkeitsbereiche des Bewerbers. Im 

Merkmal Arbeitsort wird angegeben in welchem geographischen Bereich der Job-

suchende tätig werden kann. Darauf folgen Postleitzahl, Land und Kenntnisse. 

Daran ist angeben, von welchem Zeitpunkt an der Bewerber zur Verfügung steht 

und bis wann er diese Tätigkeit ausüben kann. Dieser Eintrag befindet sich in den 

Merkmalen Beginn und Ende. Als letztes Merkmal ist Arbeits- und Tageszeit vor-

zufinden, in welchem die gewünschte bzw. mögliche Arbeits- und Tageszeit ange-

ben ist.  
 

 
Abb. 226 Bewerberprofil im Job-Stellenmarkt des A-O   Stand 03.2003  

 

* * * * *  

 

 Das Aufsuchen von Stellenangeboten erfolgt in der selben Weise wie in der oben 

beschrieben Suche nach Bewerbern. Ebenso ist die inhaltliche Darstellung der 

Suchseite identisch mit der für Bewerbersuchende. Somit verbleibt noch die inhalt-

liche Darstellung von Stellenangeboten in diesem elektronischen Stellenmarkt.   
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Nach einer erfolgreich durchgeführten Suchprozedur erhält man eine Liste von 

kurz gehaltenen Angeboten. Auf der linken Seite dieser Liste ist die fortlaufende 

Nummer des Angebotes angebracht, daran schließt sich eine kurze Angebotsbe-

schreibung an, gefolgt von dem gewünschten Eintrittsdatum. Auf der äußersten 

rechten Seite ist dann noch das Datum zu finden, an welchem das Angebot einge-

geben wurde.   
 

 
Abb. 227 Job-Anbieterliste des Job-Stellenmarktes des A-O   Stand 03.2003  

 

In Anlehnung an den funktionalen Aufbau der Praktikumsbörse erfolgt auch hier 

der Zugriff zur ausführlicheren Angebotsbeschreibung über den Angebotstext der 

als Link fungiert.  

Die einzelnen Merkmale sind dabei:  

Anbieter/Kontakt, wobei dieses Merkmal auch als anonym gekennzeichnet werden 
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kann. Als nächstes folgt ein Link mit der Bezeichnung Kontakt. Wird dieser betä-

tigt, so gelangt man auf eine Seite auf der der Suchende seine Adresse und eine 

Nachricht eingeben und diese an den Anbieter schicken kann. Anschließend ist die 

Kurzbeschreibung der Tätigkeit anzufinden, die bereits auf der vorherigen Seite 

angeführt wurde und darauf folgt die ausführliche Tätigkeitsbeschreibung. Das an-

schließende Merkmal Branche beinhaltet die Tätigkeitsbereiche des Anbieters. Im 

Merkmal Arbeitsort wird angegeben in welchem geographischen Bereich der Job-

suchende tätig werden kann. Darauf folgen Postleitzahl, Land und Gewünschte  
 

 
Abb. 228 Job-Angebotsprofil im Job-Stellenmarkt des A-O   Stand 03.2003  

Kenntnisse. Daran ist angegeben, von welchem Datum an die Arbeit beginnen soll 
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und wann diese Tätigkeit endet. Dieser Eintrag befindet sich in den Merkmalen 

Beginn und Ende. Als letztes Merkmal ist die Arbeits- und Tageszeit vorzufinden, 

zu welcher die Tätigkeit ausgeübt werden soll.  

 

 

 

•  „Green Card“ : Die Seite für IT-Fachkräfte enthält neben Suchfunktionen für 

Stellen- und Bewerbersuchenden zusätzlich die Möglichkeit der direkten Eingabe 

von Bewerber- und Stellenangeboten, wobei man sich hierfür beim Online- Ar-

beitsamt anmelden und ein Benutzer- und Passwort angeben muss.  
 

 
Abb. 229 Elektronischer Stellenmarkt für IT-Fachkräfte des Arbeitsamtes-Online          Stand 03.2003 

 

Als zusätzliche Funktionen sind hier noch die Möglichkeit der Sprachauswahl zwi-

schen Deutsch und Englisch und der Feststellung der Eignung für ausländische IT-

Fachkräfte untergebracht.   
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Abb. 230 Bewerber- und Stellensuchseite für IT-Fachkräfte im Arbeitsamt-Online         Stand 03.2003 
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Abb. 231 Bewerber- und Stellensuchseite für IT-Fachkräfte im Arbeitsamt-Online         Stand 03.2003  
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Über den Link Bewerber-/ Stellenangebot suchen gelangt zur entsprechenden 

Suchseite, wobei beide inhaltlich identisch aufgebaut sind. 

Die beiden Suchseiten sind von ihrer inhaltlichen Struktur her in Kategorien unter-

teilt.  

Im Einzelnen sind dies:  

Rechnerwelten, Datenbanken, Programmiersprachen/Skripts, Allgemeines Pro-

gramm - Know-how, Systemprogrammierung/Komponenten, Netze/Schnitt-

stellen/Protokolle, Systemberatung, Projektmanagement und Hardware.  

Aufgrund der Vielzahl der Einzelmerkmale sei hier auf die Abb. 230 und Abb. 231 

verwiesen.  

 

• „sonstige spezielle Stellenmärkte“ : Die Managementvermittlung, die Vermitt-

lungsbörse für Firmennachfolger, Kooperationen und Existenzgründer, die 

Künstlerdienste, die Zentralen Bühnen, Fernseh- und Filmvermittlung und die 

zentrale und internationale Management- und Fachvermittlung für Hotel- und 

Gaststättenpersonal werden hier nicht dargestellt, da die inhaltliche Darstellungs-

weise dieser speziellen Stellenmärkte zum einen keinen diesbezüglichen neuen 

qualitativen Erkenntnisgewinn mehr bringt und andererseits diese Bereiche auch 

über sis oder ais abgefragt werden können, mit Ausnahme von Firmennachfol-

gern, Kooperationen und Existenzgründern.   

 

 

� Firmen – Bsp. Siemens  
 

Der unter die Non-Profit-Stellenmärkte fallende elektronische Stellenmarkt von Sie-

mens zählt strukturell zu den spezifischen Stellenmärkten, auch wenn das Spektrum 

der Stellenangebote sehr breit ist. Dies liegt naturgemäß an der betrieblichen Ausrich-

tung der Firma, welche bekanntermaßen im technisch-elektronischen Bereich liegt.  

Der elektronische Stellenmarkt ist bezüglich der Vermittlung von Arbeit struk-

turell unterteilt in Jobbörse, Studenten, Ausbildung, Absolventen und Berufserfahrene, 

wobei „online bewerben“ eigens aufgeführt ist. Als eigenständiger Stellenmarkt im 

Sinne des Vorhandenseins einzelner konkreter Stellen kann hierbei nur die Jobbörse 

betrachtet werden. Die Links Absolventen und Berufserfahrene enthalten für die je-

weilige Gruppe zusätzliche Informationen, verweisen aber bezüglich möglicher Stellen 
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auf die Jobbörse.  

Die Links „Studenten“ und „Ausbildung“ führen über mehrere Links zu den verschie-

denen Geschäftsbereichen der Firma, welche diesbezügliche Stellen anbieten und über 

die man sich dann schriftlich als Praktikant, Werkstudent oder Auszubildender bewer-

ben kann. Einzelne diesbezügliche Stellenangebote, im Sinne der hier behandelten Stel-

lenmärkte, waren zum Zeitpunkt der Bearbeitung nicht vorhanden.   

 

• „Jobbörse“: Dieser Stellenmarkt bietet zunächst einige Kategorien für die Stel-

lensuche an, welche jedoch nicht unbedingt alle angewählt werden müssen. Die 

Stellensuche funktioniert auch schlicht durch das betätigen des Links „Suche star-

ten“. Die Kategorien Funktion, Beschäftigungsart und Bereiche sind voneinander 

abhängig und variieren jeweils, je nach dem welches Merkmal in welcher Katego-

rie zuerst ausgewählt wurde. Zum Zeitpunkt dieser Darstellung hat diese Kombi-

natorik jedoch nicht funktioniert. Die weiteren Kategorien sind Ort, Postleitzahl, 

Stichwortsuche und die Auswahlmöglichkeit der Treffer pro Seite.   

 
Abb. 232  Stellenmarkt der Firma Siemens    Stand 03.2003  
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Nach dem Betätigen der allgemeinen Suchfunktion erhält man eine Liste von Job-

angeboten der Firma auf Bundesebene, welche nicht näher eingegrenzt sind.   

Die Suchergebnisliste beinhaltet neben einer laufenden Job-Nummer, die Angabe 

des Betriebsbereiches, die Berufsbezeichnung bzw. die Tätigkeitsbeschreibung, den 

Betriebsstandort und das Datum der Stelleneingabe.    

 

 
Abb. 233 Suchergebnisdarstellung im Stellenmarkt der Firma Siemens  Stand 03.2003 

 

Nach der Anwahl des sich unter der Jobnummer befindlichen Links erhält man ei-

ne Stellenbeschreibung mit der Angabe der gewünschten Anforderungen und der 

Adresse, an welche man eine schriftliche Bewerbung senden kann. Des weiteren e-

xistiert die Möglichkeit sich online zu bewerben.   
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Abb. 234  Stellenbeschreibung im Stellenmarkt der Firma Siemens  Stand 03.2003  

 

Das Online-Bewerbungsformular der Firma Siemens besteht aus vier Teilberei-

chen. Dieses sind Persönliche Daten, Daten über Ausbildungen, Angaben über 

Kenntnisse und Erfahrungen und der Bereich Sonstiges.   

 
Abb. 235 „Persönliche Daten“ des Online-Bewerbungsbogen der Firma Siemens         Stand 03.2003  
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 Da die Daten dieser Online-Bewerbungen direkt an die stellenausschreibende Fir-

ma gesendet werden, besteht bezüglich des Persönlichkeits- und Datenschutzes 

kaum ein begründeter Anhaltspunkt auf Datenmissbrauch, im Sinne einer unbe-

rechtigten Weitergabe von Daten.   

 
� Behörden – Bsp. Bund.de  

 

Wie in Kapitel 3.2.2 beschrieben und in Abb. 11 dargestellt, gelangt man zum speziel-

len Stellenmarkt des Bundes über die Link-Eintragungen „Arbeit und Beruf“ und 

„Service-Center“.   

 

 
Abb. 236  Liste von Stellenmärkten auf Bund.de   Stand 04.2003  
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Auf der ersten Seite „Stellenangebote“, die über „Arbeit und Beruf“ zu erreichen ist, 

ist eine Liste von Stellenmärkten von Organisationen und Institutionen zu finden, die 

über Links erreicht werden können. Des weiteren sind vier übergeordnete Verbindun-

gen zu Bundesministerien, Bundesanstalten, Bundesämtern und sonstigen Stellenbör-

sen, die mit dem Bund zu tun haben, vorzufinden. Die einzelnen Seiten beinhalten 

wiederum Listen in der Form wie in Abb. 236, in denen die verschiedenen Ministerien, 

Bundesanstalten, Bundesämter und sonstigen Stellen enthalten sind.  

 

Die spezielle Seite des Stellenmarktes des Bundes ist über „Service Center“ und dann 

„Jobbörse“ zu erreichen. Wie Abb. 237 zu entnehmen ist, existieren neben der Liste 

von Stellenangeboten auch zusätzliche Informationen über Bezahlung, Karrieresystem 

und Gesetze zum Thema.   

 

 
Abb. 237  Stellenmarkt des Bundes / Bund.de    Stand 04.2003  
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Darüber hinaus wird noch ein Suchmodus angeboten. Dieser beinhaltet die optionalen 

Eingaben eines Suchbegriffes, das Auswählen einer Kategorie, eines Ortes und eines 

Veröffentlichungszeitraumes.  

Die Listenform der Stellenangebote des Bundes enthält das Veröffentlichungsdatum, 

eine kurze Stellenbetitelung, die Behörde, den Arbeitsort und die Bewerbungsfrist. Die 

ausführliche Stellenbeschreibung erhält man durch den Link „Titel“.  

Wie das Beispiel in Abb. 238 zeigt, besteht die eigentliche einzelne Stellenausschrei-

bung aus einer sehr ausführlichen Beschreibung der angebotenen Stelle. Diese besteht 

aus einer Kurzinformation mit Arbeitsort, Arbeitszeit und Bewerbungsfrist. Des weite-

ren ein Merkmal „Status/Laufbahn“, die Beschreibung des Einsatzbereiches  

 
Abb. 238  Stellenangebot im Stellenmarkt Bund.de / Teil 1  Stand 04.2003  
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und der Tätigkeit, der Anforderungen und erwarteten Qualifikationen. Zum Schluss 

wird noch eine eventuelle Befristung angegeben und die Bewerbungsadresse und An-

sprechpartner.  

Da zum Zeitpunkt der Bearbeitung dieses Kapitels Online-Bewerbungen im Stellen-

markt des Bundes nicht vorgesehen sind, verbleibt daher nur die konservative Bewer-

bung mittels postalisch zugesandter Bewerbungsmappe.   
 

 
Abb. 239  Stellenangebot im Stellenmarkt Bund.de / Teil 2  Stand 04.2003  

 

 

 

� Verwaltungen – Bsp. Stadt München  
 

Wie in Abb. 12 dargestellt, befindet sich der Stellenmarkt im Internetportal der Stadt-

verwaltung München unter der Rubrik „Virtuelles Rathaus“.  

Der Stellenmarkt ist dahingehend zweigeteilt, dass einerseits Ausbildungsstellen ange-

boten werden und auf der anderen Seite Stellen für Personen mit abgeschlossenem 
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Beruf. Unter dem Punkt Bewerbungscenter verbirgt sich zum Zeitpunkt der Recher-

che lediglich die Adressangabe, Öffnungszeiten und ein Lageplan dieses Centers.  
 

 
Abb. 240  Stellenmarkt der Stadtverwaltung München   Stand 04.2003  

 

Der Ausbildungsstellenmarkt beinhaltet die aktuell angebotenen Ausbildungs- und 

Studienstellen im gesamten Bereich der Stadtverwaltung, wobei diese in fünf 

Kategorien unterteilt sind:  

Verwaltungsberufe, kaufmännische Berufe, DV-Berufe, gewerblich-technische Berufe 

und Pflegeberufe.   
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Als Beispiel für eine Ausbil-

dungsstellenausschreibung sei 

hier der Verwaltungsberuf des 

Dipl. Verwaltungswirtes ange-

führt.  

Das Stellenangebot beinhaltet 

eine Stellen- und Ausbildungsbe-

schreibung, Voraussetzungen, 

Beginn und Dauer der Ausbil-

dung, Inhalte der Ausbildung, 

Aufstiegschancen und Aus-

kunftsmöglichkeiten.  

 
Abb. 241 Ausbildungsstellenmarkt der Stadtverwaltung 

München  Stand 04.2003  

 
Abb. 242 Ausbildungsstellenausschreibung der Stadtverwaltung München Stand 04.2003 

Unter dem Link „Bewerbungsverfahren“ ist der Ablauf des Rekrutierungsverfahren 

aufgeführt. Neben der konservativen Bewerbungsmethode auf postalischem Wege e-
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xistiert noch unter dem Link „bewerben“, die Möglichkeit ein Bewerbungsformular 

online auszufüllen und abzuschicken. Diese Formular beinhaltet neben Angaben zur 

Person und Anschrift weitere Anmerkungen.   
 

 
Abb. 243 Online-Bewerbungsformular der Stadtverwaltung München  Stand 04.2003  

Als Beispiel für eine Stellenausschreibung seien hier die Positionen für Realschul- und 

Fachlehrkräfte, wie in der Übersicht in Abbildung Abb. 240 dargestellt, aufgeführt.  
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Die Stellenausschreibung ist inhaltlich konservativ gehalten und beinhaltet neben der 

Stellenbeschreibung die Adresse für die schriftliche Bewerbung und die telefonische 

Kontaktaufnahme.   

 

 
Abb. 244 Stellenausschreibung der Stadtverwaltung München   Stand 04.2003  

 

 

 

 

� Organisationen – Bsp. Rotes Kreuz  
 

Wie mittels Abb. 15 dargestellt, besteht der elektronische Stellenmarkt des Roten 

Kreuzes aus Stellenangeboten und Stellengesuchen, wobei Stellengesuche online ein-

gegeben werden können.   

Betätigt man auf der Ausgangsseite der Stellenbörse den Link „Stellenangebote“, so 

erhält man eine Liste von Stellenausschreibungen. Die Angaben bezüglich einer Stelle 

in der Listenanordnung beinhalteten eine Berufsbenennung, den regionalen Arbeitge-

ber und die Abteilung, den Dienstsitz des Arbeitgebers und das Eingabedatum.   
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Abb. 245  Stellenangebotsmarkt des Roten Kreuzes   Stand 04.2003  

 

 

Als beispielhafte Darstellung eines Stellenangebotes sei hier die an der ersten Position 

der Liste ausgeschriebene Stelle dargestellt.  

Die ausführliche Stellenausschreibung beinhalt die Vorstellung des Arbeitgebers, die 

Tätigkeitsbeschreibung, einen Ansprechpartner, die erwünschten Eigenschaften neben 

der beruflichen Grundqualifikation, sonstige Anforderungen, die Leistungen des Ar-

beitgebers, die Bewerbungsadresse für die schriftliche auf postalischem Weg zugesand-

te Bewerbung und eine E-Mail Adresse. Eine direkte Online-Bewerbungsmöglichkeit 

auf dieses Stellengesuch existiert nicht.   
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Abb. 246  Stellenangebot im RK-Stellenmarkt   Stand 04.2003  

 

Stellengesuche sind zunächst, wie die Angebote, in Listenform aufgeführt. Dabei wird 

neben der Stellennummer der Arbeitsbereich, der mögliche Arbeitsbeginn und der ge-

wünschte Arbeitsort angegeben.  

Als beispielhafte Darstellung eines Stellengesuches wird das zweite Angebot in der Lis-

te ( Abb. 247 ) dargestellt. Die Merkmale eines Stellengesuches sind der frühestmögli-

che Arbeitsbeginn, der gewünschte Arbeitsort, eine Kurzbeschreibung, die persönliche 

Kontaktadresse, die E-Mail Adresse, das Geschlecht, das Alter, der Wohnort, die Aus-

bildung, Kenntnisse und Hobbys.   
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Abb. 247  Stellengesuche im RK-Stellenmarkt   Stand 04.2003  

 

Ein Stellengesuch kann, wie in Abb. 251 zu sehen ist, auch anonym angezeigt werden. 

Anstelle der Merkmale Kontaktadresse und Kontakt-E-Mail wird ein Merkmal mit der 

Bezeichnung Chiffre angezeigt, das mit dem Angabenlink „Nähere Informationen“ 
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versehen ist.  
 

 
Abb. 248  Stellengesuch mit Chiffre im RK-Stellenmarkt   Stand 04.2003  

 

Betätigt man den Link, so erhält man ein Seite, welche es dem Interessenten ermög-

licht eine E-Mail an den Stellenmarkt-Administrator zu senden, wobei aufgeführt ist 

welche Informationen die E-Mail unbedingt enthalten sollte. Demnach sollte der Inte-

ressent unbedingt die Adresse und E-Mail-Adresse angeben. Die abgeschickte E-Mail- 

wird dann vom Administrator an den Stellensuchenden weitergeleitet.   
 

 
Abb. 249 Chiffreantwort auf ein Stellengesuch im RK-Stellenmarkt  Stand 04.2003  

 

Vor der Eingabe eines Stellengesuches wird auf einer eigenen Seite ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass die Eingabe freiwillig und auf eigene Verantwortung geschieht und 
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das das Rote Kreuz keine Verantwortung für eine mögliche Verletzung des Persön-

lichkeits- und Datenschutzes übernimmt, da die Angaben von jedem eingesehen wer-

den können.  

Wie aus der nebenstehenden Abbildung ersichtlich ist, enthält das Eingabeformular die 

selben Merkmale wie ein veröffentlichtes Stellengesuch, jedoch mit der Option das 

Stellengesuch auch als Chiffre 

zu veröffentlichen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 250 Eingabeformular für ein Stellengesuch im BRK  

       Stand 04.2003  
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� Arbeitsvermittlung – Bsp. Jobpilot.de  
 

Jobpilot bietet private Arbeitsvermittlung gegen Bezahlung, wobei generell Arbeitgeber 

für Anzeigen und Abfragen von Stellengesuchen bezahlen. Für Arbeitssuchende sind 

die Angebote zumeist unentgeltlich.  

Neben allgemeinen Stellenangeboten existiert ein Stellenmarkt für Praktikanten, Aus-

zubildende und Studentenjobsuchende. Ebenso gibt es für Arbeitgeber einen kosten-

pflichtigen Stellengesuchmarkt.     

Nach Stellenangeboten kann auf mehrfach differenzierte Weise gesucht werden. Zum 

einen nach der Art der Anstellung. Hierbei wird für normale Arbeitsstellen unterschie-

den zwischen Positionen mit Berufserfahrung, Einstiegspositionen und Freien Mitar-

beitern. Des weiteren ist noch die Auswahl für Anstellungen für ein Praktikum, einen 

Ausbildungsplatz, eine Diplomarbeit und einen Studentenjob möglich.   

 Eine weitere tätigkeitsbezogene Differenzierung besteht in der Auswahlmög-

lichkeit von bis zu 16 Berufsfeldern, welche dann noch weiter spezifiziert werden kön-

nen ( siehe Abb. 251 ).   

Neben den berufs- und tätigkeitsbezogenen Differenzierungsmöglichkeiten besteht 

noch die Möglichkeit geographisch zwischen Deutschland, Europa und Weltweit aus-

zuwählen. Zusätzlich können innerhalb Deutschlands noch verschiedene Regionen 

angewählt werden.   

Als bislang besonderen Service in elektronischen Stellenmärkten bietet jobpilot die 

Möglichkeit die Stellenanzeigentexte in 13 verschiedenen europäischen Sprachen zu 

offerieren, zudem in thailändischer Sprache.   

 

Nach der Eingabe von Suchoptionen erhält man nach dem Starten der Suchmaschine 

eine Liste mit entsprechenden Angeboten ( siehe Abb. 252 ), sofern es für die ausge-

wählten Bereiche und Örtlichkeiten welche gibt.   
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Abb. 251  Stellensuchoptionen im jobpilot-Stellenmarkt  Stand 04.2003  
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Die Angebotsliste enthält vier Informationsmerkmale: Das Eingangsdatum, die Tätig-

keitsbezeichnung, den Arbeitgeber und den Dienstsitz des Arbeitgebers.  

 

 
Abb. 252  Stellenangebotsliste im jobpilot-Stellenmarkt  Stand 04.2003  

 

Als beispielhafte inhaltliche Darstellung eines Stellenangebotes sei hier die an dritter 

Position gesetzte Stelle für einen Assistenten einer Unitleitung angeführt.  

 

Wie in Abb. 253 zu sehen ist, ist die Stellenausschreibung klassisch gehalten und um-

fasst drei Bereiche:  

Eine Aufgabenbeschreibung, eine Auflistung von Qualifikationsmerkmalen und An-

forderungen und die Bewerbungsadresse einschließlich einer E-Mail Adresse. Die Art 

der Bewerbung verläuft in diesem Fall nach konservativem Muster mit schriftlicher 

und postalisch zugesandter Bewerbung. Es hierbei jedoch angemerkt, dass es auch 

Stellenanbieter im jobpilot-Stellenmarkt gibt, welche die Möglichkeit einer Online-

Bewerbung anbieten.  
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Abb. 253  Stellenausschreibung im jobpilot-Stellenmarkt  Stand 04.2003  

 

Ein weiterer Stellenmarkt in jobpilot ist der Ausbildungsstellenmarkt. Die Suchseite, 

die man nach betätigen des Links „Ausbildungsplatz“ erhält, ist in mehrere Merkmale 

und Kategorien unterteilt ( Abb. 254 ).  

Das erste Merkmal ist die Ausbildungsbezeichnung. Hierbei hat man die Möglichkeit 

eine anerkannte Berufsbezeichnung einzugeben.  

Als zweites folgt die Kategorie „Berufsfeld des Ausbildungsberufes“. Hier kann man 

aus einer Liste von Berufsfeldern eines oder mehrere auswählen.  

Als nächstes folgt ein Merkmal, bei dem man ankreuzen kann ob man nur eine Ausbil-

dungsstelle möchte, welche mit einer Berufsakademie, FH oder einem Berufsmatura – 

Studiengang verbunden ist.   
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Abb. 254  Suchseite für Ausbildungsstellen bei jobpilot.de  Stand 04.2003  
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Anschließend wird in einer Kategorie abgefragt, welchen Schulabschluss man vorwei-

sen kann.  

 

Die letzte Kategorie „Ausbildungsort“ enthält die Möglichkeiten entweder ein Bundes-

land in einer Liste auszuwählen oder eine Postleitzahl einzugeben.  

Zuletzt lässt sich noch auswählen wie aktuell die anzuzeigenden Angebote sein sollen 

und wie viel Treffer pro Seite angezeigt werden.  

Als Ergebnis eines Suchvorganges erhält man eine Liste Ausbildungsangeboten mit 

den Merkmalen Eingangsdatum, Titel der Ausbildung, Arbeitgeber und Dienstsitz des 

Arbeitgebers.  

 

 
Abb. 255  Suchergebnis für Ausbildungsstellen bei jobpilot  Stand 04.2003  

 

Das hier aufgeführte Beispiel eines Ausbildungsangebotes für eine Ausbildung zum 

Kaufmann für Bürokommunikation enthält die Kategorien Aufgaben, Anforderungs-

profil, Kontakte und das Merkmal Standorte. Speziell bei diesem Angebot ist zudem 

noch die optionale Möglichkeit gegeben sich online zu bewerben.   
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Abb. 256  Ausbildungsstellenangebot bei jobpilot.de    Stand 04.2003  

 

Ein weiterer Stellenmarkt auf jobpilot ist für Praktikanten. Die entsprechende Suche ist 

auf zwei Seiten verteilt. Die erste Seite enthält die Auswählmöglichkeit der Anzeigen 

aus Deutschland, Europa oder Weltweit, die Auswahl zwischen 13 europäischen Spra-

chen und Thailändisch, sowie die Bestimmung von mindestens einem Berufsfeld. Die 

Berufsfelder sind identisch mit denen bei den Suchoptionen für berufliche Tätigkeiten 

in Abb. 254.   
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Abb. 257  Suchseite 1 für Praktikumsstellen bei jobpilot.de  Stand 04.2003  

 
Abb. 258  Suchseite 2 für Praktikumsstellen bei jobpilot.de  Stand 04.2003  

Nach erfolgter Suche der ersten Seite erhält man eine zweite Suchseite, welche die Be-

rufsfelder weiter einzugrenzen erlaubt. Des weiteren existieren die optional zu beant-
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wortenden Merkmale und Kategorien:  

Regionen innerhalb Deutschlands, belegte Studienfächer, Sprachkenntnisse, gewünsch-

te Vergütung, Anzeigenaktualität und anzuzeigende Anzahl der Treffer pro Seite.    

 

 

 
Abb. 259  Suchseite 2 für Praktikumsstellen bei jobpilot.de  Stand 04.2003  
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Abb. 260  Suchergebnis für Praktikumsstellen bei jobpilot  Stand 04.2003  

 

Die inhaltliche Darstellung des Suchergebnisses ist identisch mit den Bezeichnungen 

bei den Suchergebnissen im Ausbildungsstellenmarkt.   

 

Als Beispiel für eine Praktikumsstelle sei hier die vierte Eintragung „Praktikum Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit“ angeführt. Im Gegensatz zu den meisten bisherigen Beispie-

len von Stellenangeboten ist hier eine andere Kategorieneinteilung anzutreffen.  

 In der ersten Kategorie „Das Unternehmen“ ist neben den Firmendaten eine 

Beschreibung des Unternehmens enthalten und die Anzahl der zu besetzenden Prakti-

kumsstellen.  

In der zweiten Kategorie „Das Praktikum“ sind nachfolgende Merkmale enthalten:  

Berufsfelder des Praktikums, Gesuchte Studienfächer, Aufgaben, Anforderungen, er-

forderliche Sprachkenntnisse, Frühester Beginn, Dauer und Vergütung.  

Die letzte Kategorie mit der Bezeichnung „Die Bewerbung“ enthält die Kontaktdaten 

und die Bewerbungsadresse. Erwünscht wird hier eine E-Mail-Bewerbung.  
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Abb. 261  Praktikumsstellenangebot bei jobpilot.de    Stand 04.2003  
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Als vierten und letzten Stellenmarkt bietet jobpilot den Stellenmarkt für Studenten an, 

welche während des Studiums oder in den Semesterferien joben möchten oder müs-

sen.  

Die erste Suchseite ist, wie Abb. 262 zeigt, ist inhaltlich identisch mit der Suchseite für 

Praktikumsstellen ( Abb. 257 ).   

 

 
Abb. 262  Suchseite 1 für Studentenjobs bei jobpilot.de  Stand 04.2003  

 

 

 

Die auf die erste Suchseite folgende ist in Abhängigkeit der vorher eingegebenen Be-

rufsfelder in mehrere Suchkategorien aufgeteilt. Im vorliegenden Fall sind die Katego-

rien Technische Berufe, Organisation/Verwaltung/Recht, Regionen und Arbeitszeit 

aufgeführt, innerhalb derer man mindestens eine Option auswählen muss. Die beiden 

letzten allgemeinen Kategorien betreffen die Anzeigenaktualität und die Anzahl anzu-

zeigender Treffer pro Seite.  
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Abb. 263  Suchseite 2 für Studentenjobs bei jobpilot.de  Stand 04.2003  

 

Nach dem Betätigen der Suchfunktion erhält man die bereits in den vorherigen Such-

vorgängen beschriebene Ergebnisliste, welche auch mit den dort dargestellten 

Merkmalen identisch ist. Als beispielhafte Darstellung eines Studentenjobangebotes sei 

hier die Stelle für einen Werkstudenten bei der SAP AG aufgeführt.  
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die Stelle für einen Werkstudenten bei der SAP AG aufgeführt.  

 

 
Abb. 264  Suchergebnis für Studentenjobs bei jobpilot   Stand 04.2003  

 

 

Als Merkmale dieser Stellenausschreibung existieren die Position des Jobs, das Einga-

bedatum, der Einsatzbereich, –zeitraum und –ort. Für Kontaktierungen sind die 

Merkmale Ansprechpartner und E-Mail vorhanden. Als Informationsmedium für Inte-

ressenten ist zudem das Internetportal aufgeführt.  

Kategorien existieren als Aufgaben und Anforderung bezüglich der Tätigkeit.  

Zudem verfügt die Firma über die Möglichkeit der Online–Bewerbung. Da keine pos-

talische Adresse vorhanden ist, dürfte dies neben einer telefonischen Bewerbung auch 

die einzige Möglichkeit sein.   
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Abb. 265  Studentenjobangebot bei jobpilot.de    Stand 04.2003  

 

Neben den dargestellten elektronischen Stellenmärkten bietet Jobpilot für Stellensu-

chende die Möglichkeit an, eine Bewerbung mit Lebenslauf online einzugeben und in 

anonymisierter Form für alle interessierten Arbeitgeber online bereit zu stellen.  

Für die Online-Eingabe einer Bewerbung ist es bei jobpilot erforderlich sich anzumel-

den und registrieren zu lassen.  

An einem abrufbaren Beispiel soll die inhaltliche Aufbereitung einer anonymen Onli-

ne-Bewerbung dargestellt werden. Von besonderer Wichtigkeit ist im Hinblick auf den 

später zu untersuchenden Themenschwerpunkt des Persönlichkeits- und Datenschut-
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zes, die Art der anonymisierten Darstellung und welche persönlichen Daten wie ange-

deutet werden.   

 

 
Abb. 266  Startseite für Online-Bewerbungen in Jobpilot  Stand 04.2003  

 

 

 

Das angegebene Beispiel enthält zunächst ein klassisches Bewerbungsanschreiben, mit 

der Ausnahme, dass keine Adress- und Kontaktdaten angegeben sind. Zudem ist als 

erstes aufgeführt, ein frühestmöglicher Einsatztermin, gewünschte Einsatzorte und die 

gewünschte Beschäftigungsart.  
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Abb. 267  Muster-Online-Bewerbung in Jobpilot   Stand 04,2003  

 

An das Bewerbungsanschreiben folgen Bewerberdaten die in 6 Kategorien eingeteilt 

sind:  

Grunddaten, Ausbildung, Berufserfahrung, Sprach- und EDV-Kenntnisse, derzeitige 

bzw. letzte Tätigkeit und gewünschte Tätigkeit.  

Die Grunddaten bestehen aus den Merkmalen Geschlecht, Alter, Nationalität und 
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Wohnsitz, wobei unter Alter ein Intervall und bei Wohnsitz nur das Land angegeben 

ist.  

Die Kategorie Ausbildung beinhaltet besuchte Schularten ohne direkte Namensangabe, 

Ausbildungsabschlüsse mit Schwerpunktangaben, Abschlussnote als Prozentintervall 

und zusätzliche Bemerkungen.  

 

 
Abb. 268   Muster-Online-Bewerbung in Jobpilot   Stand 04,2003  
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Die Berufserfahrung als Kategorie ist nicht in feststehende Merkmale unterteilt, son-

dern beinhaltet einerseits eine zeitliche Auflistung von Berufserfahrungen ( Abb. 268 ) 

und andererseits Bemerkungen und Hinweise.  

Die Gruppe der Sprach- und EDV-Kenntnisse ist dahingehend weiter in Merkmale 

differenziert als dass im Bereich der Sprache die Muttersprache aufgeführt ist und die  
 

 

 
Abb. 269 Muster-Online-Bewerbung in Jobpilot 2    Stand 04,2003  
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Fremdsprachenkenntnisse in fließend, gut und Grundkenntnisse unterschieden wer-

den. Im Merkmal EDV-Kenntnisse sind die dem Bewerber geläufige Programme ent-

halten. Unter „Weitere Kenntnisse“ sind sonstige berufliche Kenntnisse untergebracht. 

Innerhalb dieser Kategorie ist auch das Merkmal Persönliche Interessen / Hobbys zu 

finden.  

Die anschließende Kategorie „Derzeitige (letzte) Tätigkeit“ enthält die Merkmale Posi-

tion, Branche, Berufsfeld, Auslandserfahrung und das Merkmal „Ich trage Personal-

verantwortung für“ mit einer auf die Personenanzahl bezogenen Intervallangabe.  

 Die letzte Kategorie „Gewünschte Tätigkeit“ besteht aus Merkmalen, welche 

die gewünschte Position, Branche und Berufsfelder zum Inhalt hat. Zudem ist noch 

Reisebereitschaft und die Gehaltsvorstellung angegeben.  
 

Für Arbeitgeber ist der Rekrutierungs-Service und eine Campus-Rekrutierung vorhan-

den. Die Angebote sind bei beiden Rekrutierungen die selben. Bezüglich der Personal-

suche existieren die Kategorien der jeweils kostenpflichtigen Anzeigenschaltung zur 

Veröffentlichung eigener Stellenanzeigen und die Bewerberdatenbank, sowie die kos-

tenpflichtigen Serviceleistungen Direct-Selection, Bewerber-Management, Individuelle 

HR-Systeme und HR-Consulting.   

 

 
Abb. 270 Service-Startseite für Arbeitgeber     Stand 04.2003  
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� Arbeitnehmerverleih – Bsp. Firma „Service Personal-Dienstleistungen“   
 

Wie in Abb. 19 dargestellt, unterteilen sich die Kategorien in Unternehmensdarstel-

lung, Presseinformationen, Zeitpersonal nach Maß, Stellenangebote, Referenzen, Nie-

derlassungen und Impressum.  

Die Unternehmensdarstellung beinhaltet Daten und Fakten über die Firma und Unter-

nehmensphilosophie sowie deren Ausrichtung.  

Die Kategorie der Presseinformationen enthält die Zeitarbeit betreffende Pressemel-

dungen und diesbezügliche Gesetze.   

Die Gruppe „Zeitpersonal nach Maß“ weist im Text des ersten Merkmals „Personalre-

serve“ nach, dass die Firma ausschließlich den Verleih von Arbeitnehmern betreibt. Im 

Merkmal „Vorteile“ werden die für Arbeitgeber relevanten Vorteile erläutert. Die Be-

rufsgruppen als nächster Punkt enthält eine Liste von Berufen und Tätigkeiten, welche 

bis lang von der Firma verliehen wurden und gerade im Verleih sind.  

Im letzten Merkmal dieser Kategorie erhält ein potentieller Auftraggeber die Möglich-

keit online eine Personalnachfrage einzugeben.   
 

 
Abb. 271 Seiten für Arbeitgeber der Firma Service P-D   Stand 06.2003  
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Die Online-Personalanfrage beinhaltet neben der Angabe von Adressdaten die Angabe 

der gewünschten Berufsgruppe, der Anzahl von gesuchten Mitarbeitern, Auftragsbe-

ginn und –ende sowie sonstige Bemerkungen.   

 

 
Abb. 272 Online Personalanfrage der Firma Service P–D    Stand 06.2003  

 

Die anschließende Kategorie „Stellenangebote“ hat keine reellen Stellenangebote zum 

Inhalt.  

 

Im Merkmal „Vorteile“ sind in die für Arbeitnehmer relevanten Vorzüge aufgeführt.  

Der Punkt Berufsgruppen enthält Berufe und Tätigkeiten, welche aktuell und potentiell 

gesucht werden.  

Das dritte Merkmal „Jetzt bewerben“ enthält ein Online-Bewerbungsformular.  

Dieses enthält die Angabe der Adressdaten einschließlich Geburtdatum und des weite-

ren die Angabe dessen, als was der Bewerber arbeiten möchte, des erlernten Berufes, 

der letzten Tätigkeit, eines Tätigkeitsbeginns und –endes und sonstige Bemerkungen.   
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Abb. 273 Seiten für Arbeitnehmer der Firma Service P-D   Stand 03,2003  

 

 
Abb. 274 Online-Bewerbungsformular der Firma Service P-D   Stand 06.2003  

 

Die darunter liegende Kategorie „Referenzen“ beinhaltet veröffentlichte Stellungnah-
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men, Kommentare und Presse- und Zeitungsartikel, welche positives über die Firma 

berichtet haben und diese empfehlen.  

In „Niederlassungen“ als nächste Gruppe sind auf einer Karte die Zweigstellen der 

Firma abgebildet, welche auch auf einer Liste einzeln aufgeführt sind und online kon-

taktiert werden können.  

In der zuletzt angeführten Kategorie „Impressum“ sind die Adress- und Kontaktdaten 

enthalten, unter denen man die Firma erreichen kann, sowie die Geschäftsführung der 

Firma.  

 
� Arbeitsverleih und –vermittlung – Bsp. Firma Persona service  

 

Wie durch Abb. 21 dargestellt, verfügt die Firma persona service über zwei Stellen-

märkte, zum einen eine Stellenbörse und als zweites über eine Personalbörse, wobei in 

beiden Fällen Verleih und Vermittlung stattfinden kann.  

Nachdem man den Link Stellenbörse aktiviert hat, erhält man die Suchseite des Stel-

lenmarktes. Diese enthält die Auswahlkategorien Berufsgruppierungen, Bundesländer 

und Niederlassungen. Nach getroffener Auswahl erhält man eine Liste von Angeboten, 

wobei die einzelnen Angebote mit einer kurzen Berufsbezeichnung versehen sind und 

der Angabe der Anzahl des jeweilig gleichen Berufes.  

 

 
Abb. 275 Stellenmarkt der Firma persona service    Stand 05.2003  



 
 
 

 

473  
 
Anhang:    
Nachweisführung der Online-Bewerbungsmöglichkeiten, der verschiedenen Arten elektronischer Stel-
lenmärkte und inhaltliche Darstellung        

 
 
 
 

 
 

 
 

Führt man einen Doppelklick auf einer Berufsbezeichnung aus, so gelangt man zu ei-

ner weiteren Seite, welche neben der Berufsbezeichnung die Anzahl und den Einsatz-

ort enthält. Durch ankreuzen eines Berufes kann man diesen vormerken und so meh-

rere aufnehmen. Zusätzlich kann man bestimmen, ob man sich nur für einen oder 

mehrere oder alle angekreuzten Berufe bewerben möchte. Eine Stellenbeschreibung ist 

in diesem Stellenmarkt offensichtlich nicht vorgesehen. Ebenso wenig wie eine direkte 

Bewerbung bei dem ursprünglichen Stellenanbieter. Stattdessen wird man in der Pro-

zedur mittels eines „weiter“ – Links zu einem kurzen Bewerbungsformular geführt.   

 

 
Abb. 276 Stellenmarkt der Firma persona service    Stand 05.2003  

 

 

Das Online-Bewerbungsformular enthält zwei Kategorien, nämlich Angaben zur Per-

son und „Beruflicher Werdegang“.  

In der Gruppe „Angaben zur Person“ werden die üblichen, notwendigen Adressdaten 

abgefragt, sowie Geburtsdatum, Telefon und E-Mail.  

Die Kategorie „Beruflicher Werdegang“ hat als Auswahlmenus die Merkmale Schulab-

schluss, Studium, Beruf/Ausbildung, ausgeübte Tätigkeit, gewünschte Tätigkeit, regio-

nale Ortsauswahl, Ortswunsch und gewünschter Eintrittstermin. In einem Merkmal 

„zusätzliche Qualifikation“ kann man selbst Einträge vornehmen.  
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Abb. 277 Online-Bewerbungsformular der Firma persona service  Stand 05.2003  
 

 
Abb. 278 Site der Personalbörse der Firma persona service   Stand 05.2003  
 

Die Personalbörse ist codewortverschlüsselt, d.h. dass ein Personalsuchender sich erst 

anmelden muss. Dies bedeutet, im hier vorliegenden Fall, das Ausfüllen eines Anmel-

dungsformulars.  

Das Anmeldungsformular beinhaltet die Angabe der Adressdaten, sowie E-Mail, Tele-
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fon und die Branche des Personalsuchenden.  
 

 
Abb. 279 Anmeldeformular „Personalsuche“ der Firma persona service  Stand 05.2003 

 

 
Abb. 280 Login „Personalsuche“ der Firma persona service   Stand 05.2003  

 

Nach einer erfolgten Anmeldung hat der Personalsuchende die Möglichkeit ein Pass-

wort einzurichten. Dies ist gedacht für Personen, welche diesen Personalmarkt öfter 

aufsuchen. Wenn man ein Passwort hat, kann man den Personalmarkt abrufen, indem 

das Passwort und die E-Mail-Adresse eingegeben wird.  

Die Personalsuche erfolgt dann nach den Merkmalen und Kriterien der in Abbildung 

108 dargestellten Daten des beruflichen Werdegangs in der Onlinebewerbung.  

 Neben Personal-Leasing und –Vermittlung bietet persona service noch die 

Dienstleistung „On Site Management“. Hierbei steht ein Koordinator für einen Auf-

traggeber zur Verfügung, welcher den Einsatz des Leasing-Personals arrangiert und 

koordiniert. Im Idealfall befindet sich das Büro, wie beim Inhouse-Service von 
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Randstad, im Betrieb des Auftraggebers.  

In der Kategorie „Wir über uns“ befindet sich die Selbstdarstellung der Firma und in 

„Aktuelles“ sind Gesetze und aktuelle Presse- und Medienmeldungen enthalten.  

 

 
Abb. 281 Seite „On Site Management“ der Firma persona service  Stand 05.2003   

 

 

 

 

 

� Branchen- und berufsspezifische Profit-Stellenmärkte für Verleih, Vermitt-
lung und Verleih und Vermittlung  
 

 

Arbeitnehmerverleih – Bsp. FFO Personal Leasing GmbH  

 

Als Beispiel für einen Profit-Stellenmarkt mit branchenspezifischer Ausrichtung und 

der Beschränkung auf Arbeitnehmerverleih sei hier die Firma FFO Pesonal-Leasing 

angeführt. Die diesbezüglichen Nachweise sind in Abb. 282, Abb. 283 und Abb. 284 

zu finden. Die angebotenen Kategorien der Firma sind: Home, Über uns, FFO-

Automotive/ Rapid Prototyping, Die Werkstatt, Kontakt, Jobs und die Möglichkeit 

den Auftritt im Internet in Deutsch oder Englisch darstellen zu lassen. Die den Stel-

lenmarkt betreffenden Kategorien sind „Über uns“, „Kontakt“ und „Jobs“.    
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Unter der Kategorie „Über uns“ wird neben der Arbeitnehmer-Überlassung noch Per-

sonalberatung und Anzeigenschaltungen angeboten.    

 

 
Abb. 282 Angebotskategorien der Firma FFO PL    Stand 06.2003  

 

Die hier als Merkmal aufgeführte Arbeitnehmer-Überlassung beinhaltet die Ausprä-

gungen der speziellen angebotenen Tätigkeits- und Berufssparten. Dies sind, in Ver-

bindung mit Abb. 284, ausgebildete Fahrer für den Bereich Automotive Versuch, In-

geneure, Juristen, Kaufleute und Naturwissenschaftler.   

 

 
Abb. 283 Berufssparten des Arbeitnehmerverleihs der Firma FFO PL  Stand 06.2003  

 

Über den Kategorielink „Jobs“ gelangt man zu den direkten Angeboten der Arbeit-

nehmer-Überlassung. Diese beinhalten die eben aufgeführten Berufe außer die der 

Fahrer.  
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Abb. 284 Stellenausschreibungen der Firma FFO PL     Stand 06.2003  

 

Als Beispiel für Stellenangebote seien hier zwei Ausschreibungen für Kaufleute darge-

stellt. Der Aufbau der Angebote ist bei allen angebotenen Berufen gleich.  

Nach der Berufsausbildung als erstes Merkmal, folgt Stellenbeschreibung, gewünschte 

Berufserfahrung, Führerscheinerfordernis, erwünschte Sprachkenntnisse, Gehalt, Ar-

beitsort und die Bezugsperson für die Bewerbung bei der Personal-Leasing Firma. Die 

Bewerbung selbst ist offensichtlich als E-Mail-Bewerbung erwünscht, da sich unter 

jedem Stellenangebot ein E-Mail-Link für Bewerbungen befindet.  

 

Ein weiterer Servicebereich der Firma FFO PL ist die Personalberatung und die An-

zeigenschaltung.  

Unter Personalberatung wird hier zum einen die Suche von Spezialisten verstanden 
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und andererseits die Suche von Führungskräften für Unternehmen.   

 

 
Abb. 285 Service Personalberatung der Firma FFO PL   Stand 06. 2003  

 

Unter Anzeigenschaltung versteht die Firma FFO PL die Erstellung von Werbeplatt-

formen für Unternehmen und Anzeigengestaltungen für Stellenangebote.   

 

 
Abb. 286 Service Anzeigenschaltung der Firma FFO PL   Stand 06.2003  

 

In der Kategorie Kontakt befindet sich ein kurzes Formular mittels dessen man auf 

verschiedene Angebote der Firma bezugnehmend antworten kann.  

Es enthält die Angabe der Adressdaten des Absenders, sowie ein Feld „Betreff“ in 

welches eine Anfrage eingegeben werden kann.   
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Abb. 287 Kontaktformular der Firma FFO PL    Stand 06.2003  

 

Der Angebotsbereich FFO Automotive zählt, außer der zur Verfügungsstellung von 

Testfahrern, nicht zum Arbeitnehmerverleih bzw. Angebotsspektrums des Stellen-

marktes. Hier erledigt die Firma selbst Aufträge aus der Automobilbranche.   

 

 
Abb. 288 Geschäftsfeld FFO Automotive der Firma FFO PL   Stand 06.2003  
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Arbeitsvermittlung – Bsp. Firma „Firmen- & Personal-Profil“  

 

Als Beispiel für einen Profit-Stellenmarkt mit branchenspezifischer Ausrichtung und 

der Beschränkung auf Arbeitnehmervermittlung sei hier die Firma „Firmen & Perso-

nal-Profil“ angeführt.   

Neben den üblichen Kategorien Homepage, Kontakt und Impressum existieren hier 

„Stellengesuch aufgeben“, Stellengesuche, Infokorb (Angebote), Stellenangebote In- 

und Ausland.   
 

 
Abb. 289 Spezielle Personalvermittlung der Firma Firmen & Personalprofil Stand 05.2003 

 

Unter der Kategorie „Stellengesuch aufgeben“ ist ein Bewerbungsformular zu finden. 

Dieses beinhaltet Merkmale die in den Online-Stellengesuchen veröffentlicht werden 

und solche welche bei der Firma verbleiben und nicht veröffentlicht werden.  

Abgefragte Merkmale die veröffentlicht werden sind Geschlecht, Geburtsdatum, Ver-
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fügbarkeit, angestrebte Position, Wunschgehalt, gewünschter Einsatzort, Ausbildung, 

Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, sonstige Kenntnisse und Sonstiges.   

 

 
Abb. 290 Stellengesuchaufgabe der Firma Firmen & Personalprofil  Stand 05.2003 
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Abb. 291 Stellengesuchaufgabe der Firma Firmen & Personalprofil  Stand 05.2003 

 

Angeforderte Merkmale die nicht veröffentlicht werden sind Adressdaten, Telefon, 

Fax und E-Mail.  

Die Darstellung von Stellengesuchen erfolgt entsprechend den gemachten Angaben 

bei den zu veröffentlichenden Merkmalen.   

 

Stellengesuche sind hier eingeordnet in ein System von Qualifikationsmerkmalen und 

betrieblichen Verortungen.  

Als Beispiel für ein Stellengesuch im Inland sei hier das Gesuch eines IT-

Administrators angeführt, der in der gleichnamigen Kategorie aufgeführt ist.   
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Abb. 292 Markt für Stellengesuche der Firma Firmen & Personalprofil  Stand 05.2003  

 

 
Abb. 293 Stellengesuch über die Firma Firmen & Personalprofil  Stand 05.2003  

 

Als Merkmale eines Stellengesuches sind naturgemäß die selben zu finden, welche bei 

der Eingabe eines Stellengesuches aufgeführt sind, mit der Ausnahme der Merkmale 
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die nicht ausgefüllt wurden. Arbeitgeber können bei Interesse an einem Stellengesuch 

Kontakt über E-Mail, Telefon oder postalischem Weg mit der Firma aufnehmen. Der 

angebotene Infokorb dient zum sammeln mehrerer Stellengesuche.   

 

Stellenangebote sind, ebenso wie die Stellengesuche, eingeordnet in ein System von 

Qualifikationsmerkmalen und betrieblichen Verortungen.  

Als Beispiel für ein Stellenangebot in der Audio-Video-Branche sei hier eine Stelle als 

„Geschäftsführer PRO-Audio“ im Management-Bereich angeführt.   

 

 
Abb. 294 Teilstellenmarkt der Firma Firmen & Personalprofil   Stand 05.2003  

 

 

Die Stellenausschreibung beinhaltet die Merkmale Auftraggeber, wobei hier in anony-

misierter Form nur Hersteller steht, Standort, Aufgabenstellung, Ausbildung, Berufser-

fahrung, Alter, Vergütung und Beginn der Tätigkeit.  

Eine Bewerbung kann nunmehr mittels des Bewerbungsformulars erfolgen oder per 

E-Mail oder schriftlich auf postalischem Weg. Bei einem Interesse an mehreren Stel-



 
 

 

 486     
 
 
2. Profit-Stellenmärkte        

 
 
 
 

 
 

 
 

lenangeboten steht ein Infokorb zum sammeln der einzelnen Angebote zur Verfügung.   

 

 
Abb. 295 Stellenangebot über die Firma Firmen & Personalprofil  Stand 05.2003  

 

 

 

Arbeitnehmerverleih und Arbeitsvermittlung – Bsp. Firma Zeit-Kraft  
 

Als Beispiel für einen Profit-Stellenmarkt mit branchenspezifischer Ausrichtung und 
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Verleih und Vermittlung von Stellensuchenden sei hier die Firma Zeit-Kraft angeführt. 

Die diesbezüglichen Nachweise liefern Abb. 296, Abb. 300 und Abb. 303. Die Nach-

weise für branchenspezifische Spezialisierungen sind in Abb. 297, Abb. 298 und Abb. 

299 zu finden.  

 

 
Abb. 296 Unternehmensportal der Firma Zeit-Kraft    Stand 06.2003  

 

Die Kategorien dieses Angebots sind: Unternehmen, Bewerber und Kunden.  

Unternehmen als Kategorie beinhaltet die Merkmale „Wir über uns“, Zertifikate, Refe-

renzen und Kontakt.  

 

„Wir über uns“ ist eine kurze Selbstdarstellung des Unternehmens, welche die 

branchenspezifische Ausrichtung, Ziele und Prinzipien enthält.  

In Zertifikate und Referenzen als Merkmale werden die Qualitäten und Kompetenz 

des Unternehmens hervorgehoben.   

Unter dem Merkmal Kontakt sind Adressdaten und Kontaktierungsformen angegeben.  
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Abb. 297 Selbstdarstellung der Firma Zeit-Kraft    Stand 06. 2003  

 

Die Kategorie „Bewerber“ enthält die Merkmale „Aktuell“, Ihre Vorteile, Hilfs- und 

Anlernkräfte, Facharbeiter, Büropersonal, Technisches Personal/IT und Kontakt.   

Unter „Aktuell“ sind Beschäftigungsmodalitäten aufgeführt und weitere erwünschte 

Personenkreise, welche in dem Unternehmen tätig werden können. Des weiteren kön-

nen aktuelle Stellenangebote eingesehen werden.   
 

 
Abb. 298 Startseite der Kategorie „Bewerber“ der Firma Zeit-Kraft  Stand 06.2003  
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Abb. 299 Aktueller Stellenmarkt der Firma Zeit-Kraft    Stand 06.2003   

 

Der über den Link „Tagesaktuelle Stellenangebote“ verfügbare Stellenmarkt bietet ne-

ben den tagesaktuellen Angeboten, potentiell ständig benötigte Berufe und Tätigkeits-

felder.  

Die angezeigten Stellenangebote umfassen nur eine kurze Tätigkeits- und Qualifikati-

onsbeschreibung. Bei einem entsprechenden Interesse eines Stellensuchenden wird 

eine Online-Kurzbewerbung angeboten.  

 

Das Online-Kurzbewerbungsformular beinhaltet als erstes die optionale Angabe, ob 

man sich für Zeitarbeit, Arbeitsvermittlung oder beides interessiert.  

Nachfolgend beinhaltet das Formular die Merkmale Berufe, gewünschte Tätigkeit, PC-

Kenntnisse, Fremdsprachenkenntnisse, besondere Qualifikationen, letzte Tätigkeiten, 

Alter, Geschlecht, gewünschtes Bruttogehalt, möglicher Tätigkeitsbeginn, Form der 

Rückantwort, Adress- und Kontaktdaten.  
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Abb. 300 Online-Kurzbewerbungsformular der Firma Zeit-Kraft   Stand 06.2003  
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Abb. 301  Online-Kurzbewerbungsformular der Firma Zeit-Kraft   Stand 06.2003  

 

Nach den Bewerbungsangaben folgt noch die Angabe von Adress- und Kontaktie-

rungsdaten, mit einer Versicherung der Nicht-Weitergabe dieser Daten.  
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Die Kategorie „Kunden“ enthält die Merkmale „Info“, Hilfs- und Anlernkräfte, Fach-

arbeiter, Büropersonal, Technisches Personal/IT und Kontakt.  

Die Kategorie „Info“ enthält Informationen über den Serviceumfang für Arbeitgeber, 

welche Personal als Zeitkräfte wünschen oder Arbeitsvermittlung in Anspruch nehmen 

möchten.   

 
Abb. 302 Startseite der Kategorie „Kunden“ der Firma Zeit-Kraft  Stand 06.2003  

 

In den Kategorien Hilfs- und Anlernkräfte, Facharbeiter, Büropersonal und Techni-

sches Personal/IT werden die einzelnen Fachkräfterichtungen aufgelistet, welche die 

Firma Zeit-Kraft derzeit zur Verfügung stellen kann. Wenn ein Arbeitgeber / Auftrag-

geber Interesse an einem bestimmten zur Verfügung stehenden Personal hat, wird er 

gebeten einen Online-Kundenanfragebogen auszufüllen.   
 

Das Anfrageformular für Arbeitgeber beinhaltet als erstes die alternativen Angaben, ob 

Personal via Zeitkraft, Outsourcing, Arbeitsvermittlung  und /oder Zeitarbeit mit Ü-

bernahme gewünscht wird.  

Als nachfolgende Merkmale sind aufgeführt:   

Benötigtes Personal / Beruf, PC-Kenntnisse, Fremdsprachen, besondere Qualifikatio-

nen / Anforderungen / Aufgaben, Mitarbeiteranzahl und Einsatzzeitraum.   
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Abb. 303 Formular für Personalnachfrage der Firma Zeit-Kraft  Stand 06.2003  
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Abb. 304 Formular für Personalnachfrage der Firma Zeit-Kraft  Stand 06.2003  

 

 

Daran anschließend werden noch die Adress- und Kontaktdaten angefordert, mit der 

Versicherung der Nicht-Weitergabe an Dritte, und das Auswählen aus verschiedenen 

Rückantwortmöglichkeiten.    
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